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Vorwort. 

An  einer  vollstihuligen,  durchaus  auf  archivalibclieni  Matei'ial 
beruhenden  Entwicklungsgeschiclite  der  Seidenindustrie  in  Osterreich 
hat  es  bisher  gefehlt.  Die  vorhandenen  Studien  zu  diesem  Teile 

unserer  Gewerbegescliiclite  beschränken  sich  entweder  auf  verhältnis- 
mäßig sehr  kurze  Zeiträume  oder  behandeln  lediglich  bestimmte 

engunigrenzte  Episoden,  wie  sie  anderseits  insgesamt  sich  bloß  auf 
Bruchteile  des  vorhandenen  Aktenmateriales  stützen.  Diese  Lücke 

unter  möglichst  erschöpfender  Ausnützung  des  letzteren  auszufüllen, 
ist  Aufgabe  der  nachfolgenden  Arbeit,  die  auf  Anregung  und  unter 

Leitung  meines  hochverehrten  Lehrers,  des  Herrn  Professors 

Dr.  Karl  Grünb  erg.  in  dessen  Seminar  an  der  Wiener  Universität 
entstanden  ist. 

Die  Darstellung  setzt  ein  mit  der  Begründung  der  öster- 
reichischen Seidenindustrie  im  letzten  Drittel  des  XVIL  Jahrhunderts 

und  bricht  mit  dem  Beginn  der  vierzijrer  Jahre  des  XIX.  ab.  Diese 

zeitliche  Abgrenzung  erklärt  sich  dadurch,  daß  mich  bei  der  Lösung 

der  mir  gestellten  Aufgabe  vornehmlich  der  Wunsch  beseelte,  den 

Einfluß  der  Staats  Verwaltung  auf  die  Entwicklung  der  Seiden- 
industrie zu  schildern.  Denn  diese  ist  unter  der  Herrschaft  der 

merkantilistischen  Ideen  von  der  Regierung  ins  Leben  gerufen 

worden  und  bis  zum  Beginn  des  XIX.  Jahrhundorts  deren  Auf- 
sicht und  Keglementierung  unterworfen  geblieben.  Dann  aber  findet 

die  staatliche  Fürsorge  für  sie  ein  Ende  —  also  auch  der  Gedanke, 
der  meine  Untersuchung  beherrscht  hat.  Doch  hoffe  ich  sie  in 
nicht  allzulanger  Zeit  bis  auf  die  Gegenwart  fortführen  zu  können. 

Als  eine  angenehme  I'üicht  empfinde  ich  es,  allen  jenen  auch 
an  dieser  Stelle  vielen  Dank  zu  sagen,  die  mich  während  meiner 

mehrjilhrigen  Studien   in  liebenswürdigster  Weise  unterstützt  haben. 
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Es  sind  dies  die  Herren :  Professor  Dr.  Heinrich  K  r  e  t  s  c  h  m  a  y  r, 

Direktor;  Dr.  Franz  Wilhelm  und  Dr.  Karl  Huffnagl, 
Archivare  im  Archiv  des  k.  k.  Ministeriums  des  Innern ;  Sektionsrat 

Franz  Krejczi  im  Archiv  des  k.  u.  k.  gemeinsamen  Finanz- 
ministeriums: Professor  Dr.  Tankred  Stokka.  Dr.  Emanuel 

Schwab  und  Graf  Hardegg  im  k.  u.  k.  Haus-,  Hof-  und 
Staatsarchiv,  dessen  Benützung  mir  durch  Herrn  Sektionschef 
Dr.  Gustav  Winter  in  freundlichster  Weise  gestattet  worden 
ist.  Herrn  Privatdozenten  Dr.  Karl  Piil)ram  bin  ich  für  manch 

freundliche  Förderung  und  Herrn  Dr.  Siegmund  Popper  für 

die  Besorgung  der  Korrekturen  während  meiner  Abwesenheit  von 
Wien  verpflichtet. 

\'or  allem  aber  schulde  ich  innigsten  Dank  meinem  hoch- 
verehrten Lehrer,  dessen  freundliche  Hilfe  allein  mir  es  ermöglicht 

hat,   meine  Arbeit  einem  gedeihlichen  Ende  zuzuführen. 

AVien,  im  September  190'.'. 

Helene  Dexitscli. 
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Einleitung. 

§  1.  Ein  Blick  auf  die  wirtschaftliche  Lage   in  Österreich 
nach  dem  30jährigen  Kriege. 

Die  wirtschaftliche  Lage  in  Österreich  war  um  die  Mitte  des 

XVII.  .Jahrhunderts  eine  außerordentlicli  gedrückte.  Viele  Umstände 

hatten  hierzu  beigetragen.  Vor  allem  schon  die  rücksichtslos-gewalt- 

tätige Art,  in  welcher  hier  die  Gegenreformation  zur  Durchführung 
gelangt  war.  Namentlich  die  städtische  Bevölkerung  war  durch  sie 

dezimiert  und  viele  Tausende  von  Bürgern,  darunter  gerade  die 

gewerbetüchtigsten  und  betriebsamsten  Elemente,  aus  dem  Lande 

gedrängt  worden.  Was  so  um  der  Herstellung  der  Glaubenseinheit 

willen  begonnen  worden  war,  vollendeten  dann  die  Greuel  des 

30jährigen  Krieges,  die  unaufhörlichen  Kämpfe  mit  den  Türken,  die 

Münzverschlechterungen,  die  inneren  Konflikte  zwischen  den  nur  lose 

verbundenen  Ländern.  Mit  Recht  konnte  daher  Leopold  I.  (1C5S — 1705) 

bei  seinem  Regierungsantritte  klagen,  daß  , aller  Flor  in  den  Kom- 
merzien  und  Manufakturen  und  alle  Tüchtigkeit  im  Handwerke  nur 

in  der  Fremde  zu  sehen  seien' i).  Und  nicht  nur  das!  Die  Kräfte 
des  .Staates  waren  so  sehr  erschöpft,  daß  sich  auch  jedem  Versuche 

einer  Hebung  von  Gewerbe,  Handel  und  Landwirtschaft  die  größten 

Schwierigkeiten  in  den  Weg  stellten.  „So  geschah  es.  daß  in  einer 

Zeit,  da  Holland  und  England  wetteifernd  um  die  Herrschaft  auf 

dem  Meere  kämpften,    da  Frankreich    durch  kräftige  Unterstützung 

')  Vgl.  zum  folgenden  hauptsächlich:  Hatschek,  Manufakturhaus  auf 
dem  Tabor,  S.  3  ff.;  Luschin  von  Ebengreuth,  Österreichische  Reichs- 
peschichte,  S.  428  ff.;  S.  llayer.  Befähigungsnachweis  in  Österreich.  S.  258; 
Reschaucr,  Kampf  der  Handwerkerzünfte.  S.  11;  Rizzi.  Österreichisches 

Gewerbe  (im  XII.  Bde.  d  „Ztschfc.  f.  Volk.^wirtschaft,  Sozialpolit.  u.  Vrwltg.", 
S  71  ff);  Srbik,  Staatlicher  Exporthandel  in  Österreich,  S.  XXVII  f. 

Orünbcrg,  Sluiiion  III.  1 



seiner  Herrscher  zur  vollen  Entfaltung  seiner  wirtschaftlichen  Kräfte 

gelangte,  in  Österreich  kein  Schritt  Torwarts  und  damit  in  Hinblick 
auf  die  geänderten  Handelswege  ein  beträchtlicher  Schritt  rückwärts 

geschah"  ').  Wohl  bemühte  sich  die  Regierung  nach  Beendigung 
der  Türkenkriege,  die  gewerbliche  Tätigkeit  und  den  Handel  zu 
fördern  und  zu  entwickeln.  Allein  der  Geldmangel,  in  „anderen 

Ländern  temporär,  war  in  Österreich  dauernd"  -)  und  machte  eine 
Gewerbepolitik  großen  Stils  unmöglich. 

Und  doch  waren  es  anderseits  gerade  die  konstante  Geldnot 

und  die  geringe  Steuerkraft  der  Bevölkerung,  welche  die  Regierung 

zwangen,  alles  aufzubieten,  um  den  Gewerben  und  dem  Handel  die 
günstigsten  Entwicklungsmöglichkeiten    zu  schaffen.    Denn    nur  auf O  o  DO 

dem  Wege  einer  Hebung  des  Volkswohlstandes  und  der  Steuerkraft 

der  Bevölkerung  konnte  der  Staat  hoffen,  seinen  eigenen,  sich 

stetig  steigenden  Ansprüchen  Befriedigung  zu  schaffen.  Nur  ein 

Ivräftiger  Gewerbe-  und  Handelstand  bot  die  Möglichkeit,  durch 
neue  Steuern  die  finanziellen  Kräfte  des  Staates  zu  stärken,  für  die 

immer  grüßer  werdenden  Anforderungen  der  Bureaukratie  und  des 
Heeres  srenügende  Geldmittel  zur  Verfügung  zu  stellen. 

Allein  die  Schwierigkeiten  einer  großzügigen  Industriepolitik 

in  Österreich  lagen,  von  den  finanziellen  Hemmungen  abgesehen, 
auch  in  der  durch  die  stetigen  Kriege  bedingten  wirtschaftlichen 

Rückständigkeit  des  Landes,  dessen  fast  aussciiließlich  agrarische 

Bevölkerung  einer  gewerbefreundlichen  Politik  bewußt  oder  un- 
bewußt die  größten  Schwierigkeiten  entgegensetzte.  Nicht  weniger 

störend  machten  sich  bemerkbar :  die  Gegensätze  zwischen  den 
einzelnen  Kronländern,  welche  miteinander  nur  in  Verhandlungen 

traten,  wenn  jedes  einzelne  davon  für  sich  einen  Vorteil  erliofi'te: 
ferner  die  Unterbindung  der  Verkehrsentwicklung  durch  eine  Un- 

zahl  von  Maut-  und  ZoUscliranken,  welche  den  Gesamtstaat  in  eine 

Reihe  von  selbständigen  Zollgebieten  zerrissen;  der  Mangel  ein- 
heitlicher Regelung  des  Gewerbeweseus;  endlich  die  geringe  Energie 

der  staatlichen  Leitung.  Während  man  in  Frankreich  vor  allem 
unter  dem  Einfluß  Colberts,  dami  aber  auch  in  den  anderen 

Ländern  der  Einführung  neuer  und  der  Erweiterung  der  schon  be- 
stehenden Gewerbe  von  selten  der  Regierung  nicht  nur  die  größte 

Aufmerksamkeit  zuwendete,  sondern  auch  zu  diesem  Zwecke  große 

')  A.   F.   P  r  i  b  r  a  m,    Böhmisches   EommerzkoUegium,    S.  S  ft".    ')   A.  F. Pribram,  ebenda,  S.  7. 



Summen  Geldes  opferte,  iialuii  man  in  Osterreich  den  Standpunkt 

ein:  „daß  eine  Hebung  der  Industrie  .  .  .  ohne  Schädigung  der 

Staatskräfte  erreicht  werden  müsse"  *).  Man  ließ  es  allerdings 
niemals  an  aufmunternden  Patenten  für  Gewerbs-  und  Handelsleute 

fehlen.  Zu  einer  direkten  Unterstützung  derselben  entschloß  man 

sich  jedoch  nur  zögernd  und  in  geringem  Umfange.  So  ist  es  denn 
erklärlich,  daß  die  merkaiitilistischen  Bestrebungen  in  Österreich 

nur  schwer  Fuß  fassen  konnten  und  daß  hier  nur  die  „kleinen 

Mittel  des  Merkantilismus"   zur  Anwendung  gelanjrten ''^). 

§  2.  Das  Wesen  des  3Ierkantilisiuus. 

Das  System  des  Merkantilismus^)  entwickelte  sich  im 
Anschlüsse  an  die  Bedürfnisse  des  Landesfürstentunis  in  der  so- 

genannten Kameralwissenschaft.  Unter  diesem  Namen  faßte  man 

gemeinhin  alle  die  Kammerverwaltung  betreffenden  Kenntnisse  zu- 
sammen. Der  Ausdruck  „Kammer"  wurde  schon  unter  den  fränkischen 

Königen  zur  Bezeichnung  des  fürstlichen  Privatvermögens  gebraucht. 

Später  erhielt  er  die  Bedeutung  von  fürstlicher  Schatzkammer  im 

Sinne  von  Staatskasse.  Gegen  Ende  des  Mittelalters  erlangte  das 
Gebiet  der  Kammerverwaltung  eine  größere  Ausdehnung,  indem  es 

nicht  nur  die  Domänen,  die  Regalien  und  die  sich  allmählich  immer 
mehr  entwickelnden  Steuern,  sondern  auch  die  Wirtschafts-  und 

Wohlfahrtspolizei  umfaßte.  Ihre  wissenschaftliche  Beleuchtung  fand 

dieselbe  durch  die  Kameralisten,  oder  wie  sie  später  auch  genannt 

wurden,  die  Merkantilisten,  die  in  ihren  W^erken  sowohl  die  Lehre 
von  der  Finanz-  als  auch  von  der  wirtschaftlichen  Verwaltung  ver- 
einigten. 

Das  Merkantilsystem  ist  nicht  von  bestimmten  Schriftstellern 

ausgedacht  und  auch  von  keinem  einzigen  zusammenhängend  und 

in  systematischer  Form  auseinandergesetzt  worden.  Es  entwickelte 
sieb  vielmehr  in  eben  der  Zeit,  da  die  internationalen  Beziehungen 

der  europäischen  Völker  und  Staaten  zu  einander  immer  melir  Be- 
deutung erlangten,  die  Geldwirtscliaft  aucii  in  den  ökonomisch 

zurückgebliebenen  Ländern  Fuß  taßte  und  der  Umschwung  in  den 

Produktionsverhältnissen  eine  förmliche  \'er\virrung  des  Wirtschafts- 

')  A.  F.  Pribrani  a.  a.  O.,  S.  124.  -)  Vgl.  Rizzi  a.  a.  0.,  S.  76. 
')  Vgl.  Oncken.  Geschichte  d.  Nationalökonomie,  I.  Bd.,  S.  148  ff;  Lcxis, 
Art.  Kameralwissenschaft  im  „Handwörterbuch  der  Stnatswissenschaften". 

11.  Aufl.,  V..  1  ti'.;  Leser.  Art.  Merkantilsystem,  ebenda,  V.,  751  ff. 
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lebens  hervorgerufen  hatte.  Ursprünglich  darauf  bedacht,  die  aus 

dem  Wirtschaftsleben  sich  ergebenden  praktischen  Fragen  des  All- 
tags zu  lösen,  wurden  die  Merkantilisten  bald  die  geistigen  Stützen 

des  aufblühenden  fürstlichen  Absolutismus.  Naturgemäß  waren  die 

von  den  einzelnen  Merkantilisten  vorgeschlagenen  Mittel,  die  zur 

Erreichung  dieses  Zieles  führen  sollten,  jeweils  angepaßt  der  Struktur 

jenes  Landes,  für  welches  sie  bestimmt  waren.  Bei  allen  aber 
finden  wir  gewisse  Grundanschauungen  wieder,  die  sich  etwa 

folgendermaßen  präzisieren  lassen. 

Ihr  Hauptaugenmerk  wendeten  alle  Merkantilisten  der  Handels- 
bilanz zu.  Sie  ist  „das  einzige  Dogma,  welches  das  Merkantilsystem 

aufgestellt  hat  .  .  .  der  ZentralbegrifF,  der  alles  beherrscht"  ')  und 
um  den  sich  alle  Detailvorschläge  gruppieren.  Die  Warenausfuhr, 

wünschen  die  Merkantilisten,  soll  die  Wareneinfuhr  übersteigen. 

Da  nun  aber  nach  ihrer  Auffassung  jene  mit  Geldeintausch  gleich- 
bedeutend ist  und  diese  mit  Geldhingabe,  so  sind  sie  bestrebt, 

einer  passiven  Handelsbilanz  durch  Verhinderung  des  Geldabflusses 

einerseits  und  durch  die  Einfuhr  von  Geld  anderseits  entgegen- 
zuwirken. Dem  Geldabfluß  wollten  sie  durch  ausgiebige  Schutzzölle 

vorgebeugt  wissen,  während  die  Ausfuhr  der  heimischen  Waren  und 
demgemäß  der  Geldzufluß  durch  innerpolitische  Maßnahmen  eine 

möglichste  Steigerung  erfahren  sollte.  Darum  erachteten  sie  es 

auch  für  notwendig,  die  Pflege  der  Manufakturen  als  eine  politische 

Angelegenheit  zu  behandeln,  die  durchaus  nach  den  Plänen  der 

Regierung  zu  gestalten  wäre.  Dieser  wiesen  sie  demnach  die  Auf- 
gabe zu,  vorwiegend  jene  Industrien  zu  fördern,  durch  welche  der 

Außenhandel  eine  Steigerung  erfahren  konnte,  nämlich  die  Luxus- 
industrien. 

In  der  besonderen  Befürwortung  dieser  letzteren  zeigte  sich 

denn  auch  bei  allen  Merkantilisten  eine  auffallende  Übereinstimmuns. 

Und  dies  aus  leicht  erklärlichen  Gründen.  Jenen  Ländern,  welche 

im  XVII.  Jahrhundert  bereits  blühende  Luxusindustrien  besaßen, 
wie  Frankreich  und  Italien  war  hierdurch  in  der  Tat  ein  bedeutender 

Geldzufluß  aus  dem  Auslande  gesicliert.  Diese  GeUhjuellen  ihrem 

Lande  zu  erhalten,  war  das  Streben  zum  Beispiel  der  französischen 

Merkantilisten  und  Staatsmänner-).  Anderseits  spornte  gerade  der 

hierdiirrli  geschatl'ene  Keichtum  jene  Staaten,  welche  bis  dabin  aus 

')   Vgl.  Oncken  a.   a.   0.,    S.  153.    =)  Vgl.   Röscher,    Geschichte   der 
Nationalökonomik,    S.  237:    Oncken  a.  a.  0.,  S.  159  fF. 



Maugel  an  eigenen  Luxusindustrien  grol3e  Summen  Geldes  in  das 

Ausland  gehen  sahen,  dazu  an,  solche  im  eigenen  Lande  zu  schaffen. 

Ein  Weg,  der  dank  der  merkantilistischen  Propaganda  in  dem 

folgenden  Jahrhundert  von  allen  europäischen  Ländern  einge- 

schlagen wurde. 

§  3.  Die  nieikantilistisoheii  Scliriftstellci'  und  der  Merkan- 
tilisimis  in  Österreich  insbesoiulere. 

Soweit  die  merkantilistischen  Ideen  in  Deutschland  zum  Aus- 

drucke kamen,  trugen  sie,  den  Bedürfnissen  des  Landesfurstentumes 

angepaßt,  einen  populationistischen  Charakter  einerseits,  einen  staats- 

finanzwirtschaftlichen  Charakter  anderseits^).  Die  sich  um  das 

habsburgische  Fürstenhaus  gruppierenden  Merkantilisten,  Johann 

Joachim  Becher.  Friedrich  AVilhelm  von  Hörnigk,  Wilhelm 

von  Schröder  u.  a.  legten  den  Hauptnachdruck  auf  die  „Popu- 

losität".  Die  Ursache  ist  klar.  Die  immerwährenden  Kriege  hatten 
eine  für  die  wirtschaftliche  Entwicklung  dieser  Länder  gefahrvolle 

Entvölkerung  hervorgerufen,  der  man  nun  durch  planmäßige 

Unterstützung  einer  ansteigenden  Bevölkerungsbewegung  von  selten 

des  Staates  entgegenzuwirken  hoffte.  Von  Staats  wegen  war  man 

vor  allem  an  der  Hebung  der  Steuerkraft  interessiert.  Dieses 
Staatsinteresse  wurde  auch  das  bestimmende  Moment  in  den  Lehren 

der  österreichischen  Merkantilisten,  die  für  die  wirtschaftliche  Ent- 

wicklung der  habsburgischen  Länder  eine  große  Wichtigkeit  erlangt 
haben.  Der  erste  Vertreter  des  Merkantilismus  auf  österreichischem 

Boden  war  Becher-).  Seine  Ideen  hat  er  niedergelegt  in  seiner 

1668  erschienenen  Schrift:  , Politischer  Diskurs  von  den  eigent- 

lichen Ursachen  des  Auf-  und  Abnehmens  der  Städte,  Länder  und 

Republiken ;  in  specie,  wie  ein  Land  volkreich  und  nahrhaft  zu 

machen  und  in  eine  rechte  Societatem  civilem  zu  bringen."  ■') 
Sie  gipfeln,  wie  schon  der  Titel  dieses  seines  Hauptwerkes 

anzeigt,  in  der  Anstrebung  einer  „volkreiclien,  nahrhaft'ten  Gemeine". 
Um  aber  eine  solche  Gemeinde  auch  lebensfähig  zu  erhalten,  er- 

achtet er  es  für  notwendig,  „daßdieLeut  eines  Orts  einander  unter 

')  Vgl.  Röscher  a.  a.  0.,  S.  237 ff.;  Oncken  a.  a.  0.,  S.  227.  «)  Vgl. 
über  Becher  und  seine  Tätigkeit  in  Österreich:  Röscher  a.  a.  0.,  S.  270 ff. ; 
Hatschek  a.  a.  0.;  Bidevmann,  Technische  Bildung  in  Österreich; 

Erdberg-Krezenciewski,  Johann  Joachim  Becher.  ')  Die  folgenden  Zitate 
sind  der  1688  in   Frankfurt  erschienenen  dritten  Auflage  entnommen. 



die  Arme  greiffen,  und  einer  dem  andern  durch  gemeinen  Handel 

und  Wandl  zu  seinem  Stück  Brot  verbelffe"  ̂ ).  Je  volkreicher  eine 
Stadt  nun  sei,  desto  eher  werde  dies  möglich  sein.  Denn  „in  einer 

populosen  Statt  ist  es  leichter  als  in  einen  deserten  Orth,  indeme 
ein  Mensch  dem  andren  lebet,  wie  hierinnen  alle  großen  Stadt  ein 

Exempel  seynd"  -). 
Die  Bevölkerung  selbst  teilt  Becher  in  drei  Kategorien : 

den  Bauern-,  Handwerker-  und  Kaufmannsstand.  Jeder 
dieser  Stände  bedarf,  wenn  er  mit  Erfolg  bestehen  wiU,  der  beiden 

anderen.  Denn  wenn  zum  Beispiel  ,.der  Baursmann  die  Erde  bauet, 

kan  er  nicht  zugleich  zuhause  sitzen  und  Handwerks-Sachen  arbeiten, 
und  in  dem  der  Handwerksmann  arbeitet,  kan  er  nicht  zugleich 

herunib  lauften,  und  einen  Kauffmann  agiren,  gleichwie  hingegen 

der  Kaurt'manu,  in  dem  er  sich  unib  die  consumption,  debit,  Ver- 
schleiß bemühet,  nicht  indessen  zuhaus  oder  auf  dem  Feld  kann 

sitzen,  und  Handwerks-Sachen,   oder  Bauren-Arbeit  treiben"  •^). 

Eine  Steigerung  des  Volksvermögens  hoö't  Becher  durch 
die  Industrialisierung  des  Landes  zu  bewirken.  Darin  allein  erblickt 

er  die  Quelle  der  Macht  und  des  Reichtums.  Als  günstigste  Pro- 

duktionsbedingung sieht  er  die  Form  des  „Verlages"  an.  „Die  Ver- 
leger sind  vor  Grundsüulen  dieser  Stände  zu  halten ;  denn  von  ihnen 

lebt  der  Handwerksmann,  von  diesem  der  Bauer,  von  diesem  der 

Edelmann,  von  diesem  der  LandfUrst,  und  von  allen  diesen  wieder 

der  Kautt'mann"  ^).  Durch  die  Verleger  sollen  vornehmlich  jene  In- 
dustrien eingeführt  werden,  durch  welche  „das  Geld  im  Lande 

behalten,  und  von  frembden  Orthen  noch  ein  mehreres  dazu 

(käme),  .  .  .  maßen  das  Geld  gleichsamb  die  Nerve  und  Seel  eines 

Lands  ist"  ■'). 
Doch  nicht  durch  Verleihungen  von  Monopolen  an  ein- 
zelne solle  der  Staat  die  Industrie  fördern.  Denn  „das  Monopoliuni 

(sei)  der  Populirung  tines  Lands  zuwider,  indeme  es  nur  einem 

gibt,  worvon  viele  leben  könnten"  *'i.  —  Die  Aufhebung  der  Zünfte 
erachtet  Becher  nicht  für  notwendig,  trotzdem  die  Zunftmiß- 
bräuche  schon  dahin  geführt  hatten,  „daß  kein  ehrlicher  armer  Ge- 

sell ...  Meister  oder  Bürger  werden  konnte''").  Vielmehr  wünscht 
er  nur  die  Abstellung  der  bei  den  Zünften  eingeschlichenen  Miß- 

bräuche von  Staats  wegen.     Den    Groß- Handel    will  er  eigenen 

')  Polit.  Discurs,  S.  3.   ■)  Ebenda,  S.  372.    ')  Ebenda,  S.  10.   •)  Ebenda, 
S.  lOG.    ̂ )  Ebenda.  S.  2G9.    «)  Ebenda,  S.  112.    ')  Ebenda,  S.  113. 



Kaufnianns-Kompaguien,  wie  solche  bereits  in  England  funktionierten, 
übertragen  wissen.  „Denn  so  eine  gantze  Conipagnie  hat  mehr 

Mittel  und  Credit  ...  als  ein  Privat-Handelsmann,  welcher  viel 

eher  verderben  kann"  i).  Aufgabe  dieser  Kompagnien,  deren  Becher 
für  14  Industrien  vorschlägt,  wäre  es  dann,  nebst  dem  Handel 

die  „V'^erlegung"  solcher  Waren  im  Inlande  einzuführen,  die  bis 
nun  „noch  nicht  darinnen  (waren),  sondern  bishero  auß  der  Frembde 

sind  hereingebracht  worden"-).  An  erster  Stelle  nennt  Becher 
hier  die  Seidenindustrie. 

Am  zweckmäßigsten  aberscheint  es  Becher,  wenn  der  Staat 

all  diese  Vorschläge  sich  selbst  zu  eigen  mache;  und  zwar 

durch  planmäßige  Verbindung  folgender  vier  Anstalten :  eines  Pro- 
vianthauses,  eines  Werkhauses,  eines  Kaufhauses  und 

einer  Bank.  Das  Provianthaus  liätte  nach  seinem  Vorschlag 
als  Zentralraagazin  für  Landesprodukte  zu  dienen,  woselbst  den 

Bauern  ihre  Produkte  zu  einem,  jährlich  unter  Mitwirkung  der 

Produzenten  von  der  Regierung  festzusetzenden  Preis  abgenommen 

würden,  um  sodann  von  der  Regierung  mit  einem  kleinen  Preis- 

aufschlag wieder  verkauft  zu  werden  ̂ i.  Im  Werk  haus  hätte  man 
vor  allem  die  Arbeitslosen  und  Bettler  mit  Arbeit  zu  versehen;  und 

zwar  mit  „allerhand  neuen  m  an  ufac  ture  n,  welche  bishero 

in  der  Stadt  und  Land  nit  gemaclit  worden"^),  während  das  Kauf- 
haus als  „allgemeine  niederlaag  der  AVaaren"  dienen  sollte.  Die 

dahin  gebrachten  Waren  wären  womöglich  „in  grosso"  und  „in 
natura"  einzuführen.  Denn  hierdurch  könnte  man  „den  Gewinn,  so 
frembde  Nationen  in  Verarbeitung  solcher  waaren  verdienen,  seinen 

eigenen  Landsleuten  gönnen,  und  also  das  Land  mit  Handwerkern 

populiren"^).  Die  Aufgabe  der  Bank  endlich  bestünde  darin,  den 
Abfluß  des  Geldes  in  das  Ausland  hintanzuhalten,  wobei  sie 

allerdings  zu  verpflichten  wäre,  das  ihr  anvertraute  Geld  nur 

„zum  Handl  und  Wandl",  nicht  aber  zum  Kriegsführen  zu  ver- 
wenden ''). 

Die  Leitung  der  ganzen  Volkswirtschaft  will  Becher  in  die 

Hände  eines  eigenen  K  o  m  m  e  r  z  -  K  o  1 1  e  "  i  u  m  s  nach  dem  Muster  des 

von  Colbert  in  Frankreich  organisierten  Conseil  de  commerce  gelegt 

wissen,  welches  aus  Juristen,  gelernten  Kaufleuten  und  praktischen 
Kennern  des  Manufakturwesens  zusammengesetzt  sein  sollte,    deren 

')  Ebenda.  S.  116.  ')  Ebenda,  S  281.  ")  Ebenda,  S.  284,  *)  Ebenda.  S.  292  ff 
')  Ebenda,  S.  278.    ")  Ebenda.,  S.  265. 
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Pflicht  es  wäre,  „auf  die  Vermehrung,  Ernehrung  und  Gemeinschafft 

des  Landes  ex  professo  achtung  zu  geben"!). 
Enge  an  die  Vorschläge  Bechers  schließen  sich  die  seines 

Schwagers  H  ö  r  n  i  g  k  - 1  an. 
Dieser  war,  wie  schon  aus  dem  Titel  seines  1684  anonym 

erschienenen  Hauptwerkes  „Österreich  über  alles,  wann  es  nur  will"  ■^) 
hervorgeht,  der  Überzeugung,  daß  Österreich  durch  seinen  Reichtum 
an  Rohprodukten  „zur  besseren  Einrichtung  des  Gewerbs  und  der 

Manufakturen"   ganz  besonders  geeignet  sei. 
Das  Buch  war  geschrieben  worden  „zu  einer  Zeit,  da  von 

Waffen  alles  (ge)bebet  und  (gelkrachet;  da  die  Kriegs-Ungewitter 

von  allen  Seiten  her  über  den  Köpfen"  der  Österreicher  zusammen- 
schlugen *).  H  ö  r  n  i  g  k  selbst  empfand  wohl,  daß  eine  solche  Zeit  zur 

„Erhebung  der  Comercien  und  Manufakturen'  nicht  günstig  sei.  Den- 
noch schlug  er  vor,  die  Einfuhr  „der  auswärtigen,  unnöthigen, 

unnützen  Waaren,  wofür  unser  .  .  .  gutes  Gold  und  Silber  Millionen- 

weiii  unsern  Ertz-  und  Erb-Feinden  zurinnet",  gänzlich  zu  ver- 
bieten"!, das  Publikum  aber  anzuweisen,  sich  einige  Zeit  mit  den 

bescheideneren  Erzeugnissen  des  Inlandes  zu  begnügen.  Allerdings 

nur  für  eine  kurze  l'berMncrszeit !  Denn  diese  Maßnahme  würde 
bewirken,  daß  sich  einerseits  viele  Ausländer,  die  bis  nun  den 

österreichischen  Markt  mit  fremden  Waren  versehen,  gänzlich  im 
Inlaude  ansiedeln  würden.  Anderseits  aber  würde  erst  dadurch  der 

Mut  der  Inländer  angefacht,  im  Inlande  eigene  Fabriken  für  bisher 
aus  der  Fremde  bezogene  Waren  anzulegen.  In  dieser  Beziehung 

steht  also  Hörnijjk  im  Gegensatz  zu  Becher,  der  es  für  not- 

wendig  hielt,  zuerst  eigene  Fabriken  anzulegen  und  sodann  die 
Einfuhr  von  fremden  Waren  zu  verbieten.  Dagegen  stimmten  beide 

in  der  Auffassung  von  der  Nützlichkeit  von  Staatsanstalten,  der 
Schädlichkeit  der  Zunftmißbräuche  usw.   vollständig  überein. 

Seine  Reform  Vorschläge  faßt  Hörn  igk  in  neun  ökonomischen 

Hauptregeln  zusammen'').  Er  fordert  nämlich:  1.  eine  genaue  Un- 
tersuchung des  Landes  hinsichtlich  seiner  Ertragsf^lhigkeit  und  seines 

Reichturas  au  Edelmetallen ;  2.  die  Verarbeitung  aller  nicht  im 
rohen  Zustande  zu  verwendenden  Güter  im  Lande    selbst ;     3.    die 

')  Ebenda,  S.  287.  ')  Vgl.  über  ihn:  Bi  der  mann,  Technische  Bildung 
in  Österreich;  I  n  am  a-S  tarn  egg,  Über  Ph.  W.  v.  Hornek  i,  d  .lahrbüchern 
f.  Nationalök.  u.  Statist.  N.  F.,  Bd.  II,,  S.  IHS.  ')  Mir  ist  die  Regensburger 

Ausgabe  von  1708  vorgelegen,  *)  ÖsteiTcich  über  Alles,  S.  6,  ')  Ebenda,  S.  8. 
«)  Ebenda,  S.  29  ff. 
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möglichste  Förderuns  der  Bevölkerunpfsvermehrung  durch  Ver- 

breitung  der  Industrie,  zu  deren  Einrichtung  „wo  nöthig,  die  Lehr- 

meister aus  der  Fremde  genommen  werden"  müßten  ;  4.  die  Yer- 
lünderung  der  Ausfuhr  oder  müßigen  Aufspeicherung  von  Gold  und 

Silber;  5.  Gebote  an  die  Larides-Einwohner,  sich  mit  einheimischen 

Waren  zu  begnügen;  6.  in  betreff  unentbehrlicher  fremder  Waren, 

deren  Einkaut  womöglich  aus  erster  Hand  und  Bezahlung  mit 

Latidesprodukten,  wobei  7.  darauf  zu  sehen  wäre,  daß  sie  nur  in 

.roher  Form  und  Gestalt"  gekauft  werden;  8.  die  Förderung  und 

Anbahnung  der  Ausfuhr  „überflüssiger  Güter"  —  natürlich  in  Form 

von  Fabrikaten  —  „bis  an  das  äußerste  Ende  der  Welt" ;  9.  ein 

unbedingtes  Einfuhrverbot  für  alle  jene  Waren,  die  „inner  Land 

zur  Genüge  und  in  erträglicher  Güte''   produziert  werden. 
Von  der  Befolgung  dieser  Grundregeln  erwartet  Hörnigk 

in  erster  Linie  einen  glänzenden  Aufschwung  der  wirtschaftlichen 

Lage  Österreichs,  der  dann  zur  vollständigen  Beseitigung  der  „be- 

kannten Enge  der  Geldmittel  in  den  Österreichischen  Erb-Landen" 
führen  werde  ̂ ). 

Im  Anschlüsse  an  diese  Vorschläge  werden  dann  jene  Manu- 
Jiikturen  liesprochen,  deren  Einführung  in  Österreich  Hörnigk  für 

besonders  empfehlenswert  hält,  wobei  auch  hier  wieder  die  Seiden- 

industrie an  erster  Stelle  genannt  wiid-). 
Von  wesentlich  anderen  Motiven  bestimmt  als  die  Vorschläge 

Becher  und  H  örnigks  sind  jene,  die  Schröder  1(J8G  in  seinem 

Werke:  „Fürstliche  Schatz-  und  Rentenkaramer"  machte  ̂ ).  Was 

Schröder  veranlaßte.  für  eine  Industrialisierung  Österreichs  ein- 
zutreten, waren  rein  fiskalische  Erwägungen.  So  wie  ein  Lundmann 

seine  „Külie  erst  melken  i müsse),  wenn  er  will,  daß  sie  sollen  Milch 

geben",  so  müsse  auch  ein  Ländesfürst  „seinen  Unterthanen  erst 
zu  einer  «rutten  Nahrunar  heltfen.  wenn  er  etwas  von  ihnen  nehmen 

will".  Um  also  dem  Staat  durch  seine  Untertauen  ergiebige  Einnahms- 

(juellen  zu  sichern,  hält  er  es  für  notwendig,  ■  erst  einmal  durch  ein 

„amtliches  Inventarium"  jene  Industrien  festzustellen,  welche  im 
Lande  noch  fehlen  und  dann  auf  deren  Einrichtung  das  Haupt- 

augenmerk zu  richten.  Denn  die  Tatsachen  erweisen,  „daß  unfrucht- 
liare    Länder,     wo    die    Manufakturen    excoliret    werden    und    die 

')  Ebenda,  S.  33.  ->  Ebenda,  S.  93  fi.  ̂ }  Vgl.  zum  folgenden  Röscher, 

Geschichte  der  Nationalökonomik,  S.  294  fl'.,  und  Oncken  a.  a.  0..  S.  231  f. 
Das  Werk  Schröders   selbst  ist  mir  nicht  zugänglich  gewesen. 
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Comercien  florireii,  weit  reicher  sind,  als  fruchtbare  Länder  die 

keine  Manufakturen  haben".  Hand  in  Hand  mit  der  Förderung  der 
Manufakturen  —  wobei  auch  Schröder  vorwiegend  an  die  Luxus- 

waren denkt  —  hätte  dann  die  Hebung  des  Handels  zu  gehen. 

Denn  der  durch  eine  gut  florierende  Industrie  gescliaffene  Waren- 
reichtum könne  dem  Lande  nur  dann  zum  Vorteile  gereichen,  wenn 

man  denselben  ,an  (die)  Nachbarn  versilbern  könne :  denn  sonsten 

(wäre)  der  Überfluß  nicht  nur  nichts  nütze,  sondern  auch  ötfters 

schädlich,  dieweil  aus  denselben  ein  abusus  dessen  entstehen"  müsse. 

Im  Zentrum  der  N'erwaltuiig  aber  solle  eine  „landesfürstliche  Wechsel- 
bank-' stehen,  welche  den  ganzen  Geldverkehr  im  Innern  und  nach 

aui3en  zu  regulieren  hätte. 
Becher,  H  ö  r  n  i  <;  k  und  Schröder  waren  die  bedeutendsten 

Vertreter  des  Merkantilismus  in  Osterreich.  Von  ihren  Nachfolgern 
wären  nur  noch  Joliann  Heinrich  Gottlob  von  Justi  und  Josef 

von  S  o  n  n  e  n  f  e  1  s  ')  zu  nennen,  die  wohl  im  einzelnen  nicht  durchaus 

auf  dem  Boden  ihrer  Vorgänger  standen,  —  lebten  sie  doch  um  ein 

.laluhundert  später  als  diese  —  die  aber  ebenso  wie  ihre  X'orgänger 
davon  überzeugt  waren,  daß  nur  eine  staatliche  Reglementierung 

der  Industrie  deren  Entwicklung  den  nötigen  Rückhalt  geben  könne. 

Daß  auch  sie  beide  die  Einführung  von  Luxusindustrien  warm 
befürworteten,  war  nach  den  im  XVIII.  Jahrhundert  herrschenden 

wirtschaftlichen  Anschauungen  ganz  selbstverständlich  '). 
Wie  schon  oben  anjjedeutet  wurde,  erzeugte  das  inländische 

Gewerbe  im  XN'II.  Jahrhundert  nur  die  unmittelbar  für  den  lokalen 
Markt  bestimmten  Gebrauchsartikel  und  übte  keinerlei  Einfluß  auf 

die  Handelsbilanz.  Dagegen  wurden  alle  Luxus  waren  aus  dem 

Auslande  eingeführt.  Ein  Umstand,  der  bei  der  stetig  steigenden 

Difierenzierung  des  Geschmackes  und  der  Mode  den  Abfluß  immer 

größerer  Kapitalien  in  das  Ausland  zur  Folge  hatte.  Als  Kon- 
sumenten kamen  für  diese  Waren  allerdings  nur  die  höchsten 

Schiciiten  der  Bevölkerung  in  Betracht,  vor  allem  der  Hof  und  der 

Adel.  Denn  wie  nur  ihre  Bedürfnisse  eine  entsprechende  Entwicklung 

aufwiesen,  so  verfugten  auch  nur  sie  über  die  nötige  Kaufkraft.  Die 

bäuerliche    Bevölkerung    aber    und    ein  sehr  großer,   ja    der  größte 

')  Vgl.  Justi,  Staatswissensehalt,  1755,  I.  lid,  S.  296  ff. ;  Sonnenfel.«, 
Grundsätze  der  Polizei  Hundlung  und  Finanz,  V.  .Xuü.,  17«7,  II.  Bd.,  S.  152  ff. 

—  Vgl.  über  diese  beiden  Männer:  Röscher  a.  a.  0.,  S.  H-i  ff.,  536  ff'.: 
G.  Deutsch,  Justi  (i.  Ost.-Üng.  Revue  v.  189C);  Schmidt,  Art.  Sonnen- 

fels i.  Handwüiterb.  d.  Staatswiss.,  VI,  765  ff. 
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Teil  des  Bürgerstandes  erzeugten  ihre  Gebrauchsartikel  noch  zum 

größten  Teil  im  Hause.  Aber  gerade  dieser  Umstand  war  ausschlag- 

gebend für  das  Bestreben  der  Regierung,  Luxusindustrien  einzu- 

bürgern 1).  Denn  eben  nur  der  Mangel  dieser  hatte  den  Abfluß  von 
Geld  außer  Land  zur  Folge. 

Eines  jener  Lususgewerbe,  das  einzuführen  man  sich  aller- 
wärts  auf  das  lebhafteste  bemühte,  war  die  Seidenmanufaktur. 

Frankreich  und  Italien  hatten  im  XVIL  Jahrhundert  bereits  blühende 

Seidenmanufakturen  2),  welche  diesen  Ländern  ganz  bedeutende  Geld- 
zuflüsse aus  den  anderen  europäischen  Staaten  sirherten.  Denn  der 

Luxus  und  die  Pracht  des  französischen  Hofes  wirkten  zurück  auf 

den  ganzen  europäischen  Adel  und  die  vielen  „Kleyder-ortnungen'' 
jener  Zeit  insbesondere  auch  auf  deutschem  Boden  sind  ein  beredtes 

Zeugnis  dafür,  daß  es  oft  der  strenaren  Macht  des  Herrschers  be- 

durfte,  um  die  „Hoö'arth  und  Kleyderpracht"  einigermaßen  einzu- 
dämmen. Allerdings  mit  geringem  Erfolg,  wie  die  oftmalige  Er- 
neuerung dieser  Vorschriften  erkennen  läßt. 

Daß  dieser  bedeutende  Geldabfluß  in  das  Ausland  auch  in 

Österreich  sehr  bald  die  Aufmerksamkeit  der  Staatsverwaltung  er- 
weckte, ist  wohlverständlich.  Aber  erst  unter  dem  Einflüsse  Bechers, 

welcher  1666  von  München  nach  Wien  berufen  wurde,  um 

daselbst  neue  Industrien  einzuführen,  kam  es  zu  einer  direkten 

Aktion  mit  dem  Ziele  einer  Einführung  der  Seidenmanufaktur  in 

Osterreich  ̂ J. 

')  Vgl.  Hintze,  Preußische  Seidenindustrie,  S.  32  ü'.  '-)  Vgl.  über  die 
Anfange  der  italienischen  Seideniudustrie  Broglio  d'Ajano.  Venetianische 
Seidenindustrie.  ^)  Übei-  Bechers  W^irken  in  Österreich  ist  bereits  von  so 
vielen  Seiten  ausführlich  berichtet  worden,  daß  wohl  ein  Hinweis  auf  die 

betreffenden  Schriften  (vgl.  den  Art.  Becher  von  Lippert  im  ,Handwörterb. 

d.  Staatsw.")  genügt.  In  der  vorliegenden  Darstellung  soll  seine  Tätigkeit  nur 
insoweit  berührt  werden,  als  sie  sich  auf  die  Seidenindustrie  bezieht. 



ERSTES  KAPITEL. 

Die  Entwicklung  der  Seidenzucht  in  Osterreich. 

§  1.     Die  Technik  der  Seideiizucht. 

Will  man  die  Entwicklung  darstellen,  welche  die  Seiden- 
industrie in  Österreich  genommen  hat,  so  erscheint  vor  allem  eine 

Abgrenzung  zwischen  Seiden  zucht  und  Seiden  Verarbeitung 

notwendig.  Im  nachfolgenden  soll  daher  vorerst  von  der  Seiden- 
zucht, der  natürlichen  Grundlage  der  Seidenindustrie,  gehandelt 

werden. 

Gegenwärtig  steht  in  der  Kegel  die  Erzeugung  eines  Koh- 
produkts  mit  dessen  Verarbeitung  nicht  in  notwendigem  örtlichem 

Zusammenhang.  Anders  aber  im  XVII.  und  XVIII.  Jahrhundert,  wo 
der  Staat  unter  dem  Eindrucke  der  nierkantilistischen  Zollpolitik  die 

Ausfuhr  der  im  eigenen  Lande  erzeugten  Kolistott'e  unter  allen  Um- 
ständen zu  verhindern  suchte.  Die  Beweggründe  sind  ja  bekannt. 

Es  sollte  durch  das  Verbot  oder  die  Erschwerung  des  Rohstoff- 
exports im  Wege  der  Zollgesetzgebung  der  Preis  dieser  Rohstotle 

zugunsten  der  einheimischen  Industrie  künstlich  gedrückt  werden, 
um  die  Produktionskosten  der  letzteren  zu  vermindern  und  dadurch 

entweder  den  noch  nicht  vorhandenen  Unternehmungsgeist  zu 

wecken  oder  zu   weiteren  Anstrengungen  anzuspornen  ̂ ). 
So  war  für  jeden  Staat  eine  wesentliche  Bedingung  für  den 

Erfolg  seiner  Industrialisierugsbestrebungen  die  Verarbeitung  der 
Rohstoffe  innerhalb  der  eigenen  Grenzpfähle.  In  der  Seidenindustrie 

nimmt  die  dahin  zielende  Zollpolitik  einen  besonders  breiten  Raum 

ein.  Die  Züchtung  der  Seidenraupe,  aus  deren  Kokon  bekanntlich 

die  Seide  gewonnen  wird,  hängt  ab  von.  den  klimatischen  Verhältnissen, 

')  Vgl.  hierzu  S.  1  f. 
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also  von  der  Gestaltung  der  natürlichen  Produktionsbedingungen  in 
einem  Lande.  Jene  Länder  nun,  in  denen  die  Seidenzucht  betrieben 

wurde,  vorzugsweise  Italien  und  Frankreich,  suchten  im  Geiste  des  Mer- 
kantilismus die  Ausfuhr  der  rohen  Seide  durch  strenge  Verbote  zu 

verhindern.  Freilich  hatten  diese  Verbote  nicht  immer  den  ge- 
wünschten Erfolg  M-  Jedenfalls  aber  wirkten  sie  auf  die  übrigen 

Staaten  als  Ansporn,  die  Seidenzucht  im  eigenen  Lande  zu  fördern. 
So  auch  auf  Österreich. 

Bevor  wir  uns  nun  der  Entwicklung  der  österreichischen 
Seidenzucht  zuwenden,  soll  versucht  werden,  in  Kürze  die  Technik 

der  letzteren  zu  veranschaulichen  -). 
Die  Seidenraupe,  deren  Gespiunst  das  Rohmaterial  für  die 

Seidenindustrie  abgibt,  wurde  schon  im  G.  Jahrhundert  von  China 

nach  Europa  verpflanzt.  Produkt  einer  künstlichen  Züchtung  von 

Jahrtausenden,  wird  sie,  auch  in  ihrem  Ursprungslande,  in  China, 

wie  überall,  in  eigenen  Anstalten  künstlich  aufgezogen,  wobei  es 
hauptsächlich  nur  darauf  ankommt,  die  Kaupen  den  schädlichen 

Einflüssen  der  Witterung  zu  entziehen,  sie  regelmäßig  und  reichlich 

mit  frischen  und  trockenen  Blättern  zu  versehen  und  für  gleich- 

mäßige Temperatur,  gute  Luft  und  Reinlichkeit  zu  sorgen.  Die  Ge- 
winnung der  Seide  setzt  eine  doppelte  Kultur  voraus :  nämlich 

einerseits  die  Zuclit  des  weißen  Maulbeerbaumes,  dessen  Blätter 

den  Tieren  die  nötige  Nahrung  gibt,  und  anderseits  die  Zucht  der 
Seidenwürmer  selbst. 

Die  Maulbe  erb  au  rap  f  lan  z  u  n  g  en  müssen  dem  Beginne 
der  Seide  nkultur  selbst  immer  um  mehrere  Jahre  vorausgehen, 

um  jedem  Mangel  au  Futter  vorzubeugen.  Man  kann  die  Maulbeer- 
bäume nicht  nur  hochstämmig,  sondern  auch  als  Sträucher  und 

Hecken  ziehen. 

Bei  der  Seidenraupenzucht  kommt  es  sehr  viel  auf  die  Güte 

der  Eier,  „Wurmsamen"  (,.Grains"i  an,  welciie  man  entweder  kauft, 
oder  wenn  man  schon  die  Seidenkultur  betreibt,  selbst  sich  erzieht. 

Diese  Raupeneier  bringt  man  im  Frühjahr,  wenn  die  Maulbeerbäume 

schon  kleine  Blätter  treiben,  bei  gleichmäßiger,  in  unseren  Gegenden 
künstlicher  Wärme  von  15  bis  18"  R  zum  Ausbrüten.  Die  nach 

etwa  fünf  Tagen  auskriechenden  Raupen    werden    nun    bei    größter 

')  Vgl.  hierzu  S.  17  f.  •)  Vgl.  zum  Folgenden  hauptsächlich :  Juraschek, 
Alt,  Seide  und  SeideninJustrie  im  „Handwörterbuch  der  Staatswissenschaften'. 
II.  Aufl.,  VI.,  G62ff.;  Kees.  Fabriks-  und  Gewerbewesen,  I.,  408  ff.;  Hintze 
a.  a.  0.,  S.  35  ff. 
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Reinlichkeit  durch  einundzwanzig  Tage  mit  frischen,  tidckunen 

Maulbeerblättern  gefüttert.  Nach  dieser  Zeit  bringt  man  die  Raupen 

in  vorb  ireitete  ,, Spinnbetten ",  die  aus  Reisern  oder  Stroh  bestehen. 

Das  nun  folgende  , Einspinnen"  nimmt  wieder  sieben  bis  acht  Tage 
in  Anspruch.  Sodann  werden  die  noch  feuchten  „Kokons  oder  Gal- 

leten".  d.  i.  Häuschen,  worin  die  Seidenraupen  sich  eingesponnen 

haben  '),  in  der  Luft  getrocknet,  dann  gesammelt  und  sortiert, 
und  zwar  so,  daß  weiche,  beschmutzte  und  fleckige  von  den  guten 

gesondert  werden.  Es  erübrigt  nun  nur  noch  das  Töten  der  Puppen 

in  den  Kokons.  „Man  kann  zu  diesem  Zwecke  entweder  trockene 

Hitze  oder  heißen  Wasserdampt  anwenden.  _Da,  wo  große  Mengen 

getötet  werden  müssen,  hat  man  eigene,  sehr  zweckmäßig  einge- 

i-ichtete  T(Uöfen"  -). 
Der  Kokon  besteht  aus  einem  einzigen,  zusammenhängenden, 

außerordentlich  dünnen  Faden,  Avelcher  sich,  wenn  man  ihn  mittels 

warmen  Wassers  oder  eines  Gemisches  von  Seife,  Alkohol  und  Salz- 

säure 3),  von  den  ihm  anhaftenden  gummiartigeu  Substanzen  befreit, 

einfach  abhaspeln  läßt  und  nicht  gesponnen  zu  werden  braucht.  Da 

er  jedoch  für  sich  allein  zur  Verarbeitung  zu  schwach  wäre,  so 

w-erden  beim  Abhaspeln  gleich  die  Fäden  mehrerer  Kokons  mitein- 
ander ver(!inigt.  was  vermöge  ihrer  klebrigen  Beschaffenheit  leicht 

geschehen  kann. 

„Das  Haspeln  ist  eine  Arbeit,  welche  viel  Geduld.  Aufmerk- 
samkeit und  Gewandtheit  erfordert  und  von  alters  her  fast  aus- 

schließlich von  Frauen  ausgeübt  wurde;  es  kommt  dabei  vornehmlich 

darauf  an.  einen  möjjlichst  nfleichmäßisr  feinen,  festen  und  runden 

Faden  zu  erzielen-^).  Die  Maschinen,  resp.  Haspeln,  welche  zum 
Abwinden  der  Seide  gebraucht  werden,  sind  sehr  einfach.  Ihren 

Hauptbestandteil  bildet  der  eigentliche  Haspel.  „Den  Ort,  wo  diese 

Abhaspelung  vorgenommen  wird,  nennt  man  Filanda  (Seiden- 

spinnerei)"-^). 

')  \g\.  Kees  a.  a  0 .  I.,  417.  -)  Vgl.  Holdhaus-Panzer,  Denk- 
schrift über  die  Seidenzucht,  S.  157.  „Aus  einem  Lot  Graines  kommen  13.000 

bis  15.000  Raupen  auf.  Uin  14.000  Uaupen  binnen  der  32 — o4tägigen  Zeit  vom 
.auskriechen  der  Raupen  bis  zum  Einspinnen  zu  ernähren,  sind  9Sö  Pfund 
gereinigter  Maulbeerblätter  erforderlich.  Jede  Raupe  verzehrt  während  ihrer 
ganzen  Lebensdauer  etwa  zwei  Lot  Blätter.  Aus  ein  Lot  Eier  kann  man  im 
großen  Durschnitt  12.500  frische  Konkons  rechnen  (100  Eier  =  62  Konkons), 
welche  50  Pfund  wiegen  und  eine  bis  fünf  Pfund  gehaspelte  Seide  liefern 

(83  Konkons  ^  1  Lot)."  (Ebenda.  Anra.)  ̂ J  Vgl.  Kees  a.  a.  0  ,  L  419.  *)  Vgl. 
Hint/.e  a.  a.  0.,  S.  a6.    •')  Vgl.  Kees  a.  a.  0.,  II.  132. 
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Die  gehaspelte  Seide  beißt  Roh-  oder  Gregeseide  und  ist 

zur  Verwendung  in  der  Fabrikation  noch  nicht  geeignet.  „Einen 

verwel)baren  Faden  stellt  man  erst  durch  das  Zwirnen  her,  welches 

in  einem  dreifachen  Vorgange  besteht:  in  einer  nach  rechts  oder 

links  erfolgenden,  mehr  oder  minder  starken  Drehung  des  Grege- 

l'adens  um  seine  Achse,  ferner  in  der  Dublierung  zweier  oder 
mehrerer  derartig  zubereiteter  Fäden,  endlich  in  einer  nochmaligen 

Achsendrehuncr  des  so  zusammengesetzten  neuen  Fadens.  Je  nach 

der  Art  der  Behandlung  erhält  man  bei  der  Zwirnerei  die  weichere, 

mehr  glatt  liegende  Trama  für  den  Einschlag  der  Gewebe  oder 

die  härtere,  runde  und  feine  Organ  sin  für  die  Kette  ̂ ).  Ein  drittes, 
minder  umständlich  herzustellendes  Produkt  der  Zwirnerei  sind  die 

verschiedenen  Näh-  und  Stickseiden"-).  Die  Vorgänge  des  Haspeins 
und  Zwirnens  der  Seide  faßt  man  unter  dem  Namen  Filatur  (Fi- 
latorienj   zusammen. 

Die  gezwirnte  Seide  kommt  nun  in  die  Färberei,  wo  sie  vor 

allem  durch  Kochung  in  einem  Seidenbade  „entschält",  d.  h.  von 
den  ihr  noch  anhaftenden  gummiartijren  Stoffen  befreit  wird.  Der 

mit  der  Entschälung  verbundene  Gewichtsverlust,  der  bis  zu  25''/q 
beträgt,  veranlaßte  viele  Fabrikanten,  „lieber  ungekochte  Seide  zu 

verwenden,  die  außerdem  nocli  den  Vorzug  hatte,  daß  sie  den 

Geweben  beim  Anfühlen  mehr  Fülle  gab,  worauf  manche  Käufer 

hielten" 3 1.  Doch  war  dies  in  den  meisten  Lihidern,  so  auch  in  Oster- 
reich, verboten. 

Der  sich  bei  allen  diesen  Vorgängen  ergebende  Abfall  an  Seide 

wurde  gesammelt,  gesponnen  und  dann  zur  Fabrikation  von  Bändern 

und  Strümpfen  unter  dem  Namen  Floretseide  verwendet  ■*). 

S   2.     Die   Seideiizucht   in    (Jöiz   mitl   Gi'adi!>ik:i    und   deren 
siaatiiclie  Föideruii^-  in  vortlieresianischer  Zeit. 

Die  komplizierte  Technik  der  Seidenzucht  und  vor  allem  ihr 

enger    Zusammenhang    mit    den    klimatischen     Verhältnissen    jenes 

')  jliei  der  Organsin  wird  .jedei-  Faden  der  roben  Seide,  so  wie  er 
aus  der  Filande  (Seidenspinnerej',  worinn  die  Seidengaletten  abezogen  oder 
gehaspelt  wird)  kommt,  einzeln  gedreht,  dann  zwei  oder  drei  solche  schon  ge- 

drehte Fäden  erst  zusammen  filirt,  so  daß  sie  gleichsam  ineinander  laufen; 
bei  der  Trama  aber  werden  die  einzelnen  Fäden  nicht  ineinander  gedreht, 
sondern  nur  zwei  oder  drei  rohe,  ungedrehte  Fäden  zusammengenommen  und 

filirt'  (Kees  a.  a.  0.).  -)  Vgl.  Hintze  a.  a.  0..  S.  3().  »)  Vgl.  Hintze 
ebd.,  S.  39.    *)  Vgl.  Hintze  ebd.,  S.  40;  Kees  a.  a.  0..  III.  13G. 
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Landes,  in  welchem  sie  betrieben  werden  soll,  machen  es  erklärlich, 

daß  sie  erfolgreich  nur  in  wärmeren  Ländern  betrieben  werden 

konnte.  „Die  größten  Schwierigkeiten  bestehen  darin,  daß  die  aus- 

kriechenden Raupen  bloß  die  feinsten  Blattsproßen  des  Maulbeer- 
baumes fressen,  daß  aber  gerade  diese  yon  den  Maifrösten  gern 

zerstört  werden;  daß  in  den  geschlossenen  Räumen  gute  Luft  vor- 

handen sein,  daß  die  größte  Reinlichkeit  herrschen  muß,  und  daß 

trotzdem  hier  die  Raupenkrankheiten  sich  leichter  verbreiten.  All 

dies  verliiugt  bei  der  Züchtung  eine  Genauigkeit,  Sorgfalt  und  Um- 
sicht, wie  man  sie  in  den  Kreisen,  welche  gerade  am  meisten  für 

diese  Aufgabe  berufen  erscheinen,  in  der  kleinbäuerlichen  Bevöl- 

kerung, selten  voraussetzen  kann,  und  zwar  um  so  weniger,  als 

durch  ungünstige  Witterungsverhältnisse  alle  Bemühungen  zuschan- 

den  werden  können"^).  Eben  deshalb  hatten  auch  alle  mit  großen 
Geldopfern  in  den  nördlichen  Ländern  Europas,  vor  allem 

in  Preußen^),  unternommenen  Versuche  zur  Einbürgerung  der 
Seidenzucht  einen  durchaus  negativen  Erfolg.  Anderseits  erklärt  sich 

aus  dieser  Sachlage  leicht,  daß  die  Seidenzucht  auf  dem  Boden  der 

Habsburgischen  Monarchie  in  einem  Teil  der  Erblande,  vorab  in 

Görz  und  Gradisca,  das  so  wie  Rover edo  seine  Seidenzucht 

in  früher  Zeit  aus  dem  Venetianischen  übernommen  haben  mag^). 

und  in  den  italienischen  Besitzungen  schon  lange  vor  Ein- 
führuncr  der  Seidenindustrie  einen  bedeutenden  Erwerbszweig  der 

dortigen  Bevölkerung  bildete^),  welche  die  gewonnene  Rohseide 

nach  Italien  auszuführen  pflegte  °). 
So  lange  Österreich  selbst  keine  eigene  Seidenindustrie  besaß, 

hatte  die  Regierung  auch  keine  Veranlassung,  gegen  den  Export 

der  Rohseide  Stellung  zu  nehmen.  Das  änderte  sich  jedoch  mit  der 

Belebung  der  eigenen  Industrie  und  in  demselben  Maß,  als  diese 
eintrat. 

Schon  zu  Reginn  des  XVIII.  Jahrhunderts  sehen  wir  die  Staats- 

verwaltung der  blühenden  Seidenzucht  in  den  südlichen  Provinzen 

ihre  Aufmerksamkeit  zuwenden.  Im  Jahre  1718  erging  von  Wien 

aus  an  die  Görzerische  Landeshauptmannschaft  eine  Aufrage  über 

den  Umfang    der  Seidengewinnung    in  Görz    und  Gradisca,    worauf 

>)  Vgl.  Juraschek  a.  a.  0.,  S.  6G3.  ■)  Vgl.  vornehmlich  Hintze  a.  a.  O. 
')  Vgl.  Kees  a  a.  0.  I.  4.'4f.  ')  Vgl.  Uujatti,  Seideninduetrie  in  Österreich. 
')  Kanzleiprotokoll  vom  8.  November  1713  (AMJ.  17  ex  1718.  V.  G.  12,2971 
N.-Ö.);   vgl.  auch  Kees  a.  a.  0.   I,  425. 
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ein  Bericht  einlief),  „das  von  der  K.  Grenz  biß  Görz,  und  von 

dünnen  l)iß  im  das  Venetianische  Seiden  gemacht  werde,  so  die 

bauern  in  Eyern,  Galleteu  genannt,  in  die  statt  Görz  bringeten. 

welche  Ihnen  die  Juden  und  Bürger  abkhaufi'en,  so  selbe,  nachdem 
>ie  abgesponnen,  in  das  Venetianische,  nach  deren  Venetianer  wihl- 

kührlichen  Pre^-s  wider  Verhandlen  thätten."  In  der  Grafschaft  Gra- 
disca  aber  würde  „noch  mehrere  Seidten  erzeuget,  so  ebenfalls  in 

das  Venetianische  gehe,  und  ob  man  zwar  in  ganz  Wellischlandt 

die  Gradiscaner  Seithen  für  die  beste  hielte,  übertrefi'e  doch  solche 

die  Görzerische."  Die  jälHlicho  Gesamterzeugung  in  beiden  Graf- 
schaften betrüge  lUOO  bis  L4(JU  Pfund.  Was  den  für  das  Rohprodukt 

erzielten  Preis  betreffe,  so  werde  „die  Gallete,  oder  die  Seitenen 

Eyer  das  pfundt  zu  9  bis  15  groschen,  nach  deme  vill,  oder  wenig 

zu  haben,  Verkhaufft."  Diese  Preise  fand  übrigens  die  Landes- 
hauptmannschaft viel  zu  niedrig.  Sie  erklärte  aber,  daß  eine  bessere 

Preisbildung  nicht  zu  erhoffen  sei,  so  lange  der  bedauerliche  Zu- 
stand andauere,  „daß  alle  die  seithen  in  das  Venetianische  verführet 

werde  .  .  .  mithin  diese  Waahr  aus  abgang  des  Verschleiß  in  solcher 

Wohlfeylle  müßte   verkhautfet  werden." 
In  Anknüpfung  an  diese  Ausführungen  befürwortete  sodann 

die  Landeshauptniannschaft  die  Verhinderung  der  „ausfuhr  der  rohen 

waahr  in  das  Venetiani.sche."  Dann  werde  sich  auch  die  Seiden- 

produktion heben.  Denn  da  „es  dasiger  ortlien,  an  der  Seiden 

Selbsten  noch  an  der  Gelegenheit  deren  mehrere  machen  zu  können, 

nicht  ernianglen  thue",  so  komme  es  nur  darauf  an,  daß  „der  Ver- 
schleiß beygezüglet,  und  dem  landtniann,  daß  Er  solche  im  landt  zu 

versilbern  gelegenheit  habe,  gezeuget  .   .   .   wird." 
Tatsächlich  wurde  auch  diesem  Wunsche  von  der  Zentral- 

reofieruns;  Rechnung  getragen.  Im  Jahre  1719  wurde  einerseits  die 

Ausfulir  roher  Seide  nach  Italien  verboten  und  anderseits  ange- 

ordnet, daß  die  inländischen  Fabrikanten  „in  den  mit  ihnen  er- 

richteten Contracten"  verhalten  werden  sollten,  in  ihren  „seiden- 

Fabriquen  die   im  Lande  erzeugende  Seiden  zu  gebrauchen"  -). 
Kaum  drei  Jahre  darauf  wurde  die  Landeshauptmannschaft 

auch  beauftragt-'),  für  ausgedehnte  Anpflanzung  von  Maulbeer- 
bäumen Sorge  zu  tragen.  Ebenso  sollte  sie  in  Görz  ein  Filatorium 

')  Laut  zitierten  Protokolls  vom  8.  November  1718.  -)  Hofdekret 
vom  ■>().  Noveml)or  171S  fAM.I.  i'l)i'mla).  ')  Hofdi'kret  vom  28.  April  1722 
(AMJ.    ebd.). 

Grünbcrjf,  Stiuiien  III.  2 
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(Seidenspinnhaus)  errichten,  dessen  Notwendigkeit  der  Landesober- 

ingenieur Math.  Ant,  Weiß  angeregt  und  sehr  weitschweifig 

begründet  hatte.  Unter  anderem  auch  mit  dem  Hinweis  darauf,  dai3 

„in  der  kaiserlichen  Friaul  im  Jahre  1720  3G.00O  Pfund  Seiden- 

galleten  gefext  worden"   waren '). 
Die  Ausführung  dieses  Phmes  stieß  jedoch  auf  Schwierigkeiten. 

Die  Kosten  des  Seidenspinnhauses  stellten  sich  auf  fast  60.000  Gul- 
den. Die  Kesiierunji  aber  konnte  sich  nicht  dazu  entschließen,  diese OD  ' 

Summe  aus  den  Steuergeldern  aufzubringen.  So  wurde  denn  schließ- 
lich der  Bau  des  Filatoriums,  wenn  auch  nicht  ohne  Bedenken  und 

inneres  Widerstreben -),  einer  „Privat-Compagnie"  gegen  ein  2()jä]i- 
riges  ausschließliches  Privileg  auf  die  Erzeugung  von  „Trama-  und 

Orsiv-(Organsin)-Seide"  übei tragen.  Übrigens  ist  dieses  Filatorium, 
das  zu  Fara  errichtet  wurde,  späterhin  in  den  Besitz  des  Arars 

übergegangen  ̂ ). 
Die  kriegerischen  Ereignisse  der  nun  folgenden  Jahre  lenkten 

dann  durch  zwei  Dezennien  die  Aufmerksamkeit  der  Regierung  voll- 

ständig von  dem  gewerblichen  Förderung« werke  al)  und  erst  1740 

geht  es  wieder  um  einen  beträchtlichen  Schritt  weiter.  Unter  dem 
26.  März  dieses  Jahres  erließ  nämlich  Karl  VI.  ein  Patent  zur 

Aufmunterung  der  Scidenzuclit  in  Görz  und  Gradisca,  welches  da- 

durch in  höchstem  Maße  das  Interesse  erweckt,  daß  es  vor  einer  — 

—  wenn  auch  zeitlich,  nämlich  auf  24  Jahre,  begrenzten  —  Ent- 

eignung derjenigen  Grundbesitzer  nicht  zurückscheute,  Avelclie  ihre 

nicht    bereits    anderen    Kulturen     gewidmeten,     also     ungenützten 

')  Borielit  Weiss'  an  die  kais  Hauptkommission  vom  23.  Dezember  1721 
(.\MJ.  V.  ü.  5/'2928.  J.  Öl  -)  „Ansonsten  könnten  sich  Ilirc  Kaysl.  Majestät 
zu  ertheiluiig  derley  privativprivilegien,  besonders  wenn  die  Faljriquen  nur 
einer  oder  anderen  privat  Persohn  zugehörig  ist,  zwar  hart  entschlüssen, 

jedennoch  aber  so  wolle  man  in  diesem  Casu  dahin  eingerathen  haben,  an- 
gesehen das  werk  nicht  von  Einer  Persohn  allein,  sondern  von  einer  ganzen 

Compagnie  Verleget  wird,  Wcillen  Gefahren  unterworfen  und  also  Be- 
schatfen  ist,  daß  wenn  es  zum  Stand  komet,  dessen  errichtung  nicht  so  vill 
der  Compagnie  alß  dem  ganzen  Görz:  und  Gradisc:  District  zum  größten 
Vortheil  gereichet,  in  deme  die  Vermehrung  der  Seiden  f  exung  und  die 
Sicberstellung  dessen  Verschleiß  das  rechte  und  Versicherte  Mitl  ist,  womit 
dasigen  verarmten  Unterthanen,  die  ansonsten  wenig  Seide  erzeugen,  und 
solche  noch  dazu  aus  Abgang  dos  Filatoglio  in  gar  geringen  proyß  in  das 

Venetianische  Verschleissen  müssen,  geholfen  werden  kann."  (Aus  dem 
Kanzlciprotokoll  vom  28.  April  1722  AMJ.  ebd.)  'J  Vgl.  auch  Bujatti 
a.  a.  0.,  S.  33. 



19 

Gründe,  nicht  zur  AnjiHanzung  weißer  Maulbeerbäume  würden  ver- 

wenden wollen  '). 

Dal3  man  es  hier  nicht  mit  einer  Verordnung  zu  tun  hat,  die 

nur  auf  dem  Papiere  stand,  geht  daraus  hervor,  daß  in  demselben 

Jahre  einem  gewissen  M,  A.  von  Perizhof  ein  24jähriges  Pri- 

vileg auf  die  „Anpflanzung  und  privative  Benutzung  von  Maulbeer- 

Bäumen"   auf  kultivierbareni,    aber  von  ihren  Eigentümern  öde  ge- 

')  Mit  Rücksicht  auf  die  besondere  Wichtigkeit  dieses  Patentes  sei  das- 
selbe seinem  vollen  Inhalte  nach  wiedergegeben  : 

,\Vir  Karl  VI.  .  .  .  geben  hiemit  zu  vernehmen,  wasmassen  wir  in  ge- 
wöhnlich-LandsVätterlichen  Obsorg  erwogen,  eines  Theils  die  wenige  Frucht- 

bax-keit  Unseres  Erb-Hertzogthums  Crain,  und  anderen  Theils,  wie  solchen 
Ciebrechen  duixh  anwendenden  Fleiß  gedeylich  könne  gesteuert  werden,  wenn 

nfmlich  in  denen  bequemen  Lands-Gegenden  nach  dem  Beyspiel  des  benach- 
barten Friaul,  die  weisse  Maulbeer-Bäumer  und  die  davon  abhengende  gar 

nützliche  Seiden-Ziglung  angeleget  wurde,  als  womit  nicht  nur  vile  bedürftige 

Leute  ihre  Nahrung  gewinnen,  sondern  auch  dem  gemeinen  Weesen  mit  Bey- 
behaltung  des  im  Land  befindUchen,  und  mit  Herbeybringung  fremden  Gelds 

ein  großer  Nuzen  geschaffc  werden  kann :  dahero  dann  wir  über  von  der  Ge- 
hörde  eingelangten  Bericht  und  Gutachten,  und  Uns  beschehenen  umständlich 
Vortrag  wohl  bedachtlich  entschloßen  haben,  und  verordnen  hiemit,  Unseren 
Entschluß  zu  jedermanns  Nachricht  alsobald  dem  gantzen  Land  kund  zu  machen, 
daß  nemblieh  im  Land  Crain  alle  zu  der  Erzieglung  deren  weissen  Maulbeer- 
Bäumer  taugliche  Gründe,  so  bishero  zu  anderen  Anbau  nicht  zugewidmet 

seynd.  es  gehören  solche  wem  immer,  sobald  es  immer  thunlich  ist,  mit  so- 

thanen  Bäumern  wohl  besetzet,  und  diese  zum  Seiden-Bau  aufs  fleißigste  er- 
zogen werden  sollen. 
Und  wie  nun  der  dabey  abzihlende  Nutzen  vorerst  dem  Grund-Besitzer 

gebühret,  wenn  er  als  ein  guter  Haus-Vatter  sich  dessen  Mittels  der  Anbau 
theilhaftig  zu  machen  ernstlich  verlangt,  und  die  erforderliche  Mühe  an- 

wendet, in  dessen  Saumungsfall  aber  wir  solchen  Anbau,  wegen  des  unter- 
waltenden allgemeinen  Vortheils,  gleichwohl  nicht  unterlassen,  sondern  durch 

andere  Weeg  unter  Unserer  Landesfürstlichen  Anordnung  und  Schutzhaltnng 
vorkehren  lassen  wollen,  dabey  sodann  der  Grundbesitzer  das  bey  fremden 

Anbau  empfindende  kleine  Ungemach  und  Entrathung  nur  ihme  selbst  bey- 

zumessen  habe.  Als  ist  hiemit  Unsere  allerh.  Veroi-dnung,  daß  alle  und  jede 
obbesagte  Grund-besitzern  von  dem  Tage  der  Verkündigung  dieses,  in  Zeith 
von  4  Monathen  sich  selbst,  oder  durch  ihre  Grundherrschaft  zu  der  Landts- 
Haubtmannschaft,  und  resj).  zu  dem  Landts-Vicedomat  in  Crain  zuverlässig 
erklären  sollen,  daß  sie  ihre  zu  anderen  Anbau  bis  dahin  nicht  gewidmete 
Gründe  in  Zeit  von  einen  Jahr  mit  weissen  Maulbeer-Bäumen  wohl  be- 

setzen, und  diese  mittels  fleissiger  Obsicht  bestandig  erhalten  wollen,  wie  dann 

auch  von  Zeit  zu  Zeit  glaubwürdig  darthun,  wie  vi!  sie  solche  Bäumer  wirk- 
lich angesetzt  haben,  und  zu  erhalten  sich  anheischig  gemacht  haben  ?  Denn 

wer  in  diesen  Fall  sich  als  ein  guter  Wirt  selbst  um  die  Verbesserung  seines 
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lassenen  Grundstücken  eingeräumt  wurdet.  Dieses  Privileg  ging, 

nebenbei  bemerkt,  später  auf  M.  F.Peer  über,  welcher  es  jedoch 

anfänglich  ebensowenig  ausnützte,  wie  sein  Rechtsvorgänger,  weshalb 

es  ihm  auch  wieder  entzogen  werden  sollte.  Unter  dem  Druck  des 

angedrohten  Privilegienverlustes  lejite  er  dann  eine  —  offenbar  sehr 

bedeutende  —  Maulbeer-Plantage  an.  Wenigstens  ersehen  wir,  diiß 

die  Ke<rierun<r  sie  im  Jahre  17(54  seinen  Erben  um  .'iÖÜU  Gulden 

abkaufte.  Die  Staatsverwaltung  ließ  von  da  an  die  Maulbeerbaum- 

blätter an  diu  Interessenten  unentgeltlich  verteilen  '^). 

§  3.  Die  Stellung  «le.s  Stiiates  zui*  Seitlcnzucht  in  Gorz  und 
Gradisca  .seit  3Iai'i.a  Theresia  bis  zum  Ende  des  X VTII.  Jalii- 

iiunderts. 

Mit  dem  Regierungsantritte  Maria  Tiieresias  und  den  damit 

verbundenen  Kriegen  erlalinite  das  gewerbliche  Leben  Österreichs 

für  eine  lange  Zeit.  Doch  die  Seideuproduktiou  in  den  südlichen 

Provinzen,  welche  einen  wesentlichen  Erwerbszweig  der  dortigen  Be- 

völkerung bildete,  entwickelte  sich  weiter  ohne  jegliche  staatliche  Hilfe. 

Als  dann  ruhigere  Zeiten  wiederkehrten,  wendete  ihr  auch  die 

Regierung  neuerlich  ihr  Augenmerk  zu  und  im  Jahre  1755  bean- 

tragte die  Baucodeputation  im  Verein  mit  dem  Directorium  in 

Publicis  et  Cameralibus  zur  planmäßigen  Hebung  der  Seidenzucbt 

und  Seidenmanufaktur  in  Görz  einen  „Consessus  Comercialis"  auf- 
zustellen „oder  wie  man  solchen  in  dortiger  Gegend  zu  nennen 

pflegte,  eines  Magistrats,  welcher  in  Anbetracht,  daß  er  nur  die 

Hausweesens  getreulich  annehmen,  die  weisse  Maulbeer-Bäumer,  so  vil  der 
Grund  leydet,  an-  und  fort  bauen  wird,  der  hat  ohne  alle  Irrung  sich  alsofort 
des  ruhigen  Besitzes  und  Genusses  diser  Bäume,  Blätter  und  Früchten  zu  er- 

freuen. Wer  aber  sich  daxu  in  besagten  Vier  Monathen  nicht  erkläret,  oder 

hernach  seine  gethane  Erklärung  in  Jahrs-Zeit  nicht  würklich  erfüllet,  da 
wollen  Wir  obbesagtermassen  Vorsehung  machen  lassen,  und  in  diesem  Fall 

wird  der  Grund-Besitzer  wenigst  in  •2i  Jahren  von  denen  auf  seinen  Grund 
unter  Unserer  AUerh.  Anordnung  anbauenden  Maulbeer-ßäumen  den  Blätter- 
und  Seidengenuß  nicht  haben,  sondern  einem  anderen  von  Uns  dazu  Be- 

vollmächtigenden verstatten  müssen ;  Darnach  sich  nun  jeder  zu  richten 
wissen  wird. 

Geljen  in  Grätz  den  2G.  liFartii  17-10. 
Joh.  Christ.  Graf  von  und  zu  Wildenstein,  Staathalter. 

Karl  Jos.  Edler  von  Hohenrain.  Cantzler-Amts-Verwalter." 

')  Zu  entnehmen  der  Ah.  Entschließung   vom  IG.  Oktober  1753    (11    ex 

175.1,  5164,  J.  0.  Nr.  97).    -')   U  ex  17(;i   ebd. 
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vollständige  Seiden-Erzeugung  und  Manufacturen-Erhebung  zum  Ge- 

genstand seiner  Operation  führte,  wie  in  anderen  Comercial-Anliegen- 

lieiten  an  (das)  allerli.  Comercien-01)er-Directoriuni  anzuweisen 

wäre,  und  von  selben  in  ersterwähnten  Vorfallenheiten  die  Anleitung 

zu  erhalten  hätte".  .Dessen  eigentlich  und  hauptsächliche  Agenda" 
sollten  „in  der  behörigen  Aufsicht  bestehen,  womit  die  Seiden 

vom  Saamen  aus,  bis  sie  auf  das  Spinn-Hauß  gelanget,  wohl- 

gezogen und  gearbeitet,  die  liisherige  Schleuderayen  abgestellet, 

die  Pfuschereyen  besti-aiFet.  erforderlichen  Falls  gute  Meister  von 
iVemliden  Orten  bestellet  und  alle  zum  Behuf  und  Aufnahm  dieses 

so  vortheilhaften  Commercii  eingeführet  werde." 
Als  Präsident  dieser  neu  zu  bildenden  Behörde  wurde  der  ehe- 

malige Landeshauptmann  von  Gradiscii,  A.  Baron  de  Fin,  vorge- 

schlagen, dem  fünf  Assessoren  und  ein  Actuar  beigegeben  werden 

sollten  1)   2). 
Wenige  Monate  darauf  wurde  auf  Einrathen  aller  Stellen  die 

Errichtung  des  Co  mer  ci  en-Masis  tra  to  zu  Görz  in  der  vorge- 

schlagenen  Weise  bewilligt  3),  und  sodann  für  denselben  unter 

dem  30.  April  1756  eine  Instruction  erlassen,  welche  die  eben  an- 

geführten Tätigkeitszweige  des  Magistrats  sehr  ausführlich  erläutert 

und  zugleich  in  erschöpfender  Weise  den  damaligen  Umfang  und 

Znstand  der  Seideuzucht  im  Amtssprengel  der  neugeschafienen 

Behörde  schildert  *). 

')  Vortrag  des  Direct.  in  publ.  et  cameral.  vom  2().  Dezember  1755 
AMJ.  38  ex  1756.  IV.  G.  8  1879  J.  Ö.). 

-)  Niimlich  als  Assessoren:  der  Inspektor  des  Fihitoriums  zu  Fara, 
Rentmeister  C.  J.  Lang,  lerner  die  ehemaligen  Beisitzer  dieses  Filatoriums, 
J.  Perieilo  und  D.  Segalla,  der  Stadtrichter  zu  Görz,  F.  Geroneoli,  und 
der  Handelsmann  J.  di  Giorgio,  als  Aktuar  aber  Dr.  Joh.  Poli. 

")  Ah.  Resolution  vom  24.  April   1756  (AMJ.  38  ex  1756  ebd.). 
*)  Ebendeshalb  und  mit  Rücksicht  auch  auf  ihren  sonstigen,  für  den 

Geist  des  Merkantilismus  ungemein  charakteristischen  Inhalt  reproduzieren  wir 
diese  Instruktion,  auf  welche  wir  auch  noch  an  anderer  Stelle  zurückzukommen 
haben  werden,  dem  vollen  Wortlaute  nach : 

,  Instruction  für  den  neu  Resolvirten  Seiden  Älanufacturs  Magistrat  zu  Görz. 

Nachdeme  man  vorlängst  wahrgenommen  hat,  was  für  ein  beträcht- 
licher Nutzen  jenen  Ländern  zuwachse,  wo  die  Seide  erzeuget,  gezogen,  und 

nach  eingeführten  Regeln  vei-arbeitet  wird;  so  hat  man  um  ein  gleiches  Ziel 
zu  erreichen,  in  die  Betrachtung  genohmen,  wie  die  in  den  vereinigten  Graf- 

schaften Görtz,  und  Besonders  die  zu  Gradisca,  dann  jene  zu  Cormons  in 

guter  Quantität  und  Gattung  erzeugende  Seiden  in  der  Zurichtung,  worauf 
es  haubtsächlich  ankörnet,  bis  auf  die  Zeuge   solle  verarbeitet  werden,    damit 
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Die    Stellung    des    neuen    Verwaltungsorgans    gegenüber    der 

Landesbauptniannschaft  wurde  dahin  abgegrenzt,   daß  ihm   „die  Be- 

die  daraus  gemachte  wiiar  zu  ihrer  Vollkommenheit  gebracht  werden  möge. 

Diese  zu  allgemeinen  Nutzen  abzielende  Absicht  zu  ei-reichen,  hat  man  nicht 
allein  vor  einigen  Jahren  das  Seidensijinnhauß  zu  Fiira  mit  großen  Unkosten 

erbauet,  sondern  auch  die  Manufacturisten  aus  fremden  Landern  mit  Ertheilung 

verschiedener  Freyheiten,  eingeladen,  und  sonst  alles  angewendet,  was  zu 

Aufnahme  und  Beförderung  dieser  Beträchtlichen  Handlung  gedeyen  könnte ; 

Allein  die  Erfahrung  hat  bewießen,  daß  man  ohne  eine  besondere  Aufsicht 

und  Direction  zu  der  Vollkommenheit  dieses  Werks  um  so  weniger  Vollständig 

gelangen  könne,  als  dermalen  jedermann,  er  seye  erfahren  oder  nicht,  die 
Seide  ziehe,  ausarbeite  und  sodann  die  Werkstöhle  verschiedentlich  durch 

unverständige  Meister  besetze,  somit  aber  weder  die  Seide,  noch  die  daraus 

gemachte  Zeuge  zur  Perfection  bringe;  von  darumen  dann  eben  derselben 
Verschleiß  nicht  mit  solchen  Nutzen  als  es  seyn  könte,  beförderet  werde. 

Derowegeu  erforderet  das  gemeine  Wohlseyn.  das  zu  dem  Ende  ein  eigener 

Magistrat  aufgestellet  und  selber  mit  nachfolgender  Instruction  zu  seinem 
Nachverhalt  versehen  werde. 

1.  Hat  der  Praeses  dieses  Magistrats  nebst  denen  ihme  zugegebenen 

Assesores  und  Actuario  das  Augenmerk  dahin  zu  richten,  wie  man  dieses 

Seiden  Productum  mit  Anpflanzung  mehrerer  Maulbeerbäume  vermehren,  von 

anfang  bis  zum  ende,  das  ist,  von  dem  Saamen  der  Seidenwürmer  bis  zur  Aus- 
arbeitung der  Zeuge  in  besten  Stande  zu  bringen,  und  die  obschwebende 

Schleydereyen  und  Gebrechen  vollständig  abthuen  möge.  Dieses  zu  erzielen 

wird  der  Magistrat 

2.  sich  angelegen  seyn  lassen,  diejenigen  Maßregeln,  nach  welchen 

Italien,  Frankreich  und  Engeland  in  ihren  berühmten  Handels  Orten 

die  Seiden-Manufacturen  eingerichtet  haben,  mittelst  Correspondenz  zu 
überkommen,  und  nach  aller  Thunlichkeit  zu  adaptiren,  damit  die  rohe  Seide, 

Kunstgebrauchlich  mit  allen  Fleiß,  und  nicht  nach  dem  bisherigen  gutfinden 

deren  industrialen  in  denen  Fornelli  gezogen,  und  der  bishero  in  20  und  mehr 

prto.  auf  dem  Filatorio  sich  geäußerte  Gallo  *i  vermieden  werde,  welcher 
sich  in  Strazzi  von  wenigen  Wert  verwandlet,  sohin  denen  Arbeitern  die  Zeit, 

dem  Eigenthümer  seinen  Nutzen,  hauptsächlich  aber  denen  Manufacturisten 
ihren  Credit  verlieren  machet. 

Sollte  es  hergegen  nicht  möglich  seyn,  durch  Correspondenz  zu  obge- 

dachtem  Endzweck  zu  gelangen,  ist  solches  diesem  Comercien  Directorio  an- 
zuzeigen, damit  der  Bedacht  genohmen  werde,  durch  andere  weege  solches 

zu  erreichen,  und  sothanes  Regulativum  Ihme  Magistrato  zu  stellen,  wie 
man  denn 

3.  nicht  abgeneigt  ist.  respectu  der  Meisterschaft  und  was  sonst  zur 

aufnähme  dieses  Comercii  gereichen  könnte,  allen  Vorschub  und  Asistenz  zu 

leisten,  wesentwegen  behörig  zu  reflectiren  und  anhero  anzuzeigen  ist,  wa.s 

etwa  in  ein-  und  anderem  zu  gedachter  Aufnahm  dieser  Manufacturen  ge- 
reichen könnte,   und  ob  zwar  sonst  darauf  zu  halten  ist,   daß  die  rohe  Seide 

*)  D.  h.  Abfall  an  Rohstoff. 
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fugnis  eingeräumt  (wurde),    seine  Befehle  selbsten  in  die  Eexecution 

bringen  zu  können".  Nötigenfalls  sollte  ihm  die  Laudesstelle  hierbei 

ordnungsmäßig  gezogen,  die  dabey  bemerkende  Defecten  eingestellet,  und 

jene,  so  sich  denen  Maßregeln  zu  fügen  widerspenstig  orzeigen  solten,  Be- 
straffet  werden;  so  wird  hergcgen  Er  Magistrat  nichts  destoweniger 

4.  Die  fleißige  Aufsicht  zu  tragen  wissen,  damit  man  die  Sachen  nicht 

allzu  heftig  angreife,  und  andurch  die  dermalen  ohne  Ordnung  handlende  In- 
dustriales in  keine  Confusion  bringen,  sondern  nach  und  nach  mit  guter  Art 

zu  ihrem  eigenen  und  des  gemeinen  Weesens  Nutzen  hiezu  überzeugend 
einleite. 

5.  Hat  der  Magistrat  alle  Wochen  wenigstens  einmal  sich  zu  versamlen, 

die  Partheyen,  welche  in  Betreff  der  Seiden-Ziglung  etwas  soliritt'tlich  oder 
mündlich  vorzubringen  haben,  zu  Vernehmen,  dieselben  zu  Verbescheiden, 

anbey  über  dieses  beträchtliche  Objectum  seine  i'eife  Überlegung  zu  pflegen, 
und  da  wegen  dieses  Materiales  sowohl,  als  dessen  ausarbeitung  sich  zwischen 

denen  Partheyen  einige  Zwistigkeiten  äußern  sollen,  diese  durch  richterlichen 

ausspruch  zu  entscheiden,  zu  welchen  Ende 

6.  Er  Magistrat  hiemit  ermechtiget  wird,  in  allen  die  Görz:  und  Gra- 
disc:  SeidenManufacturen  betreffenden  Angelegenheiten  und  denen  daraus 

entstehenden  Differenzien,  ohne  von  jemand  daran  gehindert  zu  wei-den,  nach 
Recht  und  Ijilligkeit  fürzugehen,  und  nach  solcher  Maß  die  Partheyen  Sumu- 

riissime  ohne  mindesten  Verzug  zu  verbescheiden ;  alle  derley  geschätt'ten  und 
was  sonsten  in  materiam  dieser  Manufacturen  einschlägt,  zu  protokollireu; 
eben  darum  aber  ordentliche  Protokolla  zu  halten. 

7.  Wird  sich  der  Magistrat  bestreben,  in  die  Verläßliche  Erfahrung  zu 

bringen,  wieviele  Galleten  in  denen  zwey  vereinigten  Grafschaften  Görz  und 

Gradisca,  wie  auch  am  Kai-st,  in  Triest  und  Fiume  erzeuget  wird,  um  eines 
Theils  zu  sehen,  ob  dieses  Comercium  ad  intra  zu-  oder  abnehme,  andererseits 

aber  in  Überlegung  zu  ziehen,  ob  und  wie  viel  man  in  dem  Litorali  Austriaco 
verarbeiten  und  wie  viel  extra  Statum  zu  extrahiren  zulassen  könne  ?  Welches 

mittelst  denen  allseitigen  Jurisdicenten  (welchen  der  Magist rats-Praeses  wegen 
einzureichender  Individual-Verzeichniß  wer,  wo  und  wieviel  die  Industrialen 

an  Seiden  produciret  haben,  zuzuschreiben  hat)  gar  leicbtlich  wird  bewürkct, 

und  eben  darum  ihnen  .Juriscb'cenlen  und  allen  sonstigen  Stellen 
8.  Der  Befehl  zugefertiget  wird,  dem  Magistrat  mit  aller  benöthigten 

Hülfe  an  die  Hand  zu  gehen,  von  dessen  Praeside  die  Requisitoriales  anzu- 
nehmen, solche  zu  Beantworten,  und  all  jenes,  so  zur  aufnahm  dieses  so 

wichtig-  als  dem  Publice  nutzlichen  Negotii  gereichen  mag,  nach  allen  Kräften 
zu  unterstüzen. 

9.  Solle  dem  Magistrat  obliegen,  alljährlich  den  Sciden-Preyß  zu 
notiren  und  solchen  zeitlichen  an  dieses  Comercim-Directorium  zu  berichten. 

Ob  und  was  aber  für  ein  Preyß  allemal 

10.  wegen  denen  Manufacturisten  und  Handels-Leuten,  so  lang;  die  Seide 
sich  in  der  Gallete  roh  befindet,  festzusezen  seye,  ist  wohl  bedächtlich  zu 

überlegen  und  darüber  das  Gutachten  standhaft  zu  erstatten,  unerwogen  es 

bedenklich  scheinet,    das    praotiura  zu  stabiliren,    wenn  man  erwöget,  daß  im 
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„die  hülfreiclie  Hand  leisten".    Dagegen    sollten    „die  zu  publicireu 

eribrdeilicbe    Edicta",    soweit   solche    „das   gesamte   Publicum 

Fall  österreichischerseits  der  Seiden-Preyß  gering  angesezet  würde,  statt  das 
die  Venetianisehe  Galleten  herein,  vielmehr  die  österreichische  h  i  n  a  u  s; 

se führet,  bey  taxirenden  hohen  Preyß  hergegen  die  Manufacturisten  Be- 
schwehret  werden. 

11.  Ist  höchst  notwendig,  daß  diejenigen  welche  rohe  Seiden  ziehen 
wollen,  Jährlich  zwey  Monat  zuvor  bey  dem  Magistrat  entweder  in  Persona 
zu  erscheinen,  oder  durch  ihre  Obrigkeiten  sich  zu  insinuiren,  und  Specifice 
anzugeben  hatten,  wie  viel  Fornelli  sie  zu  halten  willens,  auch  wo  und  wie 

diese  situiret  wären  '?  um  hiernach  zu  ermessen,  wie  viel  man  deren  zum  guten 
Nutzen,  und  guter  Ordnung  des  Commercii  ihnen  gestatten  könne,  folglich 

12.  um  die  gute  Ordnung  zu  erhalten,  seyend  an  allen  orten  von  dem 
Miigistrat.  wie  es  die  Noth  erforderte,  mehr  oder  weniger  Aufsehr,  und  zwar 

solche,  so  des  Seiden  ziehens  selbst  wohl  kundig  seynd.  Bevollmächtiget 
werden,  welche  die  Obsieht  zu  tragen  hätten,  ob  man  der  Vorschrift  gemäß, 

in  der  Arbeit  fürgienge,  widrigenfalls  hätten  sie  denen  sich  äussernden  Un- 
ordnungen abzuhelfen,  und  wenn  sich  ja  jemand  widerspenstig  bezeugete,  es 

dem  Magistrat  alsogleich  zu  weiterer  remedur  anzuzeigen,  und  da  unter  an- 
deren Defecten  sich  Besonders  öfiters  ereignet,  daß  die  Seiden-Zieher  mehr 

Galleten  kaufen,  als  man  in  einen  Fornello  ziehen  solte,  als  wäre  ihnen  Seiden 
Ziehern  unter  .50  fi.  unnachläßlicher  Straff  gemessen  zu  verordnen,  daß  in 
Zukunft  keiner  mehr  denn  lOOf)  für  jeden  Fornello  einhandlon  dürfte,  in  dem 

von  dieser  ersten  Arbeit  die  Vollkommenheit  aller  folgenden  abhanget,  her- 

gegen wenn  eine  größere  quantität,  als  erst  gesagt  in  einem  Fornello  ge- 
zogen wird,  selbige  auf  denen  von  Grerach  gemachten  Stellungen  zu  lang 

bleiben,  fo'glich  gleichsam  Virbrennen,  Verderben  oder  wenigst  die  Seide  von 
minderer  Qualität  wird,  und  daraus  ein  allgemeiner  Discapito  erwachsen  muß. 

13.  Hätten  die  Industriales  dahin  zu  sorgen,  daß  ihre  Fornelli  mit 
guten  Meisterinnen  Vergehen,  diese  von  ihnen  nach  der  neuen  Methode  be- 

lehret, und  nach  Vollendeter  Arbeit  selbige  mit  schriftlichen  Attestaten  ihrer 
Aufführung,  und  iahigkeit  halber  begleitet  werden.  Welches  jenen  deren  Dienst 

sie  das  zukünft'tige  Jahr  suchen,  zur  Direction  gereichet,  und  machet  die  Meis- 
terinnen weit  aufmerksamer  zur  Arbeit,  auch  wohl  gesitteter,  als  widrigenfalls, 

da  sie  solche  Attestata  nicht  haben,  zu  keiner  Arbeit  genohmen  werden 
sollen. 

11.  Seyend  die  Indiistriales.  oder  Aufsehern  deren  Ortschaften  gehalten, 

allen  anfang  ihres  Seiden-Ziehens  dem  Magistrat  zur  Einsicht  wie  die  qua- 
lität  der  Arbeit  FJeschaffen  ist,  ein  Muster  einzuschicken,  und  zu  gewaltigen, 
ob  solche  zu  approbiren,  oder  was  dnbey  auszustellen  seye? 

15.  Solle  unter  schwerer  Straffe  verboten  werden,  daß  kein  particular 

es  seye  denn,  daß  er  in  arte  erfahren  ist,  seine  eigene  Galleten  ziehen,  son- 
dern selbige  nach  angeordneter  Methode  von  der  approbierten  Meisterschaft  zu 

Verhütung  aller  Pfuschereyen  ausarbeiten  lassen  solle. 

IG.  kommet  zu  reflcctiren,  daß  weillen  in  denen  zweyen  Vereingt  Graff- 
schaften  Görz  und  Gradisca  des  Jahrs  hindurch  30  bis  35-000  Pfd.  rohe  Seide 
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angehen",  auf  Ersuchen  des  Magistratspräsidenten    „nur  allein   durch 

liei  „Landeshaubtmannscliafi't^  erfolgeii.  Im  eigenen  Namen  sollte  er 
ilemnach  lediglich  „jene  Edicta,    welche  lediglich  solche  Partheyen 

fabriciret  werde,  man  höchst  nöthig  deren  schieinigen  Verschleiß  suchen 

müsse,  damit  die  Industrialos,  welche  ihr  Geld  darein  Versezen.  solches,  so 
bald  als  es  immer  thunlich.  indeme  die  meisten  die  rohe  Seiden  mit  fremden 

I  upitalien  ziehen,  und  bis  zu  deren  Restitution  große  Zinsen  zahlen,  einbringen 

i,ogen.  Sollte  zu  ihren  unglück  deren  Verschleiss  sich  lang  Verzögern,  würde 

ihr  discnpito  immer  stärker  aufwachsen,  und  statt  des  Nutzens  ein  unver- 
nieidentlicher  Einbuß  bleiben,  dahero  man  der  Meynung  wäre,  daß 

17.  das  k.  k.  und  andere  an  Handel  habende  Filatorio,  diesem  nach 

auch  die  Kaufleute  und  Manutakturisten  den  Vorzug,  und  das  Privilegium 
haben  sollen,  sowohl  in  denen  Grafisch afteu  Görz  und  Gradisca  als  auch  in 

<  lain  und  litorali  austriaco  die  Seiden  einzukaufen,  jedoch  daß  man  ein 

-Monath  zuvor  wann  die  Seiden  zu  ziehen  aufhöret,  die  Nota  einzeln,  wie  viel 

ein  jeder  einzuhandlen  gesinnet  seye,  um  hiernach  eine  gewisse  Zeit,  dazu  zu 

bestimmen,  während  welcher  Zeit  sich  jedermann  mit  der  nöthigen  Seide  ver- 
sehen kann.  Gleichwie  aber 

18.  das  k.  k.  Filatorium  dermalen  nicht  im  Stand  ist,  mehr  Orsoglio 

als  7500  und  alle  anderen  Hand-Filatorio  2  00  Pfd.  also  auch  jenes  nur 
10.000  Pfd.  Trama,  und  diese  6O0O  Pfd.  somit  alle  diese  Gebäude  insgesammt 

9500  Pfd.  Orsoglio  und  16.000  Pfd  Trama  überhaubt  25.500  Pfd.  Seiden  zu 

verarbeiten,  so  daß  ein  Jahr  in  das  andere  gerechnet,  Ijeyläufig  10  000  Pfd. 

übrigbleiben,  welche  man  aus  Noth  und  Mangel  der  hinlänglichen  Gebäude 

aus    dem  Lande  gehen  lassen  muß,  also  wäre  reiflich    zu  überlegen,  wie  man 

iesen  Abgang  steuern  solle.  Damit  alle  Seiden  in  denen  Erblanden  vcr- 

uieiben,  und  zum  Behuf  deren  Kaufleuten  in  allerband  Stott'  und  Zeuge  ver- 
wandlet werden  könnten. 

19.  Wie  zu  seidenen  Zeugen  die  halbscheid  orsoglio.  und  die  andere 

halbscheid  Trama  erwirket  wird,  so  äussert  sich  eine  große  Unordnung,  das 

von  denen  35.000  Pfd.  der  in  denen  zwey  Grattschaften  erzeugten  Seide  nur 

GOOO  bis  8000  Pfd.  a  Trama,  und  alle  andere  a  orsoglio  gezogen  werde,  dahero 

um  das  Benöthigte  Vollständig  zu  verschaffen,  es  nüzlich  wäre,  daß  Görz, 
Triest  und  Fiume  samt  ihren  Territorii?,  weülen  ihre  Galleten  nicht  gar  die 

Vollkommensten  seynd.  solche  a  Trama,  die  Graft'schaflt  Gradisca  hingegen 
und  Cormons  mit  ihrem  Gebieth  feiner  seyend,  per  orsoglio  arbeiten  solle. 

20.  Weil  das  k.  k.  Filatorium  per  Conto  des  aerarii  iaufifet,  müssen  alle 

Xlanufacturist'-n  gehalten  seyn,  Specifice  anzuzeigen,  wie  viel  Seiden  ein  jeder 
verarbeiten  lassen  wolle,  damit  sodann  von  Seiten  des  Filatorii  das  erforder- 

liche angekehret  werde,  um  einestheils  die  Handels  Leute  zu  Bedienen,  an- 
dererseits aber  erwentes  Spinnhauß  nicht  müssig  zu  belaßen. 

21.  Ist  ebenfalls  erforderlich,  daß  man  sowohl  auf  das  k.  k,  Filatorium,  als 

auf  die  Private  Besondere  Obsorg  halte,  damit  die  Meisterschafft  in  gute  zucht 

und  Ordnung  gesezt,  auch  in  ihrer  arbeit  immer  besser  unterwiesen  werde, 

wozu  man  so  viel  Thunlich  eigene  Unterthanen  anstellen  solle,  auf  das  die 
Kunst   zwischen    ihnen,    ohne    der   Ausländer    sich    zu    Bedienen,    als    welche 
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angehen,  so  mit  Erziglung  der  Seiden,  und  dessen  Verarbeitung  zu 

thuen  liiiben,  kundzumachen  berechtigt  sein"  ̂ ). 
Der  Magistrat  faßte  seine  Aufgabe  mit  Ernst  und  Eifer  an 

und  erließ  noch  in  demselben  Jahre  ein  Patent,  durch  welches  die 

untertänige  Bevöllverung  zur  Seidenzucht  aufgemuntert  werden 

sollte  -j.  Bald  aber  ergaben  sich  Schwierigkeiten.  Infolge  der  ver- 
schwommenen Art,  in  welcher  seine  Zuständigkeitsgrenzen  der 

Landeshauptniannschaft  gegenüber  abgegrenzt  worden  waren,  fühlte 

sich  der  Magistrat  durch  die  letztere  in  seiner  Tätigkeit  gehemmt 

und  wurde  daher  im  Jahre  1757  in  einem  Pro  Memoria  vorstellig: 

es  möge  ihm  „eine  mehrere  Activität  eingeräumet  und  auch  alle 

Jurisdicenten  und  [larticuiars  verhalten  werden  ihre  Anzeigen  und 

Berichte  in   materia  unmittelbar  an   ihn  zu  richten"  •'). 

gemeiniglich   von   nicht   allzuguter  Conduite   seynd,    und   eben  von  drtrumben 
ihr  Vatterland  meisteutheils  verlassen  müssen,  ausgebreitet  werde. 

22.  Solle  der  Magistrat  sich  gutachtlich  Eusern,  ob  denen  ilanufac- 
turisten  daselbst  nicht  anempfohlen  werden  solle,  ihre  Verfertigte  btoffe  zur 
revision  und  approbation  vorzulegen,  er  sodann  jedes  Stück,  da  es  seine 
Behörige  Qualität  hat.  mit  einem  zu  diesem  Ende  eigens  bestellten  Sigil  zu 
zeichnen  und  darzu  thuen,  daß  der  Zeug  seine  gebührende  Güte  habe,  und  allent- 

halben verkhaufl'et  werden  könne.  Über  all  dießfallige  fabricate  mit  deren 
Qualität  und  Quantität,  samt  den  Namen  deren  Meistern  hat  der  Magistrat  ein 

ordentliche  notam  zu  halten.-  und  alljährlich  an  dieses  General-Commereien- 

Directorium  einzusenden,  und  da  all  dieses  in  die  behürige  Oi-dnung  gebracht 
würde,  so  müssete 

23.  der  reifste  Bedacht  genehmen  werden,  wie  man  geschickte,  und  zu 
allerley  Arbeit,  besonders  aber  zur  Färl)erey  und  Verfertigung  guter,  nach 

dem  neuesten  Geschmack  eingerichteii  IJessins-tüchtige  Meister  überkommen 
künte,  damit  man  im  Stand  gesezt  würde,  dergleichen  Zeuge  welche  andere 
Länder  so  berühmt  als  glücklich  machen,  vor  .Augen  zu   legen,  und  da  endlich 

24.  alle  jene  Vorfallenheiten,  welche  zu  Aufnahm  dieser  Manufacturen 

ersijrießlich,  und  Beschwerlich  fallen  können,  dermalen  so  wenig  vorgesehen, 
als  in  diese  Instruction  gebracht  werden  können  So  überlasset  man  der  guten 
Einsicht.  Langwüriger  Erfahrung  und  dexterität  des  Praesidis  für  den  allerh. 

Dienst  all  dasjenige  anzukehren,  was  /u  dieser  so  heylsamen  obsicht  immer 
behilflich  sein  könte,  jedoch  mit  ausdrücklichem  Vorbehalt,  daß  all  jenes,  so 
mit  anderen  Stellen  einen  billigen  An.stand  verursachen  könte,  sorgsamst  ver- 

mieden, und  diejenigen  Befehle  die  zu  diesseitiger  Manipulation  erforderlich 
seyn  köiitcn.  von  Zeit  zu  Zeit  in  Pleno  Magistratus  überleget,  und  zu  weiterer 

EntschlüÜnng  allhero  einberiehtet  werden  sollen'  (AM,I.  38  e.K  17')G.  IV.  G. 
8  1879  J.  ü.t. 

')  Zit.  Ah.  Resolut,  vom  2-1.  April  175G.  -i  Note  an  die  Görzer  Landes- 
hauptniannschaft vom  20.  November  1756  (AMJ.  IV.  G.  8/1729  J.  Ö.).  ")  Gut- 

achtlicher Bericht  der  Landeshauptmannschaft  vom   D.  Februar  1758  (ebenda). 
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Die  Landeshauptniannschaft  ihrerseits  war  ebenfalls  auf  den 

Magistrat  nicht  gut  zu  sprechen.  Als  ihr  die  Kaiserin  einen  Bericht 

über  die  Beschwerden  des  letzteren  abverlangte,  brachte  sie  im 

Verein  mit  den  Ständen  eine  Reihe  von  IJeschwerden  vor,  die  mit 

dem  Gegenstand  zwar  in  keinem  Zusammenhang  standen,  es  aber 

doch  bewirkten,  daß  dem  Magistrat  auch  zwei  ständische  Vertreter 

beigegeben  wui'den  und  das  Ansuchen  desselben  insofern  eine  ab- 

schlägige  Verbescheidung  erfuhr,  als  ihm  „zwar  freistehen  solle, 

sich  mit  den  Jurisdicenten  in  Correspondenz  zu  sezen,  keineswegs 

aber  ihm  gebühre,  einige  Befehle  zu  ertheilen".  Zugleich  wurde  die 
Landeshauptmannschafc  angewiesen,  ein  Zirkular  zu  publizieren, 

wonach  „kein  Grund  wegen  der  darauf  gepflanzten  Maulbeer-Bäume 

und  des  abwerfenden  Nuzens  zumahlen.  in  der  Contribution  ge- 

steigert werden  solle'  '). 
Offenbar  litt  also  die  Entwicklung  der  Maulbeerbaumzucht 

unter  dem  Mißtrauen  der  Untertanen.  Diese  fürchteten  eben,  fortan 

nicht  nur  zur  Zahlung  einer  Kontribution  von  den  früher  un- 
kultivierten Gründen  verhalten  zu  werden,  sondern  auch  eine  all- 

gemeine Erhöhung  ihrer  Steuerschuldigkeit  mit  Rücksicht  auf  eine C5  O  n 

Verbesserung  ihrer  Vermögensumstände  ^i.  Und  daselbstverständlich 

dieses  Mißti"auen  nicht  leicht  zu  beseitigen  war,  so  dauerte,  neben- 
bei bemerkt,  die  passive  Resistenz  der  bäuerlichen  Bevölkerung 

fort  und  die  Kundmachung,  welche  die  LIesoi'gnisse  der  letzteren 
zerstreuen  sollte,  mußte  noch  oft  wiederholt  werden. 

Eben  deshalb  wolil  auch  wuide  im  Jahre  ITöO  auf  Kosten 

des  Ärars  eine  Maulbeerbaumplantage  angelegt.  Und  sicherlich 

sollte  es  ebenfalls  zur  Aneiferung  dieser  Pflanzungen  dienen,  wenn 

gleichzeitig  die  bis  dahin  verbotene  Ausfuhr  von  Rohseide  wenigstens 

für  einen  Teil  des  Jahres  gestattet  wurde  ■*).  Es  sollten  dadurch  den 
Seidenzüchtern  bessere  Absatzbedingungen  in  Aussicht  gestellt, 

auf  der  anderen  Seite  aber  durch  die  zeitlich  eingeschränkte  Aus- 

fuhrbefugnis den  inländischen  Käufern,  vor  allem  dem  k.  k.  Fila- 

torium  zu  Fara,  indirekt  ein  Vorkaufsrecht  gesichert  werden. 

Als  ein  weiterer  Ansporn  in  dieser  Richtung  sollte  schließlich 

eine  1764  erlassene  Kurrende  wirken,  welche  denjenigen  Unter- 

tanen, die  wenigstens  20  bis  25  Maulbeerbäume  durch  drei  Jahre 

gepflegt    und    „wohl    conserviret"    haben    würden,    für  jeden  Baum 

')  Allerh.   Resol.    vom    31.   Jliiiz  1758    (ebenda».    -)  Vgl.    unten    S.   40. 
')  Ah.  Reskript  an  die  Repräsentation  und  Knnimci-  in  Kiain  ( AMJ.  IV.  G.  S/1879). 
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eiue  Belohnung  von  drei  Groschen  und  überhaupt  jenen,  welche 
sich  in  der  Seidenzucht  besonders  auszeichnen  würden,  Prämien 

zusicherte  ̂ ).  Hervorzuheben  ist  dabei,  daß  diese  Begünstigungen, 

deren  Zusicherung  von  strengsten  Strafandrohungen  gegen  jede 

Beschädigung  von  Maulbeerbäumen  begleitet  war.  nur  für  Unter- 
tanen, nicht  aber  auch  gegenüber  „denen  Dominus  noch  ihren 

Beamten  gelten"  sollten. 
Die  geschilderten  Maßnahmen  blieben  nicht  unfruchtbar.  Bald 

konnte  von  einer  bedeutenden  Zunahme  der  Seidenzucht  in  dortiger 

Gegend  berichtet  werden  -). 
War  es.  weil  er  nun  überflüssig  erschien,  oder  infolge  von 

Zwistigkeiten  und  Mißhelligkeiten  zwischen  ihm  und  der  Landes- 

hauptmannschaft: siclier  ist.  daß  im  Sommer  17(;4  der  Kommerzien- 
uiaffistrat  aufsrelöst  wurde.  An  seine  Stelle  trat  ein  Kommerzien- 

konseß,  welchem  der  jeweilige  Landeshauptmann  von  Krain  präsi- 

dieren sollte  -^1. 

Die  Tätigkeit  der  Regierung  war  bis  zu  diesem  Zeitpunkte 

eine  rein  organisatorische.  Man  war  bestrebt,  einfach  die  Kräfte  zu 

sammeln  und  durch  kleine  Anleitungen  und  Aufmunterungen  die 

Seidenzucht  immer  melir  zu  verbreiten.  Namhafte  Unter- 

stützungen a  u  s  S  t  a  a  t  s  m  i  1 1  e  1  n  dagegen  wurden  in  den 

ganzen  südlichen  Provinzen  nie  gewährt.  Die  einzige 

direkte  Prämienzusicherung,  von  der  die  Akten  zu  erzählen  wissen, 

war  die  durch  die  Kurrende  von  1764.  Nun,  nach  der  Auflösung 

des  Kommerzienmagistrats  hörte  aber  auch  die  organisatorische  Tätig- 
keit der  Kegierung  auf. 

Die  neue  Liindesstelle  beschränkte  ihre  Tätigkeit  im  wesent- 

lichen darauf.  Ijewußte  Schädigungen  von  den  Seidenproduzenten 
hintanzuhalten. 

Ein  Beispiel  hierfür  bietet  folgender  A'orfall :  Im  Jahre  1773 
hatte  Graf  Attems,  unbekümmert  um  die  Vorschriften  des  Patents 

von  1758.  „gegen  seine  Industrialisten  wegen  nicht  bezahlten 

Zebents  von  der  Maulbeerbaum-Plantage  die  Sequestration  ver- 

hänget". Charakteristisch  ist,  daß  die  Landeshauptmannschaft  .sich 

nicht  getrauete,  diesfalls  zu  einer  Entscheidung  zu  schreiten".  Immer- 
hin aber  meldete  sie  den  Vorfall  nach  Wien,   worauf  die  Hofkanzlei 

■)  Kvuionde  vom  21.  Novetaber  176-1  (AMJ.  V.  G.  ö  2!128\  =)  Extract. 
Piotoc.  C'onsilii  Comercialis  voiu  11.  Dezember  176-1  (AMJ.  3  ex  1764  IV. 
G  8/1879).  'i  Reskript  an  das  innersöterr.  Gubernium  vom  21.  Juli  176-t 
(AMJ.  12  px  17G4  V.  G.  1/2909). 
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sofort  anordnete:  die  „verhängte  Sequestration  sey  alsogleich  auf- 

zuheben, und  dieser  Unfug  per  futuro  abzustellen"  i). 
Auch  versuchte  man  durch  z.ollpolitische  Maßnahmen,  Aus- 

fuhrverbote oder  Besteuerung  bei  Ausfuhr  von  roher  Seide,  regelnd 

in  das  Getriebe  von  Angebot  und  Nachfrage  einzugreifen -j.  Doch 
war  der  Erfolg  dieser  Bestrebungen  bei  der  Nähe  der  Grenze,  den 

besseren  Absatzbedingungen  in  Italien  und  weil  „die  Benützung  für 

den  inländischen  Bedarf  ermangelte",  durchaus  negativ.  Wurden 
doch  im  Jahre  1785  von  den  in  Görz  und  Gradisca  erzeugten  15000  Pfd. 

iSeide  trotz  der  hohen  Essitogebühr  nicht  weniger  als  lO.OOü  Pfd., 

also  volle  zwei  Drittel  nach  Venedig  ausgeführt  3).  So  verhielt  sich 
denn  die  Regierung  auch  vollkommen  ablehnend,  als  gegen  Ende 

des  XVIII.  Jahrhunderts  immer  wieder  der  Wunsch  auftauchte,  einen 

neuen  Konimerzienniajiistrat  zu  errichten,  welcher  durch  Zwangsmittel 

erreichen  sollte,  was  bis  nun  durch  Aufmunterung  nicht  hatte  durcli- 

gesetzt  werden  können  ■*).  Zudem  war  damals  die  Verwaltung  bereits 
stark  durch  liberale  Ideen  beeinflußt  und  das  starre  Interventions- 

prinzip nicht  mehr  allein  herrschend.  ..Die  W  i  r  k  s  a  m  b  s  t  e  T  r  i  e  b- 

feder  aller  Unternehmungen  ist  der  Eigen nuz",  heilit 
es  in  einer  Entscheidung  aus  dem  Jahre  1192;  „die  größte  Hin- 

derung in  Ausführung  nüzlicher  Vorschläge  ent- 

steht, wenn  sie  statt  durch  Vorstellung  des  daraus  ent- 
stehenden V  o  r  t  h  e  i  l  s,  m  i  t  Z  w  a  n  er  d  u  r  c  h  g  e  s  e  t  z  t  werden 

wolle  n^i. 
So  wurde  die  Seidenzucht  in  Görz  und  Gradisca  auch  weiterhin 

ausschließlich  der  privaten  Initiative  überlassen  und  nur  von  Zeit  zu 

Zeit  durch  neue  Aufmunterungspatente  angespornt  ""j. 

§  4.  Die  Entwickhing  der  Seidenzucht  in  Tirol. 

Fast  gänzlich  unberührt  von  jeglicher  staatlicher  Förderung 

blieb  die  älteste  und  erträgnisreichste  Seidenzucht  der  Erblande, 

jene  von  Roveredo  in  Südtirol. 
Wie  Görz    und  Gradisca    so  hatte  auch  diese  Landschaft  ihre 

')  Extraot.  Protoc.  vom  2.  Juli  1774  (.A.MJ.  IV.  ü.  8  N.-Ö.).  -)  Kanzlei- 
vortrag vom  16.  Juni  1785  (100/5173);  Hofdekret  an  das  Triester  Gubernium  vom 

21.  Janner  1767  (Lit.  Fase.  1).  =>)  Zit.  Kanzleivortrag  vom  1(>.  Juni  1785.  ■")  Be- 
richte der  GOrzer  Landeshauptmannschaft  an  die  Hofkanzlei  vom  7.  Juli  1792, 

15.  August  1795,  27.  Miirz  1806  (AMJ.  IV.  G.  8/1879).  ')  Extract.  Prot,  der 
Finanz-  und  Kommerzhofstelle  vom  2.  September  1792  (^ebd.),  ')  Hofkammer- 
Protokoll  vom  27.  .März  180G  (ebd.). 
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Seidenzucht  aus  dem  Yeuetianischen  erhalten.  Das  erste  Fihx- 

torium  soll  daselbst  bereits  im  XIV.  Jahrhundert '  i,  nach  anderen  erst 

im  Jahre  1540 -i  errichtet  worden  sein.  Jedenfalls  aber  reicht  die 

Seidenzucht  in  diesem  Teile  der  Monarchie  in  sehr  l'rülie  Zeit 
zurück.  „Doch  stiegen  die  Produkte  von  Roveredo  erst  seit  1(570 

im  Werte,  als  dorthin  die  Kunst,  feines  Organsin  nnd  Trama  zu 

spinnen,  importiert  wurde.  Bis  nach  1700  lieferte  Roveredo  seine 

Ware  nur  nach  Botzen,  dem  Hauptmarkt  für  Seide  an  der  Etsch''3). 
Später  bildete  es  den  Sammelpunkt  für  den  Seidenhandel  in 
Südtirol. 

Über  den  umfang  der  Rovei-etaner  Seidengewinnung  fehlen 
genaue  Daten.  Bis  zum  Jahre  1760  schätzte  man  sie  auf  rund 

80.000  Pfd.  jährlich,  die  auf  37  Filatorien  verarbeitet  wurden*). 
In  den  anderthalb  Jahrzehnten  nachher  hielt  man  sie  für  weitaus 

bedeutender.  Die  Wiener  Fabrikanten  forderten  daher  auch  immer 

wieder  Ausfulirverbote  für  die  in  Roveredo  gewonnene  Seide  ■').  Die 

Berichte  aus  Roveredo  selbst  hingegen  führten  au«,  daß  ein  großer 

Teil  der  dort  zum  Verkaufe  gelangenden  Seide  aus  Italien  ein- 

geschwiirzt  wurde.  Sie  lehnten  daher  auch  jeden  Gedanken  an  ein 

Ausfuhrverbot  auf  rohe  Seide  auf  das  entschiedenste  ab  und  er- 

klärten, daß  ein  solches  lediglich  die  Verlegung  des  Seidenhandels 

von  Roveredo  nacli  Venedig  zur  Folge  haben  würde,  ohne  den  in- 

ländischen Fabrikanten  Nutzen  zu  bringen  ''<. 
Zu  Beginn  der  sechziger  Jahre  zeigte  sich  in  der  Gegend  von 

Roveredo  zum  erstenmale  eine  Erkrankung  der  Maulbeerbäume, 

die  sich  zum  Scliaden  der  Seidenzücliter  auch  in  der  nachfolgenden 

Zeit  immer  wieder  bemerkbar  machte  und  einen  erklecklichen  Rück- 

gang der  Seidenproduktion  zur  Folge  hatte.  Und  „dieses  epitemische 

Übel",  gegen  welches  man  keinerlei  Schutz  kannte,  „griff  so  ge- 
waltig um  sich,  das  bis  zum  Jahre  1774  kaum  der  zehnte  Theil  der 

Maulbeer-Bäume  von  ihrem  Unter'iange  gerettet  werden    konnten." 

';  Vgl.  Keesa.  a.  0,  I.,  S.  42-i.  -)  Vgl.  Karschulin.  Österreichische 
Seidenindustrie  im  XVIII.  und  XIX.  Jahresbericht  der  Wiener  Handels- 

akademie). ')  Karschulin  a.  a.  0.,  XVIH.,  S.  136.  ■*}  Bericht  des  Gouverneurs 
Grafen  v.  Sauer  nn  den  Grafen  Kollowrat  vom  21.  Juli  1788  (J.  Ö.  !)7  516-1). 

*)  Aus  den  ,Pro  Memoria"  des  ßenedetto  Urbani,  der  Kanzlei  übermittelt 
vom  Tiroler  Gubernium  am  20.  Dezember  1765.  Extract.  Prot.  Cons.  Comerc. 

auliei  vom  22.  August  177'!  über  „die  Beschwerde  des  hiesigen  Fabrikanten 

Lorenz  Constantin'  (ebd.);  St.  A.  Nr.  223!).  Referendum  vom  29.  August  1774. 
*)  Bericht  des  Gouverneurs  Sauer  an  Kollowrat  vom  21.  Juli  1788  (ebd.). 
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Es  betrug  denn  aucli  die  Seidenernte  in  Roveredo  „eben  wegen 

des  Aussterbens  der  Bäume"  zu  Ende  der  siebziger  Jahre  nicht 
mehr  als  jährlich  SOUO  Pfund  rohe  Seide  '). 

Dieser  Übelstand  bewog  die  Regierung  bereits  im  Jahre  1771, 
eine  Prämie  auf  die  Erforschung  der  Ursachen  der  Baumkrankheit 

auszusetzen.  Sie  ging  jedoch  hiebei  sehr  sparsam  vor.  Denn  die 

Prämie  betrug  bloß  öO  Reichsthaler.  Daß  diese  geringe  Summe 

nicht  gerade  geeignet  war,  „um  jemanden  anzueifern,  Mühe  und 

Nachdenken  und  kostspielige  Versuche  an  diese  Sache  zu  ver- 
wenden-', versteht  sich  von  selbst.  Jedenfalls  fand  sich  bis  1788 

niemand,  der  die  Prämie  in  Anspruch  genommen  hätte.  Sie  wurde 

denmacli  in  diesem  Jahre  auf  Vorschlag  des  Gouverneurs  von 

Sauer  auf  200  Dukaten  erhöht ^j  und  die  Prüfung  der  etwa  ein- 
laufenden Vorschläge  dem  ..im  Fache  der  Oekonomie  ungemein  er- 

fahrenen Kreishauptmanne  von  Laicliarding"  aufgetragen^;.  Ob  diese 
neue  Ausschreibung  erfolgreicher  war  als  die  erste  und  ob  die  Prämie 

irgend  jemandem  zuerkannt  wurde,  ist  aus  den  Akten  nicht  zu  er- 
geben. Wie  dem  nun  aber  immer  sei,  jedenfalls  zeigte  sich  späterhin 

wieder  eine  bedeutende  Zunahme  der  Seidengewinnung.  Zu  Beginn 
des  19.  Jahrhunderts  wurde  der  jährliche  Ertrag  an  roher  Seide 

in  Roveredo  bereits  auf  SiU.OOO  Pfd.  geschätzt *i. 

§  5.  Die  Entwicklung  der  Seidenzucht  im  Triester  Gebiete. 

Einen  weit  bescheideneren  Umfang  hatte  die  Seidenzucht  im 
Gebiete  von  Triest.  Sie  wurde  dort  seit  der  Mitte  des  18.  Jahr- 

hunderts betrieben  und  ihr  Ertrag  stellte  sich  in  den  Jahren  1762 

bis  1764  auf  17.426,  bezw.  5199  und  8607  Pfd.  Galleten -).  Die 
Ungleichheit  in  den  jährlichen  Erträgnissen  ist  sehr  auffallend.  Sie 

erklärte  sich  aber,  nach  Angabe  der  Intendanz,  durch  den  „oft't- 
malen  einfallenden  außerordentlichen  Frost",  welchem  immer  ein 
großer  Teil  der  Bäume  zum  Opfer  fiel.  Die  Seidenzucht  wurde  in 

Triest  nur  von  Privaten  betrieben.  Wohl  wurde  in  Ausführung  des 

Patents  vom  16.  August  llGS*')  und  gleich  nach  dessen  Erlassung 
auch  eine  staatliche  Plantage  an<'ele<irt.  Doch  erlanjjte  dieselbe 

keinerlei  Bedeutung.  Du<^e<fen  scheint  eine  im  folgenden  Jahre  ge- 

')  .-Vus  demselben  Bericht.  -)  Zirkular  vom  26.  September  1788  (AMJ. 
Patent-  und  Zirkul.-Sammlung,  Tirol).  ')  Reskript  an  Sauer  vom  4.  Sept.  1788 
(97/5164  J.  Ö.).  ■•)  V^l.  Kees  a.  a,  0.,  I.,  S.  425.  ')  Bericht  der  Triester 
Intendanz  vom  23.  März  17(i5  (Lit.  Fase.  96/5340).    »i  Vgl.  unten,  S.  37  f. 
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gründete  Gesellschaft  zur  Pflege  des  Seidenbaues,  Giacomo  Diissi 

und  Co  m  p.,  sich  eines  rruten  Erfolges  erfreut  zu  haben. 
Die  Gesellschafter  hatten  sich  erbötig  gemacht,  entlang  den 

Straßen  und  auf  allen  öden  Plätzen  im  Triester  Territorium  Maul- 

beerbaum-Plantagen anzulegen,  und  zwar  unter  der  Bedingung, 

daß  1.  , allda  per  Edictum  publiciret  würde,  daß  die  Associirte  auf 

den  Gemeind-Gründen,  wo  Niemunden  ein  Schaden  geschehe,  die 

Maulbeer-Bäume  zu  pflanzen  die  Erlaubniß  haben,  die  Beschädiger 

der  Pflanzungen  auf  das  schärfeste  bestraifet"  würden  und  daß  ihnen 

2.  von  der  Stadt- Kasse  „eine  Aushülf-'  von  2Ü00  Gulden  zugestanden, 

welche  sie  nacii  lü  Jahren,  jedoch  ohne  Interessen  rückzuzahlen" 
hätten.  Für  den  Fall  des  Gelingens  ihres  Unternehmens  erklärte 

sich  die  Kompagnie  überdies  bereit,  „zur  Stadt-Casse  jährlich 

100  Gulden  zu  ewigen  Zeiten  abzureichen' i).  Die  Regierung  stimmte 

ihrerseits  diesen  Vorschlägen  zu-)  und  veranlaßte  auch  die  Stadt- 

Kasse  zur  Bewilligung  des  verlangten  Vorschusses^). 

So  konnte  denn  die  Konijjagnie  ihre  Tätigkeit  beginnen.  Die- 
selbe erfuhr  jedoch  von  selten  der  bäuerlichen  Bevölkerung  vielfache 

Hemmung.  Diese  weigerte  sich  nämlich  beharrlich,  ihre  öden  Ge- 

meindegründe mit  Maulbeerbäumen  bepflanzen  zu  lassen.  Um  diesen 

Widerstand  zu  lirechen,  wurde  daher  im  Jahre  17ü9  auf  Anraten 

der  Intendanz'')  das  in  Niederösterreich  unter  dem  25.  Mai  176Ö 

kundgemachte  Patent  5)  auch  im  Triester  Gebiet  mit  der  Modi- 
fikation kundgemacht:  daß  jene  Gründe,  welche  die  Eigentümer 

nicht  selbst  bebauten,  von  der  Kompagnie  zu  Maulbeeranpflan- 

zungen sollten  verwendet  \verden  dürfen  <>). 
Uljer  das  weitere  Schicksal  des  Seidenbaues  in  Triest  enthalten 

die  Akten  keine  näheren  Angaben.  Doch  ist  gewiß,  daß  derselbe 
zn  keiner  nennenswerten  Blüte  gelangt  ist. 

§  7.  Stajitliche  3Iaßiialiiii(Mi  zur  EiiibUi'gci'Uiij»-  der  Soideii- 
zuciit   in  Mcdcröstei'i'C'ich. 

Daß  manche  \  ersuche  zur  Einbürgerung  von  Maulbeerbäumen 
und  damit  der  Seidenzucht  auch  in  den  anderen  österreichischen 

Kronländern    privater    Initiative,    lange    bevor    die    Staatsverwaltung 

')  Extract.  Prot.  Con.s.  Conierc.  vom  24.  Dezember  17G-t.  (Lit.  Fase.  9G/5340). 

°)  Patent  vom  23.  Mutz  1765  „betrefls  der  Anpflanzung  von  Maulbeer-Biiumen 
nuf  den  öden  Privatgründen'  (ebd.).  ')  Reskript  an  die  Intendanz  vom 
24.  Jilnn.  1765  (ebd.).  *)  Bericht  der  Triester  Intendanz  vom  1.  Sept.  17G9  (ebd.). 
')  Vgl.  unten,  S.  40.    ")  Patent  vom    7.  September  1709    (Lit.    Fase.   9G/Ü340.) 
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diesem  Produktionszweig  ihre  Aufmerksamkeit  zugewendet  hat, 

entsprungen  sein  mögen,  darf  wolil  mit  Sicherheit  angenommen 
werden.  Für  Niederösterreich  und  Mähren  ist  dies  für  das  erste 

Viertel  des  XVII.  Jahrhunderts  zweifellos  bezeugt.  Karl  von 

Liechtenstein  (f  1627)  ordnete  hier  und  dort  im  Jahre  1624 

die  Anpflanzung  von  Maulbeerbäumen  auf  seinen  Herrschaften  Felds- 

berg und  Hohenstadt  in  der  Erwägung  an,  daß  „die  Erfahrung  giebt, 
dal3  wenn  die  Maulbeerbäume  gerathen,  Seiden  daraus  nit  weniger 

als  in  Italia  wird,  welches  künftig  uns  und  dem  ganzen  Land  großen 

Nutz  schatten  kann".  Und  im  Jahre  1686,  also  zwei  Menschenalter 

später,  wird  berichtet,  daß  „man  auch  noch  täglich  nahe  bei  Felds- 

berg allhier  in  Österreich  die  Probe  davon  führt,  allwo  .  .  auch 

noch  bis  dato  .  .  ein  ziemlich  von  Seiden  geziegelt  wird".  Ähnliches 
wird  auch  aus  Schlesien  berichtet  \\  Irgendwie  in  Betracht  kommende 

Erfolge  scheinen  aber  allen  diesen  Bemühungen  aus  älterer  Zeit  nicht 

beschieden  gewesen  zu  sein. 

Als  nun  die  Regierung  die  Förderung  der  Seideuzucht  aufnahm, 
geschah  dies  mit  besonderem  Nachdrucke  in  Ni  ed  er  ös  t  err  e  ich 
und  hier  vor  allem  in  und  um   Wien. 

Die  erste  Maulbeerbaumschule  wurde  hier  um  1749  an- 

gelegt 2)  und  bei-eits  im  Jahre  1752  zählte  man  neun  Maulbeerbaum- 
plantagen in  Wien  und  deren  weitere  sieben  auf  dem  flachen 

Lande  ̂ j. 

Aus  zwei  dem  Staate  gehörigen  Plantagen,  welche  unter  der 

.\ufsicht  des  Repräsentationsrates  von  P  i  1 1  e  w  i  t  z  und  eines  Fabriken- 
inspektors standen,  wurden  die  Bäume  sowohl  als  auch  die  Blätter 

und  der  Wurmsamen  unentgeltlich  an  die  Interessenten  verteilt. 

Zugleich  wurde  ein  einheitlicher  Einlösungspreis  für  die  ge- 

wonnenen Galleten  festgesetzt^). 

Die  gewonnene  Seide  wurde  zumeist  auf  Handfilatorien  ab- 
gewunden. Doch  gab  es  auch  zwei  mit  Wasserkraft  betriebene 

Filatorien  in  Wien,  wovon  eines  dem  Arar  gehörte,  das  zweite  1762 

vom  Ärar  gepachtet  wurde.  Der  Regiebetrieb  bewährte  sich  jedoch 
niclit.    Vielmehr    sah    sich   das  Arar    mit  Rücksicht  auf   andauernde 

'j  Vgl.  d'Elvert,  Seidenzucht  u.  Seidonwarenerzeujfung  ( KuUurlort- 
sehritte  Mährens  u.  Schlesiens.  S.  •117—425);  Grolig,  Einführung  der  Seiden- 

raupenzucht in  Mähren  (i.  .Zeitschr.  d.  Vereines  f.  d.  Gesch.  Mähr.  u.  Schles.' 
I  2.  S.  46  f.  ■)  Reskript  von  1749  (N.-Ö.  Fasz.  631/4874).  =")  Spezifikation  vom 
Jahre  1752  (N.-Ö.  Fasz.  75/4924).  *)  Die  folgende  Darstellung  ist  entnommen 
den  Akten:  N.-Ö.  Fasz.  75/4924  und  77/4927. 

Grilnberjj,  Studien  111.  3 
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Verluste    im    Jalire    1776    genötigt,     das    ilir    gehörige    Filatorium 
an   eine  G  r  ä  fi  n  T  h  ü  r  h  e  i  m  zu  verkaufen. 

Eine  besonders  schlechte  Sei  den  ernte  in  Italien  hatte 

bereits  im  Jahre  1750  die  Regierung  veranlaßt,  ein  eigenes  Seiden- 
magaziu  mit  einem  Kapital  von  100.000  Gulden  zu  errichten, 

um  so  den  Fabrikanten  den  Bezug  guter  Seide  zu  erträglichen 

Preisen  zu  sichern.  Zugleich  suchte  man  das  Risiko  für  das  Arar 

dadurch  zu  beseitigen,  daß  man  allen  Interessenten  den  Bezug  von 

Seide  aus  anderen  Quellen  strengstens  verbot  \).  Doch  wurde  das 

Seidenmagazin  wegen  der  sich  ergebenden  immer  größeren  Verluste 

bereits  vier  Jahre  nach  seiner  Begründung  unter  die  Leitung  zweier 

Kaufleute,  Friessund  Toquiola,  gestellt  und  die  Kontrolle  einer 

eigenen  Kommission  übertragen  -). 
Allein  die  Betriebsergebnisse  besserten  sich  auch  weiterhin 

nicht.  So  wurde  denn  das  Magazin  aufgelöst  und  die  vorliandene 

Seide  zwangsweise  an  den  Haudelsstand  abgegeben^).  Die  ganze 
Aktion  hatte  der  Re<;ierung  einen  Verlust  von  20.000  Gulden  „nebst 

den  Interessen"   verursacht  ■*). 
Im  Jahre  1754  machte  die  in  Koninierziaisachen  delegierte 

Hofkonimission  den  Vorschlag:  zur  Hebung  und  Verbesserung  der 

Seideuzucht  1.  zwei  Landrevisoren  anzustellen,  mit  der  Aufgabe: 

„denen  Partheyen  die  j^ute  J'flegung  sothaner  Bäumer  beyzubringen 

und  annebend  die  Erzeugung  der  Seiden  begreiflich  zu  machen"  ; 
2.  für  jedes  Pfund  Kokon  eine  Prämie  von  24  Kreuzern  auszuwerfen 

und  den  Einlösungspreis  mit  30  Kreuzern  festzusetzen*).  Dieser 
Antrag  fand  jedoch  nur  zum  Teil  den  Beifall  der  Kaiserin.  „Anstatt 

des  angetragenen  Praemii",  entschied  sie''),  „kann  der  Einlösungs- 
preis der  trockenen  Seidengalleten  in  etwas  erhöhet  und  zwar  auf 

40  Kreutzer  für  jedes  pfund  gesezet,  die  Einlösung  aber  durch  den 

Repraesentations-Rathe  von  Pille  witz  besorget,  und  die  Galleten 

dem  Lanoy  zum  abwinden,  die  abgewundene  Seide  sodann  in  das 

(damals  noch  bestehende)  Seidenmagazin  nach  dem  gängigen  Werthe 

abgegeben,  der  höhere  Bekostungspreis  aber  der  Kommerzienkasse 

angerechnet,     und    dem    Publico     durch    die    Zeitungsblätter    kund 

')  Hofdekret  vom  10.  Juni  1752  (Cod.  Austr.  Suppl.  V.  651).  ')  Die- 
selbe bestand  au.s  dem  Grafen  Wibna,  den  Niederlagsverwandten  Falquet 

und  einem  Banco-Kats-Oflizier.  Ah.  Resol.  vom  12.  Juli  1754.  ')  Ilofreskript  vom 
17.  Februar  1759.  (Zitiert  beiKopetz  I.  178.)  ')  Ah.  Resol.  vom  28.  Mai  1755. 
*)  Vortragsprotokoll  vom  31.  Mai  1754.  ')  Ab.  Resol.  vom  8.  Juli  1754  (Cod. 
Austr.  Suppl.  I.  891). 
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gemacht  werden,  daß  ein  jeglicher,  der  Seidengalleten  zu  verkaufen 

bat,  sich  .  .  .  melden  möge,  und  für  jedes  Pfund  obige  40  Kreutzer 

empfangen  wird".  Diese  dem  Publikum  eröftiiete  Gewinnaussicht 
werde  sodann  „jedermann  zur  Pflege  der  Seidenkultur  anfrischen, 

welche  sich  ohnehin  nicht  änderst,  als  nach  und  nach  mittels  Ver- 

mehrung der  Maulbeer-Büume  erweitern  kann".  Eben  deshalli  solle 
die  Anstellunsi  von  Landrevisoren  vorläufig  und  insolange  unter- 

bleiben,  _bis  mehrere  Bäume  im  Lande  vertheilet  werden".  Den 

meisten  Erfolg  könne  man  von  der  „Sorgfalt  der  Herrscliaftsbeamten" 
eriiotfen.  Es  solle  daher  diesen  „auf  den  Fall,  da  einer  500  neu 

gepflanzte  und  wohlgehaltene  Maulbeer-Bäume  darzeigen  könnte, 
eine  Praemie  von  50  Gulden  zugesprochen  werden.  Und  im  folgenden 

Jahre  wurde  dem  Publikum  durch  die  Zeitungen  eröffnet,  daß 

jedermann  durch  den  Repräsentations-Rath  von  Pillewitz  unent- 

geltlich beliebig  viel  Seidenwurmsamen  beziehen  könne"  ̂ j. 
Daß  die  Hoffnung  auf  einen  raschen  Aufschwung  der  Jlaul- 

beerbaumpflauzungen  sich  nicht  verwirklichte,  beweist  jedocli  der 

Umstand,  daß  im  .Jahre  1757  neuerdings  mittels  Patents  kundge- 

macht wurde,  daß  die  Maulbeerbäume  aus  den  staatlichen  Plantagen 

unentgeltlicJi  abgegeben  und  daß  der  Zucht  von  Maulbeerbäumen 

gewidmete  Grundstücke  von  jeder  Kontributionssteigerung  verschont 

bleiben  würden  -j.  Mit  dem  Wunsche,  die  Anpflanzungen  zu  for- 

cieren, hing  es  jedenfalls  auch  zusammen,  daß  schon  1757  die  An- 

stellung eines  Landrevisors  —  Heller  hieß  er  —  mit  einem 

Jahresgehalte  von  400  fl.  bewilligt  wurde  3).  Ferner  wurde  1756  mit 

einer  „des  Seidenbaues  besonders  erfahreneu"  aus  neun  Köpfen 
bestehenden  italienischen  Familie  namens  Roniani  ein  fünfjähriger 

Kontrakt  geschlossen,  wonach  dieselbe  gegen  ReisekostenvergUtung, 

freie  ̂ Vohnuug,  Beistellung  der  Gerätschaften  und  eine  jährliche 

Pension  von  1200  Gulden  inländische  „Mägdlein"  im  Seidenbau 
und  im  Abziehen  der  rohen  Seide  zu  unterweisen  hatte  *).  Und  als 

die  Familie  Romani  bereits  im  Jahre  1700,  also  noch  vor  Al)lauf 

ihres  Vertrages,   in  ihre  Heimat  zurückkehrte,    wurde  eine  gewisse 

'j  Vgl.  „Wienerisches  Diarium'  vom  29.  März  1755.  -)  Patent  vom 
23.  iUirz  1757  (A.MJ.  Patent-  und  Ziikular.-Sammlung.  N.-Ö.);  Note  vom 
13.  Juli  1757.  ')  Vortragsprotokoll  vom  20.  Februar  1757.  *)  Reskript  vom 
26.  Mai  1756.  Den  Romatiis  wurden  10  Landmädchen  zugeteilt  und  für  die- 

selben von  der  Eegierung  ein  tägliches  Kostgeld  von  je  9  Kreuzern,  ferner 
4  Gulden  Waschelohn  bezahlt  und  auch  die  Kleidung  beigestellt.  Später 
wurden  diese  Mädchen  aus  den  Armeuhäusern  genommen. 

3* 
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M.  Rovera  mit  der  Unterweisung  der  Müdcbeu  im  Abziehen  der 

Seide  auf  piemontesiscli  e  Art  gegen  ein  Jahresgehalt  von 

300  Gulden  betraut i). 
Nun  bemühte  sich  wohl  der  uus  bereits  bekannte  Landrevisor 

Heller  sehr  um  die  Förderung  der  Anpflanzungen.  Bis  zum  Jahre 
1760,  also  im  Verlaufe  von  drei  Jahren,  hatte  er  bereits  allein 

28.982  Bäume  angepflanzt  und  36.132  regelmäßig  inspiziert;  und 

im  Jahre  1760/61  wurden  aus  den  zwei  staatlichen  Plantagen 

23.858  hochstilmmige  Spalierbäume  und  mehr  als  ebenso  viele 

Setzlinsje  an  Petenten  verteilt  2). 
Aber  trotzdem  scheint  dies  alles  von  keinem  nennenswerten  Erfolg 

begleitet  gewesen  zu  sein.  Und  als  im  Jahre  1763  in  Italien  eine  neuer- 
liche Seidenmißernte  zu  erwarten  war,  mußte  sich  die  Regierung  ent- 

schließen, dem  Niederläger  Fachini  ein  unverzinsliches  Kapital 

von  25.000  Gulden  für  den  Ankauf  von  Seide  auf  \'orrat  zur  Ver- 
füo-unc  zu  stellen  -').  Ja.  einen  Augenblick  lang  dachte  man  sogar 

an  die  Reaktivierung  des  1755  aufgelösten  Seidenmagazins.  Doch 

wagten  die  Stellen  nicht,  darauf  einzuraten.  Die  bösen  Erfahrungen, 

die  man  mit  diesem  Institut  gemacht  hatte,  w^aren  nocli  in  zu  frischer 

Erinnerung^). 
Die  hohen  Seidenpreisc  bildeten  a!)er  für  die  Regierung  den 

Ansporn  nicht  nur  zu  einer  augenblicklichen,  vereinzelten  Maß- 

regel, sondern  auch  dazu,  sich  nun  mit  allem  Eifer  für  die  Ein- 
führung, Ijeziehungsweise  Erweiterung  der  Seiden  zu  cht 

in  allen  Kronländern   einzusetzen. 

Am  16.  August  1763  erging  denn  auch  ein  Patent  in  diesem 

Sinne  an  sämtliche  Land  erst  eile  n  ̂ ).  Einleitend  wurde  in 
denselben  „in  vorzüglichste  Betrachtung  gezogen,  was  großen 
Nuzen  sowohl  dem  Staat,  als  denen  Obrigkeiten  und  Unterthanen 
durch  den  Seidenbau  zuwachsen  könnte,  wenn  hiezu  mit  vereintem 

Eifer  zu  Werk  gegangen  wüide;  gestalten  Kiemandem  verborgen 

sej-n  kann,  was  übergroße  Geld-Summen  für  die  Seide  alljährlich 
ausser  Land  gehen,  und  wie  gedeylich  es  folglich  vor  Unsre  Erblande 
wäre,  wenn  sothaue  Baarschaften  in  der  einheimischen  Circulation 

erhalten,  und  anniit  der  Nahrungsstand  Unserer  Unterthanen  ver- 

besseret   werde".     Ferner    wurde    auf    die    mehrjährigen  Versuche 

')  Voi'tragsprotokoll  vom  27.  .M;ii  1701.  'l  Extrakt.-Protokoll  vom 
27.  Jänner  1762;  Vortragsprotokoll  vom  1-1.  November  1762.  ̂ )  St,-A,  1489 
ex  1763,  *)  Bericht  der  Hotkammer  vom  21.  Mai  1763.  (N.  Ö.  Fasz.  77/4930.) 
'■)  A.Al.I.  Fat.-  u.  Zirk.-SIg.,  .\.-ü.  Vgl.  aucb  Kees  a.  a.  0.,  1  4o9. 
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hingewiesen,  die  den  Beweis  erbracht  hätten,  „daß  aucli  der  erl)- 

liindisehe  Boden  /.um  Seidenbau  allontlialben  bequem  sey".  Demgemäß 
wurde  schließlich  „allen  Obrigkeiten,  Klöstern,  Prälaturen,  Städten  und 

Gemeinden"  die  Anpflanzung  weißer  Maulbeerbäume  und  Anleofuno- 
von  diesbezüglichen  Baumschulen  empfohlen.  Den  Herrschaftsbe- 

amten und  Gärtnern,  welche  besonderen  Eifer  in  der  Seidenzucht 

zeigen  sollten,  wurden  Belohnungen  zugesichert:  den  Untertanen 

sollte  ..der  Wurmsamen,  und  alle  nöthigen  Geräthschafften  gratis 

beigegeben,  und  die  erzeugende  Seideugalleten  um  einen  solchen 

Preiß^  abgelöst  werden,  daß  sie  „die  Früchte  ihres  Fleißes  in  Über- 
mass  genüssen,  und  zu  Fortsezung  dieser  gewinnsamen  Industrie 

um  so  mehr  augeeifert  würden". 
Zugleich  wurde  eine  eigene  Anleitung  zum  Seidenbau  ver- 

öffentlicht und  unentgeltlich  verteilt'). 
Es  handelt  sich  in  diesem  Patent  vom  IG.  August  17(33  nicht 

eigentlich  um  neue  Begünstigungen,  sondern  vielmehr  um  eine 
Zusammenfassung  aller  im  Laufe  der  Zeit  für  N  i  e  d  e  r  ö  s  t  e  r  r  e  i  c  h 

ergangenen  Verfügungen  und  deren  Ausdehnung  auf  die  übrigen 
Kronländer.  Vornehmlich  baute  man  auf  das  vorbildliche  ^Virken 
des  Adels  und  der  Kirche. 

Aber  nicht  jedermann  erhoffte  von  diesen  „gelinden  Mitteln" 
einen  Erfolg.  So  überreichte  ein  Hauptmann  von  Magius  bald 
nach  Erlassung  des  vorstehenden  Patents  der  Kaiserin  einen  „Plan 

zur  Hebung  und  Erweiterung  der  Seidenkultur" '•^),  in  welchem  vor- 
geschlagen wurde:  1.  daß  „Alle  Spitäler  und  Waisenhäuser  Ver- 

liallen  werden  sollen,  in  den  ihnen  zustehenden  Gärten  und  Pläzen, 

Maulbeerbäume  zu  pflanzen,  sodann  die  Seidenwürmer  zu  erziehen, 

die  gewinnende  Seiden  aber  in  die  (zu  errichtenden"!  königl.  Ma- 
gazine 0  h  n  e  n  t  g  e  1 1 1  ich  einzuliefern".  Ebenso  sollten  2.  die  Städte 

und  Märkte  sowohl,  als  auch  die  Dominien  zur  Pflanzung  von  Maul- 
beerbäumen auf  den  öden  Gründen  verpflichtet  werden.  Dieselben 

hätten  endlich  3.  die  gewonnene  Seide  zu  bestimmten,  von  der  Re- 
gierung festzusetzenden  Preisen  an  die  Magazine  abzugeben,  von 

wo  aus  dieselbe  dann  an  die  Fabrikanten  zu  verkaufen  wäre.  All 

das    unter  Aufsicht    eines   „in    der  Sachen    kündigen  Cameralisten'. 
Die  Kaiserin  entschied  jedoch  auf  Einraten  des  Kommerzien- 

rates,  daß  von   diesen   „mehr   abscliröckend  als  befördernden  Mitteln 

')  Anleitung  zum  Seidenbau.  Wii'ii  1705  bey  H.  J.  Erückten.  Vgl.  auch 
Kees  a.  a.  0.,  I.  409.    'j  Extract.  Piotoc.  vom  13.  Dezember  1703. 
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.  .  .  nicht  der  mindeste  Gebrauch"  zu  machen  sei,  , dahingegen  aber 
der  Comercien-Rath  den  Bedacht  zu  nehmen  hätte,  daß  die  bisher 

ergriifenen  gelindren  Mittel  in  allen  Ländern  den  behürigen 

Eingang  finden  mögen"'). 
Diese  durchaus  ablehnende  Stellung  der  Regierung  gegen 

jegliche  Zwangsmittel  änderte  sich  indes  sehr  bald. 
Als  aus  einem  Bericht  des  Landrevisors  sich  ergab,  daß  von 

den  im  Verlaufe  von  acht  .Jahren  gepflanzten  79.159  Maulbeer- 

bäumen nur  35.150  aufgewachsen,  der  Rest  von  44.009  aber  zu- 
grunde gegangen  war,  und  zwar  zumeist  wegen  „Vernachläßigun;; 

von  Seiten  des  Volkes"-),  da  wurde  der  Komerzienkonseß  auf- 
gefordert, „über  den  Stand  der  Seidenzuciit  ausführlichen  Bericht 

zu  erstatten." 
In  der  Diskussion,  die  sich  au  diese  Anordnung  anknüpfte, 

traten  verschiedene  Meinungen  zutage. 

Der  Referent  von  Martin  erklärte  sich  gegen  jede  weitere 

Förderung  des  Seidenbaues  auf  Staatskosten  und  befürwortete  sogar 

für  den  Fall,  ..daß  die  Kosten  für  den  Seidenbau  noch  weiter  an- 

dauern würden.  .  .  .  die  gänzliche  Einstellung  der  Seiden- 

zuciit". Wolle  man  aber  diese  durchaus  fortsetzen,  so  möge  man 
die  begüterten  Stände  zur  Anlegung  eigener  Plantagen 

verhalten,  „wozu  ihnen  die  Pflantz-Bäumer  aus  der  hiesigen  Plan- 

tage unentgeltlich  zu  geben  wären. "^  Sie  hinwiederum  sollten  dann 
ihrerseits  ihren  Unteitanen  unentgeltlich  Bäume  abgeben  und  auf 

deren  Pflege  strenge  dringen,  die  Seidenerzeugung  im  Anfange 

selbst  betreiben,  später  die  von  den  Untertanen  erzeugten  Galleten 
ablösen  und  die  weitere  Besorgung  der  Seide  durch  die  auf  Kosten 

des  Hofes  unterrichteten  „Mägdlein"  besorgen  lassen.  Auf  diese 
Weise  würde  nach  und  nach  die  Wiener  Plantage  sowohl  als  auch 
der  Revisor  entbehrlich  und  die  Kommerzien-Kasse  wesentlich  ent- 

lastet 3). 
Graf  Sinzendorf  liinwiederum  erstattete  einen  eigenen  Be- 

rieht  *)  an  die  Kaiserin,  in  dem  er  den  Mißerfolg  der  Maßnahmen 
zur  Hebung  des  Seidenbaues,  welcher  „mit  einen  Kostenaufwand 

von  60.000  Gulden  erkauft  wurde",  einerseits  auf  die  ungünstige 
Lage  der  Plantagen    und  anderseits  auf  das  Mißtrauen    der  Bauern 

')  Ah.  Resol.  vom  23.  Dezember  auf  den  Vortrag  des  Comercien-Rathes 
vom  13.  Dezember  1763.  •)  Bericht  Hellers  an  den  nied.-österr.  Kommerzkonseß 
vom  Jänner  1765.  ')  Gutiichtl.  Bericht  vom  28.  März  1765.  *)  Bericht  vom 
24.  Juni   17C5. 
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zurückführte.  Dieses  Mißtrauen  liinwiederuni  erklärte  er  wesentlich 

hervorgerufen  durch  die  ahlehnende  Hultung  der  Herrschaften.  Dazu 

komme,  daß  „es  unter  den  Bauern  einige"  gebe,  „die  von  der 
Xatur  mit  einem  gesunden  Verstand  gleich  anderen  Menschen  be- 
galjet  worden,  und  welche  die  übrigen  führen,  und  mir  unverschämt 

ins  Gesicht  gesaget  liaben,  daß  nachdeme  sie  mit  vielfältigen  Ab- 
gaben beleget  sind,  nicht  wahrscheinlich  sey,  daß  man  ihnen  etwas 

zu  ihren  Nuzen  schenken  wolle;  Daher  schließen  sie,  daß  man  von 

Seitlien  der  Obrigkeiten  bey  abgebung  dieser  Bäumer  andere  ab- 

sicliten  liaben   müsse,  als  ihren  Nuzen  zu  befördern". 
Von  besonderem  Interesse  sind  in  Sinzendorfs  Gutachten 

auch  folgende  Bemerkungen:  „W'as  aber  einen  für  das  Land 
und  die  Laudesfürstin  wohlgesinnten  Geist  zum  empfindlichsten 

fallen  muß,  ist,  daß  der  König  von  Preussen  in  seinen 
rauhen  Ländern  ohne  den  geringsten  Geldaufwand 

zugleich  das  Werk  mit  IT  n  ß  u  n  t  e  r  n  o  h  m  e  n  u  n  n  U  n  ß 
üb  er  troffen  hat.  Man  kann  nicht  zweifle  n,  daß  wenn 

man  nicht  vollkommen  gut  z  u  W  e  rk  e  geht  und  einige 

.Jahre  Gott  der  Allmächtige  Unß  nicht  den  Fi-ieden 
schenket,  der  König  von  Preussen  in  dem  gelobten 

Schlesien  e  s  U  n  ß  mit  Einführung  d  e  r  M  a  u  1  b  e  e  r-  ti  ä  u  m  e 
z  u  v  0  r  t  h  u  e  n  wird." 

Wenn  nun  aber  auch  Sinzendorf  an  die  Erfolge  Friedrichs  IL 

auf  dem  Gebiete  der  Seidenproduktion  glauben  mochte  oder  vielleicht 

—  um  den  ̂ Vetteifer  in  OsteiTeich  zu  entflammen  —  bloß  zu  glauben 

sich  den  Anschein  gab,  der  Kommerzien-Konseß  sah  jedenfalls  klarer. 
„Die  Königl.  Preußische  Impressa.  führte  er  aus,  zeige  mit 

mehreren,  was  für  gewaltsamer  Mittel  man  sich  darzu  gebrauchet 

liabe,  und  daß  nicht  nur  alle  Spittäler  und  Waysen-Häußer  eigene 

Baumschulen  anzulegen  verbunden  waren,  sondern  auch  alle  Freyt- 
höfe  mit  Maulbeer-Bäumer  umgeben  werden  müssen.  Über  dieses 
aber  machte  der  König  einigen  Ersaz  allen  denen,  welche  auf 

eigene  Rechnung  Baumschulen  anlegten,  und  bestimmte  zugleich 

den  Preyß,  für  welchen  derley  Bäunier  verkauftet  werden  düril'tcn: 
woraus  d  a  n  n  erhelle  t,  il  a  15  d  o  r  K  ö  n  i  g  von  Preussen 

einen  guten  T  h  e  i  1  derer  Unkosten  s  e  1  b  s  t  e  n  ü  1)  e  r- 
nohmen,  die  privati  aber  durch  den  Verkauf  der  Bäume  in  etwas 
entschädiget  werden  :  w  i  e  w  o  h  1  e  n  b  e  g  1  a  u  b  i  g  t  e  N  a  c  h  r  i  c  h  t  e  n 

gaben,  daß  bey  aller  dieser  gar  vor  sü  ch  tig  an  An- 
0  r  d  n  u  n  g  d  er  S  e  i  d  e  n  Ij  a  u  in  denen  B  r  a  n  d  e  n  b  u  r  g  e  r  i  s  c  h  e  n 
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Landen  b  e y  weitem  nicht  in  s o  b  1  ü h e n d  e n  U  ni s  t ii n  d e  n 

seye,  als  man  der  Welt  will  glauben  macben".  Und  es 
ist  bekannt,  daß  der  Konimerzien-Konseß  durchaus  im  Rechte  war  i). 

Was  nun  die  in  Vorschlag  gebrachten  Mittel  zu  wirksamer 

Förderung  der  Seidenzucht  anbelangt,  so  beantragte  Sinzendorf: 

es  seien  fünf  Gi-uudobrigkeiten  in  Niederösterreich  zur  Anlegung 
von  Plantagen  zu  verhalten,  ihnen  aber  durch  sieben  Jahre  die 

Entlohnung  für  den  Gärtner  zu  ersetzen.  Von  diesen  Plantagen 
seien  dann  die  Bäume  an  die  Bauern,  jedoch  gegen  Entgelt, 

abzugeben.  Der  Kommerzienkonseß  hinwiederum  leimte  die  Anregung 
eines  Verkaufes  der  Bäume  von  selten  der  Herrschaften  an  die 

Untertanen  ab.  Denn  „wo  die  ohnentgeltliche  Verabfolgung  der  Bäumer 

weni'"  Liebhaber  «refunden,  wird  die  nunmehr  antragende  Taxe  viel- 

mehr  für  ein  Schrökbild  als  für  ein  anreizendes  Mittel  anzusehen  seyn'^. 
Das  Ergebnis  dieser  Verhandlungen  bildete  das  mit  Gültigkeit 

für  sämtliche  Kronländer  erlassene  Patent  vom  25.  Mai 

1765-;.  In  demselben  wird  zunächst  die  Zusage  erteilt:  daß  ..auf 

derley  Maulbeer-Bäumer,  und  den,  dem  Eigenthümer  hiervon  zu- 
fließenden Nutzen,  niemahlen  einige  Abgabe,  was  Namen  dieselben 

immer  haben  möge,  gcleget  werden"  werde.  Dann  aber  wird  ange- 
ordnet :  es  solle  „einen  jeden  freistehen,  die  öden  Gründe  mit  Maulbeer- 

Bäumen  zu  besezen,  und  diese  für  sich  zu  nuzen,  wenn  der  Eigen- 
thümer des  öden  Grundes  dessen  Anbau  auf  diese  oder  andere  Art  nach 

voro;änsri<jer  Warnunsj  binnen  einer  Jahres-Frist  nicht  selbstbewürket". 
Die  Gruudobrigkeiten  des  Viertels  unter  dem  Wiener  Wald 

und  bald  darauf  auch  die  Städte  und  Märkte  wurden  noch  durch 

eine  besondere  Kundmachung,  falls  sie  einen  eigenen  Gärtner  be- 

schäftigten, „bei  ÜO  Thaller  Straff''  verpflichtet,  „alljährlich  zwey 
kleine  Saainen-Betlier  von  3  Schuh  in  der  Breite,  und  4  Klafter  in 

der  läng  anzulegen",  die  gepflanzten  Bäume  dann  an  ihre  Unter- 
tanen abzugeben  und  auf  Einlialtung  dieser  Verordnung  strenge 

zu  achten.  Die  Prämien  für  verdienstvolle  Beamte  und  Gärtner 

sollten  auch  weiterhin  bestehen  bleiben,  deren  „Fahrläßigkeit"  in 

der  Seidenzucht  aber  „ohunach läßlich  bestrafl'et  werden"  •'). 
In  dieser  besonderen  Vorschrift  für  Niederösterreich  zeigt  sich 

der  Einfluß  Sinzendorfs.   Hatte  nnin  früher  versucht,  mit   „milden 

')  Vgl.  Hintze  n.  a.  0.  ■)  AMJ.  Pat-  u.  Zirk.-Slg.  N.-Ö.  »)  Zukulnr 
für  die  Grundobrigkeiten  vom  11.  Juli,  für  die  Städte  und  Märkte  vom 
10.  Oktober  176ö.  (AMJ.  Pat.  u.  Zirk.-Slg,  N.-Ö) 
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Mitteln"  die  Seiden/.ucht  zu  fordeni.  so  ging  man  jetzt  zu  Zwangs- 
niaßregeln  über.  Die  unentgeltliche  tberlassung  der  Maulbeerbäume 

an  die  Untertanen  ist  in  dem  Zirkular  nicht  mehr  vorgesehen.  Sinzen- 

dorf  war  also  auch  in  diesem  Punkte,  mit  seiner  Autt'assunsf  cresjenüber 
allen  anderen  Mitgliedern  des  Kommerzienkonsesses  durcharedrunuen. 

Aber  auch  die  Zwangsmaßregeln  hatten  nicht  den  erhofften 

Erfolg,  so  daß  die  Regierung,  des  vergeblichen  Geldaufwandes  müde, 

die  Seidenzucht  ihrem  Schicksale  überließ.  Die  staatlichen  Plan- 

tagen wurden  nach  und  nach  Privaten  überlassen  'i  und  die  Ein- 

lösung der  Galleten  sowie  die  unentgeltliche  Verteilung  von  Maul- 
beerbäumen und  Wurmsamen  gänzlich  eingestellt. 

Daß  damit  die  Seidenzucht  in  Niederösterreicli  ihr  Ende 

fand,  erwies  sich,  als  Josef  II.  im  Jahre  1785  unter  dem  Einfluß 

der  immer  mehr  zunehmenden  Seideiiindustrie  und  der  hohen 

Seidenpreise  den  niederösterreichischen  Ki-eisämtern  Berichte  über 

den  Stand  der  Seidenzucht  in  ihren   Amtsprengeln  abforderte-!. 

Das  Gesamtergebnis  der  Detailberichte  3)  war  ein  durcliaus 
enluiutigendes.  Man  zählte  im  ganzen  Kronlande  zusammen  nicht 

mehr  als  11.1)15  hochstämmige  Bäume,  22.836  Spaliere  und 

13.050  Setzlinge.  Die  meisten  Bäume  waren  erfroren.  Die  ge- 

wonnene Seide  wurde  pro  Jahr  auf  höchstens  1520  Pfund  geschätzt. 

Die  Gründe  dieser  Erscheinung  umschrieb  der  Fabrikeninsiiektor  von 

(iajjp  folgendermaßen:  „Die  Seidenzucht  kann  allhier  keinen  zu 

ilirer  mehreren  Verbreitung  hinlänglich  aneifernden  Gewinn  ab- 

werlfen,  aus  welchem  Grunde  sie  denn  auch  allhier  nicht  der  Nuz- 

liarkeit  wegen,  sondern  lediglich  als  eine  vergnügliche  Unterhaltung 

und  Beschäfftioung  von  den  meisten  der  derlev  Kultur  Liebhabern 

fortgesetzt  wird." 
Die  Keifierunff  zojj  aus  diesen  ungünstigen  Bericiiten  den 

Schluß,  daß  man  die  Seidenkultur  lieber  in  klimatisch  günstigere 

Gegenden  verlegen  müsse.  Mobei  man  speziell  an  die  ungarische 

Militärgrenze  und  an  das  Banat  dachte,  wo  denn  aucli  spätt-r  in 
beträchtlichem  Maße  Seide  gewonnen   wurde,   wie  dies  schon  früher 

iu  Slawonien  der  Fall  «Gewesen  war  * 

')  Ueskript  vom  (i.  und  17.  Februar  1772;  Noten  vom  13.  November 

1775  und  vom  13.  Juli  1776.  -')  Note  an  die  n.-ö.  Regierung  vom  20.  No- 
vember 178.5.  (N.-ö.  Fasz.  75/4925.)  ")  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  an  die 

Voreinigte  Ilofstclle  vom  August  1786  (ebd.).  Derselbe  war  vom  Fabrikeninspektor 

von  Gapp  verfaßt.  ')  Re.skript  an  die  ungarische  Hofkanzlei  vom  1.  Milrz  1777. 
(N.-Ö.  Fasz.  75/4924.)  StA.  1305  ex  1763 



42 

Zwei  Jahrzehnte  später  kam  niiiii  dann  allerdings  unter  dem 

Eindrucke  der  Xot\vendi<rküit.  „die  Kräfte  des  Staates  durch  die 

Vervielfältigung  des  Erwerhsfleißes  zu  vermehren",  nochmals  auf 
den  Gedanken  einer  Wiedereinführung  der  Seidenzucht  in  Nieder- 

österreich zurück.  Man  gewährte  auch  zu  diesem  Zwecke  zwei 

Seidenzeugmachern,  Frey  und  Tiefenbach,  Vorschüsse  von  5000, 

beziehungsweise  2000  Gulden,  welche  ihnen  bei  guten  Erfolgen  ge- 

schenkt werden  sollten.  Allein  auch  diese  Versuche  mißlangen,  be- 

sonders infolge  der  durch  die  Kriege  mit  Frankreich  geschaffenen 

wirtschaftlichen  Schwierigkeiten  und  die  Vorschüsse  gingen  ver- 

loren '). 

§  7.  31aßiiiilmi»Mi  de.s  Staates  zur  Föi-deiuii^-  der  Scidciiziiclit 
in  BöliiiR'ii. 

In  l>(ihmen  wurde  die  Seidenzucht  von  zwei  Italienern, 

Baptist  Locatelli  und  Carl  Cremerius.  eingeführt,  denen 

zur  „mehreren  Aufmunterung''  im  Jahre  1750  ein  zehnjähriges 

„Pi'ivilegium  privativum  zu  Haltung  deren  Ballen  zu  Pjag  w-egen 

Pfla)izung  deren  Maulbeer-Bäumer"  eingeräiinit  wurde.  Danach  war 
ihnen  die  Abhaltung  aller  Bälle  zu  Prag  und  die  Anpflanzung  von 

Maulbeerbäumen  auf  den  Stadt-  und  Wallgi-äben  gestattet.  Außer- 
dem sollten  sie  selbst  wie  auch  alle  von  ihnen  l)eim  Seidenbau  be- 

schäftigten Fremden  durch  10  Jahre  von  jeder  Kontribution  befreit 

l)leiben.  Als  Äquivalent  hatten  sie  diverse  Anordnungen  in  betreff 

der  Bälle  einzuhalten;  ferner  durch  die  „ersten  fünf  Jalire  dieses 

Privilegs  alle  Jahr  2000  Bäume  zu  pflanzen,  und  dasigen  Coniercien- 

Consess  auszuweisen",  endlich  nach  Ablauf  von  sieben  Jahren  den 
zehnten  Teil  der  erzeugten  Seide  ,.zu  Händen  des  comercial  Fundo 

in  natura  abzugeben  und  fiir  die  auszuführende  Seiden  den  Zoll 

...  zu  bezahlen"  -). 

')  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  an  die  Hofliammer  vom  14.  November 
löll;  Note  der  Hofkammer  an  die  n.  0.  Regieiung  vom  23.  April  1812.  (N.-Ö. 

Fasz.  75/4325.)  -)  Privilegium  vom  3.  Jänner  1750  (Böhm.  Fasz.  80/5587 1;  vgl. 
aiioli  Rangheri,  Unterricht  vom  Seidenbau  und  Kauert,  Anleitung  zur 
Seidenzncht.  Bemerkt  .sei,  daß  die  Bebaui)tung  des  letzteren  (a.  a.  0..  S.  4):  daß 

das  Privileg  , gegen  die  Verbindlichkeit  eingerilunit"  wurde,  ,  Baumsetzlinge  jeden\ 
im  Lande  auszufolgen,  der  sie  zum  Behufe  der  Seidenraupenzucht  anzupflanzen 

wünscht',  unrichtig  ist.  Eine  derartige  Verpflichtung  ist  in  dem  Privileg  nicht 
enthalten.  Sie  hätte  auch  bei  den  beträchtlichen  Kosten,  welche  die  Beschattung 
der  Setzlinge  und  die  Anlegung  der  Plantagen  verursachte,  eine  wesentliche 
Belastung  der  Privilesrierten  bedeutet. 
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Cremerius  starb  noch  im  selben  Jahre,  und  das  l'riviles 

ging  zur  Gänze  auf  dessen  Witwe  über,  daLocatelli  weitere  Be- 

günstigungen anstrebte,  welche  die  Kaiserin  nicht  gewährte,  und 

sich  auch  trotz  ött'entlicher  Kundmachung  des  Privilegs  kein  neuer 
Anwiu'ter  fand  '). 

Allein  die  nunmehrige  Alleininhalicrin  des  Privilegs  verfügte 

oÜ'enbar  nicht  über  die  nötige  Kapitalskraft  zu  dessen  entsprechender 
Nutzbarmachung;  wahrscheinlich  auch  nicht  über  die  nötige  Sach- 

kenntnis und  Geschäftstüchtigkeit.  Dazu  kam,  daß  die  Plantagen, 

die  auf  den  —  auch  als  Exerzierplatz  dienenden  und  im  Jahre  1751 

bereits  mehr  als  7000  Bäume  und  Setzlinge  zählenden  —  Stadt- 

und  Wallgräben  angelegt  waren,  vielfach  von  den  Soldaten  be- 

schädigt wurden.  Ahnliche  Schädigungen  erfuhren  dieselben  auch 

sonst  von  den  Umwohnern.  Sicher  ist  jedenfalls,  daß  ihre  Pflege 

eine  nur  mangelhafte  war.  Dies  veranlaßte  die  Regierung,  welche 

gerade  damals  daran  ging,  staatliche  Plantagen  in  Wien  anzulegen, 

den  Prager  Kommerzienkonseß  mit  dem  Ankauf  der  Cremerius- 

sclien  Plantagen  auf  den  Stadt-  und  Wallgräben  zu  betrauen.  Die- 

selben wurden  denn  auch  im  .Jahre  1756  um  den  Betrag  von 
1500  fl.  erworben  und  unter  die  Aufsiclit  des  Konnnerzienrates  v  on 

Scotti  gestellt 2). 
Scotti,  der  mit  dem  Professor  und  Kommerzienrat  Bo- 

hatsch  zu  den  eifrigsten  Förderern  der  Seidenzucht  zählte,  er- 
kannte bald,  daß  die  ungünstige  Lage  der  Piautagen  ein  Hemmnis 

für  die  Entwicklung  der  Seidenzucht  bilde.  Nun  wurden  allerdings 

noch  im  Sommer  1756  strenge  Strafandrohungen  gegen  jede  Baum- 

beschädigung erlassen  3)  und  vier  Jahre  darauf  auch  der  Hofkriegsrat 

aufgefordert,  für  die  „gemessene  Bestrafung"  solcher  Beschädi- 

gungen von  Seiten  des  Militärs  Sorge  zu  tragen*).  .Allein  das  half 

wenig.  Scotti  war  daher  eifrigst  bemüht,  neue  und  bessere  Plan- 

tagen anzulegen.  Aber  die  Ausführung  seiner   „mit  allem  Fleiß  ge- 

')  Note  an  die  Repräsentation  und  Kammer  in  Böhmen  vom  Jänner  ITöl 
(AMJ.  IV.  G.  8  1879).  -)  Ah.  Kesol.  vom  12.  Oktober  17.56  (Böbm.  Fasz.  SO/Ö587). 
St.  A.  2263  ex  1761  und  404  ex  176'2.  =j  Patent  vom  30.  Juni  I7.56  (.AMJ.  Pat. 
und  Zirkul.-Slg.  Böhm.)  Danach  sollte  jeder,  der  sich  „hinführo  unterstchen 
soll,  denen  Maulbeer-Bäuraern  einigen  Schaden  zuzufügen,  oder  solche  gar 
abzubauen,  zu  ruiniren  oder  zu  entfreinden",  das  erstemal  ,mit  zweyjährigem 

Zuchthaus'.  da.s  „zweytemal  aber  mit  einer  dreijährigen  Festungsarbeit  ge- 
züchtiget werden."  *)  Reskript  der  Hoikammer  an  den  Ilotlcriegsrat  vom 

10.  November  1760  (Böhm.  Fasz.  80/5587). 
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thanen  Vorschläge"  wurde  aus  materiellen  Ursachen  immer  wieder 
verzögert.  Erst  nach  oftmaligen  Vorstellungen  und  Zuschriften  an 
den  obersten  Kauzler,  Grafen  Chotek,  wurde  im  Jahre  1762  ein 

Teil  einer  kaiserlichen  Moldauinsel  auf  Kosten  der  Kommerzien- 

kasse  zur  Anlegung  von  Maulbeerbaum-Plantagen  mit  einem  jähr- 
lichen Kostenaufwand  von  75  fl.  gemietet,  ein  Gärtner  aus  Wien 

angestellt  und  einige  Zimmer  gemietet,  in  welchen  Scotti  den 

jParticularen"  Unterricht  im  Seidenbau  und  der  Seidenziehung  er- 
teilte 1). 
Die  Seidengewinnung  betrug  denn  auch  im  Jalire  1761  bei 

2000  Pfd.  Seidengalleten,  die,  soweit  sie  die  Kommerzienkasse  selbst 

einlöste,  nach  Wien  gebracht  und  dort  abgezogen  wurden-).  Im 
folgenden  Jahre  zählte  man  in  der  neuen  Plantage  bereits  250.00U 

Setzlinge,  welche  man  später  gratis  an  die  bäuerliche  Bevölkerung 

abgab,  wobei  ,fiir  jeden  übersetzten  und  durch  drei  Jahre  wohl- 

gepflogeuen  Maulbeer-Baum"  eine  Prämie  von  6  kr.,  für  ö  Pf. 
seibsterzeugte  Galleten  aber  eine  Remmuneration  von  „1  Gulden 

ül)er  den  bestimmten  Einlösungspreyß"  zugesagt  wurde  3).  Ferner 
wurde  auch  in  Böhmen  das  Patent  vom  16.  August  1763  publiziert  *) 
und  auf  das  Betreiben  Scottis  eine  „der  Seidenziehung  und  der  ganzen 

Manipulation  kundige  Person"   von  Wien  nach  Prag  berufen  ̂ i. 
Die  Zunahme,  welche  die  Seidengewinnung  in  Böiiinen  durcli 

diese  Maßnahmen  erfuhr,   war  nicht  unbetrilchtlich. 

So  wurden  erzeugt  im  Jahre : 

1763   1500  Pfd.  Galleten 

1764   20OO     „ 

17G7   4000     „ 

die    zum    überwiegenden  Teil  von  der   Kommerzienkasse     eingelöst 

und  mit  den  festgesetzten  Prämien  l)edacht  wurden"). 
Aber  die  Zunahme  der  Seidengevvinnung,  welche,  wie  Scotti 

im  Jalire  1768  berichtet,  auch  zur  Entstehunjj  von  zwei  böhmischen 

')  Note  an  die  Repräsent.  u  Kammer  i.  Böhmen  vom  26.  Mai  1762  (ebd). 
Das  Gehalt  des  Gärtners  betrug  bis  1766  jährlich  20T  fl.  Die  folgenden  zwei 

Jahre  je  300  fl.  17G8  wurde  derselbe  entlassen.  -)  Bericht  der  Kommerzien- 

kasse vom  16.  Mui  1762  (ebd).  '■')  Reskript  an  die  Repräsent,  u.  Kammer  in 
Böhmen  vom  23.  April  1763  (ebd.).  *)  Vgl.  oben  S.  36.  ')  Dieselbe  wurde 
am  20.  April  1764  mit  einem  jährlichen  Gehalt  von  160  fl.,  freier  Wohnung. 
Beleuchtung  und  Beheizung  angestellt.  Noten  an  die  Repräsent,  u.  Kammer  in 
Böhmen  vom  2.  März  und  20.  April  1764  (ebd.).  ")  Berichte  Scottis  vom 
2.  März  1764,  15.  Februar  1766  und  1.  April  1768  (ebd.):  St.  A.  1073  c.\  17G3. 
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Filatorien  geführt  hatte,  war  auch  von  einer  Steigerung  der  Aus- 

higen  begleitet,  für  deren  Deckung  in  immer  größerem  Unifano'e 
die  Koramerzienkasse  aufzukommen  hatte,  da  sicli  die  Einnahmen 

der  Piantagenkasse  durch  das  1764  ergangene  Verbot  der  Masken- 

bälle, dessen  Aufhebung  der  Kommerzienkonseß  vergeblicii  an- 

strebte '),  bedeutend  vermindert  hatten.  In  Wien  nahm  man  daher 
die  günstigen  Berichte  Scottis  mit  Mißtrauen  auf  und  ließ  es 

nicht  an  Autforderungen  „zu  mehrerer  Sparsamkeit"  fehlen.  Und 
als  im  Jahre  1771  sich  eine  Abnahme  in  der  Seidengewinnuno-  auf 

,et\va  3500  Pfund  Galleten  ergab-),  richtete  die  Regierung  an  das 
Böhmische  Landesgubernium  die  Anfrage,  ob  es  nicht  nützlicher 

wäre,  die  Obstzucht  mehr  zu  pflegen,  um  die  „in  keinem 

Verhältnis  mit  dem  Erfolge'^  stehenden  Auslagen  für  die  Seidenzucht 
in  Ersparung  zu  bringen  3). 

Scotti,  dem  die  Beantwortung  dieser  Anfrage  zufiel,  wen- 

dete sich  vor  allem  dagegen,  daß  die  Auslagen  so  beti'ächtlich 
seien.  „Wenn  nun  ...  in  Einsicht  zu  bringen,  wie  viel  dar/.u  und 

hievüii  alljälirlich  gewandet  worden,  so  bestehet  die  ganze  Er- 
tragnuß dieser  so  kostbaren  Verwendung  in  denen  Einkünften, 

welche  da  aus  der  verpachteten  Graserey  in  denen  Schantzen  um 

Prag,  und  der  von  den  Baien  erhaltenden  Beytrag,  als  welchen 

sänimtlich  und  ohngefehr  700  Gulden  nur  betraget,  da  die 

masquirten  Baien  gäntzlich  verboten."  Von  diesen  geringen  Ein- 
künften sollen  nun  die  Auslagen  für  die  „laut  ah.  Befehl  in  der 

Lehr  der  gantzen  Seiden  Manipulation  von  denen  ansuchenden  Do- 

minus zu  unterrichtende  Lehrmägdlein,  die  von  ah.  Ort  anhero  ge- 
sendete Lehrnieisterin,  der  die  Bäumer  und  Plantagen  mit  Hülfe 

so  vieler  Taglöhner  fast  das  gantze  Jahr  bearbeitende  Gärtner,  der 

jährlich  zu  verschreibende  und  unentgeltlich  aufzutheilende  Seiden- 

wurm-Samen, die  Pflanzung  der  zur  Erzieglung  deren  Bäumer  be- 
nöthigte  Oerther,  die  hiebey  erforderlichen  Geräthe  und  das  Ein- 

lösen der  Galleten  samt  denen  hierwegen  bestirnten  Prämien" 
bestritten  werden.  Es  sei  für  jedermann  klar  ersichtlich,  daß  für 

diese  Aufgaben  700  fl.  nicht  genügen  könnten  und  darum  „der 

Comercien-Consessus  ein  Jahr  zu  dem  andern  wenigstens  2000  fl. 

anweisen  und  dargeben  muß,    wo    doch    und  anbey    diesem  ohner- 

')  Reski-ipt  vom  20.  Jänner  1765  (AMJ.  IV.  G.  8;  1879).  ')  Bericht  über 
den  Umfang  des  Seidenbaues  in  Böhmen  im  Jahre  1771.  (27  ex  1772.  Böhm. 

Fasz.  80/5587.)    ')  Reskript  von  Jahre  1771  (ebd.). 
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achtet  nichts,  als  das  notwendigste  und  zwar  dergestalt  besorget 

wird,  daß  die  so  häufig  zu  Prag  stehende  Bäume  weder  der  erfor- 

derlichen Kegel  nach  Jährlich  sondern  nur  in  vier  Jahren 

folgbar  nach  und  nach  gepflogen  (=  abgepflückt),  auf  dem  Lande  aber 

solche,  aus  Ermangelung  deren  hiezu  kundigen,  auf  Glück  und  Un- 

glück sich  selbst  überlassen,  also  zwar,  daß  wenn  die  hierortig 

eingeführte  Seiden-Cultur  nicht  noch  weit  ausgiebiger  und  in  ab- 

gehörigen Umständen  ordentlicher  geworden,  dieses  eben  von 
derentwegen  sich  ergebe,  weilen  das  erforderliche  dahin  zu 

verwenden  abgegangen  und  man  nur  das  notwendigste  zu  be- 

streiten, um  sich  nicht  allzugroßen  V  e  rw  e  n  dun  gs- Au  s- 

stellungen  auszusetzen,  besorget  wäre."  —  Ganz  verfelilt  aber 
wäre  es  nun,  führt  S  c  o  1 1  i  weiter  aus,  „daß  so  weit  gebrachte  Werk  in 

seinen  größten  und  besten  Trieb"  nur  wegen  der  leidigen  Geldfrage 
abzubrechen,  wo  doch,  „um  das  nembliche  und  zwar  nach  unserem 

Bey spiel  zu  bewürken,  die  benachbarten  Länder,  noch  mehr  aber 

die  Republik  Schweitz,  so  nahmhafte  Belohnungen  aussezen"  ^i. 

»)  Bericht  Scottis  von  1771.  Siehe  oben  S.  (5. 
Dem  Bericht  sind  auch  zwei  BeiUigen  angeschlossen,  die  dem  Nachweis 

gewidmet  sind,  um  wie  viel  mehr  Ko.sten  man  im  Auslande  für  den  Seidenbau 
aufwandte.  Die  erste  Beilage  ist  ein  Exemplar  des  ,Leiptziger  Intelligenz- 
Blattes'  vom  4.  Mai  1771,  in  welchem  von  einem  Landmann  berichtet  wird, 

daß  er,  angespornt  durch  die  „Aussetzung  gar  ansehnlicher  Prämien",  im 
Jahre  1752  eine  Probe  im  Seidenbaue  unternommen  habe.  Der  Versuch  sei 

gelungen.  Er  habe  „12  Pfund  Seide,  und  wegen  dieser  l,)iiantitiit  eine  Prämie 

von  60  Thal  er,  so  wie  das  folgende  Jahr  eine  von  20  Thaler  zuerkannt" 
erhalten.  Seine  weiteren  Bemühungen  im  Seidenbaue  seien  dann  im  Jahre 

1763  mit  100  Tal  er  n  belohnt  worden.  —  Die  zweite  Beilage  besteht  aus  einer 
Tabelle  folgenden  Inhalts : 

„In  Anno  1769  sind  zu  Bern  folgende  Prämien  erhalten  worden: 

Auf  die  schönsten  und  größten  Ptlantzungen  von  weißen  Maulbeer- 
Bäumen : 

1.  für  11.600  Stamme   l.öO  Louis-d'ors 
2.  ,     10.000         ,    lOU 
3.  ,       7.310         ,    50 

Auf  die  schönsten  Pflantzungen  nahe  an  den  Städten  unter  dem  Be- 
dinge, daß  wenigstens  die  Helfte  der  Bäume  gepropfet  sey : 

1.  für  1704  Stück  Bäume   D20  Louis-d'ors 
2.  ,     lüOO       ,  ,;          300 
3.  ,      565       .  ,          200  , 

'1.     „     1008       „  ,           100 

Auf  die  schönsten  Pflantzungen  auf  den  iKirfern,  deren  jede  aufs  wenigste 
aus  50  Maulbeei-Bäumen  bestehen  soll: 



o 

47 
Trotz  dieser  eiiulringlicben  Vorstellungen  Scottis  war  die 

Iiejiierang  gegen  jederlei  weiterer  Auslagen  füi-  den  Seidenbau  in 
Bülimeu.  Am  20.  Jänner  1772  wui-de  daher  die  Bühniische  Landes- 

stelle beauftragt:  „1.  Die  nächst  Prag  angelegten  Maulbeer-Bauni 

l'lantatcen  an  einen  sicheren  Unternehmer  auf  eiuiure  Jabre  unento-elt- 

lieb,  jedoch  gegen  dem  zu  überlassen,  daß  solcher  verbunden  se3'n 
solle,  dieselben  ohne  w  e  i  t  e  r  e  K  ö  s  t  e  n  d  e  r  C  o  m  e  r  c  i  e  n  -  C  a  s  s  e 

in  guten  Stand  >,u  erhalten  und  weiter  zu  vergrößern";  2.  die  Be- 
nützung der  zum  Ablauben  tauglichen  Bäume  in  den  St:idtgräl)en 

um  Prag  jährlich  zu  versteigern:  endlich  3.  die  Ausgaben  für  \\'urm- 
>amen,  Abziehen  und  Einlösen  von  Seide  wie  auch  die  diversen  Löhne 

nicht  mehr  weiter  zu  Ije  zahlen.  Nur  die  Prämien  für  die 

rew'onnenen  Galleten  sollten  noch  durch  drei  Jahre  gewährt  werden'). 
I)ie  Plantagen  wurden  nun  an  Scotti  verpachtet,  später  aber 

dem   „VVällischen  Spital"    in  Prag  überlassen-). 
Infolge  der  nunmehr  passiven  Stellung  des  Staates  zum  Seiden- 

bau in  Böhmen  ging  der  letztere  rapid  zurück.  Nach  kaum  drei 

Jahren  war  die  Seidengewinnung  auf  104  Pfund  gesunken-*).  Die 

Spitalleitung  erzielte  allerdings  mit  Unterstützung  des  Konimerz- 

konsesses  vorübergehend  einige  Erfolge.  Als  aber  1789  die  Plantagen 

nach  Auflösung  des  „Wällischen  Spitales"  ̂ i  in  Privathände  übergingen 
und  die  Unterstützungen  von  Seiten  des  Kommerzkonsesses  ein- 

gestellt wurden,  nahm  die  Seidenzucht  von  Jahr  zu  Jahr  ab  und 

wurde  später  nur  vereinzelt  noch  von  Liebhal)ern  weiter  betrieben. 

So  in  Prag.  Am  flachen  Lande  aber  waren  in  Einhaltung  des 

Patentes  vom  16.  August  1763  in  drei  Städten,  nämlich 

Beraun,  Budweis  und  Pisek,  Pflanzschulen  errichtet  worden.  Doch 

blieben  dieselben  für  die  Seidengewinnung  ohne  jede  Bedeutung  ̂ j. 

1.  für  731  Stück  Bäume   20  Loui.s-d'ors 
2.  ,    465       ,  ,    2(1 
3.  ,    400       ,  ,           2U 
(Die  Zahl    der  priimiierteii  Bäume    in  den  Rubriken 

von  4 — !5  wird  immer  geringer,  wiihrend  die  Prämie 

von  20  Louisd'or  unverändert  bleilit.) 
IG.  für     80  Stück  Bäume   20  Louis  d'or-! 

In  Summa  37.164  Stück  Bäume   1740  Louisd'ors,  d.  i.  13  920  fl. 
Die  Summe  der  für  1772  neuerdings  ausgesetzten  Praemien  belaufet  sich 

auf  2295  Louis-d"ors,  daß  ist  p.  p.  18.360  fl."  ')  Reskript  vom  20.  Jänner  1772. 
(Böhm.  Fasz.  80/5587.)  =)  Extractus  Prot,  vom  9.  Juni  1772  (ebd.).  »)  Note 
an  das  Böhm.  Gub.  vom  Jahre  1775,  ebenda.  *)  Vgl.  hierüber  Rangheri 
a.  a.  0..   S.  12 ff.    ')  Bericht  des  Böhm.  Gubern.  vom  ÖO.  Juni  1773. 
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§  8.  Die  Seideiiziulit  in  den  übrigen  KronläiHleni. 

Eben  diesem  Patente  zufolge  wunlen  auch  in  ;il  le  n  übri  <,'en 

Kr  onliin  d  e  rn  Maulbeerbaumplantagen  zum  Zweciie  der  Förderung 

des    Seidcnl)aues    angelegt '}.     Die    Erfolge    dieser   Maßregel    waren 
naturgemäß  in  den  einzelnen  Provinzen  sehr  verschieden. 

In  dem  südlich  gelegenen  Krain  wurden  erzeugt: 

1764   um  Pfd.   Galleten 

1765   777U     ,,  , 
1766   8620     „ 
1767   <S058     „ 
1768   12.082     „ 
1770   14.764     , 
1774   13.152     „ 

1775   12.953     ..  ,     2) 
Die  relativ  hohen  Erträgnisse  waren  wohl  meist  dem  überaus 

eifrigen  Wirken  des  Mittelsrates  v  o  n  H  o  h  e  n  w  a  r  t  h  zuzuschreiben^). 
Denn  als  nach  1772  das  Referat  über  die  Seidenbauangelegenheiten 

in  andere  Hände  üijerging.  verniindei-ten  sich  die  Fexungen  im  Sei- 
denbaue derart,  daL5  die  Landesstelle  nach  einem  Jahrzehnt  an- 

gewiesen wurde,  sich  der  Förderung  anderer  Erwerbszweige  zuzu- 

wenden, da  den  „Krainern  der  Seidenbau  nicht  zugemuthet"  werden 

könne  ■•). 

In  Kärnten  waren  die  Erfolge  im  Seidenbau  viel  geringer. 

Daselbst  wurden  erzeugt: 

1766   6010  Pfd.  Galleten 

1767   8057     ..  „     s) 

hl  Steiermark  betrug  die  durchschnittliche  jährliche  Ernte 

gar  nur  260  Pfund  Galleten'). o 

Von  einer  Seidengewinnung  in   Oberösterreich,  Mähren 

')  Noten,  bezw.  Reskripte  und  Instruktionen  an  die  Komnicrzkonsesse 
von:  Steiermark  vom  2.  März,  Kärnten  und  Krain  vom  31.  Dezember 

1764  (J.  Ö.  Fasz.  97/51G4);  Oberösterreich  vom  3.  April  176i  N.-Ö.  Fasz. 
754924);  Schlesien  vom  24.  Jänner  1764  (Böhm.  Fasz.  81,5587).  Reskript 

an  die  mährische  Repräsent,  u.  Kammer  von  1766  (ebd.).  *)  Berichte  des 
Krainer  Kommerzkonsesses  (J.  Ö.  Fasz.  97/5164).  ')  Note  an  den  Kraiuer 
Kommerzkonseß  vom  März  17G9  (ebd.).  *)  Hofdekret  an  die  innerösterr.  Landes- 

stelle vom  28.  August  1785  (AMJ.  IV.  G.  8/1879).  ")  Bericht  des  Kärntner 
Kommerzkonsesses  vom  16.  April  1768  (J.  Ö.  Fasz.  97/5164).  ")  Reskript  an 
den  steierischen  Kommerzkonseß,  2.  März  1764  (ebd.). 



49 

und  S  c  li  I  e  s  i  e  n  ist  überhaupt  nichts  bekannt.  Doch  waren  in  allen 

Erblanclen  Maulbeerbaumplantagen  angelegt  und  geschulte  Gärtner 

mit  deren  Pflege  betraut  worden.  Ebenso  liatte  auch  —  wie  wir 

wissen  —  das  Patent  vom  25.  Mai  1765  für  alle  Länder  Gültigkeit. 
Wiewohl  die  diversen  Auslagen  für  die  Seidenzucht  in  den 

einzelnen  Erblanden  sehr  gering  waren,  so  bildeten  sie  doch  einen 

wesentlichen  Grund  dafür,  daß  man  bei  der  1772  vor<jenonimenen 

Reorganisation  der  Verwaltung  alle  staatlichen  Plantagen  teils  an 

Private  überließ,  teils  ganz  auflöste,  ferner  auch  alle  anderen  Aus- 

gaben für  die  Seidenzucht  gänzlich   einstellte  ̂ ). 

')  Noten,  resp.  Reskripte  an  die  Kommerzkonsesse :  in  Kiii-nten  vom 
'.).  März  1772  (ebd.);  in  Oberösterreich  vom  3.  Februar  1772  (N.-Ö.  Fasz. 
76/4926);  in  Mähren  vom  30.  März  und  in  Schlesien  vom  C.  Juli  1772  (Böhm. 
Fasz.  81/5587). 

Grllnberg,  Studien  III.  4 



ZWEITES  KAPITEL 

Die  Seidenmanufaktur  in  vortheresianischer  Zeit 

§  1.   Ein   Blick  auf  die  Technik   der  Seidenverarbcitung. 
Wenden  wir  uns  nunmehr  von  der  Seidenzucht  ab  und  der 

Entwicklung  der  österreichischen  Sei  den  manufaktur  zu,  so  ist 

es  —  ebenso  wie  wir  das  bei  dem  Seidenbau  getan  haben  —  not- 
wendig, vorerst  einen  wenn  auch  nur  flüchtigen  Überblick  über 

die  Technik  der  Seidenverarbeitung  zu  gewinnen  i). 
Die  Seidenverarbeitung  zerfällt  in  drei  Gruppen :  nämlich 

«)  die  S  eidenstof  fahr  i  kati  0  n,  die  sich  ihrerseits  differenziert 
in  die  Erzeu<run<j  von  glatten,  fassonierten  und  b ro chierten 

Zeugen;  /;)  die  Sam  mtfabrikati  on  und  c)  die  Band  fahr  ika- 
tion  und  Posam  enteric,  welclie  sich  wieder  unterteilt  in 

Seiden  band-  und  S  a  m  m  t  b  a  n  d  erzeugung. 

Vor  dem  Weben  werden  die  gefärbten  oder  gekochten  Seiden- 

stränge-) auf  Spulen,  Bobinen,  gewickelt,  wozu  man  sich  der  Wickel- 
niaschine  bedient.  Je  nach  der  Art  des  zu  erzeugenden  Gewebes  war 

die  Errichtung  des  Webstuhles  verschieden.  Die  glatten  Seiden- 

zeuge  wurden  auf  dem  gewöhnlichen  Webstuhle  gewebt. 
Zur  Muster  web  er  ei,  den  fassonierten  und  brochierten  Zeugen 

hingegen  bediente  man  sich  des  sogenannten  Zugstuhles,  bei 

welchem  vor  jedem  Einschuß  die  Hebung  oder  Senkung  der  niuster- 
bildenden  Kettfäden  durch  eine  sehr  komplizierte  Ziehvorriclitung 

bewirkt  wurde,  zu  deren  Bedienung  eine  besondere  Hilfsperson 

erforderlich  war.  Die  Zurichtung  des  Zugwerkes  nach  Maßgabe  der 

Patrone    war    eine    mühsame    und    langwierige  Arbeit.    Sie    lag    im 

')  Vgl.  zum  folgenden  hauptsächlich :  Kcesn.  a.  0.,  II.  283  ff.;  Hiiitze 
a.  a.  0.,  y.  40  ff.;  Bujatti  a.  a.  0.,  S.  102  ff.    =)  Vgl.  oben  S.  16. 
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XVIII.  Jahrhundert  schon  überall  in  den  Händen  geschulter  Personen, 
meist  von  Frauen,  die  man  Musterleserinnen  (liseuses  de 
desseins)  nannte. 

Der  Saninit  wurde  mittels  einer  besonderen  ^Poilkette" 
hervoriiebracht. 

Die  ganze  Stoff  w  eb  erei  des  XVIII.  Jahrhunderts  beruhte 
auf  Handbetrieb.  Man  kannte  wohl  schon  den  mechanischen 

Webstuhl,  hatte  ja  der  Franzose  Gen  n es  einen  solchen  bereits 

im  Jahre  1677  erfunden.  Doch  hatte  derselbe  keine  praktische 

Verwertung  in  der  Industrie  gefunden.  Dagegen  wurden  die  Bänder 

bereits  im  XVII.  und  XVIII.  .Jahrhundert  auf  sogenannten  Schub- 
stühlen und  später  auf  Bandmühlen  erzeugt.  Während  auf 

den  er^tereu  gleichzeitig  -1 — 5  Gewebe  hergestellt  werden  konnten, 
wobei  eine  kundige  Person  das  Weben  besorgen  mußte,  konnten 

letztere  von  einer  unqualifizierteu  Arbeitskraft  mittels  einer  Treib- 

stange in  Bewegung  gesetzt  werden,  wobei  16 — 20  Bänder  auf  einmal 
gewebt  wurden.  Ebenso  stand  seit  dem  XVII.  Jahrhundert  die  von 

^^  i  1 1  i  a  m  L  e  e  1 589  erfundene  S  e  i  d  e  n  s  t  r  u  m  p  f  w  i  r  k  m  a  s  c  h  i  n  e 
überall  in  Verwendung,    die  ebenfalls  mechanisch   Ijetrieben  wurde. 

Erwähnt  sei  ferner  die  D  ü  n  n  t  u  c  h-  und  F  1  o  r  f  a  b  r  i  k  a  t  i  o  n, 

welche  in  der  Technik  der  Erzeugung  im  wesentlichen  mit  den 
anderen  Fabrikationszwei^en  übereinstimmte. 

Im  Laufe  der  Zeit  erfuhren  die  diversen  Ai'beitsmittel  mannisj- 
faltige  Verbesserungen.  Soweit  dieselben  von  Bedeutung  für  die 
österreichische  Seidenmanufaktur  waren,  sollen  sie  in  der  späteren 
Darstellung  Berücksichtigung  finden. 

Hier  sei  nur  noch  auf  ein  Hilfsgewerbe  der  Seidenfabrikatiou 

verwiesen,  nämlich  auf  die  Appretur,  deren  Funktion  darin  be- 
steht, den  Seidenstoffen  Steife  und  Glanz  zu  geben.  Man  erreicht 

dieses  Ziel  dadurch,  daß  man  den  Stoff  auf  der  unteren  Seite  mit 

einer  Gummilösung  bestreicht  und  sodann  schnell  zum  Trocknen 

bringt.  Zielit  man  nun  den  Stoff  durch  zwei  erhitzte  Zylinder,  so 

erhält  derselbe  den  gewünschten  Glanz.  Ebendasselbe  Verfahren 

wird  beim  Moirieren  angewendet,  nur  daß  dabei  der  Stoff  nicht 

mit  Gummi  bestrichen,  sondern  mit   Wasser  besprengt  wird. 

Das  Appretieren  wurde  meist  von  den  Erzeugern  selbst  besorgt. 

Doch  gab  es  auch  eigene  Appreteure,  welche  die  Stoffe 

nach  vollendeter  Erzeugung  nach  Wunsch  zurichteten.  So  \vurde  die 

Appretur  der  sogenannten  Krausflöre  fast  nie  von  den  Erzeugern 

selbst  besorgt,  sondern  regelmäßig  speziellen  Appreteuren  überlassen. 

4* 
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§  "2.  Johann  Joacliim  Becher  und  die  Einführung-  der  Seideii- 
niannfaktur  in  Österreich  (1(560). 

Die  österreichische  Seidenmanufaktur  hat  ihre  Begründung 

Johann  Joachim  Becher  zu  danken  ̂ j.  Wohl  war  die  von 
kriegerischen  Unruhen  erfüllte  Regierungszeit  Leopold  I.  zu  einer 

planmäßigen  Förderung  der  Industrie  wenig  geeignet-).  Doch  der 
Umstand,  daß  die  inländischen  gewerblichen  Erzeugnisse  jeuer  Zeit 

den  stetig  wachsenden  Luxusbedarf  nicht  decken  konnten,  daß  viel- 

mehr zur  Befriedigung  des  letzteren  \V'aren  aus  dem  Auslände  ein- 
geführt werden  mußten,  zwang  die  Regierung:  entweder  einen 

reicliliciien  Import  zuzulassen  oder  diesen  durch  die  Schaffung  einer 

heimischen  Industrie  entbehrlicli  zu  maclien  ̂ ).  Ganz  unter  dem 
Eindruck  der  großen  Erfolge,  welche  die  merkantilistische  Praxis 

in  Frankreich  errungen  liatte,  war  es  für  die  Staatsverwaltung 

klar,  daß  nur  der  zweitgenannte  Weg  gewählt  werden 
dürfe. 

So  berief  man  denn  im  Jahre  1666  Becher,  der  ursprünglich 
Leibarzt  des  Kurfürsten  Job.  Ph.  von  Schönborn  und  Professor 

institutionum  medicinae  an  der  Mainzer  Universität,  sich  seit  1664 

ausschließlich  der  Kameralistik  gewidmet  und  als  kameralistischer 

Ratgeber  am  Pfälzer  Hof,  in  Würzburg  und  München  gewirkt  hatte. 

Inwieweit  er  während  seines  zwölfjährigen  Aufenthaltes  in  Öster- 
reich — ■  denn  1()78  mußte  er  tief  verschuldet  nach  Holland  und 

von  dort  zwei  Jahre  später  nach  England  flüchten,  wo  er  1685 

starb  —  den  an  ihn  gestellten  Anforderungen  gerecht  geworden 
ist.  soll  jedoch  in  diesem  Zusammenhange  nur  insoweit  untersuclit 

werden,  als  dies  für  die  Entwicklung  der  österreichischen  Seiden- 
manufaktur von  Wichtigkeit  ist. 

In  München  hatte  er  eine  Seidenkompagnie  ins  Leben  ge- 
rufen. Als  deren  Vertreter  zunächst  kam  er  1666  nach  Wien  mit 

der  Absicht,  für  sie  ein  Privileg  auf  die  Einfuhr  aller  Seidenwaren 

in  die  Erblande  zu  erwirken'*).  Durch  den  Bischof  Rojas  an  den 
Kaiser  und  den  Hofkammerpräsidenten,  Grafen  Ludwig  S  in  z  en- 

do rf.  warm  empfohlen,  trat  er  bald  mit  dem  letzteren  in  Unter- 
handlungen, die  dahin  zielten,  ihn  für  Österreicii  zu  gewinnen.  Im 

Verlaufe  dieser  Verhandlungen  entwickelte  Becher    in  seinem  „Ge- 

')  Vgl.  die  oben  S.  .">  Anm.  2  angegebene  Literatur.  -)  Vgl.  Helene 
Landau,  Wiirenhandel  in  Östeiieich,  S.  17.  ")  Vgl.  Mayer  a.a.O.,  S.  257, 
■•)  Vgl.  Kai-schulin  a.  a.  0.,  S.  131. 
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neral-Bedenken  von  den  Coramerzien"  ein  vollständiges  Volkswirt- 
schaftliclies  Pro<^ranim. 

Die  allgenu'inen,  demselben  zugrunde  liegenden  Ideen  sind 
uns  bereits  bekannt.  Nicht  minder  auch  die  praktischen  Vorschläge, 
die  er  an  diese  knüpfte  \).  Besonderen  Nachdruck  legte  er  hierbei 

wie  auf  die  Ausbreitung  der  Warenproduktion  überhaupt,  so  der 

Erzeugung  von  Luxusartikeln  insbesondere,  die  man  aus  dem  Aus- 
lande einzuführen  pflegte. 
Es  ist  daher  leicht  verständlich,  daß  er  sich  vor  allem  für 

die  Einführung  der  S  ei  denm  an  u  f  aktur  auf  das  nachdrücklichste 

einsetzte.  Es  kommt  eben  darauf  an.  meinte  er.  daß  das  Geld,  „so 

um  dergleichen  Materien  in  die  Fremde  gehet,  und  andere  Leute. 

ja  oft  unsere  Feind  ernährt,  im  Lande  bleibet".  Dadurch  kämen  dann 
-die  Leute  zu  ehrlicher  Nahrung,  daß  sie  hernach  ihrem  Herrn  in 

der  Noth  unter  die  Arme  greifen  und  ihm  sammt  sich  selbsten 
helfen  können:  dann,  wann  solche  Leute  ihr  Stuck  Brot  verdienen, 

so  können  sie  auch  ehrlich  leben,  und  solchergestalt  können  dann 

die  Wein  und  andern  Victualia  besser  versilbert  werden""^).  Tüch- 
tige Arljeitcr  zur  Einführung  der  Lidustrie  seien  aus  Holland  oder 

Brabant  leicht  zu  bekommen.  Die  ganze  Aktion  wäre  einer  mit 

einem  Privileg  versehenen  Kompagnie  zu  übertragen,  der  für  den 

Anfang  eventuell  ein  Kapital  von  5000  Gulden  zur  Verfügung  zu 
stellen  wäre,  das  man,  „wenn  ja  khein  ander  Mittel  waere  solches 

zu  bekommen,  almosenweiß  zusammentragen"  sollte,  um  „diese  edle 
.Manufactur  darmit  zu  heben" ^j. 

Speziell  dieser  Punkt  des  Becherschen  Programms  fand  bei 

Hofe  sofortige  Zustimmung.  Das  ist  auch  nicht  weiter  verwunderlich, 

wenn  man  bedenkt,  daß  es  zu  jener  Zeit  —  wie  wir  gesehen  haben 

—  in  den  südliclien  Provinzen  Österreichs  bereits  eine  umfangreiche 
Seidenzucht  gab. 

Das  von  Becher  vorgeschlagene  Kommerz-Kollegium  wurde 
dann  auch  unter  Sinz  endorfs  Präsidium  noch  im  Jahre  1666  be- 

gründet und  Becher  selbst  —  der  nun  seine  Beziehungen  zur 

MUnchener  Seidenkompagnie  löste  ̂ )  —  zum  Konmierzienrat  ernannt^). 
Schon  in  der  ersten  Sitzung  der  neuen  Stelle  wurde  das  Spe- 

zialprivilegium    für    die    von  Becher    projektierte    Seidenkompagnie 

')  Siehe  oben  S.  5  ff.  '-)  Vgl.  Becher,  Politischer  Diskurs,  S.  453. 
")  Ebenda,  S.  455.  ')  Auf  welche  Weise  dies  geschah,  ist  nie  ganz  klar  ge- 

worden. Vgl  Hatschek  a.  a.  0.,  S.  20.  ̂ )  Dem  Kommerzkollegium  gehörte 
außer  Becher    und  Sinzendorf  noch  Job.  von  Selb  an. 
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in  acht  Artikeln  für  eine  Geltungsdauer  von  dreißig  Jahren  und  vor- 

läufiu;  mit  der  Ausdehnung  auf  die  beiden  Erzherzogtümer  Xieder- 
und  Oberösterreich  sowie  auf  die  Sudetenliinder  Büiimeii.  Mähren 

und  Schlesien   entworfen  '). 
Der  Inhalt  desselben  ist  kurz  der  folgende:  Die  Kompagnie 

darf  nur  eigene  im  Lande  erzeugte  Waren  verkaufen. 
Die  von  ihr  beschäftigten  Meister  sollen  in  einer  Zunft  sein,  welche 

man  die  Seidenzunft  mag  nennen  und  die  von  Ihro  Kays.  Majestät 

mit  Verfassung  gewisser  Handwerks- Artikehi  wird  confirmiret  werden" 
—  wozu  es  übrigens,  nebenbei  bemerkt,  im  XVll.  Jahrhundert 

niclit  gekommen  ist.  —  Die  für  die  Kompagnie  „vor  das  erstemal 
kommende  Meister  sind  nicht  schuldig,  ,ihr  Meisterstück  zu  machen, 

noch  ihren  Lehrbrief  aufzuweisen".  Der  Kompagnie  steht  die  \^'ahl 
der  Betriebsorte  frei.  Docli  müssen  sich  die  letzteren  im  In- 

lande  befinden.  Überhaupt  werden  der  Kompagnie  als  Betriebsorte 

vor  allem  „die  mitleidenden  Städte  und  Märkte"  empfohlen.  Das 
Privileg  erstreckt  sich  auf  alle  jene  Seiden  waren,  welche  die 

Kompagnie  in  solcliem  Umfa'ige  erzeugt,  „daß  daran  khein 

Mangel  sei",  und  soll  erst  dann  in  Wirksamkeit  treten,  wenn 
die  Kompagnie  auch  tatsächlich  in  der  Lage  ist,  den  Bedarf  an 
solchen  Waren  zu  decken.  Tritt  dieser  Fall  ein,  so  soll  die  Einfuhr 

dieser  Warenkatejjorien  stren<jstens  verboten  sein. 

Mit  der  Gewährung  des  Privilegs  für  die  neue  Kompagnie 
war  nun  allerdinifs  zunächst  noch  nichts  sfewonnen.  Denn  die  öster- 

reichischen  Kaufleute  weigerten  sich,  derselben  eher  beizutreten,  als 

nicht  durch  untrügliche  Proben  die  Rentabilität  des  neuen  Indnstrie- 

zweio'es  bewiesen  sei.  So  eno-acrierte  denn  Becher  im  Auftrapre  des 

Kommerzkollegiums  zur  „Incaniinirung"  der  Seidenmanufaktur  eine 
Reihe  kundiger  Personen:  einen  Seidenzwirner  aus  den  Nieder- 

landen, ferner  einen  Färber  aus  Venedig,  endlich  das  nötige  Hilfs- 

personal für  beide,  im  ganzen  sieben  Personen  -).  Die  Leute  wurden 
nacli  Walpersdorf,  einem  dem  Grafen  Sin  ze  n  d  orf  gehörigen 
Gute,  gebracht  und  hier  wurde  sodann  unter  Bechers  Leitung  und 

Aufsicht  der  erste  Versucli  zur  Einrichtung  einer  Seidennianufaktur 

gemacht^),  wobei  man  sich  vorerst  auf  die  Erzeugung  von  Xäh- 
und  Steppseide  beschränkte. 

')  Vgl.  Karsc  h  u  lin  a.  a.  0.,  S.  138 f..  wo  ancb  tlas  Privileg  teilweise  ab- 
gedruckt erscheint.  -)  Vgl.  Hatschek  a.  a.  0,  S.  21.  ")  Vgl.  Karsohulin 

a.  a.  0.,  S.  141  ;  Bujattis  Darstellung  (a.  a.  0.,  S.  10  ff.)  ist  zur  Gänze  von 
Karschulin  übernommen. 
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Die  Probe  fiel  zur  Zufciedenlieit  aller  Beteiligten  aus  und 

dies  hatte  zur  Folge,  daß  sich  endlich  die  Kaul'leute  zum  Eintritte 
in  die  Kompagnie  bereit  erklärten.  Ja,  sie  gewannen  in  derselben 

sogar  bald  die  Mehrheit.  Ebendies  blieb  dann  allerdings  nicht 
ohne  tiefgehenden  Einfluß  auf  die  Richtung,  in  welcher  sich  die 

Geschäf'tstiltigiceit  der  Gesellschaft  bewegte. 
Den  Kaufleuten  war  es  selbstverständlich  nicht  um  die  Wah- 

rung des  Gemeinwohles,  sondern  nur  um  möglichst  großen  Gewinn 

zu  tun.  Solchen  verspracli  aber  zunächst  bloß  die  Erzeugung  von 

Näh-  und  Steppseide,  deren  Absatz  gesichert  war.  So  kommt  es 
denn,  daß  die  Kompagnie  nur  diese  ins  Werk  setzte.  Sie  erhielt 

auch  durch  die  Vermittlung  Sinzendorfs  am  1.  Mai  1669  ein  aus- 
schließliches Privilegium  für  Niederösterreich,  womit  auch  das 

Verbot  der  betreffenden  Wareneinfuhr  aus  dem  Auslande  verbunden 

war').  Bechers  Warnungen  blieben  vergeblich.  Er  selbst  war 
schon  vorher  aus  der  Direktion  der  Kompagnie  verdrängt  und  durch 

zwei  Kaufleute,  Karl  B  e  r  t  a  1  o  1 1  y  und  Ludwig  Mitte  rmayer  ersetzt 
worden.  Und  diese  leiteten  das  Unternehmen  in  so  mangelhafter 

Weise,  daß  ihm  das  eingeräumte  Privileg  schon  nach  Verlauf  von 

drei  Jahren  wieder  entzogen  werden  mußte  -). 
Nicht  besser  gestaltete  sich  das  Schicksal  einer  von  Sinzen- 

dorf  im  Jahre  1666  auf  15  Stühlen  eingerichteten  Seidenstrumpf- 
wirkerei in  Walpersdorf  sowie  die  um  eben  diese  Zeit  von  ihm  auf 

seinem  ebenfalls  in  Niederösterreich  gelegenen  Gute  Traismauer 

auf  vier  Stühlen  eingeleitete  S  ei  d  enb  an  dm  anu  fakt  ur.  Beide 

Etablissements,  die  Sinzendorf  auf  Bechers  Rat  ins  Leben  se- 

rufen  hatte,  gingen  in  kurzer  Zeit  zugrunde  ̂ j. 
Nicht  geringen  Anteil  an  diesem  Mißerfolsje  mögen  auch  die 

zwischen  beiden  Männern  ausgebrochenen  Zwistigkeiten  gehabt 

haben.  Hauptsächlich  aber  wurde  er  gewiß  durch  den  Mangel  an 

geschäftstüchtiger  und  verständnisvoller  Leitung  verschuldet*). 
Nun  wandte  sich  Becher  einem  dritten  Projekt  zu:  der  Er- 

richtung eines  Kunst-  und  Werkhauses,  das  auch  1676  am 
Tabor,  und  zwar  auf  Staatskosten  erbaut  wurde.  Dasselbe  war 

gedacht  nicht  nur  als  eine  Staatsfabrik,  sondern  auch  als  eine  staat- 
liche Lehranstalt  für  Landeskinder,  welche  die  daselbst  eingeführten 

•)  Cod.  austr.  Suppl.  1,2,  29(!.  ̂ )  Vgl.  Karschulin  a.  a.  0.,  S.  Iö2. 
')  Vgl.  Karschulin,  S.  145  flF.  ')  Vgl.  Hatschek  a.  a.  0.,  S.  23;  Kar- 

schulin a.  a.  0.,  S.  147;  Weiß.  Geschichte  Wiens,  I,  S.  450;  Bujatti 
a.  a.  0..  S.  11. 
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neuen  Erwerbszweige  erlernen  und  dann  im  Lande  verbreiten 

sollten  1).  Auch  beschränkte  sich  dieses  Projekt  nicht  auf  einen  ein- 

zigen Industriezweig,  sondern  vereinigte  in  sich  eine  ganze  Zahl 

teils  neuer,  teils  darniedei-liegender  und  wenig  geübter  alter  Ge- 
werbe. Hatschek  zählt  deren  sechs  auf,  nämlich:  ein  chemisches 

Laboratorium,  eine  Porzellanwerkstätte,  eine  Apotheke,  eine  Geschirr- 

werkstätte, die  Wollmanufaktur  und  die  uns  hier  vor  allem  inter- 

essierende Seidennianufaktur.  Die  letztere  wurde  mit  vier  Band- 

mühlen betrieben,  von  denen  zwei  zur  Erzeugung  „puren  Seiden- 

bandes und  zwei  für  Floredtgladtband"   dienten  2). 
Während  nun  die  übrigen  im  Werkhause  eingerichteten  Ma- 

nufakturen aus  hier  nicht  zu  erläuternden  Gründen  nicht  sonderlich 

florierten,  gestaltete  sich  die  Bandmanufaktur  bald  zu  der  einträg- 

lichsten und  am  besten  gehenden  Manufaktur.  Doch  Beclier,  dem 

die  Fabrikation  der  Seidenbänder  mittels  Privileg  übertragen  war, 

sah  sich  aus  materiellen  Gründen  gezwungen,  dieselbe  aus  dem 

Werkhause  auszuscheiden  und  das  Privileg  dem  Bischof  ßojas 

zu  überlassen,  der  es  dann  seinerseits  wieder  im  Jahre  1680  an 

die  Brüder  F.  und  L.  Geyer  von  Ed.elbach  übertrugt). 
Becher  hatte,  wie  oben  erwähnt  wurde,  bereits  zwei  Jahre 

zuvor  Wien  verlassen.  Nach  seinem  Abgange  wurde  die  Leitung 

des  Manufakturhauses  am  Tabor  Wilhelm  von  Schröder  ül^er- 

tragen.  Dieser  behielt  dieselbe  jedoch  nicht  lange.  Denn  während 

der  Türkenbelagerung  von  1683  wurde  das  Manufakturhaus  in  Brand 

geschossen  und  gänzlich  zerstört  ■•). 
Wenn  wir  oben  Becher  als  den  Begründer  der  österreichi- 
schen Seidenmanufaktur  bezeichneten,  so  soll  damit  nicht  gesagt 

sein,  daß  es  vor  ihm  in  Osterreich  keinerlei  Produktion  von  Seiden- 

waren gegeben  habe.  Wir  flnden  vielmehr  bereits  unter  jenen  Wiener 

Gewerben,  denen  im  Jahre  1361  die  „ainung"  verboten  wurde,  die 

Sei  den  wirke  r  angeführt").  Ferner  lassen  sich  schon  zu  Beginn 

des  XVII.  Jahrhunderts  Seiden  weber  in  Wien  nachweisen  "j. 
Schließlich  begegnen  wir  um  die  Mitte  desselben  Jahrhunderts  einer 

')  Vgl,  Hatschek  a.  a.  0.,  S.  40.  '-)  Vgl.  Hatschek  ebd.,  S.  35  «'. 
«)  Vgl.  Hatschek  ebd.,  S.  45.  *)  Vgl.  Hatschek  ebd.,  S.  57.  ')  Rudolf  IV. 
hatte  in  diesem  Jahre  die  Zünfte  aufgehoben,  um  eine  rasche  Vermehrung 
der  durch  die  Pest  dezimierten  Bevölkerung  herbeizuführen.  Unter  seinen 

Nachfolgern  wurden  dieselben  indes  wieder  neuerdings  zugelassen.  Vgl.  F.  M. 
Mayer,  Geschichte  Östereichs,  S.  451;  Eulenburg,  Wiener  Zunftwesen, 

S.  281;  Weiß  a.  a.  0.,  I,  S.  435.    •)  Karschulin  a.  a.  0.,  S.  109. 
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Seidenstrickerzunft  in  Graz.  Die  derselben  im  Jahre  1649  ver- 

liehene Ilandwerksordnung  wurde  dann  1674  auch  für  Laibach  und 

1(376  für  ganz  Steiermark  erlassen  i). 
Allein  es  ist  klar,  daß  diese  versprengten  Elemente  nicht  den 

Grundstock  bilden  konnten  für  eine  leistungsfähige  Industrie.  Dazu 

waren  geschulte  Kräfte  notwendig:  Seideuarbeiter,  wie  sie  Frank- 
reich, Holland,  die  Niederlande  usw.  besaßen.  Diese  aber  brachte  eben 

erst  Becher  nach  Österreich.  DarinliegtimGrundedie  große 

Bedeutung,  d  i  e  B  e  c  h  e  r  s  T  ä  t  i  g  k  e  i  t  i  n  Ö  s  t  e  r  r  e  i  c  h  für  die 

Seidenindustrie  erlangt  e.  Denn  das  seiner  Initiative  entsprungene 

Manufakturhaus  konnte  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  nur  kurze  Zeit 

behaupten.  Nicht  minder  gilt  dies  von  der  Seidenkompagnie  und  den 
Sinzendorfschen  Manufakturen.  Unmittelbar  war  also  die  Bedeutung 

aller  dieser  Unternehmungen  für  das  wirtschaftliche  Leben  Ostei-- 
reichs  nur  gering-).  Um  so  größer  war  jedoch  ihre  mittelbare 
Wirkung  im  Laufe  der  Zeit. 

Die  von  Becher  nach  Österreich  transferierten  ausländischen 

Arbeiter  blieben  im  Lande.  Sie  waren  es.  die  die  Industrie  dauernd 

durch  frischen  Zuwachs  verstärkten  und  sie  langsam  erweiterten. 
Ihnen  war  es  denn  auch  zu  danken,  daß  man  im  Jahre  1702,  also 

weniger  als  ein  Menschenalter  nach  Bechers  Zusammenbruch,  in 

Wien  bereits  20  steuerzahlende  „Seidenfabricatores"  zählte,  neben 
denen  wohl  noch  eine  nicht  unbedeutende  Anzahl  kleinerer  Meister 

vorhanden  gewesen  sein  mag^;. 

§  3.  Zünftlerische  Bestrebungen  der  Wiener  „bürger- 
lichen Seidenzeugmaclicr'.     Gründung    einer  Bruderschaft 

im  .Jahre  1710. 

Daß  der  Bedarf  an  Seidenwaren  in  Österreich  nicht  gering 

war,  erhellt  schon  aus  dieser  Tatsache.  Trotzdem  war  jedoch  die 

Lage  der  „bürgerlichen",  d.  h.  der  steuerpflichtigen  Seiden- 
zeugmacher im  Vergleiche  mit  derjenigen  der  Meister  anderer  Er- 

werbszweige keine  günstige.  Denn  ungleich  diesen  waren  sie  durch 

keinerlei  Zunftprivilegien  gegenüber  jenen  Seidenwebern  geschützt, 

')  Ordnung  für  die  Bürgerlichen  Schnürmacher  und  Seidenstrieker  in 
Grätz  vom  -1.  October  1649.  Die  gleiche  Handtwerks-Ordnung  für  Laybach 
vom  3.  Februar  1674  und  Handtwerks-Privilegium  für  das  ganze  Herzog- 
thumb  Steyer  vom  18.  Dezember  1676  (AMJ.  IV,  Fasz.  2ö,  J.  Ö.).  =;  Vgl. 

Liindau  a.  a.  0.,  S.  17.    ')  Vgl.  S.  Mayer  a    a.  0.,  S.  2.57 ft'. 
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die  —  weil  nicht  „bürgeilicli"  —  weniger  oder  gar  keine  Steuer 
zu  zahlen  hatten.  Es  standen  ijinen  also  auch  keine  Mittel  zur  Ver- 
füsuncf.  sesen  diese  Konkurrenten  aufzutreten,  welche  teils  an 

dem  Hofstaat  und  dem  Adel,  teils  an  den  Kaufleuten  feste  Ab- 

nehmer ihrer  Waren  hatten^).  Darum  bemühte  sich  ein  Teil  der 

bürgerlichen  Seidenzeugmacher  um  die  Erteilung  eines  Zunlt- 

privilegs  '-). 
Die  Regierung  verhielt  sich  diesen  Bestrebungen  gegenüber 

vorerst  durchaus  wohlwollend.  War  sie  ja  an  den  höheren  Steuern 

der  bürgerlichen  Manufakturisten  interessiert  und  daher  auch  daran, 

diese  in  mciglichst  steuerkriiftigem  Zustande  zu  erhalten.  Dagegen 

stieß  das  Projekt  auf  den  energischesten  Widerstand  der  davon  un- 
mittelbar betroifenen   Handelsleute. 

In  Wien  hatte  der  Handelsmann  Bratti  in  den  Räumen  des 

Armenhauses  vor  dem  Schottentore  Seidenwebstühle  aufgestellt, 
welche  von  fremden  Meistern  auf  seine  Kosten  betrieben  wurden. 

Später  wurde  diese  „Fabrik"  von  den  Handelsleuten  Peter  Pas- 
sard i,  Johannes  B  u  s  s  i  und  Matthias  Heugstberger  übernommen, 

welche  nun  —  und  zwar  nicht  nur  im  eigenen,  sondern  auch  im  In- 

teresse der  von  ihnen  beschäftigten  fremden  Meister  und  Gesellen  — 
gegen  ihre  eventuelle  Eingliederung  in  eine  Zunfc  Stellung 
nehmen. 

In  diesem  Interessenkampfe  intervenierte  die  niederösterreichi- 
sche Regierung  und  dank  ihrer  Vermittlung  kam  es  dann  am 

19.  Dezember  1709  zu  einer  „Xotturft*  zwischen  den  beiden  Par- 
teien. Nach  dieser  Vereinbarung  sollten  Passar di,  Bussi  und 

Hengstberger  für  ihre  Lebenszeit  berechtigt  sein,  ihre  Fabrik 
fortzuführen  und  zu  diesem  Zwecke  Meister,  Gesellen  und  .Jungen 
aucli  aus  dem  Auslande  aufzunehmen.  Dieselben  sollten  von  den 

bürgerlichen  Seidenzeugmachern  „für  gut"  angesehen  werden, 
überdies  erhielt  ihre  Unternehmung  den  Titel  einer  „kaiserlichen 

Fabrik"  und  das  Recht,  ihre  Erzeugnisse  mit  dem  kaiserlichen  Adler 
zu  plombieren.  Dagegen  wurde  die  Aufdingung  und  Freisprechung 

der  Lehrlinge  sowie  die  Verleihung  des  Meisterrechtes  der  zu  grün- 
denden   Zunft    vorbehalten,    der    auch  jeder    aus    der  Fabrik    aus- 

')  Vgl.  Karschulin  a.  a.  0  ,  S.  110.  Das  , Verlegen'  der  Meister  durch 
Kauflcute  wurde  schon  von  Becher  warm  befürwortet.  Vgl.  S.  6.  -)  Es 
waren  dies  die  sechs  Seidenzeugmacher  Cai-lo  und  Francesco  Locatelli, 
Paolo  Bollini,  Antonio  Cassareto,  -■Vntonio  de  Maso  und  Thomas 
Widmann  (vgl.  Karschulin  a.  a.  0.,  S.  1.55,'. 
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tietemle  iiiul  sich  in  ̂ Viell  niederlassende  Meister  einsreffliedert 

werden  sollte  '). 

Im  folgenden  Jahre  wurde  dann  die  Schätzung  der  Zuut't  unter 
dem  Titel  einer  „Bruderschaft  der  bürgerlichen  Sammt- 

Gold-Silber -Seiden-  und  Halbseidenzeugmac  her"  sre- 
stattet.  Die  neue  Zunft  trat  sofort  als  eine  geschlossene  ins  Leben. 

Denn  ihre  Mitgliederzahl  wurde  gleich  bei  der  Errichtung  auf  24 
bis  oO  Meister  mit  je  sechs  Stühlen  beschränkt. 

Die  Zunftverfassung  widerstrebte  nun  allerdinss  den  eigent- 

liehen  Absichten  der  Staatsverwaltung.  Denn  diese  ersehnte  ja  mög- 
lichste Steigerung  der  Produktion,  während  die  Zunft  mit  ihrer  se- 

schlossenen  Meisterzahl  und  ihrer  jede  stärkere  Expansion  der  Ein- 
zelbetriebe hindernden  Arbeitsverfassung  einer  solchen  im  Wege 

stund.  Dies  erkannte  auch  die  Regierung  ganz  genau  und  durch- 

brach  daher  auch  sofort  die  von  ihr  selbst  aufgerichteten  Zunft- 
schranken. Sie  verlieh  nämlich  einer  Reihe  tüchtiger  Seidenzeug- 

macher die  „Hoffreiheit''  und  machte  sie  auf  diese  Weise  von  der 
Zunft  unabhängig. 

So  finden  wir  denn  neben  der  letzteren,  welche  sich  des  neu 

geschaffenen  Fabrikationszweiges  sofoi't  zu  bemächtigen  weiß,  als 
geschlossene  Masse  die  Fabrikanten,  Kaufleute  und  Hofbefreiten, 

deren  Interessen  von  denen  der  Zunftangehörigeu  wesentlich  ab- 

weichen.  Es  war  für  die  Entwicklung  der  Seidenmanufaktur  von 

der  größten  Wichtigkeit,  welcher  der  beiden  Gruppen  die  Re- 
gierung fortan  ihre  Förderung  angedeihen  lassen  würde. 

§  4.     Eiitwickluiig  der   Wiener  Seidenindustrie   im  ersten 
Viertel  des  XVIIi.  Jalirlmnderts. 

Die  ganze  Ideologie  jener  Zeit  läßt  es  als  selbstverständlich 

erscheinen,  daß  das  Augenmerk  der  Regierung  sich  den  Fabrikanten 
zuwandte. 

Man  war  sich  in  den  leitenden  Kreisen  darüber  klar,  daß  die 

Seidenmanufaktur,  sollte  sie  die  gewünschten  Erfolge  erzielen,  immer 
neuen  Zufluß  von  Arbeitskräften  aus  dem  industriell  höher  ent- 

wickelten Auslande  würde  an  sich  ziehen  müssen  und  darum  unter 

keinen  Umständen  in  den  engen  Rahmen  der  Zunftverfassung  ge- 
preßt   werden    dürfe.     Von  dem  lebhaften   Interesse    der  Regierung 

')  Vgl.  Kai'schulin  a.  a.  0.,  S.  UOfl'.,    wo   auch  ein  Teil  der  Zunft- 
stati>tik  abfjedruckt  i.st. 
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für  die  Einfülirung  der  Manufakturen  gibt  ein  Erlaß  vom  9.  April 

1714  Zeugnis,  in  welcliem  der  Handelsstand  zur  Errichtung  von 

Fabriken  aufgefordert  wird.  Außerdem  suchte  man  fremde  Manu- 
fakturisten  durch  Zusicherung  weitgehender  Unterstützungen  zur 

Einwanderung  zu  Ijewegen  ̂ ). 
Ül)er  den  Umfang;  dieser  Unterstützungen  belehren  uns  die 

Protokolle  über  die  Verhandlungen  der  Hofkammer  mit  dem  Genfer 
TatFetfabrikanten  Francois  Dunant,  der  sich  im  Jahre  1717  erbötis 

gemacht  hatte,  die  Erzeugung  von  schwarzem  GlanztafFet,  eines  in 

jener  Zeit  viel  begehrten  Artikels,  in  Österreich  einzuführen. 

Dunant  forderte  ein  zwanzigjähriges  Privilegium  auf  die 

Erzeugung  dieser  Warenkategorie,  je  2000  Gulden  als  Ersatz 

für  Über.siedlungskosten  und  zur  ersten  Einrichtung  der  Fabrik 

sowie  die  unentgeltliche  Übei-lassung  eines  Fabriksgebäudes  ^j.  Die 
Hofkammer  ging  auf  diese  finanziell  immerhin  bedeutenden  An- 

forderungen ohne  weiteres  ein.  Noch  in  demselben  Jahre  kam 
Dunant  mit  16  Arbeitspersonen  nach  Wien,  denen  in  kurzem 

weitere  15  folgten.  Seine  Fabrik  befand  sich  vorerst  auf  der 

Wieden,  wurde  al)er  später  in  das  Mauthaus  auf  dem  Tabor  über- 

tragen-'j.  Das  Unternehmen  nahm  jedoch,  trotzdem  ihm  vonseiten 
der  Regierung  auch  weiterhin  Förderung  zuteil  wurde,  keinen 

rechten  Aufschwung^)  und  ging  nach  dem  Tode  Dunants  1725 
auf  den  Handelsmann  Viscont  über^). 

Um  ebendiese  Zeit  erboten  sich  der  Franzose  Jean  Pic*j 

und  der  „Kaufmann  zum  goldenen  Vässel"  "),  ersterer:  die  Pro- 
duktion von  Seidonborten,  letzterer:  die  Erzeugung  aller  Seidenwaren 

in  (Jsterreicli  fabriksmäßig  einzuführen.  Otfenbar  waren  die  An- 

gebote mit  zu  großen  Geldanforderungen  verknüpft.  Denn  die  Re- 
gierung begnügte  sich  damit,  den  P  i  c  mit  einem  Geldvorschuß  zu 

versehen  **). 
Dagegen  gelang  es  dem  uns  bereits  bekannten  Handelsmann 

Heng  stb  erger,  für  seine  Seidenfabrik  vor  dem  Schottentor  ein 

vom  18.  März  1727  datiertes  oOjähriges  Privilegium  auf  die  Er- 
zeugung von  gold-  und  silberreichen  Zeugen  in  Nieder-  und  Ober- 

')  Vgl.  Kaiscbulin,  ebd.,  S.  115.  'j  Vgl.  Kar  schulin  ebd.,  S.  115. 
'}  Protokoll  der  Hofkommission  v.  7.  April  1720.  (AM.T.  V.  G.  12,2971,  N.-Ö.) 
■*)  Prot.  d.  Hofkommission  v.  6.  Oktober  171S  (ebd.).  ')  Vgl.  Mayer,  AniUnge 
des  Handels  in  Ö.^terreich,  S.  72.  °)  Prot.  d.  Hofkommission  v.  17.  März  1720. 
(AMJ.  V.  G.  12/2971,  N.-Ö.)  ')  Prot.  d.  Hofkommission  v.  7.  April  1720  (ebd.). 
»)  Kxtract.  Prot,  vom  4.  Mai  1720.  (AMJ.  G.  .5  2933.) 
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Österreich  zu  erwirken  i).  Auch  Jer  Handelsmann  Geramb  erhielt 

im  selben  Jahre  ein  Fabriksprivilegiuni  auf  die  Erzeugung  von 

Seidenwaren  -}. 
Als  um  ebendiese  Zeit  die  Hofkommission  „über  die  Mittel, 

die  zur  Hebung  der  innländischen  Industrie  anzuwenden  seien,  ...  zu 

berathen"  hatte,  wurde  in  dem  diesbezüglichen  Protokoll  über  die 
gedeihliche  Entwicklung  der  neu  eingeführten  Seidenwarenfabriken 

ausführlich  berichtet.  Wir  erfahren,  daß  außer  den  bereits  ge- 
nannten Seidenfabrikanten,  welche  lobend  hervorgehoben  werden, 

in  Wien  auch  noch  eine  Reihe  anderer,  deren  Zahl  auf  dreißig  ge- 
schätzt wurde,  tätig  waren.  Ferner,  daß  bereits  eine  ausgedehnte 

Seidenstrunipf-,  Seidenband-  und  Dünntuchfabrikation  in  Osterreich 

bestand.  Was  die  als  rätlich  erachteten  Förderungsraaßnahmen  be- 
trifft, so  erhoffte  die  Kommission  einen  günstigen  Einfluß  auf  die 

Hebung  der  Industrie  von  der  „ohne  weithern  anstand"  zu  be- 
schließenden Verfügung:  „daß  ins  künftige  Keiner  befugt  seyn 

solle,  andere  als  in  dennen  Erblanden  fabricirte  reiche  Zeuge  zu 

tragen".  Auch  sollte  „diejenige  ausländische  waar  die  mehr  ad 
luxum.  alß  zur  notwendigkeit  dienet,  mit  einem  nahmhaften  Auf- 

schlag beleget  werden"  ̂ ). 

§  5.    Dio  Seideiimanufaktur  außerhalb  Wiens  und  deren 
staatliche  Fördernnj?. 

Aber  auch  in  den  Provinzen  gab  es  seit  dem  Beginn  des 
XVIII.  Jahrhunderts  bereits  eine  mehr  oder  minder  ausgebreitete 

Seidenfabi-ikation. 

So  hören  wir  im  Jahre  1727  von  der  „Sammet-Fabriquen  zu 
Avio  und  Rover edo,  auf  welchen  eine  ohngemeine  quantität 

Sammet  in  bester  qualität  produciret"  wird,  sowie  von  den  „Wäl- 
schen  Coufinien,  wo  allerhand  Seidenzeug-  und  Strümpf- 
Fabri(iuanten  sich  befinden,  welche  insgesambt  ein  nahmhaftes 

quantum  an  Seide  verarbeiten".  Ferner,  daß  „zu  Gradisca  und 

Görtz  die  größten  Fabriquen  auf  Seiden-Tüchel"  seien.  Endlich 

von  der  „seidenen  Fabrique  in  der  Muhr- Vo  rstad  t"  und  einigen 

„Seiden-TUchel  und  Strumpfnianufacturen  in  Grätz". 
Neben  diesen  im  Süden  des  Reiches  bestehenden  Unterneh- 

mungen entstanden  auch  solclie  im  Norden. 

')  Cod.  austr,  Suppl.  IV,  S.  •121.  -)  Prot.  d.  Hofkommission  v.  8.  No- 

vember 1727.  (AMJ.  V.  G.  5/2971.)    '')  Zit.  Prot.  v.  8.  Novembir  1727. 
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In  Prag^)  hatten  sich  1725  elf  Adlige  zu  einer  Kompagnie 
vereinigt,  die  eine  Seidenfabrik  mit  französischen  Meistern  errichtete 
und  schon  1729  auf  „42  mit  lauther  abgerichteten  Landeskindern 

besetzten  Werkstiihlen  arbeiten  ließen".  Der  Geschäftsgang  scheint 
sich  jedoch  in  der  nächsten  Zeit  ungünstig  gestaltet  zu  haben. 

Sicher  ist  jedenfalls,  daß  die  ineisten  der  Gesellschafter  bald  aus  der 

Kompagnie  austraten  und  daß  wir  im  Jahre  1732  die  Fabrik  nur 

mehr  auf  25  Stühlen  betrieben  finden  '-).  Dabei  mangelte  es  im  Lande 
keineswegs  an  Absatzmöglichkeiten.  Betrug  ja  im  selben  Jahre  der 
Wert  der  nach  Böhmen  eingeführten  Seidenwaren  312.500 
Gulden,  während  sich  der  Wert  der  Ausfuhr  aus  Böhmen  auf 

nicht  mehr  als  4119  Gulden  54  Kreuzer  stellte^). 
Diese  Erscheinung  erregte  die  Aufmerksamkeit  des  Kaisers 

und  er  forderte  dem  Böhmischen  Kommerzkollegium  „einen  ver- 

läßlichen Bericht  mit  Beyruckung  der  gutachtlichen  Meynung"'  über 
die   Ursachen  des  Rückganges  in  der  Produktion  ab. 

Das  Kommerzkollegium  sah  den  Hauptfehler  in  der  Betriebs- 
organisation. „Derlej  in  einem  Lande  vorhin  niemal  geweste 

Fabrique'*  führte  es  aus,  ,soll,  wenn  solche  in  einen  gangbaren 
Stand  gebracht  worden,  nicht  mehr  in  den  großen  Fabriquen,  son- 

dern in  denen  particular-Häußern  fortgesetzt  werden.  Und  dieses 

zwar  haubtsächlich  von  daruml)en,  weilen  bey  auf-  und  einrichtung 
deren  Fabriciuen  das  principal  Intotum  gemeiniglich  dahin  abziehlet, 
womit  durch  dieselbe  ein  Land  populoser,  und  die  Innwohnere  zu 

praestirung  der  allgemeinen  gaben  fähiger  gemacht;  die  waaren 
aber  umb  deren  abnahmb  zu  befördern,  nicht  allein  gutt,  sondern 

auch  wohlfeihl  Verfertiget  werden  müssen.  Alle  diese  Fines  aber 
auf  jetzt  erzählte  arth  viell  leichter  zu  assequiren  seynd.  Indeme  in 

denen  particuiar-  oder  Privat-TIäußern  die  Kinder  deren  Fabriquanten 

gleich  von  Jugend  auf  zu  sothaner  arbeith  angehalten-  und  darinnen 

perfectioniret-  und  dann  denenjenigen,  welche  ihre  Profession  wohl 
verstehen,  von  Christen  und  Juden  der  benüthigte  Verlaag  jederzeit 

verschaffet-  dardurch  aber  alle  in  einem  Fabriquenhaus  zu  Salar- 
iruns    deren    Officianten    und    Bezahlunsr    des    Zinses    und  anderer 

')  Die  nachfolgende  Darstellung  beruht  auf  deui  Berieht  des  böhm. 
Kommerzkollegs  an  die  böhm.  Statthalterei  vom  9.  Juni  1732.  (.\MJ.  V.  G. 

5  2925.)  '-')  Die  Direktion  war  einem  Herrn  von  Glaubowa  übertragen, 
der  dem  Bevollmächtigten  der  Sozietät,  Grafen  Franz  Wentzl  von  W  r  1 1  b  y, 
unterstand.  ^J  General-Ain-  und  Ausfuhrbilanz  über  das  Jahr  1732.  (.\MJ. 
Pat.  u.  Zirc.-Slg.  Böhmen.) 
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derley  Unkosten  erforderliche  ausgaaben  in  erspahrung  gebracht- 
einfolgbar  die  waaren  viell  wohlfeililer  hingelassen  und  ehender 

Versilijert-  mithin  auch  durch  diese  vielleicht  eintzige  mittel  die 
Unternehmungen  eines  so  schwären  Werks  doch  etlichen  und  Suc- 

cessive  in  einen  dauerhatt'ten  und  dem  Publice  nutzlichen  Standt 

gesetzet  werden'. 
Um  aber  die  eingetretene  Stagnation  zu  bannen,  schlug  das 

Komnierzkollegium  folgende  Mittel  vor  :  \'erpflichtung  der  christ- 
lichen und  jüdischen  Handelsleute,  „den  sechsten  Theil  dessen,  was 

sie  sonsten  aus  frembden  Landen  überkhomen,  in  das  künftige 

aus  der  Fabrique  gegen  billichen  Preiß  zu  kaufen"  ;  Verbot  des 

„alla  niinuta"  Verkaufes  durch  die  Fabrikanten;  endlich  Anemp- 
fehlung des  Rohmaterialbezuges  aus  den  südlichen  Erblanden. 

In  diesem  Sinne  erging  dann  auch  eine  Verordnung  vom 

19.  August  1732. 

Dieselbe  hatte  jedoch,  wie  es  scheint,  nicht  den  erhofften  Erfolg. 

Doch  ist  hiei'über  nichts  aus  den  Akten  zu  entnehmen.  Gerade  aber  der 
Maugel  an  solchen  aus  der  späteren  Zeit  rechtfertigt  die  Vermutung, 
daß  die  Prager  Fabrik  noch  unter  Karl  VI.  zugrunde  gegangen  ist. 

Neben  dieser  nach  Berufen  spezialisierten  Industrieforderung 

führte  der  Wunsch,  neue  Absatzgebiete  zu  gewinnen,  die  Staats- 
verwaltung zu  vielfachen  kolonialpolitischen  Experimenten  wie  zu 

der  Begründung  privilegierter  Handelskompagnien  nach  dem  Muster 
der  westlichen  Staaten. 

So  wurde  1719  die  kais.  priv.  0  ri  ent  al  is  c  h  e  Co  mp  agn  i  e 

ins  Leben  gerufen  '),  welche  den  Handel  auf  der  Donau  monopoli- 
sieren sollte.  Vorher  schon,  am  27.  Juli  1718,  war  der  Handels- 

und S  ch  i  f  fall  rts- V  e  r  trag  von  Passarowitz  mit  dem  os- 
manischen  Reiche  abgeschlossen  worden.  In  diesem  sicherten  sich 

beide  Staaten  gegenseitig  auf  Grundlage  der  Meistbegünstigung 
volle  Handels-  und  Verkehrsfreiheit  zu  Wasser  und  zu  Lande  sowie 

insbesondere  auf  der  Donau  zu  und  wurden  für  die  Ein-,  Durch-  und 

Ausfuhr  SO'^ige  \Vertzölle  fixiert,  die  nur  einmal  sollten  erhoben 
werden  dürfen  und  weiche  die  Handelsleute,  falls  sie  sich  durch 

die  Wertzollbemessung  beschwert  erachteten,  auch  sollten  in  natura 

entrichten  dürfen  -).  Aus  ähnlichen  Erwägungen  wurden  schließlich 
auch  Triest  und   Fiume  zu  Freihäfen   erklärt. 

')  Vgl.    F.  Majer    a.    a.    0.,    S.  7G  fF.     =J  Vgl.    ürünberg,    Handels- 
Dohtische  Beziehungen  Österreich-Ungarns,  S.  4. 
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Allein  alle  diese  Maßnahmen  waren  von  geringem  Erfolg  be- 
gleitet: und  zwar  einerseits  infolge  des  Mangels  an  Kapital  und  an 

dem  kaufmännischen  Sinn,  den  die  neuen  Aufgaben  erforderten, 

und  anderseits  infolge  der  innerstaatlichen  Verkehrshemmungen  i). 
so  daß  sie  nur  den  Anfang  jener  wirtschaftspolitischen  Ära  bildeten, 

die  sich  unter  den  beiden  Nachfolgern  Karl  VI.  stetig  fortent- 
wickelte, bis  sie  unter  Josef  II.  zu  einem  Abschluß  gelangte,  der 

eine  von  dem  Anfang  wesentlich    verschiedene  Prägung    aufwies  2). 

')  Vgl.  Hartmann,  Preußisch-Österreichische  Verhandlungen.    S.  13. 
'j  Vgl.  Rizzi  a.  n.  0.,  S.  79. 



DRITTES  KAPITEL. 

Die  staatliehe  Förderung  und  die  Entwicklung  der  Seiden- 
industrie in  Wien  unter  Maria  Theresia. 

§  1.  Die  Qualitiiteiiordnnng  vom  16.  Oktober  1751,  Höch.st- 
lohn-Festsetzuugen  und  Förderung  der  Frauenarbeit. 

Das  erste  Jahrzehnt  der  Regierungszeit  Maria  Theresias  bil- 

dete einen  Ruhepunkt  in  der  gewerblichen  Entwicklung  Österreichs. 

Vor  allem  war  es  der  Erbfolgekrietr  und  nach  dessen  Beendigung 

die  Verwaltungsreform  und  die  Beliördenreorganisation,  die  alle 

Kräfte  des  Staates  in  Anspruch  nahm.  Als  dann  nach  deren  Ab- 

schluß die  Frage  der  Gewerbereform  an  die  Staatslenker  herantrat, 
fand  sie  einen  wesentlich  neuen  Geist  und  frische  Kräfte  zu  ihrer 

Lösung  ■). 
Es  galt  nun  vor  allem,  aus  den  verschiedenen  Teilen  der 

Habsburgischen  Monarchie  ein  großes  einheitliches  Wirtschafts- 

gebiet zu  schaffen.  „Doch  dieses  bewußt  verfolgte  und  oft  ausge- 

sprochene Ziel  schien  nur  dann  erreichbar,  wenn  man  jene  Ver- 

waltungsaufgaben,  welche  diesen  Zweck  zunächst  verfolgten,  der 

Kompetenz  der  Länderstellen  entzog,  sie  eigenen  Behörden  zuwies 

und  diese  letzteren  einer  ebenfalls  selbständigen,  alle  Komercial- 

aiigelegenheiten  der  ganzen  Monarchie  leitenden  Zentralstelle  wo- 

möglich direkt  unterordnete"-).  So  schuf  man  im  Jahre  1749  für 
das  Gebiet  des  Gesamtstaates  das  Kommerzdirektorium,  für 

die  einzelnen  Provinzen  die  Ko  m  nierzko  ns  esse,  und  über- 

trug diesen  Stellen  die  in  das  „Commerciale  einschlagenden"  An- 

gelegenheiten '^).  In  den  für  diese  Behörden  erlassenen  Instruktionen 

')  Vgl.  Pfibram,  Österreichische  Gewerbepolitik,    Seite  2311.;    Rizzi 
a.  a.  0.,  S.  87.    »)  Pfibram  a.  a.  0.,  S.  24.    =)  Vgl.  Pfibram,  ebd.,  S.  30fF. 

Grünherg,  Studien  III.  5 
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wird  besonderes  Gewicht  auf  die  Förderung  der  Manufakturen,  „als 

der  Seel  eines  nuzbaren  Commercii",  gelegt  und  es  werden  ein- 

gehende Erhebungen  über  den  Stand  der  gewerblichen  Ent- 
wicklung Österreichs  angeordnet.  Hatte  doch  der  Erbfolgekrieg 

Sfar  manches  wieder  zerstört,  was  bereits  unter  Karl  VI.  geschaflen 

worden  war'). 

Für  die  Seide  n  man  ufaktur  insbesondere  wurde  diese  „ge- 

naue Untersuchung"  auch  tatsächlich  vorgenommen.  Dabei  ergab 
sich,  daß  in  den  Erblanden  Seidenwaren  mannigfaltiger  Art  ver- 

fertigt wurden '-) ;  zugleich  aber  auch,  daß  dieselben  mit  den  aus- 
ländischen Fabrikaten  auch  da  nicht  konkurrieren  konnten,  wo  dem 

Bedürfnisse  ein  inländisches  Angebot  gegenüberstand.  Denn  die 

Kapitalstärke  und  technisch  meist  höher  stehende  Produktion  des 

Auslandes  war  in  der  Lage,  das  gefällige  Aussehen  der  Waren 

mit  billigem  Preis  zu  vereinen,  so  daß  die  fremde  Ware  mehr  be- 

gehrt und  der  inländischen  vorgezogen  wurde  ̂ ). 
Das  Ergebnis  dieser  Untersuchung  bestand  also  in  der 

Überzeugung,  daß  eine  Hebung  der  inländischen  Seidenindustrie 

durch  staatliche  Hilfe  auf  zweifachem  Wege  angestrebt  werden 
müsse. 

Erstens  war  Einfluß  zunehmen  auf  die  Pre  i  se  der  Waren 

durch  Beeinflussung  der  Fabrikationstechnik.  Dies  war  aber  nur 

dann  möglich,  wenn  es  zweitens  gelang,  durch  fremde  Manu- 
fakturisten  die  höher  entwickelte  Technik  des  Auslandes  nach  Oster- 

reich zu  verpflanzen  und  die  im  Inlande  bestehenden  Betriebe  ra- 
tionell auszugestalten.  In  der  Tat  können  wir  die  Tätigkeit  der 

Regierung  auf  diesem  Gebiete  im  folgenden  Jahrzehnt  nach  diesen 

zwei  Gesicht.spunkten  scheiden. 

Am  16.  Oktober  1751  wurde  die  erste  Manufakturs- 

(Qualitäten-)Ordnung  für  die  Seidenzeuge  erlassen*).  In  den 
ersten  16  Artikeln  derselben  wird  die  Fabrikation  der  verschiedenen 

Seidenstofi'e    sowohl    in    bezug    auf    ihre   Qualität   als  auch  auf  Ge- 

')  Vgl.  Rizzi  a.  a.  0.,  S.  87 f.  *)  Verzeichnis  deren  Manufakturs- 
arbeithen.  welclie  seit  Kurzem  Jahren  in  denen  allhiesigen  Orten  eingefuhret. 

und  mittelst  welcher  die  Population  Vermehret  worden  (4.  ex  1749.  N.-Ö. 

631/4874).  »)  Vgl.  Landau  a.  a.  0.,  S.  27.  ♦)  Ordnung,  In  wa.s  für  Qualitäten 
führohin  die  hiernach  benannten  Seidenzeug-Sorten  .  .  .  verfertiget  werden 
sollen.  (AMJ.  IV.  F.  46.  N.-Ö.)  Ferner  abgedr.  im  Cod.  austr.  Suppl,  V.  593. 

Ein  Exemplar,  datiert  vom  10.  Okt.  1751,  findet  sich  in  der  Fat.  und  Zirk.-Slg. 
lAMJ.  N.-Ö.  1750—1752.) 
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folgendes  normiert:  „17".  Um  damit  die  hiesige  fabricirte  Waaren 
von  denen  fremden  unterschieden  werden  können  ;  so  sollen  in  beyde 

Enden  eines  jeden  Stückes  aller  deren  dahier  verfertigten  seidenen, 

und  halbseidenen  Zeugen  ein-  oder  zwey  Fäden  von  Lernischen 

Gold-  oder  Silbergespunst  eingeschossen  werden.  18".  Denen  auf- 

gestellten beschworenen  L5  eschaum  e  i  stern  2),  wenn  solche  die 
Werkstätte,  und  die  auf  denen  Stühlen  in  Arbeit  stehende  Waaren 

visitiren,  haben  die  übrige  Meister  und  Gesellen  mit  aller  Be- 
scheidenheit zu  begresnen ;  welcher  Meister  oder  Gesell  aber  sich 

gegen  dieselbe  setzen,  oder  ungebührlich  aufführen  dörfte,  der  ver- 
fallet in  eine  unausbleibliche  Geld-  oder  nach  beschaffenen  Um- 

ständen in  eine  empfindliche  Leibs-Stratfe.  Gleicher  Weise  sollen 

19".  diejenigen  Meister,  welche  ein-  oder  mehrere  Stük  Waaren 

von  anderer  Qualität  und  Breite  machen,  als  in  gegenwärtiger  Ord- 

nunrr  vorffeschrieben  ist,  bev  der  erstmaligen  Betrettuno-  eine  Straffe 

von  sechs  Reichs-Thaler,  und  bej'  der  andertmaligen  zwölf  Reichs- 

Thaler  vor  jedes  Stück  in  die  Commercial-Cassa  erlegen,  sollte 

einer  aber  gar  das  drittemal  betretten  werden,  so  wird  ihme  die 

^Verk■statt  gesperret,  und  das  Meisten'echt  völlig  benommen.  Damit 

aber  auch  20'\  die  hier  gemachte  Waar  durch  übermäßigen 
A  r  b  e  i  t  s  -  L  o  h  n  nicht  v  e  r  t  h  e  u  r  e  t,  noch  auch  die  Gesel- 

len wider  Billigkeit  ge  drucket,  sondern  hierinnen  eine 

durchgehende  Gleichheit  beobachtet  werde,  mithin  sowol  die  Meister, 

als  Gesellen  wissen  mögen,  was  bey  einer  jeglichen  Gattung 

derer  seidenen  Zeugen,  wenn  sie  änderst  gut,  und  kaufrecht  ver- 

fertiget seynd,  denen  Gesellen  führohin  zum  Lohn  gebühre :  als 

ist  nach  genauer  der  Sachen  Untersuchung  ermelter  Arbeits- 

Lohn  auf  nachstehende  Weise  taxiret  und  fe  st  ge- 

stellet worden." 

')  Zur  Illustration  sei  hier  einer  der  16  Artikel  im  Wortlaute  angeführt: 
,Octava.  Von  glatten  Gros  de  Tour  kommen  nur  zwey  Qualitiiten  zumachen, 

und  zwar  solle  die  geringei-e  Gattung  mit  acht  Fiiden  im  Zahn  bespannet, 
sammt  denen  Schroten  (Enden)  zweydrittel  Ellen  breit  seyn.  und  die  Ellen 

drey-  und  ein-viertel  Lot  wägen.  Die  bessere  Gattung  aber,  mit  zwölf  Fäden 
im  Zahn  bespannet,  dreyviertel  Ellen  breit,  und  vier-  und  drey-achtel  Lot  die 
Ellen  schwer  seyn.  Die  schwarze  hingegen  in  der  Proportion  um  so  viel 

schwerer  als  die  Farbe  im  Gewicht  zuleget."  -|  Die  ersten  Beschaumeister 
hießen  Hoch.  Hol  tzleitner,  Schneid  und  M  argelberger  und  bezogen 

eine  jährliche  Remuneration  von  je  75  Gulden.  Ah.  Reskr.  v.  vom  14.  Jiin.  1755. 
(N.-Ö.  Fasz.  77  4927.) 
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Nun  folgen  die  Löhne  für  25  verschiedene  Seidenstoffe  und 

für  glatten  Samt,  worauf  es  dann  zum  Schlüsse  heißt :  „Aufweiche 
Tax  dann  die  Meistere  soviel  die  hievor  specificirte  seidene  Zeug 

Sorten  betrift,  bey  dem  obaufgesezten  Pönfall  festiglich  zu  halten, 

und  auch  in  all-übrigen  Punkten  dieser  Ordnung  genau  nachzu- 

leben  haben." 
Eine  interessante  Erläuterung  erhält  der  20.  Artikel  durch 

folgende  Note  vom  16.  Oktober  1751,  welche  das  Kommerzdirek- 
torium  zugleich  mit  der  gedruckten  Ordnung  an  das  Directorium 

in  publicis  et  cameralibus  übersandte  ').  Dieselbe  lautet : 

„Nachdeme  man  eine  genaue  Untersuchung  der  hiesigen  Seiden- 
Fabrikatur  Vorgenohmen,  und  das  beykommende  Regulativum  nach 

welchem  die  allhier  erzeigende  Seiden-Waaren  in  der  rechten  Be- 
schaffenheit, niaas  und  gewicht  zu  Verfertigen  seynd,  Verfasset, 

sothanen  aufsaz  auch  ihro  K.  K.  Majestät  gnädigst  beangenehmet, 

und  somit  befohlen  haben,  daß  diese  Manufacturs-Ordnung  der  all- 
hiesigen Seidenzeug-Meisterschafft  zur  nachachtung  zugestehet  werden O  CT  O  O 

solle;  Zumahlen  aber  der  für  die  Gesellen  Bishero  allzuhoch  zu 

stehen  kommende  arbeits-lohn  eine  neben  ursach  gewesen,  daß  die 
Seiden  waar  dahier  Theuerer  als  in  anderen  orten,  wo  dieserley 

manufacturen  in  flor  stehen,  habe  müssen  gehalten  werden,  mancher 
Meister  auch  ein  nielireres  als  die  anderen  bezahlet  und  solcher- 

gestalten  ein-  dem  anderen  die  gescliickten  (jesellen  entzogen  hat: 
So  ist  unter  einstens  Verordnet,  daß  hierinnen  nicht  nur  durchaus 

eine  gleichheit  unter  denen  Meistern  gehalten,  sondern  auch  um 

denen  Gesellen  einen  billigen  Verdienst  zu  Verschaffen,  führohin 

an  diejenige  welche  gute  und  Vollkommene  arbeit  machen,  die  in 

obgemelter  Manufacturs-ordnung  für  jederley  Seiden-Zeugs-gattung 
ausgemessene  Löhnung  solle  gereichet  werden;  In  Erwägung 
nun,  daß  diese  Einschränkung  unter  ihnen  Gesellen 

eine  Unzufriedenheit  erwecken,  s  o  h  i  n  nötig  s  e  y  n 

d  ö  r  f  f  t  e,  selbige  mit  z  w  a  n  g  a  n  d  i  e  g  e  b  ü  h  r  z  u  v  e  r  h  a  1 1  e  n, 
hat  man  von  solcher  Vorkehrung  die  nachrichtliche  Wissenschaft 

zu  dem  Ende  mitzutheilen,  und  zugleich  zu  ersuchen,  unermangleii 
wollen,  damit  in  jenem  Fall  Ein  .  .  .  Directorium  in  publicis  et 

cameralibus  die  nachdrucksame  behörige  Beywürckung 

zu  verfügen  und  solchergestalten  auf  die  mehrerwehnte  Seiden- 

Manufakturs-ordnung   die   feste  Hand    mitzuhalten  belieben  wolle." 

')  AMJ.  IV.  F.  46.  N.Ö. 
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Ob  es  zu  den  duicli  die  zwangsweise  Lohnreduzierung  be- 
fürchteten Unruhen  auch  tatsächlich  gekommen  ist,  läßt  sich  aus 

den  Akten  nicht  ersehen.  Daß  sich  jedoch  die  Löhne  in  der  Praxis 

auf  dem  künstlich  erniedrigten  Niveau  nicht  erhalten  ließen,  zeigt 

folgender  Vorfall  M. 

Ein  Geselle  war  1756  bei  einem  Seidenzeugmacher  Namens 

Neu  mann  in  Stellung  getreten,  nachdem  er  sich  erböticr  rjemacht 

liatte,  um  den  „qualitätenmäßigen"  Lolm  zu  arbeiten.  Da  sich  die 
Mitgesellen  dem  widersetzten,  wurde  er  wieder  entlassen,  worauf 
er  den  Sachverhalt  der  Behörde  denunzierte.  Die  Regierung  schärfte 

daraufhin  den  Meistern  und  Gesellen  „bey  sonstiger  schwärster 

Ahndung"  ein,  nur  nach  den  „regulamentmäßigen"  Löhnen  ar- 
beiten zu  lassen,  resp.  zu  arbeiten.  Die  sich  dieser  Anordnung 

widersetzenden  Gesellen  seien  in   „das  Rumorhaus"   zu  schaö'en. 
Allein  diese  Strafandrohungen  übten  keinerlei  Wirkung.  Viel- 

mehr verließen  die  Gesellen,  als  ihnen  nun  wieder  die  niedrigeren 

Arbeitslöhne  gezahlt  werden  sollten,  insgesamt  die  Werkstätten.  Die 

Regierung  beantwortete  nun  il'rerseits  diesen  „Trotz"  damit,  daß  sie  die 
Altgesellen  inhaftieren  ließ.  Allein  auch  hierdurch  ließen  sich  die 

^widersetzlichen-  Gesellen  nicht  einschüchtern.  Sie  beharrten  viel- 
mehr auf  ihrem  Standpunkt  und  weigerten  sich  nach  wie  vor 

„blatterdings  .  .  .  um  den  regulamentmäßigen  Lohn  zu  arbeithen". 
In  einer  Bittschrift  stellten  sie  zugleich  vor,  „wie  solche  in  ihren 

meistentheils  verheyrateten  Stand  die  ohnentbehrliche  Nahrung  bei 

den  ausgemessenen  ringen  Verdienst  mit  nichten  erschwingen 

könnten". 
Das  Resultat  war,  dati  sie  zwar  nicht  formell,  aber  doch  materiell 

Hecht  behielten.  Es  wurden  nämlich  zwar  alle  , Widerspenstigen 

eingesperret",  zugleich  alier  eine  genaue  Untersuchung  in  betreff 
der  Lohnhöhe  angeordnet. 

hn  übrigen  hatte  die  Regierung  bereits  erkannt,  daß  ein  weit 

wirksameres  Mittel  zur  Herabsetzung  der  Arbeitslöhne  und  damit 
der  Produktionskosten  die  Frauenarbeit  sei. 

Schon  1751  wurde  die  Verwendung  der  Frauen  zur  Web- 

stuhlarbeit damit  begründet,  daß  der  „Winderlohn  allzuhoch"  sei 
und  man  darum  trachten  müsse,  „zu  Herabsetzung  desselben  die 

Weibspersonen    zur  Stuhlarbeit    zu    verwenden"  -).     Vorzüglich  bei 

')  Berieht    der    deleg.  Hoflcomtnission   an  das  Kommerzdii-ektorium  vom 
1.  Okt.  ITöti.  (N.-Ö.  Fasz.  81,4937.)  -)  Reskript  vom  Jahre  1751.  (.■\MJ.  IV.  Fii9z.46.) 
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der  bereits  von  Dunant  eingeführten^)  Fabrikation  von  Taffet 
war  man  darauf  bedacht,  niö<flichst  viel  Frauen  zu  beschäftigen. 
So  wurde  1754  den  Tatietfabri kanten  Herzog  ein  Vorschuß  von 

öOÜÜ  Gulden  gegen  dem  bewilligt,  daß  er  Taffet  „bloß  durch 

Weibsbilder  anfertigen  lassen  werde"-').  Auch  wurde  einer  Be- 
schwerde dagegen,  daß  ein  Fabrikant,  Gazi,  eine  Frau  auf  glatten 

Taffet  „verlege",  nicht  stattgegeben,  da  „hierinnen  keine  Störerey 
zu  erblicken  sei.  vielmehr  die  Weibsbilder  wie  dies  in  Frankreich 

und  Italien  geschiehet,  zu  dieser  Fabrikation  anzuhalten  sejen"  ̂ ). 
Fünf  Jahre  später  gelang  es  dann  dem  Nachfolger  Herzogs, 

Jonas,  die  Bewillioruni»  zur  Verwendung  von  Frauen  bei  Fabri- 

kation  aller  glatten  Seidenzeuge  zu  erwirken  ''i. 
Wenn  sich  gegen  diese  Ausbreitung  der  Frauenarbeit  vor- 
läufig noch  kein  Widerstand  von  seiten  der  Gesellen  erhob,  so  ist 

dies  wohl  vornehmlich  darauf  zurückzuführen,  daß  die  sich  immer 

mehr  ausbreitende  Industrie  noch  immer  alle  Arbeitskräfte  absor- 

bierte. So  überließen  die  Gesellen  den  Frauen  kampflos  die  Fabri- 
kation der  schlechter  gezahlten  glatten  Zeuge.  Später  freilich 

nahmen  die  Ditige  einen  weniger  friedlichen  Verlauf-''). 

§  2.    3I:ißiialiinen  zur  Au.sgestaltunjs  der  alten  iiihI  Ein- 
fühlung neuer  Faln'ikationszweigc  vou  1740  bi.s  1762. 

Die  zweite  Aufgabe,  welche  die  Regierung  sich  stellte,  war 

die  technische  Ausgestaltung  der  vorhandenen  Betriebe  und  die 

Einführung  neuer  Fabrikationszweige.  Zu  diesem  Zwecke  wurde 

auch  die  unmittelbare  Gewährung  von  Geld  und  anderen  Subven- 
tionen ins  Auge  gefaßt.  Tatsächlich  spielten  dieselben  aber  nur  eine 

äußerst  geringe  Rolle  6)  und  halten  nicht  im  entferntesten  den 
Vergleich  mit  dem  aus,  was  in  dieser  Beziehung  in  Preußen 

geschah. 
Was  zunächst  die  den  Fabrikanten  zur  Ausgestaltunsj  ihrer 

Betriebe  gewährten  Vorschüsse  und  sonstigen  Geldausliilfen  anbe- 

langt, so  handelt  es  sich  bei  denselben  zumeist  nur  um  sehr  mäßige  Zins- 
beiträge und  Remunerationen  auf  1 — 6  Jahre.  So  erhält 

im  Jahre   175S  der  Seidenzeui:ffabrikant    Hoch    eine  Remuneration 

')  Vgl.  oben  S.  60.  -)  Vortra^spiotok.  des  Commerz.Rates  v.  3.  Juni  1761. 

(N.-Ö.  Tf)  -1924.)  '■')  Reskript  vom  18.  Jiinner  1756.  (N.-Ö.  81,4937.)  ')  Reskript 
vom  Jahre  1761.  (N.-Ö.  75/4924.)  ̂ )  Vgl.  unten  S.  107  ff.  ")  Vgl.  Pfibram 
a.  a.  0.,  S.  C8. 
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von  100  fl.  uiul  einen  jährlichen  Zinsbeitrag  von  4ü  fl.  i),  der 

Tattettabrikant  Herzog  aber  einen  solchen  von  70  ti.  pro  Jahr-). 

l>or  Erstgenannte  hat  dafür  eine  ihm  von  der  h'egiening  geliehene 

Glanzmascliine  „in  gutem  Stand"  zu  erhalten  und  jedermann  bei 

<ler  „Appretirung  der  Waren  die  Hand  zu  biethen".  Ein  Jahr  darauf 
erhält  die  Seidenzeugmacherin  B  e  y  \v  i  n  k  1  e  r  gegen  die  Verpflichtung, 

,  Weibsbilder  im  Levieren"  zu  unterweisen,  für  die  Dauer  von 

drei  Jahren  eine  Remuneration  von  je  50  fl.  -^l ;  1 755  der  Brokatinacher 
Schillinger  ebenso  viel  für  zwei  Jahre;  1757  und  1758  der 

Seidenzeugmacher  D  i  s  t  e  1  b  e  r  g  e  r  einmal  30  und  dann  wieder 

40   fl.^. 

Daneben  kommen,  und  zwar  weit  häufiger  als  Geldaushilfen, 

Unterstützungen  der  Gewerbetreibenden  durch  Beschaffung  von 

Webstühlen  und  anderen  orewerblichen  Bedarfsartikeln  von  selten 

der  Regierung  vor,  die  dann  den  ,. Supplikanten"  entweder  geschenkt 

oder  auf  Lebensdauer  unentgeltlich  überlassen  wurden'').  Eine  nicht 
unwesentliche  Ausgabepost  bildeten  die  für  den  Unterricht  von 

Lehrlingen  gewährten  Unterstützungen,  die  sich  pro  Lehrling  auf 

10 — 50  fl.  jährlich  beliefen ^).  Vorschüsse  wurden  nur  für  genau 

präzisierte  Zwecke  gewährt.  So  wird  dem  Nachfolger  des  uns  be- 
reits bekannten  Herzog,  Jonas,  zu  gleichem  Zwecke  wie  diesem 

ein  Vorschuß  von  2000  fl.  gewährt.  Und  als  der  Seidenzeug- 
und  Brokatmacher  Heben  streit  1754  auf  ah.  Befehl  von 

einem  gewissen  Cornin  eine  zugrundegegangene  Atlaßfabrik 

übernimmt,  erhält  er  ein  unverzinsliches  Betriebsdarlehen  von 

2000  Gulden  5). 
Immer  ist  daliei  festzuhalten,  daß  Vorschüsse  nur  gewährt 

werden,  wenn  .Fabrikanten  .  .  .  eine  Gattung  der  Fabrikatur  er- 

finden, oder  eine  solche  Ware  zu  Verfertigen  anfangen,  die  allhier 

annocli  nicht  erzeuget,  sondern  häufig  aus  der  Fremde  herein- 

gebracht wird,  und  von  deren  Abnahme  oder  Bestellung  man  ver- 

sichert ist"  "). 
Weitaus  größeres  Gewicht  legte  jedoch  die  Regierung  auf  die 

Erweiterung  der  Industrie  durch  Einführung  neuer  Fabrikations- 

zweige. 

So  war  die  S  am  m  e  t  f  a  b  r  i  k  a  t  i  o  n  in  Österreich  zu  Beginn 

')  Protok.  vom  .Juni  17üa.  (75/4924  N.-Ü  )  ')  Reskript  vom  Jahre  17.54. 

(815/4941  N.-Ü.)  ̂ )  Reskript  vom  Jahre  1754.  (75  4924  N.-Ö.)  *)  Akten  hier- 
über ebd.  ̂ )  Akten  N.-Ö.  81/4941.  "j  Prot,  des  Kommerz.-Ratfies  vom  9.  No- 

^•mber  1762  (N.-Ö.  75/4924). 



der  Fünfziger  Jahre  des  XVIII  Jahrhunderts  noch  sehr  unbedeutend. 

In  der  Qualitätenorduung  von  1751  finden  wir  neben  25er]ei  Seiden- 

stoffen nur  glatten  Samt  angeführt.  Darum  hatte  man  zur  Ein- 
führung der  Fabrikation  von  glatten  und  geblümten  Samt  im  Jahre 

1751  die  drei  Franzosen  David  Fleuriet,  Andre  Tetier  und 

F.  Gautier  nach  Wien  gebracht  i),  denen  folgende  Begünstigungen 
eingeräumt  wurden:  Erstens  eine  jährliche  Pension  von  650  fl.  für 
Fleuriet  und  von  je  400  fl.  für  die  beiden  anderen;  zweitens 

die  unentgeltliche  Überlassung  von  Fabrikations-  und  Wohnräumen ; 
endlich  drittens  so  viele  Werkstühle  und  sonstige  Gerätschaften, 
als  jeder  von  ihnen  innerhalb  der  folgenden  zehn  Jahre  in  seinem 

Betriebe  wirklich  verwenden  werde.  Dagegen  übernahmen  sie  ihrer- 

seits die  Verpflichtung,  eine  möglichst  große  Zahl  von  —  min- 
destens zur  Hälfte  inländischen  —  Lehrjungen  auszubilden.  Auch 

die  Gesellen  sollten  wenigstens  zur  Hälfte  aus  Inländern  bestehen- 

Für  jeden  Lehrling  war  ihnen  nach  dem  ersten  Jahre  eine  Grati- 
fikation von  üO  fl  ,  nach  beendigter  Lehrzeit  eine  solche  von  40, 

resp.  20  fl.  zugesichert.  Auch  sollte  ihnen  in  den  ersten  zehn  .Jahren 
die  Rohseide  beschafft  werden,  wofür  sie  sich  verbindlich  machten, 

während  dieses  Zeitraumes  „vor  allen  für  die  Kaufleute  und  andere 

Particularen  zu  arbeiten,  und  ihre  Sammte  nur  stuckweise  zu  ver- 

kaufen". Alle  drei  Fabrikanten  erhielten  die  Berechtigung,  Lehr- 
linge aufzudingen  und  freizusprechen. 

Ähnlich  waren  auch  jene  Begünstigungen,  welche  in  demselben 

Jahre  dem  Sanit-Glasmagliolenfabrikanten  Morelly  zugestanden 

wurden.  Es  waren  dies  eine  jährliche  Pension  von  oOO  fl.,  die  un- 
entgeltliche Beistellung  der  Werkstühle  und  Gerätschaften  und 

freie  Station'-). 
Zwei  Jahre  später  errichtete  der  Koniraerzialrat  Frieß  in 

Kompagnie  mit  dem  Handelsmann  Togniola  eine  Samtfabrik  in 

DöblingS),  deren  sämtliche  Arbeiter,  nebenbei  bemerkt,  1760  „um 
die  Samnitindustrie  mehr  auszudehnen",  das  Meisterrecht  erhielten. 

Drei  Jahre  nachdem  Frieß  und  Togniola  ihre  Fabrik  in  Betrieb  ge- 

setzt hatten,  forderten  sie  in  einer  „dringlichen  Vorstellung'  an 

die  Regierung,  ein  gänzliches  Einfuhrverbot  gegen  fremden  glat- 

M  Hoffreiheit  für  den  Samtmacher  Fleuriet  vom  1.  April  1752  (AM.I. 
IV.  F.  44  N.-Ö.);  Dekret  an  den  Saminetmacher  Tetier  vom  8.  März  1752 

(N.-Ö.  818/4944);  Dekret  an  den  Sammetmucher  Gautier  vom  10.  März  17.i2 
(N.-Ö.  814/4940)  -)  Reskr.  vom  Jahre  1752  (N.-Ö.  Altes  Comerz.  51  1749). 
»)  Note  vom  G.  Februar  1754  (N.-Ö.  771/4930). 
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teil  Samt'),  nach  (.lern  schon  unter  dem  Sl.  Mäiz  175(5  die  Einfuhr 

diverser  Seidenwaren  verboten  worden  war  -).  Ihrem  Begehren  wurde 

auch  stattgegeben  und  zugleich  angeordnet,  daß  fortan  die  Be- 

willigung von  Kommerzialpässen  zu  Einfuhrzwecken  „nicht  anders 

als  gegen  genügliche  Untersuchung,  daß  die  begehrte  und  in  Tem- 

pore bestellte  Waare  nicht  aufzubringen  sey",  erteilet  werden 
sollten. 

Einen  anderen  Weg  schlug  die  Regierung  bei  der  Förderung 

der  Fabrikation  brochierter  Seiden  zeuge  ein. 

Von  dem  Gedanken  geleitet,  daß  der  wesentliche  Grund  für 

die  Bevorzugung  der  fremden  Wai'en  in  deren  geschmackvolleren 
Ausführung  und  Dessinierung  liege,  errichtete  sie  am  11.  Jänner 

1758  von  Staats  wegen  eine  „Dessinateur  Schule"  in  Wien  ̂ ),  die 

später  als  „Zeichenschule"  oder  „Zeichenakademie"  bezeichnet 
wurde.  In  derselben  sollten  junge,  intelligente  Leute  durch  einen 

tüchtigen  Meister,  Florian  Zeiß*),  gegen  einen  Jahresgehalt  von 
anfänglich  1000  und  später  1100  fl.  in  der  Kunst  des  Zeichnens 

und  Einrichtens  von  Dessins  unterwiesen  werden.  Der  Unterricht, 

der  vier  Jahre  währte,  nahm  mit  12  Meistersöhnen  seinen  Anfeng. 

Das  ganze  Unternehmen  stellte  sich  ursprünglich  als  eine  eigen- 

tümliche Verquickung  von  Schule  und  ,. Lehre"  dar.  Die  gesamten 
Kosten,  welche  die  Anstalt  verursachte,  vor  allem  also  die  Besoldung 

des  Lehrers,  dann  die  Ausgaben  für  Scliulrequisiten,  als  da  sind: 

Zeichnungen.  Kupferstiche.  Zeichenkreide  etc.  wurden  aus  Staats- 

mitteln bestritten.  Auch  wurden  zur  Aneiferung  der  „Scholaren" 
jährlich  sechs  Dukaten  als  P  r  ä  m  i  e  n  an  drei  der  besten 

Schüler  verteilt").  Zeiß  erhielt  außerdem  den  jährlichen  Haus- 
zins von  200  fl.  und  für  jeden  ausgelernten  Schüler  eine  Prämie 

von  50  fl. 

Die  Resultate  dieser  Anstalt  waren  sehr  erfreulich.  Dadurch 

sah  sich  die  Regierung  vier  Jahre  später  veranlaßt,  dem  ursprüng- 

lichen Tagesunterricht  auch  einen  Ab  e  n  d-Ku  rs  sowie  einen 

Sonn-  und  Feiertagsunterricht  für  Meister,  Gesellen  und 

Lehrlinge  anzugliedern,    der   17ü;5  von  23  Personen   besucht  wurde. 

')  Reskript  vom  5.  April  1757  (ebd.);  mit  dem  Datum  vom  6.  April  1757 
im  Cod.  austr.  Suppl.  V.  S.  1177.  =)  Cod.  aiistr.  Suppl.  V.  S.  lU.S. 
')  Reskript  vom  13.  Jiluner  1758  (N.-Ö.  80  4936).  Auf  den  Akten  dieses 

Faszikels  beruht  auch  die  folgende  Darstellung.  ■*)  Über  Zeiß  vgl.  auch 
Beer.  Österreichische  Industriepolitik,  S.  59.  ̂ )  Für  das  Jahr  1758  wurden 
priimiiert:  F.  Bey winkler.  N.  Leberfinger  und    J.  Holzleutner. 



Einen  detaillierten  Bericht  über  den  Besuch  der  Abend-  und  Sonn- 

tagschule haben  wir  aus  dem  Jahre  1767').  Damals  wurde  der 
Abendunterricht,  der  dreimal  in  der  Woche  abgehalten  wurde,  von 

11  Lehrlingen  und  9  Meistersöhnen,  der  Sonn-  und  Feiertagunterricht 
von  1  Meister,  7  Gesellen  und  6  Lehrjungen  regelmäßig,  von 

1  Meister,  15  Gesellen  und  2  Lehrjungen  un  regelmäßig  besucht. 

Die  Art  des  Unterrichtes,  die  sehr  viele  Ähnlichkeit  mit  dem  gegen- 

wärtigen üe Werbeschulunterricht  aufweist,  verdrängte  in  verhältnis- 
mäßig kurzer  Zeit  den  Tagesunterricht.  Im  Jahre  1777  erscheint  der 

letztere  nur  mehr  von  drei  Schülern  besucht.  Ein  Dezennium  später 

wurde  die  ganze  Schule  der  „Akademie  der  bildenden  Künste'  ein- 

gegliedert -). 
Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  daß  die  Erfolge  gerade  in 

dieser  für  die  Regierung  sehr  kostspieligen  Institution  —  die 

Ausgaben  sind  auf  45.000  bis  50.000  tl.  zu  schätzen  —  nur 
mittelbar  zu  erkennen  und  festzustellen  sind.  Daß  es  ihr  aber  an 

solchen  Erfolgen  nicht  gefehlt  liat.  wird  die  spätere  Darstellung 

zeigen. 

Überblickt  man  all  diese  im  Interesse  der  Industrialisierung 

ergriffenen  Maßnahmen,  zu  denen  noch  als  für  die  Gesamtheit  geltend 

die  Revidierung  der  Zunftartikel  behufs  Alistellung  der  Zunftmiß- 
brauche  und  die  Befreiung  der  Manufakturisten  vom  Militärdienst 

hinzuzufügen  wären,  so  ergibt  sich  wohl  der  Schluß,  daß  dieselben 

in  ihrer  Gesamtheit  die  Eignung  besaßen,  die  .Vusbreituug  der  Seiden- 
manufaktur  in  hohem  Maße  zu  fördern. 

Daß  die  tatsächlichen  Erfolge  dennoch  weit  liinter  den  ge- 

hegten Erwartungen  zurückblieben  —  belief  sich  die  Zahl  der 
1760  in  der  Wiener  Seidenmanufaktur  tätigen  Personen  doch  nur 

auf  607  3)  —  hatte  seine  Ursachen  vor  allem  in  dem  ständigen  Geld- 

mangel, welcher  in  Verbindung  mit  dem  Mangel  an  geeigneten  Be- 
hörden, die  den  erlassenen,  vielverzweigten  Vorschriften  hätten 

Geltung  verschaffen  können,  die  besten  und  zweckmäßigsten  Ver- 

fügungen der  Regierung  im  Sande  verlaufen  ließ.  Erst  die  Been- 

digung des  Siebenjährigen  Krieges  ermöglichte  eine  Neuregelung 

der  Beliördenorganisation  und  damit  die  Schaff'un«'  einer  Grundlage 
für  eine  planmäßige  Gewerbereform. 

')  Bericht  über  die  Zeichnenschule  vom  .lahre  1767  (i.  d.  zit.  Akten). 
')  Reskript  vom  1.  Au<»ust  1786.  Zeiß  wurde  im  selben  Jahre  mit  jährlich 
500  fl.  pensioniert.     ̂ )  Öt.  A.  1108  ex  17G1. 
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§3.   Die  Entwicklung  der  Seidenindustrie  von  1763— 1770. 

it)  Die  Krisen  von   1763  und   1766.    Die  Samtquali  täten- 
ü  r  J  n  u  n  g   von   1 763. 

Von  dem  Streben  ertüUt,  die  Leitung  der  Kommerzangelegen- 
heiten  von  dem  übrigen  Verwaltungsorganismus  zu  trennen  und  sie 
einer  selbständigen  Behörde  zu  übertragen,  errichtete  die  Kaiserin 
im  Jahre  1762  den  Kom  m  e  rz- Hofrat  h,  dessen  Präsidium  dem 

Grafen  Franz  Reinhold  von  A  ndl  er- Wi  tt  en  übertragen  wurde. 
Dieser  führte  das  Präsidium  bis  zum  Jahre  1 765.  nach  welcher 

Zeit  die  Leitung  in  die  Hand  des  obersten  Kanzlers  der 
böhmisch-österreichischen  Hofkanzlei,  Grafen  Rudolf  C  h  o  t  e  k 

überging  '). 
Aufgabe  der  neuen  Behörde  war  es,  Mittel  und  \Vege  zu 

finden,  ,wie  das  Wachsthum  und  die  Aufnahme  der  innländischen 

Cultur,  die  Erhebung  deren  Manufakturen,  dann  die  Einleit-  und 
Erweiterung  des  Commercü,  mithin  die  weesentliche  Wohlfahrt  der 

Erblauden  und  Unterthanen  zu  befördern  seye".  Dem  Kommerz- 
hofrat  waren  die  reorganisierten  Kommerzkonsesse  untergeordnet, 

die.  in  steter  Fühlung  mit  der  Bevölkerung,  quasi  das  Band  dar- 
zustellen hatten,  welches  die  Staatsverwaltung  mit  den  Produzenten 

verbinden  sollte  -). 

Diesen  beiden  Behörden  wurde  auch  die  Förderung  der  Sei- 

denindustrie übertragen.  Daß  man  auf  deren  Gedeihen  große  Hoff- 
nungen setzte,  war  nach  dem  günstigen  Stande  dieser  Industrie 

durchaus  berechtigt.  Ja,  der  Kommerzkonseß  ging  so  weit,  daß 

er  erklärte,  das  einzige  Hindernis  für  die  Ausbreitung  der  Seiden- 
industrie bestünde  in  der  Passivität  der  inländischen  Kaufleute  und 

Xiederläjjer.  Bitter  beklagte  er  sich  in  einem  Bericht  an  den  Kom- 

merzhofrat  darüber,  daß  „der  Fabrikationsgeist  noch  bey  denen 

wenigsten,  die  Gott  mit  Mitteln  gesegnet,  sich  eingepflanzet  be- 
finde, da  sie  sich  immer  das  Schröckbild  des  gewissen  Verderbens 

vor  Augen  stellen,  und  dahero  weith  lieber  von  dem  beziehenden 
geringen  Interesse  sich  kümmerlich  durchzubringen  suchen,  als  daß 

sie  ihr  Einkommen  durch  Industrie  und  speculation  zu  vermehren 

trachten".  Eine  Erweiterung  dieser  Industrie  sei  darum  nur 
durch     das    Beispiel     des    günstigen    Erfolges    zu    erwarten.     Der 

•)  Über   Andler- Witten,    vgl.  Arneth,   Maria  Theresia,   IX.,    S.  448/49. 
■j  Vgl.  Pfibram  a.  a.  0.,   S.  96  97. 



Staatsverwaltung  falle  daher  als  nächste  Aufgabe  die  tatkräftigste 

Unterstützung  aller  bereits  bestehenden  leistungsfähigen  Be- 
triebe  zu  '). 

Der  Richtigkeit  dieser  Argumentation  konnte  sich  die  Re- 
gierung um  so  weniger  verschließen,  als  die  Seidenindustrie  in 

Österreich  infolge  des  damals  wütenden  Siebenjährigen  Krieges 

(l75(3 — 1763),  ebensowohl  vor  einer  sich  immer  mehr  fühlbar 

machenden  schweren  Krise  stand,  wie  gleichzeitig  in  Preußen -i. 
Zweifellos  war  auch  hierauf,  wenigstens  zum  Teile,  die  allzugroße 

Ängstlichkeit  der  kaufmännischen  Kreise  zurückzuführen.  Doch  der 

Rat  war  leichter  gegeben,  als  zu  befolgen.  Denn  zu  ausgiebigen 

Unterstützungen  reichten  die  Geldmittel  der  Regierung  nicht  hin. 

Hatte  doch  der  Krieg  auch  den  Staatsfinanzen  tiefe  Wunden  ge- 
schlagen. So  kehrte  man  denn  notgedrungen  wieder  zu  den  „kleinen 

Mitteln  des  Merkantilismus'^  zurück,  mit  dem  doppelten  Ziel  vor 
Augen :  einerseits  die  Wirkungen  der  Krise  möglichst  abzuschwächen 
und  anderseits  die  Ausbreitung  der  Industrie  unter  Ausschaltung 

größerer  Geldopfer  von  Seiten  des  Staates  zu  fördern. 

Es  ist  unverkennbar,  daß  der  Geldmangel  der  österreichischen 

Regierung  einen  ganz  eigenen  Einfluß  auf  deren  Industrialpolitik 

ausgeübt  hat.  In  Preußen,  wo  für  industrielle  Zwecke  ganz  be- 
deutende Summen,  zur  Verfügung  standen  und  verwendet  wurden, 

hatte  die  Staatsverwaltung  und  vor  allem  der  König  einen  bis  in 

die  kleinsten  Details  gehenden  Einfluß  auf  die  gesamte  Industrie^). 
In  Osterreich  dagegen  lagen  die  Dinge  wesentlich  anders.  Die 

materielle  Gebundenheit  der  Regierung  machte  hier  eine  ausgiebige 
Unterstützung  der  Industrie  unmöglich.  So  blieb  nichts  anderes 

übrig,  als  sich  nach  wie  vor  nur  auf  mannigfache  allgemeine  Be- 

günstigungen zu  beschränken,  oder  sicii  mit  kleineren  Unterstützun- 
gen zugunsten  einzelner  Fabrikanten  zu  begnügen.  \Vährend  nun 

in  Preußen,  gerade  durch  die  materielle  Abhängigkeit  der  Fabri- 
kanten von  der  Regierung,  sich  eine  Zwangslage  für  die  letztere 

entwickelte,  und  zwar  in  der  Weise,  daß  sich  die  Fabrikanten  wider- 
spruchslos allen  ihren  Weisungen  fügen  mußten,  konnte  davon  in 

Osterreicii  keine  Rede  sein.  Durch  die  materielle  Unabhängigkeit 
von    der  Staatsverwaltung    blieb    den    österreichischen    Fabrikanten 

•)  Vortrag  des  Kommerzkonsesses  vom  24.  Mai  176.S  (N.-Ö.  Fasz. 
816/4942).  ')  Vf^l.  über  Preußen.  H  i  n  t  ze  a.  a.  0.,  S.  154  ff.  ̂ )  Vgl.  Hintze. 
ebenda. 



77 

ihre  Bewegungsfreiheit  gewahrt.  Und  dieselbe  konnte  aucli  durch 

eventuell  gewährte  Unterstützungen  nicht  tangiert  werden,  da  diese 

in  der  Regel  zu  klein  waren,  um  eine  Machtstellung  der  Regierung 

zu  rechtfertigen. 

Bevor  wir  nun  zur  Besprechung  der  den  einzelnen  Industriellen 

gewährten  Unterstützungen  übergehen,  sei  noch  auf  einige  generelle 

Verfügungen  verwiesen,  die  vornehmlich  den  oben  angeführten 
Zwecken  dienen  sollten. 

Am  26.  April  1763  wurde  zum  Schutze  der  nocli  jungen 

Samtindustrie  eine  Qualitätenordnung  für  12  Samtsorten  erlassen, 

in  welcher  sowohl  Breite,  Gewicht  und  Fadeuanzahl  der  Stoffe, 

als  auch  die  für  deren  Herstellung  zu  zahlenden  Arbeitslöhne  genau 

präzisiert  sind  i). 

Von  demselben  Tage  datiert  eine  Aufforderung  an  den  Handels- 
stand im  Interesse  der  von  der  Krise  schwer  betroffenen  Samt- 

fabrikauten  :  „künftighin  den  für  den  Winter  nötigen  Sammet  jedes- 

mal im  April  zu  bestellen,  .  .  .  damit  jeden  nach  Maß  seiner  Be- 

stellung, auf  jene  Gattungen,  welche  hier  noch  nicht  erzeugt  werden, 

die  benöthigten  Comercial-Pässe  gegeben  werden  könnten."  Und 
um  dieser  Anregung  mehr  Nachdruck  zu  geben,  wurde  hinzugefügt, 

daß  jenen  Handelsleuten,  welche  ihr  nicht  nachkommen  würden, 

künftig  „nicht  nur  keine  Pässe  ertheilet,  sondern  gegen  sie  auch 

zu  ernstlicheren  Mitteln  vorgeschritten  werden  würde"  '^). 
Daß  dies  keine  leere  Drohung  war,  erfuhren  die  Handelsleute 

schon  im  folgenden  Jahre.  War  bis  nun  nur  die  Einfuhr  einzelner 

Seiden  waren  verboten,  so  sollte  das  Patent  vom  Jahre  1764  den 
Zufluß  fremder  Seidenwaren  weit  wirksamer  unterbinden.  Darnach 

wurde  nämlich  die  Einfuhr   folgender    seidener  Waren  nach  Öster- 

')  Cod.  austr.  Suppl.  VI.  417.  Die  Löhne  betrugen  jjro  Elle  von: 
Geblümtem  oder  gezogenem  Samt,  von  einer  Farbe  30,  von  zwei 

oder   mehr  Farben   40  Groschen 

Geki'austem  oder  ungeschnittenem  Samt   18  „ 
Genueser  Samt  je    nach  der  Gattung  I.  IL  III.  .    20.  bezw.  IS)  u.  IS  „ 
Holländer  Samt  je  nach  der  Gattung  I.  II.  III.  .     17,  bezw.  16  u.  15  „ 

Hamburger   Plüsch-Samt  je   nach    der  Gattung 
I.  II.  III   14,  bezw.  12  u.  10 

Für    die    Seidenzeuge    bestand    noch     die    Qualitätenordnung    vom 
Jahre  1751  (Vgl.  S.  66  f.)  zu  Recht. 

-)   Reskript    an    den    Kommerzkonseß.    vom     26.     .\pril     1763    (Fasz. 
77,4927,  N.  0.). 
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reich  gänzlich  verboten:  von  „Fremden glatten  Seidenen  Waaren, 

als  Gros  de  Tour,  gros  de  Naples,  Croisse,  Damast,  Halb-Damast 

oder  Procatelle  und  Rasette"  ;  ferner  von  „Allen  Gattungen  ganz- 
und  halbseidenen  Tüclieln",  sowie  von  „Ganz-  und  Halbseidenen 
Strümpfen,  Fremden  Seidenbändern,  glatten  und  fassonirten  von 
allen  Gattungen,  wie  auch  reichen  Bändem  mit  Gold  und  Silber 

gearbeitet" ;  endlich  von  „Seidenen  oder  mit  Gold  und  Silber 
eingetragenen  Blond-  und  anderen  Seiden -Spitzen,  Fremden 

glatten  geblümten,  fassonirten,  aufgeschnittenen  oder  unaufge- 
schnittenen  Sammet,  Fremden  Ganz-  und  Halbreichen  Zeugen  oder 
StoiFen,  wie  auch  allen  mit  Gold,  Silber  und  Seiden  gestickten 

Waaren  ..."*)  Alle  diese  Waren  mußten,  „.  .  .  bey  sonstiger  Con- 

fiscation',  binnen  sechs  Monaten  ,.außer  Land  geschafifet  -werden." 
Zur  Durchführung  dieses  Befehles  wurde  eine  strenge  Kontrolle 

eingerichtet,  den  Fabrikanten  das  Halten  von  offenen  Gewölbern 

verboten,  den  Juden  aber  überhaupt  aller  Handel  mit  aus- 

ländischen Waren  „auch  mit  denen,  deren  Einfuhr  gestattet"  war, 
untersagt. 

Besonderes  Interesse  verdient  es,  daß  diese  Prohibitions-Maß- 

nahmen ein  Gegeneinfuhrverbot  von  Seite  Sachsens  hervorriefen. 

Kursachsen  untersagte  nämlich  für  die  Zukunft  die  Einfuhr  aller 

„Seydenen-,  Gold-  und  Silber  gewürkten  und  gesponnenen  Waaren. 

sie  haben  Namen  wie  sie  wollen",  soweit  sie  aus  Osterreich 
(und  Preußen)  kämen.  Auf  eine  Anfrage  der  Hofkanzlei  über 

die  Wirkung  dieses  Verbotes  und  die  eventuell  dagegen  zu  er- 

greifenden Mittel  wird  vom  Hofkommerzrath  geantwortet'),  daß 
dieses  Verbot  wohl  eine  unbegründete  Ungerechtigkeit  gegen- 

über  Österreich  bedeute,  daß  man  aber  keine  Gegenmaßnahmen 

ergreifen  solle,  um  die  Erbitterung  nicht  zu  steigern.  Auch  wisse 

man  außerdem,  daß  Sachsen  die  österreichischen  WoU-  und 
Leinenwaren  auf  die  Dauer  nicht  entbehren  könne,  Österreich 

dagegen  vollständig  die  sächsischen.  Man  möge  nur  trachten,  den 
Transitohandel  mit  Gewürzen  etc.  über  Triest  statt  über  Breslau 

zu  leiten-). 
Die  Einfuhrverbote  waren  jedoch  sachlich  ungerechtfertigt. 

Denn  die  inländische  Erzeugung  reichte  noch  lange  nicht    zur  Be- 

')  Patent  vom  24.  März  1764  (AMJ.  V.  G.  12,  N.-Ö.)  Vgl.  auch  Cod. 
austr.  Suppl.  VI.  556.  -)  Note  an  die  Hofkanzlei  vom  11.  .luni  1765.  (AMJ. 
V.    G.    12.   N.-Ö.). 



triedigung  des  Inlandsbedarfes  hin.  Dies  erhellt  mit  voller  Klar- 
heit aus  den  nachfolgenden  zwei  von  Johann  Karl  vonSchiessel 

srefertifften  Tabellen  ̂ ). 

Tabella.  üiber  die  zu  Folge  ah.  Resolution  vom  18.  Januarii  1763 

vorgenohmcne  Plombirung  deren  allhier  in  Wienn  bey  denen  Nieder- 

lägern.  und  Bürgerlichen  Kaufl'leuthen,  dann  denen  Fabrikanten  sich 
vorgefundenen  inn-  als  auslandischen  Sammeten,  wie  auch  ganz- 

und  halbreichen  Zeigen. 

18  Niederläger. 

32  Büigl. 
Kauffleutiien 

5  Fabrikanten 

Innländische 
Sammet. 

413      77 

205    285 

66      27 

525 

1947 
112 

Ausländische 
Sammet. 

104 

632 

00  .S 

3  = 

16 

400 

Ausländische 

;an/-  und  lialb' reiche  Zeig. 

144 

1885 

45 

676 

18 

514 

260 

2118 

Innländische 

ganz-  und  halb- reiche  Zeig. 

00« 

12      48 

Summa 
Summarum  .  . 684    389 2548 

736 416 2029  721 532 2378 12 

48 

Wann  also  die  Ellen  deren  halben  Stucken  und  Resten  zu 

ganzen  Stucken  gemacht  werden,  das  Stuck  zu  30  Ellen  gerechnet, 

so  zeiget  sich,  daß  in  dieser  Untersuchung  Vorgefunden  und 
blombiret   worden  sind: 

Stück 
Ellen 

InnlündiscVie  Sammet  .  . 790 4 

Ausländische  Sammet    . 
803 

19 

Ausländische  ganz-  und 
halbreiche  Zeig  .... 800 8 

Innländische    ganz-  und , 
halbreiche  Zeig  .... 6 

18 

1 

»)  227  ex  22.  Aug.  1765  (Fasz.  60/4861  N.-Ö.);  St.-A.  25  ex  1767. 
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Tabella.    Uiber  die    von    denen  Niederlägern    und  Kauöleuthen    auf 

Pässe    dd.   1.    Nov.    763    bis    31.    Dec.    764    hereingeführte    reiche 

Zeige,  Sammet  .  .  .  wie  auch  hierüber  gepflogene  Stempelung. 

Sind  laut 

Pässe»)  verwil- 
liget  worden 
reiche  Zeug. 

Haben  herein- 
geführt reiche Manns  Kleider 

a  15  Kllen. 

dd.  Fraueu- 

Zeig 

a  30  Ellen Sammet") 

St.  250 
St.  90Vo 

St.  68» '^ 

St.   100 

*)  Reiche    Zeuge  auf    Manns-    u.    Frauenkleider   sind 
260  Stuclt  herein  sufiihren   erlaubet  worden;   so  wären  dem- 

nach  noch    90' )   Stucli  hereinzubringen. 

•')  Bey  denen  Saminetcn   sind  annoch  50 Stuck   herein- 
zubringen. 

Und    ebensowenior    erwies    sich    das  Einfuhrverbot    als    Mittel o 

zur  Eindämmung  der  immer  weiter  um  sich  greifenden  schweren 
wirtschaftlichen  Depression.  Bezeichnend  für  die  Seidenfabrikation 
als  Luxusindustrie  ist  die  Tatsache,  daß  die  dem  Tod  des  Kaisers 

Franz  (1765)  folgende  Hoftrauer  eine  ganz  bedeutende  Verschär- 
fung der  Krise  in  der  Seidenindustrie  hervorrief. 

Die  Regierung  suchte  durch  Unterstützung  einzelner,  beson- 

ders schwer  betroffener  Fabrikanten  so  gut  als  möglich  zu  helfen  •). 
Natürlich  fehlte  es  auch  nicht  an  Vorschlägen  zur  Abhilfe  von 
verschiedenen  Projektenmachern. 

So  erblickt  ein  „Anonjmus"  die  Ursachen  der  Stagnation  in 

folgenden  „Gebrechen":  „1™°  daß  die  LazzeroUerinnen  nicht  wie 
in  Italien  üblich  von  dem  Gesellen  dessen  Verdienst  nach,  sondern 

von  dem  Meister  und  der  Woche  nach  bezahlet  werden ;  2^0  nicht 

minder,  daß  der  Arbeith-  so  der  Winderluhn  allzuhoch,  und  man 

3ti"  zu  Herabsetzung  desselben  die  VVeibspersohnen  zur  Stuhlarbeith 
selbst  zu  verwenden  nicht  wohl  bedacht  ist;  4to  daß  jedem  Meister 

zugleich  mehrere,  ja  alle  Seidenzeug-Gattungen  zu  arbeythen  frey- 
gelassen; 5*0  die  vorgeschriebene  Qualitäten-Ordnung  nicht  genau 

beobachtet;  6to  die  Farbe  betreff,  hierorts  nicht  wie  in  den  anderen 

Landen  aus  der  Kippe,  sondern  durchgehends  aus  den  Kessel  ge- 
färbt wird  ;  deme  7  mo  beyrückend,  wie  denen  diesfälligen  Fabrikanten 

der  hier  Landes  im  Winter    kostbahre  Holtz-Auf'waiul  zur  Entkräf- 

')  Vgl.  unten  S.  !)2  ff. 
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tung,  ingleichen  8  vo  die  Ausschweifungen  deren  Gesellen  sonders 
bey  Gelegenheit  deren  Leichenbegängnußen  denen  sie  beyzu wohnen 

verbunden,  zur  nicht  wenigen  Zeitversaumnuß  gereichen."  Und  er 
enipüehlt  zur  Behebung  der  geschilderten  Gebrechen  folgende  An- 

ordnungen :  daß  nämlich  „  1  ™o  die  Lazzerollerinnen  in  Hinkunft  die 

j'^ilen  nach  bezahlet  wurden,  und  man  zugleich  2do  und  3tio  einer- 
seits den  Winderlohn  mässigte,  und  dem  Gesellen  den  Arbeith-Lohn 

bestimmte,  das  er  davon  seine  Laz-zieherinnen  die  Elle  nach  — 

dies  ist,  nach  Maß  seines  selbst  eigenen  Verdienstes  zu  zahlen 

schuldig  wäre;  andrerseits  auch  zu  einstweiliger  Ersparung  des 
hohen  Arbeiths  Lohn  mehrere  Weibspersohnen  auf  die  Stühle  sezte; 

4to  jedem  Meister  sich  auf  eine  Einzige  Waaren-Gattung  zu  ver- 
legen verhielte;  5to  und  damit  mau  einer  ächten  Waare  stets  öe- 

sicheret,  nach  dem  Beyspiele  Genua  ein  Amt  errichte,  wohin  jeder 
Seidenfahrikant,  so  oft  er  ein  Stuck  anbeginnet,  es  vormerken,  und 

durch  die  von  dannen  sohin  abgeordnet-beeydigte  Beschaumeister 
stemplen  zu  lassen,  nach  dessen  Erledigung  auch  ein  solches  in 
das  Amt  zur  Beschau,  und  neuerlichen  Stempelung  an  dem  Ende 

des  Stuckes  einzubringen  schuldig  seye,  wenn  aber  eine  Waare  nicht 

der  Qualitäten-Ordnung  nach  bearbeithet,  dessen  öifentliche  Ver- 

brennung zu  gewärtigen  sey;  6to  die  Färber  aus  der  Kippe  zu 
färben,  und  die  Seide  behörig  zu  reinigen,  und  capoliren  anweisete ; 

8  vo  für  das  künftige  festsezete,  das  kein  Gesell  denen  Leichen- 
begängnußen der  Meister,  noch  Gesellen  beyzuwohnen  verbunden, 

sondern  wenn  der  lezteren  einer  mit  Todt  abgehet,  ein  jeder  Gesell 

statt  dem,  sechs  kreutzer  zu  Heiligen  Messen  für  die  Ruhe  der 

Seele  des  verstorbenen  Mitbruders  beyzusteueren  schuldig  seyn  solle." 
Die  über  diese  Vorschläge  vernommenen  bürgerlichen  Seiden- 

zeugmacher  verhielten  sich  denselben  gegenüber  im  allgemeinen  ableh- 
nend.  Vor  allem  machten  sie  geltend,  „daß  die  Lazzieherinnen  wohl  eher 

sich  anderen  Gewerben  zuwenden  dürften,  als  sich  an  diese  Neu- 

ordnung zu  gewöhnen".  Doch  könnte  man  zu  dieser  Arbeit  vielleicht 
Kinder  abrichten  und  diese  dann  nach  der  Elle  bezahlen.  Ferner 

betonten  sie :  der  „hohe  Arbeits-  und  Winderlohn  komme  der  Theure 

deren  Lebensmitteln  und  der  hierorts-  und  landigen  Lebensarth 
beyzumessen,  und  bey  dessen  etwannigen  herabsetzung  ihres  orts 

zu  beförchten,  daß  sie  weder  Seidenwinderinnen  noch  Gesellen  über- 

kommen wurden".  Ebenso  unmöglich  schien  ihnen  „die  Einschrän- 

kung eines  jeden  Meisters  auf  eine  Waaren-Gattung".  In  dieser  Be- 

ziehung sei  „kein  Vergleich  mit  der  Stadt  Lion    zu   machen",    da 
Grünbci'B,  Studien  III.  " 
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dies  in  Wien  aus  Mangel  an  Absatz  undurchführbar  wäre.  Auch 

würden  hier  ̂  genau  wie  in  Italien  Weibspersobnen  an  allen  Stühlen 
Verwendet,  und  arbeiten  die  Frauen  und  Töchter  der  Meister  alle 

Zeiggattungen  .  .  .  Die  Ausschweifungen  der  Gesellen  bey  Ge- 
legenheit der  Leichbegängnüssen  seyend  die  mindesten ;  und  seye 

schließlichen  nicht  in  menschlicher  Macht  hier  zu  Land  die  kalte 

Witterung  abzuleinen,  somit  sich  dem  kostbarem  holtz-Aufwand  zu 
entziehen".  Ebenso  führen  die  Seidenfärber  aus,  daß  sich  die  Ein- 

führung der  Kippen  nicht  rentire,  da  sie  nur  wenig  Seide  zum 
Färben  bekämen.  Sollte  die  Einfuhr  gefärbter  Seide  verboten  werden, 

so  würden  sich  die  größeren  Färber  sofort  Kippen  anschaffen  — 
eine  Anregung,  die,  nebenbei  bemerkt,  insofern  Berücksichtiorung 

fand,  als  am  3.  September  1770  verordnet  wurde,  daß  „nach  Verlauf 

eines  Jahres  .  .  .  keine  Waaren  mehr  zum  Färben  und  Appretieren 

außer  Land  geschickt  w-erden  dürfen"  ̂ j. 
Da  der  Kommerzkonseß  die  Ansicht  verbat,  daß  der  „Ver- 

fasser nichts  denn  bey  einer  Stelle  zu  überkommen  im  Sinne  heget", 
so  wurde  der  Vorschlag  ad  acta  gelegt,  dagegen  auf  Wunsch  der 

Kaiserin  „eine  Merkantil-Correspondeuz  nach  Fohlen  eingeleitet 

,  .  .  um  den  Seiden- waaren  den  Abzug  dahin  zu  verschaffen,  massen 
solche  in  den  Mauth  und  Fracht  Kosten  von  hier  weit  wohlfeiler, 

als  über  Leipzig  zu  stehen  kommen"  -). 
Die  bürgerlichen  Seidenzeugmacher  sehen  sich  auf  andere  Weise 

geschädigt.  „Ein  ungleich  größeres  Merkmal  unseres  bevorstehenden 

Untergangs"  —  führen  sie  in  einer  Beschwerde  aus  —  „fühlen  wir 
seit  des  in  Verpachtung  gediehenen  Mau  th- w  ese  n  s,  da 
nämlich  wegen  ganz  Vermutlich  Vortbeilhafter  Eiuverstehung  deren 

Maut-Pachtern  mit  denen  Niederlägern,  und  bürjjerlichen  Kauft- 

leuten  die  fremde  Seiden  Zeug,  und  ander  verbottene  Waaren  zwar 
füglich  heimlicher  Weise  hereinzubringen  gelegenheit  oblianden  ist, 

welches  umso  offenbarer  erhellet,  als  wir  auf  öffter  gemachtes  an- 

sezen  an  den  tür  die  Haubt-Maut  gestellten  Comercial-^Vaaren  Be- 

schauer Heinrich  Biglmayr,  ob  er  doch  wegen  so  viellen  ein- 
kommend ausländischen  Seiden  Zeugen  gar  nichts  in  Erfahrung 

oder  Confiscation  bringe  ?  immer  zur  Antwort  erhalten  haben :  man 

ließe  ihm  nicht  alles  sehen,  auch  würde  ihme  gegen  seine  führende 

Beschwerde    von    denen  Pachtern    bedeutet,    das    solche    nur    ein- 

•)  Zirkular  vom  3.  September  1770   (Fasz.  631,4874,  N.-Ö.).     -)  Ah.  Re- 
solution vom  7.  Juni  1766  (Fasz.  77,4927,  N.-Ö.). 



geschwärzet  werden  müßten"^!.  Sie  fordern  also  eine  genaue  Un- 
tersuchung  dieser  Angelegenlieit.  Zur  Unterstützung  ihres  Ansuchens 

aber  verweisen  sie  darauf,  es  seien  gezählt  worden  bei  den: 

Gesellen  Jungen  Volle  Stühle  Leere  Stühle 

Seidenzeugmachern                   165          182              350  163 

Schutzverwandten  24  —  31  10 
Samtmachern  22  40  62  12 

Im  ganzen  bei   78  Meistern  211  222  443  185 

so  daß  also  von  der  Gesamtzahl  der  Werkstühle    nicht  weniger  als 

SO^/o  leer  stünden. 
Nebenbei  bemerkt,  brachten  um  dieselbe  Zeit  auch  die  Dünn- 

tuchmacher ganz  gleichlautende  Klagen  vor-). 

Was  nun  zunächst  die  Beschwerde  der  Seidenzeugmacher  au- 
belangt,  so  wurde  der  auch  vom  Kommerzkonseß  unterstützten  Bitte 

um  die  Untersuchung  derselben  stattgegeben  und  die  letztere  dem 

Grafen  von  R  e  i  s  c  h  a  c  h  aufgetragen.  Dieser  füiirte  sie  auch  dui'ch. 
Doch  ist  das  von  ihm  hierüber  aufgenommene  Protokoll  nicht  er- 

halten. Auf  dessen  Inhalt  läßt  sich  aber  immerhin  aus  den  Be- 

merkungen des  Kommerzkonsesses  schließen.  Dieser  führt  nähmlich 

aus^),  daß  die  beklagte  Stagnation  wohl  mancherlei  Ursachen  habe. 
Zu  „der  bereits  durch  zwey  Jahre  fürwährenden  außerordentlichen 

Theuerung  der  Seide",  und  den  Wirkungen  des  „Trauerjahres" 
komme  noch,  „daß  in  der  Grafschaft  G  ö  r  z  die  Seideufabriken  sich 

immer  mehr  verbreiten,  folgbar  den  Anwerth  der  hiesigen  Seiden- 

waren, da  bey  einigen  Artickeln  der  Preiß  etwas  höher  ausfallet, 

erschweren ;  nicht  zu  erwähnen  des  ümstands,  daß  gar  viele  Leute, 

die  ehedesseu  Kleider  von  Seiden  getragen,  sich  nunmehr  mit 

Cotton  oder  Wollenen  Zeugen  behelfen".  Bei  der  Fabrikation  der 
Dünntücher  „waltet  noch  das  Gebrechen  ob,  daß  die  wenigsten 

Meister  eine  gründliche  Wissenschaft  besitzen,  um  die  verschie- 

denen Gattungen  der  Seidentüchel  in  ächter  Qualität  zu  verfertigen, 

nur  das  alleinige  geblümte  Düntuch  hat  den  Ruhm,  daß  ein  guter 

Theil  auch  auswärts  verkehret  werde"*.  Auch  die  Einschmuggelung 

')  Gesuch  der  bürgerl.  Seidenzeugmaoher  an  den  Kommerzkonseß 
vom  31.  Juli  1766  (ebd.).  Der  Wunsch  nach  genauer  Untersuchung  des 
Sachverhaltes  wird  auch  vom  Kommerzkonseß  unterstützt.  (Conclusum 

Cons.  vom  14.  August  1766,  ebd.).  -)  Beschwerde  an  •  den  Kommerzkonseß 
vom  2  Jänner  1767  (ebd.).  ')  Vortrag  desselben  vom  8.  Jünner  1767  (Fasz. 
82/4944,  N.-Ö.). 

6* 
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fremder  Waren  spiele  eine  nicht  unerhebliche  Rolle,  weswegen  man 

denn  auch  zur  Erschwerung  der  Schwärzungen  „demnächst  die  Plum- 

birung  aller  fremden  Seidenwaren  vornehmen  (werde),  obwohl  dies 

bei  einer  so  zahlreichen  Kaufmannschaft  und  viellen  Niederlagen 

nicht  geringe  Bescliwerlichkeit  verursacht*. 

§  4.  Die  Entwicklung  der  Sei(l«'niii(lu.sti'ie  von  1763—1770. 

h)    Das    Zoll  patent    von    1767    und    die    Manufakturord- 

nung für  die  L  an  dm  e  ister. 

Unter  dem  29.  Jänner  1767  erging  demgemäß  —  unter  gleich- 

zeitiger Verweisung  übrigens  auch  der  Dünntuchmacher  auf  die- 

selbe —  die  Anordnung:  ,,daß  auf  die  ohnehin  verbotene  fremde 

reiche  Zeuge  in  Hinkunft  gar  keine  Pässe  mehr  ertheilet,  die  Ein- 

fuhr der  fremden  schweren-  und  leicht  brochirten  Seiden-Zeuge  hin- 

gegen nicht  änderst,  als  auf  Commercialpässe  gestattet,  die  aber 
nur  um  die  erbländischen  Manufakturen  verdienten  Handelsleuten 

bewilligt  werden  sollen"  ').  Und  im  Herbst  desselben  Jahres  noch 
wurde  dann  ein  neuerliches  Einfuhrverbot  für  die  gesamten 

Er  blande  erlassen,  das  übrigens  im  großen  und  ganzen  nur  eine 

Wiederholung  des  Patents  vom  Jahre   1764  dai-stellt -). 
Um  eben  diese  Zeit  hatte  auch  die  Kaiserin  dem  Wunsche 

Ausdruck  orejjeben,  es  möchten  fortan  für  die  Ausbreituii";  der  Seiden- 

fabrikation  auf  dem  flaclien  Lande  «frößere  Anstrengungen  gemacht 

werden.  Auf  diese  Anre<jfunfj  Maria  Theresias  hin  wurde  denn  auch 

noch  im  Frühjahr  17{)8  für  die  außerhalb  Wiens  befindlichen 

Seidenfabriken  eine  Manufakturordnung  erlassen  ̂ ),  die  von  aller- 
größter Wichtigkeit  ist  und  dalier  möglichst  wortgetreu  wiederge- 

geben  werden  soll. 

Einleitend  wird  in  derselben  zun« chst festgestellt, daß  die^Sammet 

und  anderen  glatten  seidenen  Zeug-Fabrikatur  auf  dem  Lande 

für  u  n  z  ün  ft  ig  aiig  es  eh  en''  werden  sollen.  Allerdings  sollen  ,.  die 
anstellende  Meister  als  Landmeister  benennet,  doch  aber  keine  Lade 

noch  andere  Handwerksmässige Zusammenkünfte  statt  haben".  Ander- 

seits aber  sollen  doch  Vorkehrungen  geti-otfen  werden,  .,um  gleich- 
wohl dieselben  sammt  ihren  Gesellen,  Lelirjungen,  Lehrmägdlein  und 

')  Cod.  austr.  buppl.  VI.  ;i79.  ')  Patent  vom  1.  September  1707 

(V.  G.  rj.  ßühmen,!.  ')  Sammet-Tati'et  uiiii  andere  glatten  .Seidenzeuge- 
-Manufacturs-Ordnung  vom  24.  Miirz  1768.  Cod.  austr.  Suppl.  VI.  1072  tf. 

\'gl.  hierzu  auth  insbesondere  S.  100. 
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allen  übrigen  damit  verknüpften  Aibeitsleuten  zu  einer  guten 

Munnszucht  und  wohlanständigen  Lebensführung  zu  verhalten".  Zur 
Erreichung  dieses  Zweckes  eben  werde  „ihnen  diese  Ordnung  vor- 

geschrieben" und  soll  „darauf  feste  Hand  gehalten  werden".  —  In 
der  Sache  selbst  erscheint  sodann  folgendes  normiert: 

1  mo    Soll  ein  Meister  welcher    den    andern    mit  Arbeit  ver- n 

leget,  ihm  die  gefärbte  Seide  in  geschweiften  Stücken  übergeben, 

und  ein  halbes  Loth  Abgang  auf  jedes  Pfund  guter,  reiner,  und 

wohl  ausgetrockneter  Seide  passiren  lassen,  dann  nebst  Vergütung 

des  Abwinderlohns  für  den  Eintrag  der  Tramaseiden  folgenden  Ar- 

beits- oder  Meisterlohn  bezahlen."  Es  folgen  nun  für  18  Seiden-  und 

Samtzeuge  die  pro  Elle  zwischen  9  Kreuzern  und  1  Gulden  schwan- 

kenden Arbeitslöhne  1).  Dann  heißt  es  weiter: 

,2do  Soll  ein  jeder  für  den  andern  arbeitende  Meister  ein 

ordentliches  Buch  haben,  in  welches  die  empfangene  Seide,  wie 

ingleichen  was  an  verfertigter  Arbeit  zurückgeliefert  wird,  dann 

was  derselbe  entweder  an  Arbeitslohn,  oder  auch  anticipato  von 

dem  andern  Meister  an  Geld  empfangen  hat,  einzuschreiben  kömmt; 

auch  alle  viertel  Jahr  zusammen  gerechnet,  und  die  Conti  auf  dem 

Buche  Saldiret,  und  allenfalls  der  mit  Arbeit  verlegte  Meister  dem 

Verlegenden  an  Gelde  etwas  schuldig  bliebe,  solches  auf  neue  Rech- 
nung fürgetragen  werden.   Wobey 
3  tio  Allen  Meistern  auf  das  schärfeste  verboten  wird,  die 

Seide  auf  den  Stühlen  w-eder  zu  nezen,  zu  wichsen  oder  zu  gum- 

miren,  bey  einer  Strafe  von  10  Gulden,  welche  zu  der  Kasse  tür  die 

etwann  erkrankende  Gesellen,  Lehrjungen  und  Lehrniägdlein  be- 
zahlet werden  sollen. 

4to  Ein  jeder  Meister  der  von  dem  andern  verleget  wird, 
h;it  für  die  ächte  und  vollkommene  Arbeit  zu  stehen,  und  im  Falle 

durcli    seine    eigene    oder    seiner  Gesellen    und    Lehrjungen  Nach- 

')  Die  Löhfle  betragen  pro  Elle  von : 

Genuesei-         Samt  |  ( GO  resp.  57  u.  54  Kreuzer 

Holliindischem    ,       •  nach  der  Gattung  I.  II,  III    i  51      ,      -iS    ,    45 
Hamburger  ,      |  j  39      ,       36    ,    33         , 
Florentiner  Taflet   12 

Englischem  Taffet   11 
Mantini-Tattet  I  und  II        S» 
Glattem  Gros  de  Tour   12  • 

Croisi^e  oder  Serges  de  Soye        9  ^ 
Atlas  .je  nacb  der  Gattung   I,  II.  III   15  resp.  12  u.     9 

(Den  Gulden  zu  60  Kreuzern  gerechnet.) 
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läßigkeit  ein  Stuck  AV'aare  mangelhaft  oder  schlecht  gearbeitet,  oder 
gar  verdorben  würde,  so  kann  der  vei-legende  Meister  dem  Verlegten 
das  ganze  Stück  Waare  zurückschlagen,  der  verlegte  Meister  aber, 

■wenn  er  dem  ersten  den  Betrag  der  dazu  verwendeten  Seide  be- 
zahlet hat,  die  Waare  selbst  an  den  Manu  zu  bringen  suchen;  und 

im  Falle  ein  Gesell  ilim  dieses  Stück  in  der  Arbeit  verdorben 

hätte,  so  soll  der  Gesell  dem  Meister  den  Schaden  nach  Erkennt- 

nuß  der  Obrigkeit  und  einiger  darzu  gezogenen,  anderen  Meister 
ersetzen;  sollte  aber  ein  Meister  ein  luideres  Stück  Waare  mitVorsaze 

in  einer  solchen  geringen  qualität  verfertigen,  wodurch  das  Publicum 

betrogen,  und  die  Landesmaiiufakturen  in  einen  üblen  Ruf  gebracht 

würden;  dem  soll  alle  dergleichen  nicht  in  der  gehörigen  Qualität 

verfertigte  Waare  konfisciret  und  wenn  er  das  3te  mal  darauf  be- 

treten  würde,  seine  Werkstatt  gesperret,  und  derselbe  des  Meister- 
rechtes völlig  entsezet  werden. 

öto:  Soll  ein  Meister  einem  Gesellen  außer  erheblichen  Ur- 

sachen als  eine)"  Krankheit  und  dergleichen  ganz  besonderen  Fällen 
niemals  mehr  als  (i  Gulden  über  seine  verfertigte  Arbeit  anticipiren, 

bey  Strafe  des  Verlustes  dessen,  was  er  ihme  darüber  vorgestrecket 
hat.  Wenn  aber  ein  Gesell  dem  Meister  bis  auf  obige  Summa  pr. 

(5  Gulden  schuldig  geworden  wäre,  und  der  Gesell  seinen  Abschied 

begehrte,  um  zu  einem  anderen  Meister  in  Arbeit  zu  geben,  so  soll 

ihn  der  erste  Meister,  wenn  er  sein  angefangenes  Stück  verfer- 
tiget, und  dem  Meister  14  Tage  vorher  die  Arbeit  aufgeküiulet 

hat,  nicht  aufhalten  können,  der  andere  Meister  aber  zu  welchem 

der  Gesell  neuerdings  in  Arbeit  tritt,  gehalten  seyn,  dem  Geselleu 

den  lOten  Theil  seines  Arbeiths-Lohns  in  solang  zurückzuhalten, 
bis  der  erste  Meister  wegen  seines  Vorschußes  völlig  befriediget 
worden  ist,  und  im  Falle  der  Gesell  bey  diesem  zweyten  Meister 

neue  Schulden  machen  würde,  soll  auch  dieser  au  dem  Gesellen 

sich  nicht  ehender  regressiren  können,  bevor  der  erste  Meister 

nicht  völlig  befriediget  worden ;  derohalben,  und  um  allen  diesen 

vorkommen  könnenden  Unordnungen  vorzubeugen,  so  soll 

6to  Kein  Meister  einem  Gesellen  Arbeit  geben,  außer  er  habe 
von  seinem  Meister,  bey  welchem  er  aus  der  Arbeit  getreten,  einen 

Verrechnungszettel  vorzuzeigen,  in  welchem  der  Meister,  bey  dem 

der  Gesell  ausgetretten  ist,  deutlich  anzumerken  habe,  ob  der  Gesell 

ihm  nichts,  oder  wieviel  schuldig  verblieben,  damit  der  andre 

Meister  sich  gleich  anfänglich    danach  richten  könne.     Und    sofern 
7nio  Ein  Gesell  welcher  seinen  ersten  Meister  noch  nicht  be- 
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friediget  hätte,  wieder  von  dem  zweyten  Meister  Abschied  nehmen 
wollte,  so  soll  dieser  letztere  ihm  gar  keinen  Verrechnungszettel 

geben,  und  sothaner  Gesell  von  keinem  Meister  in  Arbeit  genom- 
men werden,  insolanjje  er  des  erstem  Forderung  nicht  abgearbeitet 

hat.  bey  Strafe  von  4  Gulden  für  den  Meister,  und  4  Gulden  für 

den  Gesellen,  welche  zu  der  Krankenkasse  zu   erlegen." 
An  diese  Bestimmungen  für  die  Meister  knüpfen  sich  jene 

für  die  Gesellen,  und  zwar  heißt  es  da: 

„Die  Gesellen  haben  sich  vor  allen  Dingen  gottesfürchtig, 
eiirbar  und  bescheiden  gegen  die  Meister  und  Meisterinnen  aufzur 
führen,  auch 

8'o:  Bey  dem  Meister,  wo  einer  in  der  Arbeit  stehet  und  ein 
Stück  angefangen  hat,  nicht  ehender  aus  der  Arbeit  treten  können, 

bis  das  angefangene  Stück  nicht  fertig,  und  geendiget  seyn  wird. 

Der  Gesell  soll  aucii  dem  Meister  14  Tage  vorher  die  Arbeit  auf- 
sagen, hingegen  der  Meister  keinen  Gesellen  wegschicken  können, 

er  habe  ihm  denn  8  Tage  vorher  die  Arbeit  aufgesaget. 

9no:  Die  Meister  sollen  schuldig  seyn  dem  Gesellen  von  dem 
hieroben  ausgesetzten  Meisterlohne  von  allen  Gattungen  Saminets, 

TafFets.  und  andern  glatten  Seidenzeugen  zwey  Drittel  zu  be- 
zahlen. Jedoch  wenn  ein  Gesell  ein-  oder  anderes  Stück  Waar^ 

durch  seine  Nachläßigkeit  oder  Verschulden  verderbete,  so  soll 

derselbe  schuldig  seyn,  den  andurch  verursachten  Schaden  nacl^ 

Erkenntniß  der  Obrigkeit  uud  darzu  gezogener  zv^ey  oder  drey 
Meister,  seinem  Meister  zu  ersetzen.  Dann  soll  . 

10  mo  Ein  jeder  Gesell  sein  Büchel  haben,  welches  er  sauber 
und  rein  halten,  und  darinnen  kein  Blatt  zerreißen,  noch  weniger 
aber  ausreißen,  nocli  auslöschen  wird,  in  welches  die  Arbeit,  die 

er  verfertiget,  und  was  ihm  darauf  anticipiret.  oder  bezahlet  worden, 
von  dem  Meister  ordentlich  einzuschreiben  kömmt,  damit  sowohl  der 

Meister,  als  der  Gesell  wisse,  was  er  verdienet,  und  entweder  noch 

bey  dem  Meister  zu  gut  habe,    oder  demselben    schuldig  verbleibe, 
11  mo:  Ini  Falle  ein  Gesell  eine  Meisterswitwe  heurathen 

wollte,  welcher  das  20te  .Jahr  zurückgeleget,  und  durch  eine 
al)zuführen  habende  Probe  seine  Fähigkeit  dargethan  hat,  daß  er  im 

Stande  sey,  seiner  Profession  und  Arbeit  vollkommen  vorzustehen, 
der  soll  an  den  zwey  hinach  gesezteu  Gesellenjahren  befreyet  seyn. 

Wohingegen 

12 mo:  Alle  übrige  Gesellen,  welche  ilire  Lehrzeit  ordentlich 

erstrecket,    zu  Erlangung    mehrerer  Fähigkeit,    zwey  Jahre  als  Ge- 
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seilen  entweder  bey  ihren  vormaligen  Lehrmeistern,  oder  aber 
einem  andern  Meister  entweder  zu  Krems  oder  hier  in  Wien, 

und  andren  erb  ländischen  Städten  (allwo  dieselbe  ver- 

mittels Beybringung  der  Attestaten  von  ihren  Lehrmeistern  oder 

der  Herrschafft  allerdings  gefördert  werden  sollen)  arbeiten,  und 

wenn  sie  diese  Zeit  hindurch  sich  fleißig,  ämsig,  und  getreu  aufge- 
führet.  auch  durch  ordentliche  Proben  ihre  Fähigkeit  bewiesen 

haben,  daß  sie  als  Meister  ihrer  Profession  mit  Verläßlichkeit  vor- 
zustehen im  Stande  erachtet  werden,  das  Landsmeisterrecht  anzu- 

werben, und  nachdem  sie  solches  der  Ordnung  nach  erlanget,  sich 

entweder  zu  Krems  oder  auf  dem  Lande  ansäßig  zu  niaclien,  auch 

Lehrjungen  und  Mägdlein  in  die  Lehre  aufzunehmen,  und  solche 
bey  dem  k.  k.  Kreisamte  ordentlich  fürmerken  und  aufdingen  zu 
lassen.  Hingegen  sollen 

IStio  Die  ausgelernte  Lehrmägdlein,  wenn  sie  während  ihrer 

Lehrzeit  die  Profession  dergestalt  begriffen,  daß  sie  nach  derselben 

^■ollstreckun^  keiner  weitern  Anleitung  mehr  bedürfen,  die  Frev- 
heit  haben,  auf  eigne  Hand  für  Verleger  zu  arbeiten,  ohne  unter 

einem  Meister  zu  stehen." 
Der  letzte  Teil  der  Ordnung  bezieht  .sich  auf  die  „Lehrjungen 

und  Lehrmägdlein'^. 
Für  diese  wird  14«  festgesetzt:  daß  diejenigen,  „welche 

das  Samraet-  und  Taffetmachen  erlernen  wollen,  und  die  ein  Alter 

von  wenigst  13  Jahren  erreichet  haben  müssen,  nicht  länger 

als  auf  3  Monate  in  die  Prob  genommen  werden  (sollen  i;  und  wenn 

sie  sich  während  dieser  Probezeit  gut  angelassen,  auch  einen 

wahren  Lu.st  zur  Erlernung  dieser  Profession  bezeigen,  so  sollen 
gesagte  Lehrlinge  bevderlev  Geschlechts  bev  dem  k.  k.  Kreisamte 

zu  Krems  vermittelst  Einschreibung  in  ein  zu  diesem  Zwecke 

eigends  vorhandenes  Protokoll,  und  zwar  diejenige  Jungen  und 

Mägdlein,  welche  das  Sammetniachen  erlernen  wollen,  auf  fünf 

Jahre,  und  diejenige,  so  das  Taffetniachen  zu  erlernen  willens  sind, 

auf  drey  Jahre  aufgedungen,  ihre  mit  den  Lehrmeistern  verfertigte 

Lehrkontrakte  daselbst  depositiret,  und  die  Bürgen  zugleich  in  be- 
sagtem Protokoll  fürgemerket,  auch  den  Lehrjungen  die  Probzeit 

an  ihren  Lehrjahren  zu  gut  gehalten   werden. 

15 to:  Wird  den  Meistern  hiemit  verboten,  die  Lehrjungen 

oder  Lehrmägdlein  zu  einiger  Hausarlieit  anzuwenden,  sondern  selbe 

sollen  nur  blos  und  ganz  zur  Erlernung  der  Fabrikatur  angehalten 
werden;  auch  sollen  die  Meister  die  Lehrjungen  oder  Lehrmägdlein 



89 

längstens  nach  \'erlaute  sechs  Monate,  von  ihrer  Aufdingungszeit 
an  zurechnen,  auf  den  Stuhl  sezen,  damit  diese  Lehrlinge  die  Zeit 

nicht  vergeblich  in  ihren  Lehrjahren  verlieren.  Wo  aber  ein  Meister 

diesem  nicht  naciikäme,  und  deswegen  nicht  erhebliche  Ursachen 

bevbringen  könnte,  so  soll  dieser  Lehrling  oder  Lehrmägdlein  von 
ihm  wessenommen  und  einem  andern  Meister  zum  Auslernen  ex 

officio  übergeben  werden. 

16to:  Sobald  die  Lehrjungen  und  Lehruiägdlein  eine  Zeitlang 

auf  dem  Stuhle  gesessen  und  die  Arbeit  begriffen  haben,  so  soll 

ein  jeder  Lehrjung  und  Lehrmägdlein  täglich  verfertigen,  nämlich: 

Vom  Genueser-Sammete    ^/s  Ellen, 

Vom  Hollilndischen-Samniete    -/s  Ellen, 

\'üm  sogenannten  Plüsche  von  Ala    ^/^  Ellen, 
Vom  Florentiner-Taffete    3  Ellen, 

\'()m  Mantini-Tatfete    4  Ellen, 
Vom  starken   oder  schweren  Atlaße    3  Ellen, 

Wim    leichten    Atlaße    und    andere    glatten     Zeugen,    als 

Gros  de  Tours  und  Croisees    4  Ellen. 

Sollte  aber  der  Lehrjung  oder  Lehrmägdlein  etwaun  wegen 

schlechterQualität  der  Seiden  oderandernVorfallenheitenoderVerhinde- 

rungen  mit  dem  vorgeschriebeneu  Quanto  nicht  aufkommen  können, 

und  der  Meister  sich  nicht  nach  der  Billigkeit  lenken  wollte,  so 

soll  auf  der  Lehrlinge  Beschwerden  durch  drey  andere  abzuordnen 

kommende  Meister  die  Sache  erkennet,  und  nach  befindeuden  Um- 

ständen das  Quantum  verringert  werden.  Was  aber 

17  mo:  Ein  Lehrjung  oder  Mägdlein  über  obangesetzte 

EUenniaß  täglich  verfertigte,  dafür  soll  der  Meister  schuldig  seyn, 

ihnen  den  Gesellenlohn,  das  ist,  zwey  Drittel  von  dem  oben  aus- 

gesezten  Meister-Lohne  zu  vergüten,  und  den  Betrag  dessen  in  ein 

einem  jeglichen  Lehrjungen  und  Lehrmägdlein  eigends  zu  geben 

kommendes  Büchel  einschreiben,  und  Ihnen  theils  das  Nöthige 

dafür  an  Kleidung,  Wäsche  etc.  beyzuschaffen,  theils  aber  bis  zu 
ihrer  erstreckten  Lehrzeit  aufzubewahren. 

18  vo:  Sollen  die  Meister  nicht  zugeben,  sobald  ein  Lehrjung 

oder  Lehrmägdlein  auf  dem  Stuhle  arbeitet,  daß  solche  von  ihren 

Weibern  und  Gesellen  ausgeschicket  werden,  noch  weniger  aber, 

dass  ein  Gesell  einen  Lehrjungen  oder  ein  Lehrmägdlein  übel  trak- 

tire,  oder  schlage,  bey  2  Gulden  Strafe  für  den  Meister,  und 

1   Gulden  für   den  Gesellen    in    die  Krankenkasse  zu  erlegen :    und 
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damit  auch  die  Lelirjungen  und  Lehrniii<^dlein  mit  der  Kost  ordent- 
lich versehen  werden,  so  soll 

lOiio  der  Meister  einen  jeden  derselben  täglich  ein  halbes 
Pfund  Fleisch  nebst  Supjie  und  genügsamer  Zuspeise, 

dann  Brot,  so  viel  er  dessen  wird  nöthig  haben,  jedoch  davon 

nichts  aus  dem  Hause  zu  tragen,  oder  verderben  zu  lassen,  und  an 

den  Fasteutagen  an  Fast-  und  Mehlspeisen  in  der  Proportion 
abzureichen  haben. 

2O1110:  Sollen  die  Lehrjungen  und  Lehrmägdlein  ihrem 
Lehrmeister  in  allem  gehorsamen,  was  er  ihuen  in  ehrbaren 
Sachen,  und  was  die  zu  erlernende  Profession  betrifft,  befehlen 

wird;  hingegen  werden  die  Meister  dieselbe  ohne  Ursache  nicht 
übel  traktiren. 

21tno:  Sollen  die  Meister  den  Lehrjungen  und  Lehrmägdlein, 
welche  auf  den  Stühlen  arbeithen,  allenfalls  diese  im  Winter  bis 
zu  Mitternacht  arbeiten  wollten,  das  Licht  nebst  dem  Bette,  und 

monatlich  ein  paar  weisse  Betttücher  oder  Leilache  verschaffen ; 

desgleichen  ihnen  wöchentlich  ein  Hemd,  ein  Schnupftuch,  und  ein 

Halstuch  nebst  einem  FUrtuche  für  die  Mägdlein  waschen  lassen, 
im  Falle  es  ihre  Aeltern  nicht  thun  k(>nneu. 

22 do:  Sollen  die  Aeltern  von  den  Lehrjungen  und  Lehr- 

mägdlein dieselbe  während  ihrer  Lehrzeit  mit  den  nöthigen  Klei- 
dungen, Wäsche  etc.  versehen,  wo  es  dieselbe  durch  das  über  die 

ihnen  vorgeschriebene  Tagarbeit  verdienende  Geld  nicht  selbst  thun 

könnten;  Im  Falle  aber  ein  Meister  einem  Lehrjungen  oder  Lehr- 

mägdlein /.u  solchem  Ende  einiges  Geld  anticipiret,  so  soll  der- 
oder  dieselbe  nach  erstreckten  Lehrjahren  solches  wieder  ersezen, 

und  damit  wie  oben  §  6  bey  den  Gesellen  vorgesehen  worden,  ge- 
halten werden. 

23t'o:  Soll  kein  Lehrjung  oder  Lehrmilgdlein  sich  von  seinem 
Meister  oder  Meisterinn  unter  keinem  Vorwande  ohne  Vorwissen 

der  Obrigkeit  aus  den  Lehrjahren  entfernen,  und  wenn  es  geschähe, 

oder  durch  eine  Krankheit  verursachet  würde,  daß  der  Lehrjung 

oder  Lehrmägillein  dem  Meister  während  den  Lehrjahren  einige  Zeit 
versäumete,  so  soll,  wenn  die  Zeit  G  Wochen  oder  darüber  aus- 

tragen würde,  der  Lehrjung  oder  Lehrmägdlein  schuldig  seyn,  solche 

nach  verflossenen  Lehrjahren  dem  Meister  durch  ebensoviel  längere 

Arbeit  zu  ersetzen  und  nachzutragen. 

•24 to:  Im  Falle  ein  oder  anderer  ordentlich  ausgelernter 
Leinwebergesell     sich     zur    Erlernung    der    Sanimet-    und    Tattet 
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oder  anderer  Seidenzeugfabrikatur  zu  diesen  Landmeistern  aufs 

Neue  in  die  Lehre  begeben  wollte,  so  sollen  dergleichen  schon 

ausgelernte  Webergesellen,  welche  ohnehin  der  Manipulation  von 
den  Stühlen  und  Schützen  schon  einigerniassen  kundig  sind,  zur 

Erlernung  des  Samuietmachens  auf  drey  Jahre,  und  zur  Erlernung 
des  Tafietmachens  und  anderer  glatten  seidenen  Waaren  nur  auf 

zwey  Jahre  in  die  Lehre  bey  dem  k.  k.  Kreisamte  aufgedungen, 
und  respective  eingeschrieben,  und  im  übrigen  nach  vollstreckter 
Lehrzeit  den  andern  Gesellen  in  allem  gleich  gehalten  werden. 
Was  nun  aber 

25  to:  Diejenige  Meister,  welche  die,  ihnen  von  ihren  Ver^ 
legem  zum  Verarbeiten  anvertraute  Seide  entweder  verkaufen,  oder 

verpfänden,  und  auch  jene,  welche  solche  wo  kaufen,  oder 

Geld  darauf  leihen;  Item  die  Gesellen,  Lehrjuugen  und  Lehrmägd- 
lein, dann  die  Färber,  Seideuwinderinnen,  Schweiferinnen,  oder 

sonstige  bey  dieser  Manufactur  arbeitende  Personen  anbetrift, 

die  ihrem  Meister  oder  anderen  Verlegern  einige  Seiden  ent- 
fremden, und  sie  deshalben  überwiesen  worden  sind,  gegen  diese 

sowohl  als  gegen  die  daizu  Anlaß  oder  XJnterschleif  gebende 

Höhler  soll  mit  den  in  der  Landgerichts-Ordnung  und  den  in  materia 
Criminis  Stelionatus  u.  Furti  emanirten  Patenten  ausgemessenen 

Strafen  auf  das  schärfeste  und  ohne  alle  Rücksicht  verfahren  werden, 

und  die  Obrigkeit  feste  Hand  darauf  halten.  Im  übrigen  und  damit 
26 to:  Auch  für  die  etwaun  erkrankende  arme  Meister,  Ge- 

sellen, Lehrjungen  und  Lehrmägdlein  eine  christliche  Fürsorge  ge- 

schehe, wie  dergleichen  in  Krankheit  verfallende  Personen  ver- 
sorget, und  ihnen  mit  hilfreicher  Hand  beygestanden  werden  möge: 

so  soll  ein  jeder  von  diesen  Landmeistern  ?>  Kreutzer  und  ein  Gesell 

wöchentlich  1  Kreutzer  in  die  zu  solchem  Ende  in  einer  jeden 

Werkstatt  aufgehängte  Armenbüchse  werfen,  und  diese  Büchse 

alle  Quartale  in  das  k.  k.  Kreisamt  gebracht,  was  darinnen  über- 

zählt, in  ein  eigenes  darzu  gewidmetes  Buch  eingetragen,  und  da- 
selbst verwahrlich  aufbehalten  und  von  dort  aus  zur  Verpflegung 

der  von  dieser  Profession  erkrankenden  Personen  nach  Hinreichung 

der  Kasse  das  Erforderliche  abgereichet,  und  alljährlich  die  Rech- 

nung darüber  an  den  niederösterreichischen  Komerzien-Konseß  ein- 
«jeschicket  werden.  Und  jileicliwie  dieser  Landmeisterschaft  keine 

Lade,  folglich  auch  keine  gewisse  Zusammenkünfte  gestattet  werden,  so 

soll  dieselbe  verbunden  seyn,  bey  vorfallenden  Handvverksbeschwer- 
den  solche  unmittelbar  bey  dem  kremserischen  Stadtmagistrate  oder 
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dem  daselbstigen  Bürgermeister  oder  Stiidricliter  als  ihrer  ersten 

Instanz  anzubringen,  allwo  diese  Summarie  und  unentgeltlich  abzu- 
thun  sind,  und  im  Falle  sie  glaubten  keine  Genugthuung  daselbst 
erhalten  zu  haben,  an  das  k.  k.  Kreisamt,  auch  allenfalls  nach 

AVichtigkeit  der  Umstände,  an  den  N.  0.  Konimercienkonseß  zu  re- 

kurrieren ihnen  bevorstehen  solle." 
Diese  Manufakturordnung  mutet  uns  in  manchen  Teilen  sehr 

modern  an.  Wir  finden  hier  Lieferbücher  für  die  Zwischenmeister 

vorgeschrieben,  eine  Forderung,  die  in  der  Gegenwart  erst  neuer- 

dings durchgesetzt  werden  muß.  Ferner  ein  genau  präzisiertes  Ver- 
hältnis zwischen  den  Löhnen  der  Zwischenmeister  und  der  von 

ihnen  beschäftigten  Gesellen,  das  perzentuell  sich  nicht  unterscheidet 

von  dem  heute  geltenden  Lohnsatze.  Besonderes  Interesse  aber  er- 

heischen die  für  die  Lehrlinge  und  Lehrmädchen  geltenden  Be- 

stimmungen. So  kennen  wir  in  keinem  Gewerbe  eine  für  die  Ler- 
nenden genau  abgegrenzte  Arbeitsleistung,  viel  weniger  noch  eine 

Entlohnung  für  etwaige  Mehrleistungen.  Auch  die  Vorschriften  über 

Kost,  Kleidung  und  Behandlung  der  Lehrjuugen  und  Lehrmädchen 

könnten  manchem  Kleinmeister  der  Gegenwart  zum  Vorbilde  dienen. 

Und  ebenso  ist  die  Gleichstellung  der  Geschlechter  im  Lehrver- 
hältnis erst  neuerlich  zu   erkämpfen. 

Man  geht  jedenfalls  nicht  fehl,  wenn  man  aiininimt,  daß  die 

praktische  Durchführung  dieser  Manufakturordnung  auf  mancherlei 

Hindernisse  stieß.  Unter  allen  Umständen  aber  bleibt  ihr  prinzi- 

pieller Wert  ein  sehr  großer  und  ihre  Direktiven  von  großem  ge- 
schichtlichen Interesse. 

§  b.  Die  Entwicklung  der  Scideniiidu.strio  von  1763—1770. 
c)  S  u  b  V  e  n  t  i  o  n  i  e  r  u  n  g  einzelner  Betriebe. 

L^nd  nun  wollen  wir,  übergehend  zu  der  von  der  Regierung 
den  einzelnen  Produzenten  geleisteten  Beihilfe,  unser  Augenmerk 

vorerst  den  zu  Beginn  der  sechziger  Jahre  bereits  vorhandenen 
Betrieben  zuwenden.  In  zweiter  Linie  sollen  dann  jene  Betriebe 

besprochen  werden,  die  erst  in  den  sechziger  Jahren  mit  und  ohne 

Staatshilfe  ins  Leben  gerufen  worden  sind.  Dabei  soll  auf  die  Entwick- 

lung einiger  älterer  Fabriken,  welche  sich  in  der  Regel  als  Familien- 
betriebe darstellen,  des  näheren  eingegangen  werden.  Denn  dieselbe 

zeigt  am  besten  die  Art  und  den  Umfang  der  den  Fabrikanten  vom 
Staat  gewährten  Unterstützungen. 
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Der  Seidenzeugniaclier  Josef  B  ey  \v  i  ti  kl  er  gründete  seine 

Seidenzeugfabrik  in  W  i  e  n  zu  Beginn  der  fünfziger  Jahre  des 

XVIII.  Jahrhunderts  *).  Seine  fünf  Sölme  ergriffen  alle  denselben 
Beruf.  Seine  Gattin  Katharina  hinwiederum  gab  sich  damit  ab, 

„die  Weibs-Persohnen  im  Leviren"  zu  unterweisen,  während  seine 
Schwiegertochter  Elisabeth  solche  in  der  Herstellung  der  zur 

Seidenweberei  nötigen  Rohrkämme  unterrichtete.  Erstere  bezosr  für 

ihre  Tätigkeit  eine  Jahrespension  von  ÖO,  letztere  eine  solche  von 

90  fl.  Den  ältesten  Sohn,  Josef,  der  1758  das  MeisteiTecht  er- 

worben und  seinen  Betrieb  mit  drei  ihm  von  der  Regierung  ge- 

liehenen  Werkstühleu  begonnen  hatte,  bestimmte  die  Regierung 

1763    dazu.    Versuche    mit    der    Erzeugung    brochierter   Zeuge    zu ^  OD  O 

machen.  Zu  diesem  Zwecke  wurden  ihm  100  fl.  für  die  Einrichtung 

der  Stühle  gesclienkt,  ferner  durch  zwei  Jahre  ein  Vorschuß  von  300  fl. 

und  nach  weiteren  zwei  Jahren  ein  solcher  von  800  fl.  gewährt,  dem 

dann  für  eben  diese  Zwecke  ein  Beitrag  von  200  fl.  folgte.  —  Die 
übrigen  vier  Söhne  besuchten  vorerst  die  Dessinateurschule.  Nach 

deren  Absolvierung  erhielten  sie  von  Staats  wegen  eine  jährhche 

Pension  von  je  lOU  fl.,  wofür  sie  sich  gleich  anderen  Absolventen 

verpflichten  mußten,  der  Wiener  Meisterschaft  jährlich  vier  neue 

Dessins  kostenlos  zur  Verfügung  zu  stellen-).  —  Im  Jahre  1768 
assoziierten  sich  einige  der  Brüder  und  erhielten  zum  Aufbau  eines 

neuen  Hauses  einen  Vorschuß  von  2000  fl.  und  einen  Übersiedlungs- 

kostenbeitrag von  100  fl.  3j.  —  Einer  der  Brüder,  Adam,  be- 
schäftigte als  erster  Mädchen  zur  Erzeugung  fassonierter  Zeuge. 

Er  erhielt  für  jedes  der  Mädchen  einen  Kost-  und  Kleiderbeitrag  von 
jährlich  36  fl.  Über  das  weitere  Schicksal  der  Familie  und  der  von 

ihr  geleiteten  Unternehmungen  ist  nichts  Näheres  bekannt.  Nur 

soviel  ist  den  Akten  zu  entnehmen,  daß  Josef  Bey  winkler  jun. 

im  Jahre   1777  nach  Esseffg  übersiedelt  ist. 

Wie  die  eben  beschriel)enen  Betriebe  der  Familie  Bey  winkle  r 

'I  Alle  die  Familie  Bey  winkler  betreftenden  Verfügungen  sind  unter- 
schiedlichen .\kten  des  Fasz.  75  4924  N.-Ö.  entnommen.  Sie  sind  daselbst  unter 

dem  Schlagworte  ̂ .Beywinkler"  zu  finden.  -)  Noten  des  Kommerzkonsesses 
vom  18.  Jänner  1763  und  12.  Februar  1765  (Fasz.  75/4924,  N.-Ö.).  Außerdem 
finden  sich  in  den  Akten  für  diesen  Zweck  noch  ausgewiesen:  eine  jährliche 
Pension  von  2(,0  fl.  an  Bernard  Zanoni  und  eine  solche  von  100  fl.  an 

Johann  Leber finger;  ferner  eine  einmalige  von  100  fl.  an  Franz 
Chiasarsa  und  eine  solche  von  150  fl.  an  einen  Gürzer  Seidenzeugmachcr  für 

seinen  Sohn.  (Ebd.  und  Fasz.  80,49a4  N.-Ö.)  ̂ )  Extract.-Prot.  des  Kommerz- 
kons, vom  7.  Juli  1768  (Fasz.  75/4924  N.-Ö.). 
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war  auch  die  Fabrik  des  Andreas  Hebenstreit  zu  Beginn  der 

fünfziger  Jahre  in  Wien  begründet  worden*).  Heben  st  reit  er- 
hielt 1761  zum  Zwecke  probeweiser  Einführung  brochierter  fran- 

zösischer Zeuge  ebenfalls  eine  Unterstützung  von  seilen  der  Staats- 
verwaltung, und  zwar  im  Betrage  von  258  11.  Im  darauffolgenden 

Jahre  wurde  ihm  sodann  zur  Erweiterung  seines  Betriebes  ein  un- 
verzinsliches Darlehen  von  4000  fl.  gewährt,  trotzdem  das  Mittel 

der  Seidenzeujimacher  damit  keineswegs  einverstanden  war  und 

„schon  vormals  angelanget,  daß  keinem  von  ihrem  Mittel  mehr  als 

12  Stühle  zu  halten  gestattet  werden  möchte"  -). 
Seinem  ältesten  Sohne.  Josef,  der  1762  das  Meisterrecht  er- 

worben hatte,  wurde  im  folgenden  Jahre  zur  Erkaufung  eines  eigenen 
Hauses  ein  Vorschuß  von  öOOOfl.,  und  zur  Einführung  reicher  brochierter 

Zeuge  ein  Beitrag  von  250  fl.  bewilligt^).  Noch  in  demselben  Jahre 

suchte  derselbe  bei  der  Regierung  um  die  Bewilligung  an,  fasso- 
nierten Gros  de  Tour  auf  Bestellung  der  Handelsleute  un  quali- 

tätenmäßig erzeugen  zu  dürfen.  Vor  dem  Eingehen  in  dieses 
(iesuch  forderte  der  Kommerzienhofrat  den  Niederösterreichischen 

Kommerzkonseß  zur  gutachtlichen  Berichterstattung  auf.  Die 
Landesstelle  ihrerseits  veranstaltete  sodann  eine  Umfrage  bei  den 
Fabrikanten  und  Handelsleuten  darüber,  wie  die  Verhältnisse  in 

Frankreich  lägen  und  äußerte  sich  sodann  dahin:  daß  „dortselbst 
die  Gros  de  Tour  allezeit  in  guter  qualität  und  rechtmäßiger  Breite 

verfertigt  wurden,  jedoch  wenn  eine  auswärtige  Bestellung 

vorkömt,  vermög  welcher  die  Waare  schmäler  Verlanget  wird,  so 

muß  hierüber  von  dem  Prevot  des  Marchands  zu  Lion  eine  eigene  Er- 

laubniß  abgefodert  w-erden,  wohingegen  man  in  der  Schweitz,  in 

Welschland,  auch  Görz,  durchgehends  die  schmale  Arbeit  erzeuge". 
Damit  sei  bewiesen,  daß  die  Fabrikanten  die  Waren  in  Frankreich 

nur  schmäler  bestellen,  „damit  sie  die  hiesigen  bürgerlichen  Seiden- 
zeugmacher durch  die  wohlfeile  der  französischen  Preiße  ebenfalls 

zu  einen  wohlfeilen  Preiß  zwingen  mögen".  Es  sei  darum  die  Ein- 
fuhr des  fremden  Gros  de  Tour  ganz  zu  verbieten.  In  diesem 

Falle  müßten  dann  auch  die  Görzer  verhalten  werden,  sich  genau 

an  die  QuaJitätenordnung  zu  halten,  wodurch  in  einem  die  Ein- 

schmuggelung  fremder  W^areu  unter  den  Namen  der  Görzer  verbindei't 

')  Die  folgende  Darstellung  beruht  auf  Akten  aus  den  Fasz.  "72/4928 
und  815  4941  N.-Ö.  -)  Reskript  vom  Jahre  1762  (ebd.).  =")  Extrakt.-Prot.  des 
Kommerzkons,  vom  Oktober  1763  (ebd.). 
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würde.  Die  schmäleren,  uuqualitütenmäßigen  Stoffe  aber  sollten  von 
den  Handelsleuten  nur  dann  bestellt  werden  dürfen,  wenn  sie  für  das 

Ausland  bestimmt  wären.  Dies  treffe  jedoch  bei  den  Auftrag- 
gebern Hebenstreits  nicht  zu.  Demoremäß  sei  auch  dessen  Ge- 

such  abzuweisen  *).  Der  Komnierzienhofrat  war  jedoch  anderer 
Meinung.  Er  entschied,  daß  „da  Fassonirter  Gros  de  Tour  hier 

nur  von  3  bis  4  Meister  erzeuget"  werde,  man  die  Einfuhr  dieser 
AVaren  nicht  verbieten  könne.  Auch  müsse  man  die  Erzeugung  in 
der  schmäleren  Art  gestatten,  da  dieselbe  im  Auslande  üblich  sei. 

Von  einer  Benachteiligung  des  Publikums  könne  keine  Rede  sein, 

da  ja  auch  die  Preise  geringer  seien.  Darum  sei  vorläufig  die  Er- 

zeugung schmälerer  Zeuge  gegen  vorherige  Anzeige  zu  gestatten  '-). 
Diese  Entscheidung  ist  von  großer  prinzipieller  Bedeutung. 

Denn  durch  sie  wurden  die  starren  Grenzen  der  Qualitätenordnung 
formell  zum   erstenmal  durchbrochen. 

Im  folgenden  Jahre  erfand  Josef  Hebenstreit  einen 

neuen  Webstuhl,  auf  welchem  „nebst  Ersparung  der  LazzerroUe- 
rinnen  in  der  Zeit  von  4  Stunden  fünf  viertel  Ellen  verfertiget 

werden,  wo  doch  auf  einen  ordinaire-Stuhl  während  dieser  Zeit  nur 

eine  Elle  fabriciret  werden"  konnte.  Er  erhielt  denn  auch  vom  Staate 

die  dafür  aufgewendeten  Kosten    im  Betrage  von  274  fl.   ersetzt  3). 
Die  hereinbrechende  Krise  zwang  1765  Vater  und  Sohn 

Hebenstreit,  bei  der  Regierung  um  einen  Geldvorschuß  anzusuchen, 

da  beide  „auswärtige  beträchtliche  Bestellungen  mit  langfristigen 

Crediten"  hatten,  die  sie  nur  ausführen  konnten,  wenn  mau  sie 

„mit  Geld  zur  Kaufung  der  Seide  versehe".  Es  wurden  ihnen  auch 
auf  die  Befürwortung  des  Kommerzkonsesses  hin  je  4001)  fl.  Vor- 

schuß bewilligt. 

Bei  dieser  Gelegenheit  erbat  sich  der  Kommerzkonseß  von 

der  Hofstelle  die  Ermächtigung,  auch  andere  „notleidende 

Fabrikanten",  soweit  die  Mittel  reichen,  unterstützen  zu  dürfen. 
Denn  der  Preis  der  Seide  sei  um  20"/o  gestiegen,  während  gleich- 

zeitig „die  Hoftrauer  (nach  dem  Hinscheiden  des  Kaisers  Franz) 

den  Absatz  der  seidenen  Waaren  gänzlich  aufgehoben"  habe.  Die 
geplanten  Unterstützungen  der  Fabrikanten  könnten,  um  jedem 

Risiko  für  die  Staatskasse  vorzubeugen,  in  der  Weise  vorgenommen 

')  Bericht  des  Kommerzkons,  vom  8.  November  1763  (ebd.).  -)  Gutachten 
dos  Kommerzhofrates  vom  ß.  Dezember  1763  (ebd.».  ')  Reskript  vom  Jahre 
1764  (ebd.). 
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werden,  „daß  man  den  Fabrikanten  Geld  leihen,  diese  aber  die 

Waren,  die  sie  von  diesem  Gelde  erzeugen,  bey  den  Niederläger 

Fachiui  zum  Verschleiße  geben".  Dieser  hätte  dann  die  Vor- 
schüsse ratenweise  abzuziehen  ').  In  der  Tat  wurde  dem  Kommerz- 

konseß  die  erbetene  Ermächtigung  erteilt. 

Den  beiden  Hebenstreit  wurden  auch  in  der  Folgezeit  diverse 

kleine  Unterstützungen  für  Verbesserungen  in  der  Fabrikations- 
technik gewährt.  Außerdem  erließ  ihnen  der  Kaiser  im  Jahre  1778 

die  Bezahlung  der  auf  das  vorgeschossene  Kapital  aufgelaufenen 
Zinsen  im  Betrage  von  rund  2000  fl.  Endlich  war  ein  Jahr  früher 
—  zugleich  mit  einem  Musterzeichner.  Grab  er,  dem  zweiten 

Sohn  Hebenstreits,  L  i  b  o  r  i  u  s.  zur  Vervollkommnung  ihrer  Fach- 
kenntnisse in  Frankreich  und  Italien  für  die  Dauer  von  drei 

Jahren  eine  Reiseunterstüt/.ung  von  je  150  fl.  jährlicli  bewilligt 

worden  -i. 
Sind  so  die  staatlichen  Unterstützungen  zugunsten  der  Familien 

Bey  winkler  und  Heben  streit  immerhin  bedeutend  zu  nennen, 

so  waren  hingegen  jene,  welche  dem  Taffetfabrikanten  Andre 

Jonas  gewährt  wurden,  nur  recht  gering.  Derselbe  übernahm  1758 

die  Arbeiterinnen  eines  zugrunde  gegangenen  Taffetbetriebes,  er- 
warb 1761  das  Bürger-  und  Meisterrecht  und  erhielt  in  demsell)en 

Jahre  einen  Vorschuß  von  2000  fl.,  wofür  er  sich  verpflichten  mußte, 

vornehmlich  Mädclien  zur  Stuhlarbeit  zu  verwenden^).  Den  von 
ihm  unterwiesenen  Mädchen  wurde  für  deu  Fall  ihrer  nuchlierigen 

Verehelichung  „ein  Stuhl  in  ihrer  Wohnung,  jedoch  nicht  anders 

beygelassen.  als  daß  sie  darauf  von  einem  büi-gerlichen  Meister 

verlegt,  folglich  alle  Schleyderey  Vermieden  werde".  Vom  Jahre 
1762  an  erhielt  Jonas  für  seine  elf  Lehrmädchen  auf  drei  Jahre 

einen  Kleiderbeitrag  von  jährlich  100  fl.  Auch  wurde  ihm  1767 
eine  Appreturmaschine  leihweise  überlassen  und  zwei  Jahre  später 

die  Zinsen  seiner  Schuld  nachgesehen. 

Trotz  dieser  geringen  Unterstützungen  nahm  seine  Fabrik, 
welche  er  in  Gemeinschaft  mit  seinen  beiden  Söhnen  betrieb,  einen 
glänzenden  Aufschwung.  Schon  1782  betrieb  er  38  Webstühle  und 

beschäftigte  l-i4  Personen.  1796  aber  war  die  Zahl  der  Stühle 

auf  660,  die  der  beschäftigten  Personen  auf  1980  gestiegen  *).  Die 

' 

')  Bericht  des  Kommerzkon.s.  vom  2.  .liinner  ITliß  (ebd.).  •)  Reskript 
vom  Jahre  1777  (Fasz.  772  4928  N.-Ö.).  ")  Vgl.  hierzu  S.  71,  97  f.  —  Das 
Folgende  ist  Akten  im  Fasz.  7ö/492-t  N.-Ö.  entnommen.  ■*)  Bericht  der  n.-ö. 
Regierung   vom  G.  Dezember  179ö   (Fasz.  782/4933   N.-Ö.) 
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Verdienste  Jonas'  um  den  Aufschwung  der  Seidenindustrie  wurden 
denn  auch  im  letztsjenannten  Jahre  durch  Verleihunjj  einer  gol- 
denen  Medaille  aneri\annt. 

Neben  Jonas  war  es  der  Taflet-  und  florfabrikant  Mas- 

,ü;otz,  der  sich  der  Unterstützung  durch  die  Regierung  erfreute. 
Dieser  übernahm  1756  den  Betrieb  einer  Witwe,  welche  er  ehe- 

lichte ').  Auch  er  beschäftigte  vorwiegend  Mädchen  und  erhielt 
1763  eine  Unterstützung  von  700  fi.,  ferner  gegen  Bürgschaft  des 

Fachini  einen  Vorschuß  von  3000  fl.  sowie  im  folgenden  Jahre 

einen  Zinsbeitrag  von  3(J0  fl.  Im  selben  Jahre  suchte  er  bei  der 

Regierung  um  einen  Kleidei-beitrag  für  die  bei  ihm  in  der  Lehre 
stehenden  Mädchen  an.  Die  Kaiserin  wies  hierauf  den  Kommerzien- 

rat  an,  ,.aus  der  Almosen-Cassa,  und  anderen  für  Hausarme  beste- 

henden milden  Stiftungen,  und  dann  aus  der  Comercien-Cassa  die 

Mittel  zusammen  ..."  zu  biüngen,  damit  „einem  jeden  armen 
Mägdlein,  welches  in  die  Lehre  der  Flor-  und  Tatfet-Manufactur  ein- 

tritt, für  die  Zeit  deren  Lehrjahren  monatlich  1  Gulden  und 

30  Kreutzer  gereichet  werden"  könnten-).  Mit  dieser  Anordnung 
der  Kaiserin  war  jedoch  der  Kommerzienrat  keineswegs  einver- 

standen. Er  erhob  gegen  dieselbe  Vorstellungen  und  führte  in  diesen 

aus:  „daß  die  Mägdlein  zum  Flor-  und  Taffetmachen  binnen  sechs 
Monathen  so  qualificieret  werden,  daß  sie  ihre  Kost  und  Kleidung 

gar  wohl  verdienen,  in  dem  2.  und  3.  Jahr  aber  dem  Meister  einen 
beträchtlichen  Nuzen  schaffen:  welches  dann  die  Ursach  ist,  daß 

der  I\Ieister  Jonaß,  so  die  mehreste  Mägdlein  unterweiset,  nie- 
malen um  einen  Bevtrag  angehalten,  sondern  den  gerinjren  Ein- 

büß,  dun  er  in  den  ersten  sechs  Monathen  erlitlien,  mit  dem  nuzen 

derer  lezten  zweyen  Lehr-Jahren  Compensiret  hat,  wie  ein  gleiches 

bey  allen  übrigen  Fabriques-Meistern  beschiehet".  Nichtsdesto- 
weniger habe  er,  der  Kommerzienrat,  ,.  denen  Meistern  so  derley 

arme  Mägdlein  in  die  Lehr  genohmen,  und  um  einigen  Bevtrag 

angehalten,  sothane  Hülf  niemalen  versaget,  .  .  .  wie  dem  Mas- 

gotz  für  jedes  Lehrmägdlein  vier  Ducaten  aus  der  Comercien- 

Cassa  abgereichet  wurden".  Dagegen  könne  er  einer  fortdauernden 
regelmäßigen  Unterstützung  in  der  geplanten  Weise  aus  finan- 

ziellen Gründen  nicht  das  Wort  reden  ̂ j.  Die  Kaiserin  hielt  jedoch 

'i  Das  Folgende  ist  den  Akten  im  Fasz.  77  4927  N.-Ö.  entnommen. 

'j  Ah.  Re.sol.  vom  2.  September  1761  (ebd.).  '■')  Vortrag  des  Kommerzienrates 
vom  29.  Sept.  17C4  (ebd.). 

Grünberg,  Studien  III.  7 



98 

trotzdem  an  ihrer  Entscheidung  fest.  Nur  wurde  der  Beitrag  auf 

12  fl.  pro  Jahr  abgerundet.  Seit  dem  lö.  September  1771  wurde 

übrigens  —  wie  gleich  hier  bemerkt  werden  möge  —  dieser  Bei- 

trag „nur  mehr  denen  auf  dem  Lande  zur  Taftet-Fabrikatur  in  die 

Lehre  trottenden  Mägdlein  .  .  .  verabfolget"  '). 
Masgotz  erhielt  auch  schon  für  das  Jahr  1764  den  ihm 

von  der  Kaiserin  zugebilligten  Beitrag  ausbezahlt.  Zwei  Jahre  darauf 

wurde  dann  sein  Vorschuß  samt  den  aufgelaufenen  Zinsen,  insge- 

samt 3446  fl.,  als  „verlohrene  Schuld"  abgeschrieben,  „jedoch  ohne 

Eröffnung  an  denselben".  In  den  siebziger  Jahren  verlegte  er  die 
Fabrik  nach  Mödling. 

Wie  sich  aus  der  vorstehenden  Schilderung  ergibt,  sjiielte 

die  Frauen-,  beziehungsweise  die  Mädchenarbeit  in  unserem  Ge- 
werbe von  allem  Anfang  an  eine  bedeutende  Kollo.  Die  Kaiserin 

iiesTte  für  dieselbe  besonderes  Interesse.  Auf  ihren  ausdrückiiclien 
Wunsch  erstattete  der  Kommerzkonseß  im  Jahre  1768  über  den 

Umfang  der  Frauenarbeit  in  diesem  Zweige  der  Industrie  und  die 

den  Lehrmädchen  gewährten  Beiträge  einen  besonderen  Bericht, 

dem  zu  entnehmen  ist,  daß  ,62  Stühle  für  die  TafFetarbeit  be- 
trieben, und  zu  solcher  Arbeit  56  Mägdlein  verwendet,  worunter 

lü  ihre  Lelirjahre  erstrecket,  und  den  Betrag  von  12  (julden  ge- 
nossen haben,  die  übrigen  41  aber  annoch  in  der  Lehre  begriffen 

waren  .  .  ."  -). 
Viel  Mühe  verwendete  man  in  Osterreich  auf  die  Einführung 

der  Samtfabrikation. 

Sie  wurde  eingebürgert  von  den  drei  uns  bereits  bekannten 

französischen  Emigranten  F I  e  u  r  i  e  t,  T  e  t  i  e  r  und  G  a u  t  i  e  r  3).  Der 
erstgenannte,  der  von  der  Regierung  für  neue  Samtwerkstühle  etc. 

575  fl.  geschenkt  erhalten  liatte.  wurde  bis  176;>  von  der  „Holl- 

steinischen Compagnie"  auf  22  Stülilen  verlegt.  Die  beiden  anderen 
hingegen  ar!)eiteten  zeitweilig  als  sell)ständige  Meister,  zeitweilig 

in  Kompagnie  und  erhielten  für  die  Einrichtung  von  Stühlen  und 

diverse  Proben  Beiträge  von  420,  beziehungsweise  300  fl. 
Als  sich  1763  die  ersten  Absatzstockungen  zeigten,  erklärte 

sich  die  Hollsteinische  Kompagnie  außerstande,  Fl  eu  riet  noch 
weiter  zu  verlesjen.    Ebenso  beschwerte  sich  Tetier  über  Mangel 

')  Hofdekret  vom  16.  Sept.  1771  (Fasz.  773/4929  N.-Ö.).  ')  Bericht  des 
n.-ü.  Kommeiv.kons.  28  ex  22.  März  1768  (ebd.).  ')  V<rl.  oben  S.  72.  Die  nach- 

folgende  Schilderung   nach   den   Akten  Fasz.  77,4927,   79/1935   und  818,49i'l. 
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an  Absatz.  Die  Regierung  suchte  nun  den  Handelsstand  zu  be- 

wegen, die  SamtvoiTüte  dieser  beiden  Firmen,  welche  zusammen 

einen  Wert  von  1 8.000  fl.  repräsentierten,  „gegen  billichen  Preiß  zu 

übernehmen,  und  nach  und  nach  zu  verschleißen,  um  so  der  Com- 

pagnie  und  dem  Tetier  zu  helfen,  ihre  Fabriken  weiter  fortfuhren 

zu  können".  Doch  erklärten  sich  die  Handelsleute  dazu  außer- 

stande, da  sie  nicht  nur  „mit  Scliulden  und  Waaren  überhäufe  seyen, 
sondern  auch  der  hohe  Preis  des  innländischen  Sammetes  selben 

zum  auswendigen  Vertrieb  untüchtig  mache".  Wohl  aber  waren  sie 

erbötig,  ,im  Frühjahr  ordentliche  Bestellungen  zu  machen".  Da 
jedoch  die  Fabrikanten  augenblickliche  Hilfe  nicht  entbehren 

konnten,  so  schlug  der  Kommerzkonseß  folgende  Maßregel  zu 

diesem  Zwecke  vor  ̂ ).  Der  Hollsteinischen  Kompagnie  sowohl 

als  Tetier  soll  gegen  pfandmäßige  Sicherstellung  ein  Vorschuß 

von  3000  fl.  gewährt  werden.  Ferner  soll  die  Einfuhr  aller  Arten 

von  Samt  verboten,  beziehungsweise  nur  ausnahmsweise  gegen 

Kommerzialpaß  unter  Begünstigung  jener  Kaufleute  gestattet  wer- 
den, welche  die  stärksten  Abnehmer  inländischen  Samts  wären, 

wobei  man  zur  wirksamen  Unterstützung  dieses  ImportverbotesFleuriet 

und  Tetier  bewog,  „die  Sanimte  künftighin  pr.  Ellen  um  30  Kreuzer 

billiger  zu  verkaufen,  wodurch  die  Ursache  des  Einschwärzens 

wegfäUt." 
Endlich  möge  man  „die  Lehrjungen,  wie  es  in  Frankreich 

beschiehet,  führohin  nicht  auf  den  alleinigen  Sammet-Schnitt,  son- 

dern zugleich  auf  andere  Seiden-Arbeithen  dressieren,  damit  sie 

solchergestalten  leichter  ihren  Verdienst  finden,  und  die  Sammet- 
Arbeith  sich  auch  nach  und  nach  unter  die  übrige  Werkstädte 

vertheilte,  als  wodurch  der  Zweck  einer  mehreren  Wohlfeilheit  am 

sichersten  zu  erreichen  se\u  dörifte". 

Die  Kaiserin  genehmigte  zwar  „in  Betrachtung  der  unter 

waltenden  Umständen"  diese  Vorschläge  noch  in  demselben  Monat, 

erklärte  es  aber  zugleich,  „da  bey  allem  deme  die  nötliige  Wohl- 

feilheit dieses  Fabricati  noch  nicht  zu  erlangen",  für  notwendig: 

„daß  zu  dessen  Bewürkung  auf  weitere  Mittel  fürgedacht  werde". 
Demtretnäß  lieauftra^te  sie  denn  auch  den  Kommerzienrat.  ..das 

vorzügliche  Augenmerk  dahin  zu  richten,  daß  die  rohe  Seiden-  und 

Farb-Stofl'en,  so  dahier  zur  Fabricatur  verbraucht  werden,  nicht 
allein  für  die  Sammet,    sondern  alle  übrigen  Seiden-Faljriijuen  von 

')  Vortragsprotokoll  vom  12.  Jiiuner  17G3  (Fasz.  77  4927.  N.-Ö.) 
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der  Jlautb  frej  gelassen  werden  iBÖgen.  Zu  welchem  Ende  dann 

derselbe  mit  der  Banco-Deputation  und  Hof-Cammer  das  Vernehmen 

zu  pflegen  bat".  Bei  dieser  Gelegenheit  gab  die  Herrscherin  auch 
ihrer  Überzeugung  Ausdruck:  „daß  der  gegenwärtige  Stand  der 

Sachen  zeigt,  wie  schädlich  es  seye,  daß  alle  Fabricaturen  in  die 
hiesige  Stadt  einbezogen  werden  wollen:  Wannenhero  ich  denn 

Meine  bereits  zu  Verschiedenen  Malen  zu  erkennen  gegebene 

Willens-Meinung  befolget  wissen  will,  das  endlich  jene  Fa- 
briquen,  welche  in  ihren  Fabriquatis  nach  der  stets  wechselnden 
Mode  sich  nicht  richten  müssen,  in  diese  Stadt  nicht 

weiter  e i n g e  p  f  1  a n  z  e  t,  sondern  deren  neue  Meister  in 

die  Landstädte  gewiesen,  und  überhaupt  die  Seideu-Fabri- 

catur  in  die  Stadt  Gürz  mehr  erhoben  werden  solle"  ̂ ). 
Die  bewilligten  Vorschüsse  wurden  den  Tetier  und  der 

IIu  liste  in  i  sehe  n  Kompagnie  noch  im  selben  Monat  „gegen 

\'erpfändung  so  vielen  Guten  Sanimetes  als  zu  Bedeckung  dieser 
Schuld  erforderlich,"  ausbezalilt  und  Fleuriet  —  nebst  den  zwei 

Seidenzeugmachern  Josef  Bey  winkler  und  Heinrich  Bigl- 
mayer  —  als  beständiger  Beschaumeister  mit  einem  Jahresgehalt 

von   100  fl.   angestellt-). 
G  au  t  i  e  r  starb  l)ereits  im  folgenden  Jahre.  F 1  e  u  r  i  e  t  im  Jahre 

1766^}.  Tetier  aber  entschloß  sich,  dem  Wunsche  der  Kaiserin 
folgend,  seine  Fabrik  17Gt  nach  Krems  zu  verlegen.  Er  erhielt 

zu  diesem  Zwecke  ein  sechsjähriges,  unverzinsliches  Darlehen  von 

0000  fl.  Ferner  wurde  ihm  die  zollfreie  Überführung  der  gefärbten 

Seide  von  Wien  nach  Krems  gestattet  und  seine  Fabrik  auf  sechs 

Jahre  von  allen  Steuern  befreit.  Außerdem  erhielt  er  im  folgenden 

Jahre  i>0  fl.  als  Reisespesenvergütung  für  einen  fremden  Gesellen; 

1767  l'ür  Gerätschaften  402  fl. ;  im  nächsten  Jahre  für  Lehrlings- 
beiträge und  Werkstüble  1008  fl. ;  dann  für  Einrichtung  einer 

eigenen  Seidenfärberei  500  fl. ;  endlich  für  einen  von  ihm  enga- 
gierten Lyoner  Seidentarber  eine  jährliche  Pension  von  200  fl.  und  als 

]5elobnung  dafür,  daß  er  „Weibspersonen"  beschäftigte,  ein  Geschenk 
von  200  fl.  ̂ ).  Auch  wurde  in  demselben  Jahre  auf  sein  Betreiben 

das  bereits  besprochene  Reglement   für  die  Landmeister  erlassen "). 

')  Ah.  Resol.  auf  den  zit.  Vortrag  vom  12.  Jänner  1763.  ')  Vgl.  S.  93. 
')  Die  von  Fleuriet  betriobenen  22  Webstühle  wurden  nach  seinem  Tode 
an  verschiedene  Meister  verteilt.  Der  Witwe  wurde  wohl  eine  Pension  von 

jährlich  150  fl.  zugesprochen,  doch  trotz  vieler  Reklamationen  nicht  aus- 
bezahlt.   ♦)  St.-.-V.  1872  ex  1768.    ̂ )  Vgl,  hierzu  S.  ti  ff. 
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Trotz  der  ihm  gewälirten  niannigl'iiltigeii  Unterstützungen  hatte 
Tetier  immer  —  meist  wohl  infolge  der  ungünstigen  Konjunktur 
—  mit  materiellen  Sorgen  zu  kämpfen.  So  sehen  wir  ihn  im  Jahre 
1760  bei  der  Regierung  neuerlich  um  eine  Unterstützung  ansuchen, 
naclidem  er  im  selben  Jalire  5<M)  fl.  für  neue  Webstühle  und  400  fl. 

als  Gehalt  für  einen  Buchhalter  bekommen  hatte.  Doch  wurde  er, 

da  die  „Casse  ohnehin  Erschepfet  und  niciit  einmal  zu  den  bereits 

festgesetzten  auflagen  zureichet"',  abgewiesen.  Die  Fabrik,  in  der 
30  Webstühle  betrieben  wurden,  ging  hierauf  in  die  Hände  einer 
Gesellschaft  über.  Die  neueintretenden  Teilnehmer  waren:  der 

Sekretär  von  Gapp.  von  Berken  und  von  Glamotsch.  welche 

zusammen  ein  Kapital   von  lO.OW  fl.  aufbrachten. 

Tetier  selbst  trat  schon  im  folgenden  Jahre  krankheitshalber 

in  den  Ruhestand.  Seine  jährliclie  Pension  von  400  fl.  wurde  ihm, 

da  er  aus  eben  diesem  Grunde  1778  in  seine  Heimat  Lj'on  zurück- 
kehrte, in  Anerkennung  seiner  verdienstvollen  Tätigkeit  in  Öster- 

reich ffnadenweise  dahin  nachgesendet').  In  der  Heimat  blieb  er 
jedoch  nur  wenige  Jahre.  Schon  1785  kehrte  er  wieder  nach  Wien 

zurück  und  erhielt  gegen  Bürgschaft  der  Niederlagsverwandten 

K  oll  mann  und  Sohn  zur  Anlegung  einer  „Glanz-Taflet-  und 
tVanzösichen  Dünntuchfabrik"  ein  unverzinsliches  Darlehen  von 

lOOO  fl.,  ferner  1800  fl.  für  Webstühle  etc.').  Doch  starb  er  noch 
im  selben  Jahre,  worauf  die  Fabrik  von  der  Witwe  in  Gemein- 

schaft mit  dem  Lyoner  Bi  e  d  -  C  liart  o  n  übernommen  und  be- 

trieben wurde  -). 
Die  obwähnte  Sozietät,  welche  den  Betrieb  auf  52  Stühle  erweitert 

hatte,  löste  sich,  als  von  Gapp  seitens  der  Regierung  aufgefor- 
dert wurde,  „entweder  seine  Seiden-  und  Sammetfabrik  zu  Krems 

hintanzugeben,  oder  aus  seiner  bekleidenden  Stelle  auszutreten", 
bereits  1772  wieder  auf.  Die  Fabrik  ging  nun  in  den  Besitz  des 

Martin  Pete  rn  ade  r  über,  dem  wohl  auch  weiterhin  alle  Begün- 
stigungen seiner  Vorgänger  eingeräumt  wurden,  der  sich  aber  dafür 

zu  halbjähriger  Rechnungslegung  verpflichten  mußte. 

Außerdem  wurde  die  Fabrik  unter  die  Inspektion  des  Kreishaupt- 
manns Baron  von  Gudenius  gestellt,  der  dafür  eine  jährliche 

Eritlülinun<j  von   100  fl.   bezog. 

Doch  scheint  die  Fabrik  auch  unter  der  neuen  Leitung  nicht 
besser  floriert  zu  haben    als  unter    der  alten.    Peternader    erbat 

')  St.-A.  3089  ex  1785.     -)  75  ex  10.  Aug.  1785.  Fasz.  79/4935,  N.-Ö. 
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schon  1774  die  Bewilligung,  seinen  Betrieb  nacli  Wien  verlegen  zu 

dürfen.  Docli  wurde  ihm  dieselbe  vorläufig  nicht  gewährt.  Vielmehr 

wurde  ihm  mitgeteilt,  daß  er  „zum  ununterbrochenen  Verlaag  der  in 

Krems  auf  dessen  selbst  eigenes  Ansuchen  erst  kürzlich  vermehrten 

Arbeitsleuthe  und  Stühle,  so  wie  sie  dermalen  verstreuet 

sind,  verpflichtet  sey",  weshalb  ihm  aucli  die  „Zusammenziehung 

der  Fabrik  in  ein  Hauß"  absolut  verboten  wurde  ').  Und  als 

Peter uader  gegen  diese  Entscheidung  Vorstellungen  erhob  und 

sich  hierbei  besonders  darüber  beschwerte,  daß  die  Regierung  die 

von  ihm  verlegten  Meister  mit  Webstühlen  versehen  und  ihnen  die 

Beivilligung  erteilt  habe,  für  andere  Verleger  zu  arbeiten,  wurde 

nicht  nur  diese  Maßnahme  aufrechterhalten,  sondern  ihm  auch  klar- 

gelegt, daß  er  verpflichtet  sei,  „bey  dem  Umstände,  daß  auch  der 

Meister  denen  über  drei  Tage  ohne  Arl)eit  bleibenden  Gesellen 

das  Wartegeld  zahlen  müsse,  den  Fabriksmeistern  für  jeden  über 

drei  Tag  feiernden  Stuhl  24  Kreuzer  zu  bezahlen".  Dagegen  stehe 
es  ihm  frei,  seine  Fabriksmeister,  falls  er  sie  nicht  beschäftigen 

könne,   einfach  zu  entlassen'-). 
Ein  neuerliches  Gesuch  Peternaders,  ilira  die  Verlegung 

der  Fabrik  in  die  Xäiie  Wiens  zu  gestatten,  da  er  in  Krems  nicht 

nur  an  dem  Mangel  geeigneter  Hilfskräfte  zu  leiden  liabe,  sondern 

auch  eine  eigene  Fäi'berei  betreiben  müsse,  die  ihm  nebst  den 
diversen  Transportkosten  viele  Auslagen  verursache,  wurde  endlich 

in  günstigem  Sinne  erledigt.  Im  Frühjahr  1776  wurde  die  Fabrik 

nach  Meidling  bei  Wien  übertragen  3)  und  dort  von  Peternader 

bis  zu  seinem  1780  erfolgten  Ableben  betrieben*). 
Zu  erwähnen  wären  auch  noch  jene  Unterstützungen,  welche 

den  Florfabrikanten  Falzorger  gewährt  wurden.  Dieser  hatte  in 

Gemeinschaft  mit  dem  Italiener  Valero  in  den  fünfziger  Jahren 

die  Florfabrikation  in  Österreich  eingeführt^).  17(57  errichtete  er 

eine  Florfabrik  in  der  Leopoldstadt  in  W^ien  und  erhielt  in  diesem 

Jahre  auch  ein  diesbezügliches  Privilegium'').  Im  folgenden  Jahre 
wurde  ihm  ein  Vorschuß  von  4000  fl.  gewährt,  nachdem  er  sich 

schon  vorher  zur  „mehreren  Verwendung  von  weiblichen  Persohnen" 

')  Reskript  der  Hofkamuier  vom  30.  Mai  177-t  (ebd.).  -)  Protokoll  der 
Hofkammer  vom  16.  Jänner  177ö  (ebd ).  ')  Protokoll  der  Hofkammer  vom 

H).  Februar  1776  (ebd.).  ■*)  Reskript  der  Rechnungskamraor  vom  Jahre  1780 
(ebd.).  ')  Protokoll  des  Kommerzdirektoriums  vom  17.  Juni  1756  (Fas/..  773/4929 
N.-Ö.).  °)  Protokoll  des  Kommerzkons,  vom  26.  November  17C7  (ebd.\  St.-A. 
2S45  ex  1767. 
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verpflichtet  hatte '1.  Nach  seinem  1769  erfolgten  Tode  wurde  der 

Betrieb  von  der  ̂ ^'it\ve  fortj^eführt.  der  man  zu  diesem  Zwecke 
einen  Zuscliuß  von  1600  Gulden  bewilligte.  AuCerdem  wurde,  um 

diesen  Industriezweig  zu  fördern,  am  17.  August  1770  die  Einfuhr 

von  Seidenflor  verboten,  den  Handelsleuten  aber  „nach  Maßnahme 

ihrer  Bestellungen  im  Innlande",  Pässe  erteilt'-).  Lange  war  dieses 
Einfuhrverbot  übrigens  nicht  aufrecht  zu  erhalten.  Ergab  sich  doch 

bereits  1772,  daß  im  Inlande  jülirlich  nur  2400  Stück  Flore  er- 

zeugt wurden,  dieKaufleute  aber  imJahrel771  mittelsKomnierzialpässen 

nicht  weniger  als  16.940  Stück  eingeführt  hatten,  wobei  sie  „noch 

bey  weitem  mehr  verlanget  hatten'  -'i. 
Die  Witwe  Falzorger  erhielt  in  der  Folgezeit  nur  noch  einen 

jährlichen  Kleiderbeitrag  für  ihre  Lehrmädchen  und  eine  einmalige 

Unterstützung  von  432  fl.  Das  Privilegium  wurde  1805  auf  ihren 

Sohn  Josef  übertragen*). 
Ganz  im  Rahmen  dieser  Verfügungen  bewegten  sich  auch  die 

den  übrigen  Produzenten  gewährten  Unterstützungen.  So  erhielten 

im  Jahre  1762  der  Seidenzeugmacher  B  i  glmay  e  r  zur  Einrichtung 

zweier  Opera-Stühle  4700  fl;  der  Seidenzeugmacher  Zanoni  für 

einen  Damaskin-Stuhl  400  fl. ;  im  folgenden  Jahre  der  Taftetfabri- 

kant Asani  zur  Einrichtung  von  sechs  Tafifet-Stühlen  162  fl.;  zwei 
Jahre  später  der  Seidenzeugmacher  Const antin  zwei  Rolirkänime 

und  60  fl.  zur  Einrichtung  eines  Damast-Stuhles :  endlich  Josef  Lo- 

catelli  für  diverse  Geräte   lOO  fl.  ■•). 
Mit  den  vorstehenden  Daten  ist  selbstverständlich  kein  er- 

schöpfendes Bihl  der  den  Produzenten  gewährten  Unterstützungen 

gegeben.  Vielmehr  sollen  die  angeführten  Pralle  nur  als  Illustrations- 
beispiele  dienen  für  die  Art  und  den  Umfang  der  Kegierungstätig- 
keit  auf  unserem  Gebiete. 

Nicht  vergessen  sei  auch  hier  eine  vom  Kommerzkonseß  ein- 

geleitete  ..  Concurrenz  zur  Einfülirung  der  brochirten  geringen  Seiden- 

stoft'e.  wo  die  Ellen  nicht  über  S'/.^  Gulden  kosten  solle."  An  ihr 
beteiligten  sich  14  Seidenzeugmacher.  8  derselben  wurden  die  Bar- 

auslagen im  Betrage  von  je  30  fl.  ersetzt.  Der  Preis  von  150  fl. 

fiel  Josef  B  e  y  winkle  r  zu  *). 

')  Reskript  des  Kommor/.kons.  vom  3.  Milrz  1768  (ebd.).  -)  Cod.  austr. 
Suppl.  VI.  l.SGl.  '}  Bericht  des  Komniorzkons.  vom  10.  August  1772 

(Fasz.  773/4929,  N.-Ö.).  ■•)  Protokoll  der  Hofkammer  vom  30.  September  1805 
(ebd.).  ■')  Akten  im  Faszikel  77 '4927  und  782 '4933.  N.-Ö.  «)  Note  vom 
23.  April  176.Ö  (Fasz.  77/4927,   N.-Ö.). 
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Die  Neugründungen  in  der  Seidenfabrikution  vollzogen  sicli 

zumeist  ohne  Beihilfe  der  Regierung.  Materielle  Unterstützungen 

wurden  in  der  Regel  nur  fremden,  nach  Österreich  einwandernden 
Manufakturisten  zuteil.  So  erhielten  die  von  dem  Handelsmann 

Tocjuiohi  von  Trient  nach  Wien  gebrachten  Brüder  Urbani  130  fl. 

als  Reisejield,  150  fl.  für  Kleider  und  Hausrath,  einen  Monats- 

beitaig  von  30  fl.  und  einen  Vorschuß  von  400  fl. '). 
Etwas  höher  beliefen  sich  die  dem  Lyoner  Seidenzeugfabri- 

kanten Vial  zugestandenen  Beiträge.  Dieser  errichtete  in  Wien  im 

Jahre  1767  eine  Fabrik  für  feine  brochirte  und  reiche  Zeuge.  Zu 

diesem  Behufe  erhielt  er  von  Staats  wegen  öOO  fl.  für  Reisespesen, 

400  fl.  für  Hauseinrichtung  und  eine  jährliche  Pension  von  (300  fl., 

wohingegen  er  sich  verjjflichtete,  „beständig  inländische  Ge- 

sellen und  Lehrlinge  zu  halten"  -).  Schon  im  darauffolgenden 
Jahre  assoziierte  er  sich  mit  dem  Fabrikanten  V  i  o  1  a  n  d. 

Mit  Rücksicht  darauf,  daß  er  „ganz  besondere  Geschicklichkeit 

zeige,  und  14  Meister,  von  denen  manche  auf  38  Stühlen  arbeiten, 

das  ganze  Jahr  mit  Arbeit  versehe",  wurde  ihm  sodann  ein  Jahr 

später  zur  Erweiterung  seines  Betriebes  ein  durch  zehn  Jahre  un- 
verzinsliches Darlehen  gewährt,  allerdings  nur  unter  der  Bedingung, 

daß  die  Regierung  jederzeit  die  Bücher  der  Kompagnie  solle  prüfen 

dürfen  3).  Und  abermals  nach  einem  Jahre  wurden  ihm  zur  Anschafl^ung 
von  sechs  Stühlen  für  brochierten  Taflet,  welche  von  Mädchen  betrieben 

werden  sollten,  720  fl.  zugewiesen.  Nach  seinem  1771  erfolgten  Tode 

ging  die  Fabrik  auf  den  Fabriksmeister  Chart  on  über,  der  sie  dann 

mit  wechselndem  Erfolg  bis  1798  weiterführte.  Dann  übernahm  sie 

der  Freiherr  von   Geramb  und   1804  der  Großhilndler  Rioger''). 

Lu  Jahre  1768  erbot  sich  der  Hamburger  Samtfabrikant  En- 

gelbert König,  in  AVien  eine  Samtfabrik  mit  „100  Stühlen  einzu- 

richten, davon  auf  60  Hamburger  Sanimete  .  .  .  und  auf  den  rest- 
lichen 40  Stühlen  verschiedene  Seidenstofle,  die  hier  bis  nun  gar 

nicht  oder  fast  nicht  erzeugt  wurden,  zu  verfertigen."  Diesem  An- 
gebot wurde  zugestimmt  und  dem  K  ö  n  ig  dafür  bewilligt:  eine  durch 

acht  Jahre  laufende  Subvention  von  je  2000  fl. ;  dann  für  50  aus 

der  Fremde  nach  Wien  zubringende  Arbeiter  ein  Reisegeld  von  je 

60  fl. ;  endlich  für  einen  geschickten  Werkmeister   eine  fünfjährige 

')  Reskript  vom  Jahre  17G3  (ebd.).  Der  Vorschuß  von  40ü  fl.  mußte 

bereits  1766  „als  uneinbringlich"  abgeschrieben  weiden.  '')  Bericht  der  n.-ö. 
Regierung  vom  8.  Oktober  17G7  (Fusz.  77i  4930.  N  -Ö.  St.-A.2260  ex  1767). 

')  Reskript  vom  3.  Juni  1769  (ebd.).     *)  Bericht  vom  26.  November  1804  (ebd.). 
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Pension  von  je  300  fl.  \).  Ferner  wurde  ihm  der  Wohnungszins 

für  zwei  Jahre  zugesprochen  und  die  Fabrik  „von  der  Beschau" 
befreit,  wogegen  die  Waren  mit  einem  Fabriksstempel  versehen 

werden  mußten.  Auch  wurde  ihm  nalieuelegt,  ,,daß  man  hoffe,  in 

Hinkunft  auch  Landeskinder,  vor  allem  als  Lehrlinge  verwendet  zu 

sehen,  ein  Wunsch,  dem  K  ö  n  i  g  in  der  Folgezeit  tatsächlich  Rech- 

nung trug-).  Den  Absatz  der  Firma  suchte  die  Regierung  dadurch 
zu  fördern,  daß  sie  jenen  Handelsleuten,  welche  bei  der  Königschen 

Fabrik  Bestellungen  machten,  Kommerzialj)ässe  auf  fremde  Waren 

erteilte'^).  Nach  dem  Tode  des  Eigentümers  ging  die  Fabrik  vor- 
erst auf  dessen  W  i  t  w  e  über,  sodann  auf  den  Handelsmann  K  r  i  t  s  c  h, 

von  dem  sie  nach  kurzer  Zeit  der  Fabriksdirektor  Christian  Gottlieb 

Hornpostel  übernahm  ■*!.  Dieser  bezog  durch  fünf  Jahre  eine 
Subvention  von  je  500  fl.  Dagegen  wurde  ihm  1775  die  Begünsti- 

gung der  Beschaubefreiung  entzogen,  da  er  „unqualitätenmäßig" 
produziert  hatte.  Unter  Josef  11.  vergrößerte  man  die  Fabrik  so  be- 

deutend, daß  im  Jahre  1790  daselbst  bereits  200  Stühle  im  Betrieb 

standen.  Hörn  posteis  Sohn  Christian  Georg,  auf  den  die  Fabrik 

nach  des  Vaters  Tode  überging,  erfand  1S16  einen  „selbstweben- 

den Stuhl".  Die  Firma  selbst  wurde  erst  1890  nach  dem  Tode  von 

Otto  Hornpostel,  dem  Enkel  Christian  Gottlielis  aufgelöst -'i. 

Neben  den  eben  besprochenen  Xeugründungen  in  der  Seiden- 

industrie, die  wieder  nur  als  Typen  zu  lietracliten  sind,  dürfen  die  ana- 

logen Vorgänge  in  der  Bandindustrie  nicht  übersehen  werden.  Dieselben 

sollen  jedoch  in  einem  eigenen  Kapitel  zur  Darstellung  gelangen  ̂ J. 

§  6.  Reform  der  (inalitätcnordnuii^-  von  1751   in  liberalem 
Sinne  (1770).  3IäßigHng  der  Prohibitionspolitik  (1774). 

Der  Wunsch,  die  Seidenmanufaktur  von  den  ihrer  freien  Ent- 

wicklung entgegenstehenden  Hindernissen  zu  befreien,  führte  in 

den  siebziger  Jahren  des  Will.  Jahrhunderts  zu  dem  Erlaß  einer 

Iveihe  genereller  Vei'fügungen.  deren  erste  die  lieform  der  seit  1751 
in  Geltung  befindlichen  Qualitätenordnung   vvar. 

Wohl  hielt  man   noch  —  trotz  mancher  Zusjeständnisse  an  die 

')  Ah.  Resol.  vom  13.  November  176!)  (Fasz.  77  -1927,  N.-Ö.).  '-)  In  einem 
Bericht  vom  15.  Dezember  1770  (ebd.)  stellt  Doblhof  f  der  Fabrik  „das  Zeugniß 
aus,  daß  gleichwie  das  Werk  überliauiit  guten  Fortgang  gewinnet,  zugleich 

auch  für  den  Unterricht  der  inländischen  Lehrlinge  bestens  gesorget  wird". 
')  Reskript  vom  8.  Oktober  1772  (ebd.).  ■*)  St.-A.  2051  ex  177-i.  ̂ )  Vgl. 
liujatti,  a.  a.  0.,  S.  58.     ̂ )  Vgl.  unten  Kap.  VI. 
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Fabrikanten  —  im  Prinzi})  an  der  Reglementierung  der  Industrie 
fest.  Anderseits  aber  mußte  man  doch  der  Tatsache  Rechnung  tragen, 

daß  die  Seidenindustrie  und  mit  ihr  der  Kreis  jener  Waren,  deren 

Einbürgerung  erst  nach  d  e  m  E  r  1  a  ß  der  Qualitätenordnung  erfolgt 

war,  immer  größere  Ausdehnung  erfahren  hatte,  so  daß  die  Einbe- 

ziehung auch  dieser  neuen  Froduktionsgebiete  in  die  Qualitätenordnung 

im  Interesse  der  Gleichheit  in  der  Fabrikation  notwendig  erschien. 

Nach  langen  Beratungen  mit  den  Fabrikanten,  dem  Handels- 

stand und  den  Niederlägern  gelang  es  endlich,  zwei  Entwürfe  aus- 

zuarbeiten, die  der  Kommerzkonseß  am  15.  Juni  1770  dem  Kom- 

merzienrat  vorlegte  ̂ ). 

Die  eine  derselben  bezog  sich  auf  die  Seiden-  und  Samtzeuge, 

die  zweite  auf  die  Dünntücher.  Außer  der  Vermehrung  der  darin 

enthaltenen  Artikel  von  26  auf  5(3,  bezieluingsweise  —  mit  Ein- 

schluß der  Samte  —  auf  63  bei  den  Seiden-  und  Samtzeugen  so- 

wie auf  34  bei  den  DUnntüchern,  zeigten  diese  Entwürfe  nur  eine 

bedeutende  Veränderung:  das  Fehlen  einer  Festsetzung  der  Arbeits- 

löhne. Der  Kommerzkonseß  begründet  diese  Neuerung  damit,  daß 

man  es  darum  „nicht  für  ratiisani  befunden,  den  in  der  Vorherigen 

Qualitäten-Ordnung  beygesetzt  bestimten  arbeitlilohn  i'ür  die  ver- 
schiedenen Gattungen  der  Seidenwaarei;  be3'zurucken,  weil  solcher 

zu  Jioch  zu  seyn  sclieine,  und  zu  wünschen  wäre,  daß  solcher  nach 

und  nach  herabgesezt  werden  könte"  -).  Dies  autoritativ  zu  tun, 
erschien  jedoch  auch  nicht  rätlich.  Man  erachtete  es  vielmehr  für 

allein  richtig,  die  Lohnfeststellung  der  Vereinbarung  der  Parteien  zu 

ül)erlassen.  Denn  es  müsse  „dem  Meister  die  Freyheit  gelassen 

werden,  mit  dem  Gesellen  den  Arbeitslohn  solchergestalten  zu  be- 

handeln, daß  er  darbey  bestehen,  und  dem  Käufer  einen  annehm- 
liclien  Preiß  machen  könne;  wie  denn  aucii  unter  denen  Gesellen 

ein  so  großer  Unterschied  angetroffen  wird,  daß  es  nicht  billig  seyn 

dürfte,  wenn  der  geschicktere  nicht  nielir  Lohn  als  der  Mittel- 

mitssige  haben  solle". 
Die  vorgelegten  Entwürfe  erhielten  die  Genehmigung  der 

Kaiserin  •*)  und  wurden  sodann  unter  dem  12.  Juli  1771)  icundgemacht  *). 
Es  braucht  kaum  besonders  hervorgehüiien  zu  werden,  daß 

die  Ausmerzung  der  Lohnsatzungen  ausschließlich  den   Zweck    ver- 

')  Qualitatenordnung-Entwürfe:  Fasz.  77  4927,  N.-Ü.  ')  Begleitschreiben 
des  Kommerzkonsesses  vom  15.  Juni  1770  zu  den  zit.  Entwürfen  (ebd.). 

»)  Ah.  Res.  vom  2.  Juli  1770  (ebd.).     ")  Cod.  austr.  Suiipl.  VI.  1351  ff. 
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folgten,  eine  „Mässigung"  der  Arbeitslöhne  zu  bewirken.  Es  erhellt 
dies  auch  hieraus,  daß  um  eben  diese  Zeit  die  Erzeugung  „gewisser 

geringer,  den  Gesellenlohn  nicht  ertragender  Seidenzeug-Gattungen' 
den   „Weibspersohnen"  freigegeben  wurde'). 

Zwei  Jahrzehnte  früher  hatte  eine  ähnliche,  allerdings  be- 
schränktere Verfügung  die  Interessen  der  Gesellen  nicht  wesentlich 

tangiert.  Damals  hatte  die  neue  expansionsfähige  Industrie  noch 

allen  zur  Verfügung  stehenden  Kräften  Raum  gewährt.  Nun  aber 
fühlten  sich  die  Gesellen  durch  die  immer  stärker  fühlbare  Kon- 

kurrenz der  Frauenarbeit  in  ihrer  wirtschaftlichen  Position  bedroht. 

Die  Verfügung  des  Kommerzkonsesses  rief  daher  den  lebhaftesten 

Widerstand  von  ihrer  Seite  wach.  Durch  „Zusammenrottung  und  Ent- 

weichung aus  der  Arbeit"  suchten  sie  dieselbe  „unkräftig  und  wieder 
aufheben  zu  machen",  ohne  indes  etwas  anderes  zu  erreichen,  als 
daß  die  Regierung  iiö  Gesellen  in  Haft  setzte,  die  sich  dann 

„nach  einigen  Tagen  gefänglicher  Verschließung  bey  Wasser  und 

Brot"  durch  Revers  verpflichteten,  allen  von  der  Kaiserin  erlassenen 

Verfügungen   „willig  und  gehoi'sam  zu  gehorchen-)". 
Die  Regierung  aber  nahm  diese  Vorgänge  zum  Anlaß,  die 

Frauenarbeit  in  weit  größerem  Umfange  zu  gestatten,  als  dies  ur- 

sprünglich geplant  war.  „Um  die  Landes-Manufakturen  dem  Eigen- 

sinne einiger  Aufwiegler  ferners  nicht  ausgesetzt  zu  lassen",  heißt 
es  in  dem  unter  dem  10.  Juli  1770  erlassenen  Patent  3),  „haben  wir 
über  die  getroftene  Maßnahmung  noch  weiter  beschießen,  daß  von 

nun  an  alle  glatte  und  fa9onirte  Seidenz  eu  g- W  aar  en, 
mit  alleiniger  Ausnahme  der  b  r  o  chirt  en  und  reichen  Zeugen, 

dann  aller  Gattung  von  Sammet,  in  Unseren  Erblanden  durch 
Weibspersonen  auf  dem  Stuhle  sollen  bearbeitet  werden  können; 

diejenige  Gesellen  aber,  so  sich  hierwider  im  geringsten  auflehnen, 

zu  dem  Meisterrechte  in  Unseren  Erblanden  zu  keiner  Zeit  zuge- 

lassen, sondern  allsogleich  handfest  gemacht,  als  der  Profeßion  ent- 

fallene dem  Militari  zu  Kriegsdiensten  übergeben,  oder  nach  Be- 

schaffenheit und  Grösse  des  Frevels  mit  empfindlichen  Zuchthaus- 

Strafen,  oder  Schanzarbeit  beleget  werden". 
Wohl  erhoben  die  Gesellen  gegen  diese  Verfügunsen  eine 

bittliche  Vorstellung  an  den  Kommerzien- Hofrat,  in  welcher  sie 

darüber  klagten,  daß  sie  so   „gänzlich  zurUckgesezet"   würden.  Doch 

')  Vgl.  hierzu  auch  Pfibram  a.  a.  0.,  S.  217.     ')  Reskripte  vom  10.  und 
II    Juli  1770  (AMJ.  IV.  F.  46,  N.Ö.).     »)  Cod.  austr.  Suppl.  VI.  1350. 
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wurde  ihnen  darauf  nur  schroff  „bedeutet,  daß  sie  sich  dem  in 

Sachen  erlassenen  Patent  auf  das  genaueste  zu  fügen  (haben), 

wie  im  widrigen  gegen  die  L'bertretter  mit  den  im  selben  auf- 
gemessenen Straffen  unnachsichtlich  Vorgegangen  werden  würde"  '). 

Die  Zahl  der  in  der  Seidenindustrie  tätigen  Frauen  erfuhr  denn 

auch  in  den  folgenden  Jaliren  eine  stete  Zunahme.  Bezeichnender- 

weise waren  es  vor  allem  die  fabrikmäßigen  Betriebe,  in  denen  Frauen 

bei  der  Stuhlarbeit  Verwendung  fanden,  während  in  den  zunftniäßigen 

Betrieben  die  weiblichen  Arbeitskräfte  in  der  Regel  bei  Hilfsarbeiten, 

wie  Spinnen,  Winden  etc.  beschäftigt  wurden.  Die  folgende  General- 

tabelle vom  Jahre  1772,  welche  zugleich  den  bedeutenden  Umfang 

dieser  Industrie  zeigt,  gibt  hierüber  interessante  Aufschlüsse. 

General-Tabelle  der  Fabriken    in  Osterreich   unter  der  Enns.    dann 

der  Kommerzial-Gewei-bschaften  in  Wien   vom  Jahre   1772. 

Name  der  Fabriken 
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Samt   und   Taffetfabrik  ' 
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Samtfabrik     des    Karl 
Rürher   
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Flor-  und  Tüchelfabrik 
des  Heinrich  Grob    . 

Fabrik   der    Elise   Fal- 
zorgerin   
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gotz   '       2j 
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>)  Reskript  der  Hofkammer    vom    23.  .luli    1770    {Fasz.  81  J937,    N.-O  ). 
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Name  der 

Gewerbschaften 
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Zusammen    .     .     .     .    1  236  i  662     341 90 124,1288     263  1353 

Es  wurden  demnach  in   den  Fabriken  beschäftigt  an: 

niämil.  Arbeitskräften  73  Gesellen  und  31  Lehrlinge 

weibi. 62 109 
„         und  1  loSeidenvvin- 

derinnen. 

Wesentlich  anders  aber  war  das  Verhältnis  bei  den  zünftigen 

Meistern.  Bei  diesen  erscheinen  in  Verwendung  an: 

männl.    Arbeitskräften    662    Gesellen  und  341   Lehrlinge 

weibl.  „  90  „  ,     124 

neben  diesen  aber  1288  Seidenwinderinnen  und  263  Spinnerinnen. 

Diese  billigeren  weiblichen  Arbeitskräfte  waren  in  der  Seiden- 
industrie eine  der  wirksamsten  Waffen  der  jungen  Großbetriebe  im 

Konkurrenzkampfe  gegen   die  zünftigen  Kleinmeister. 

Mit  der  Ausbreitung  und  Befestigung  der  Seidenindustrie 

hörten  nach  und  nach  aucli  die  verscliiedenen  Begünstigungen  auf, 

welche  man  den  Produzenten  bis  zum  Beginn  der  siebziger  Jahre 

gewälirt  hatte.  Neben  der  gänzlichen  Einstellung  der  Auslagen  für 

die  Seidenzucht  ^)  und  der  zwar  nicht  formellen  Einstellung  der 

Vorschüsse  und  Beiträge  für  die  Fabrikanten  —  die  künftighin  nur 

mehr  dann  gewährt  werden  sollten,  wenn  „der  anhoffende  Nuzen 

in  Ansehung  des  Staats-  und  Nahrungsstandes  beträchtlich  ist,  das 

Werk  die  Kräfte  des  Privatkredits  übersteiget,  und  die  Sicherheit 

des  Vorschußes  möglichst  gedecket  ist"  -)  —  erwog  man  auch  die 
Mäßigung  der  Einfuhrverbote  auf   fremde  Seidenwaren. 

Die  hierüber  geführten  Verliandlungen  nahmen  mehr  als  zwei 

')  Vgl.  hierzu  S.  50.     -)  St.-A.  1694  ex  1777. 
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Jabre  in  Anspruch  M.  Als  ihr  Ergebnis  ist  das  Patent  vom  14.  Ok- 

tober 1774 -)  zu  betrachten,  durch  welches  die  Einfuhr  eines  Teiles 

der  bis  dahin  \-erbotenen  Seidenwaren  gegen  Entrichtung  eines 
mäßigen  Zolls  ijestattet  wurde,  während  für  andere  Waren  das  Ein- 

fuhrverbot  aufrechterhalten  wurde  ■*). 
Noch  vor  Kundmachung  dieses  Patentes  hatte  die  Kaiserin 

den  Kommerzkonseß  beauftragt,  ihr  in  Kürze  zu  berichten,  „in  was 

für  Umständen  sich  dermal  die  hierländigen  Hauptfabriken  und 

Hauptmanufakturen  befinden?  ob  solche  ab-  oder  zunehmen,  und 

ob  sie  einen  Hinlänglichen  Absaz  ihrer  Erzeugnisse  haben?"*)  In 
Befolgung   dieses  Auftrages   war  denn  auch  der  Stand  der  Seiden-, 

')  Die  betreffenden    Akten:    AMJ.    Faszikel  V.    G.  12.     -)  AMJ.  Fat.  u. 

')  Verzeichnis  der  Waren  : 

Welche     gegen    Entrichtung    der 

Mauth- Welche  aus  fremden  Landen  ein- gebühr aus  fremden    Landen    eingeführet 
zuführen    verboten  bleiben. werden  mögen. 

cebülir 

Dilnder    von     Seiden,     glattfa(,-o- 
Sammetbänder  mit  Einschluß  der 

fl. kr. 

nirte,  und  brocliirte,  reiche  und Brettel-  Rollen  und  Papier 
halbreiche. vom  Pfund 4 — 

Blondspitzen  von  Seide,  mit  Gold Floret-  und  Zwilchbäuder  .     .     . 1 

12 
und  Silber  eingetragen. Seidenbänder  mit  leonischen  Gold 

Borden,  ganz  und  balbseidene. und  Silber   1 12 

Sammet,    glatt,    faconirt,    aufge- Flore   von    Seiden,    glatte,    und 

schnitten-  und    unaufgeschnit- Seidenkrepon,    sammt  Papier- 
tener. deckel,     Bindfaden    und     Ein- 

Seidenstoffe, ganz-  und  halbreiche schlagpapier      .     .  vom  Pfund 2 12 

Zeuge  und  Sammet. Mignatur-  Sammot     aufgeschnit- 
Dergleichen Westen. ten-     und      unaufgeschnittener 

Glatt-    gestreift-    und    faconirte vom  Pfund 4 48 

Seidenzeuge:    Damast,    Atlass, Schwer     und      leicht      brochirte 

Moire.  Talfet,  und  Batavia. Seidenstoffe  ausAtlaß  vomPfund 4 48 

Halbseidenzeuge   —    Ostindische 
Zeuge. 

Halbseiden  Batavia   und  Seiden- 

felpe. 

Seidenspitzen,      Stickerey      von 
Seide. 

Strümpfe,     seidene     und     halb- 
seidene. 

■•)  Hof-Dekret  vom  28.  Februar  1774  (Fasz.  631,4874,  N.-ö.). 
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Metall-,  ̂ ^'oll-  und  LeiiieniiKinufakturen  erhoben  worden,  ,als: 
welche  in  dem  :illi;'enieiiien  Nahrungsstand  den  meisten  Einfluß 
lialien." 

Über  die  Seidenmanufakturen  berichtete  der  Referent,  Graf 

von  Ugarte^)  daß  in  allen  Zweigen  dieser  Industrie  insgesamt 

9935  Personen  Verwendung  fänden.  Was  die  Ab-  oder  Zunahme 

des  Betriebsurafanges  betreue,  so  sei  festzustellen,  „daß  diese  Ma- 

nufakturen durch  die  in  den  letzteren  Jahren  her  gemachten  An- 
ordnunifcn  und  liaubt«äclilich  seit  dem  Jahre  1764  als  dem  Zeit- 

punkt  der  ergangenen  A'erbotsgesäze  einen  ohngemeinen  Zuwachß 
erhalten  haben,  denn  dadurch  (sei)  den  inländischen  Faljrikanten, 

und  Manufakturisten  die  Gelegenheit  zum  Vertriebe  gesichert,  folg- 
lich ihr  Muth  zum  Arbeiten  fingefrischet  worden,  da  sie  der  Frucht 

ihres  Fleißes  haben  entgegen  sehen  können,  welches  auch  ver- 

schiedene  ausländische  Fabrikanten  herbeygezogen  (habe".)  Der 
Fortschritt  in  der  Industrie  sei  aber  „von  zween  Seiten  zu  be- 

trachten, nämlich  von  Seite  der  Anzahl  der  Manufakturisten,  und 

von  Seite  des  Fortgansres  zur  Vollkommenheit  der  Fabj-ikaten". 

^Vas  die  Manufakturisten  anbelange,  so  sei  „leicht  erweislich,  daß 

solche  seit  einigen  Jahren  sehr  zugenommen  haben.  In  Wien  be- 

zeigen  dieses  die  zahlreichen  neu  erbauten  Häuser,  so  diesen  Fabri- 

kanten gehören,  oder  mit  solchen  besezt  sind."  Ferner  erweisen 
„die  Beschaurelationen  von  1764,  daß  in  diesem  Jahre  bei  den 

gesammten  Seidenzeugmachern  nur  476  Stühle  gewesen,  itzt  aber 

deren,  welche  der  Beschau  unterliegen,  980,  folgbar  um  514,  mit- 

hin mehr  denn  doppelt  so  viele  im  Gange  sind."  Ähnlich  verhalte 
es  sich  auch  bei  den  übrigen  Zweigen  dieser  Industrie.  Und  zu- 

sammenfassend  meint  U  garte:  „W^enn  man  hiernächst  den 
Werth  der  sammentlichen  hierlandes  nach  den  gegenwärtigen  Stande 

in  einen  Jahre  erzeugten  Seidenwaaren  vermög  der  Bestimmung 

deßen,  was  auf  jedem  Stuhl  verfertiget  wird,  beyläuffig  überschlägt, 

so  wii-d  solcher  ohngefähr  ;), 7 14.276  Gulden  betragen,  worunter 
nach  Abschlag  der  Kosten  des  Materials  als  ein  bloßer  Verdienst 

den  Arbeitenden  ohngefähr  98Ö.1G4  Gulden  zufließen."  Was 

schließlich  „den  Fortgang  zur  Vollkommenheit  der  Manufakturen" 
betreffe,  so  sei  in  dieser  Beziehung  zu  sagen:  „daß  diese  Auf- 

nahme bereits  ansehnlich"  und  bei  den  meisten  Waren  nichts  zu 

bemängeln  sei. 

')  Extract.  Protoc.    d.  Kommorzkommission   vom    13.  April    1774   (el)d.| 
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§  7.  Die  Krise  von  1775. 
Daß  dieser  günstige  Stand  der  Industrie  auch  auf  die  oben 

angeführte  Entscheidung  in  betreff  der  Einfuhrverbote,  beziehungs- 
weise deren  Ermäßigung  von  großem  Einfluß  gewesen  sein  muß, 

ist  unverkennbar.  Anderseits  ist  es  aber  leicht  erklärlich,  daß  sich 

die  Fabrikanten  mit  dieser  Maßregel  keineswegs  befreunden  wollten, 

sondern  sofort  die  Regierung  mit  Beschwerden  über  den  Rückgang 

des  Absatzes  zu  bestürmen  begannen. 

Der  Florfabrikant  Masgotz  zum  Beispiel  stellte  vor,  daß  er 

seit  Erlassung  des  neuen  Zoll])atentes  „um  keinen  Kreutzer  Waaren 

verkaufet"  habe.  Er  machte  jedoch  mit  diesen  Behauptungen  und 
Klagen  auf  die  Hofkammer  wenig  Eindruck.  Auf  seine  Bitte,  die 
Niederläger  zum  Verkauf  seiner  Waren  zu  verhalten,  erhielt  er  den 

Bescheid:  er  habe  sich  „so  wie  jeder  andere  seinesgleichen  zu  be- 

fleißen, gut  und  wohlfeil  zu  arbeiten,  und  dadurch  seinen  "Waaren 
einen  solchen  Werth  zu  geben,  daß  sie  vorzüglich  vor  den  fremden 

von  den  Handelsleuten  gewählet  werden  mögen".  Es  gehe  eben 
nicht  an,  „die  Handelsleute  ...  zu  verhalten,  bey  ein-  oder  anderer 

Fabrik  die  Abnahme  zu  machen".  Dagegen  walte  kein  Bedenken 
ob.  ihm  ohneweiteres  zu  gestatten,  seine  Waaren  im  eigenen  Ge- 

wöUj  ungehindert  zu  verschleißen." 
In  der  Tat,  wenn  der  Absatz  wirklich,  wie  es  scheint,  einen 

Rückgang  erfahren  hatte,  so  war  er  in  erster  Linie  durcli  diu  1775 
hereinbrecliende  Krise  verscluildet,  die  älinliche  Beschwerden  auch 

von  Seiten  der  Seidenzeug-  und  Dünntuchmeisterschaft  auslöste.  In 
einem  Bericht  der  niederösterreichischen  Regierung  wird  hierüber 

mitgeteilt,  daß  bei  den  Seidenzeugmachern  von  708  Stühlen  281, 

bei  den  Dünntuchmachern  von  229  Stühlen  94  leer  stehen,  „wo- 
durch vielle  Gesellen,  deren  vorhin  ein  Mangel  gewesen  sey,  dann 

vielle  Lazzieherinnen,  SpuUerinnen  und  Seidenabwinderinnen  ausser 

Nahrungsstand  gesezet  worden  seyen".  Übrigens  schloß  sich  auch 
die  Landesstelle  der  Anschauung  der  Produzenten  über  die  Ursachen 

der  Stagnation  in  der  Seidenindustrie  an.  das  heißt,  auch  sie  gab 
die  Schuld  hieran  dem  Patent  vom  14.  Oktober  1774,  „da  nicht 

allein  jene  Waaren-Capi,  die  nunmehr  einzuführen  erlaubet  sind, 

von  den  Handelsleuten  aus  der  Fremde,  wegen  dem  allda  genießen- 
den Zahlungs-Resp  i  ro  vorzüglich  verschrieben  würden,  und 

dalier  deren  Erzeugung  im  Lande  aufhöre,  sondern  auch  leicht  zu 

vermuthen  sey,  daß  unter  dem  Namen  einer  erlaubten  VVaare  ver- 

bottene  Waaren  hereinkämen".  Doch  wagte  sie  nicht,  eine  Änderung 
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in  der  Zollpolitik  vorzuschlagen,  sondern  begnügte  sich  mit  der 

Anregung,  „besonders  zu  Marktzeiten  einige  tüchtige  Seidenzeug- 

fabrikanten als  Beschaunieister  zu  bestellen",  ihnen  hierfür  eine 

Entlohnung  zu  sichern  und  sie  zu  ermächtigen,  unvermutet  Kevi- 

sioncn  bei   verdächtigen  Handelsleuten  vornehmen  zu  dürfen  '). 

Gegen  diesen  Vorschlag  hatte  nun  die  Hofkammer  nichts  ein- 

zuwenden. Nur  stellte  sie  die  Bedingung,  daß  die  Visitation  „auf 

eine,  kein  Aufsehen  machende,  und  dem  Credit  des  Handelsmanns 

nachtheiliwe  Art  greschehe'.  Denn  ihrer  Ansicht  nach  war  die  Ur- 

Sache  der  Krise  einzig  und  allein  der  enorm  hohe  Preis  der  Seide. 
Die  tieferen  Ursachen  der  Krise  von  1775  lassen  sich  nicht 

feststellen.  Denn  daß  in  der  Tat  der  hohe  Preis  der  Seide  die 

einzige  Ursache  derselben  gewesen  sei,  ist  mehr  als  zweifelhaft. 

Auch  die  im  Grunde  genommen  nicht  sehr  bedeutenden  Erleichte- 

rungen bei  der  Einfuhr  fremder  Seidenwaren  können  als  solche 

nicht  gelten.  Tatsache  aber  ist,  daß  die  Klagen  der  Fabrikanten 
nicht  verstummen  wollten. 

Sie  wurden  neu  entfaclit,  als  zu  Beginn  des  Jahres  1776  eine 

Verordnung  des  Inhaltes  erging,  daß  „von  nun  an  alle  fremden 

ganz  Seiden-Zeuge  und  Sammete,  solche  mögen  brochirt  oder  faoo- 

nirt  seyn,  mit  alleiniger  Ausnahme  der  glatten  aufgeschnittenen  und 

unaufgeschnittenen  Sammete,  dann  der  Damaste,  Moire,  Bataves 

und  den  ganz  glatten  Seidenzeugen,  gegen  Bezahlung  der  Tariö- 

müßigen  gebühr-  eingeführt  werden  dürften  2).  Nun  verlangten  die 
Fabrikanten  von  der  Recrierunof  nicht  nur  ein  Einfuhrverbot  auf 

die  fremden  Seidenwaren,  sondern  auch  die  Zusicherung,  daß  „die 

Zahl  der  Supplikanten  nicht  mehr  weiter  vermehret  werden  möchte." 
Damit  nicht  genug,  forderten  sie  auch  eine  Beschränkung  der 

Görzer  Fabrikanten  bei  den  Besuch  offener  Märkte^).  Und  da  ihre 
Wünsche  nicht  berücksichtigt  wurden,  so  stellten  sie  ina  folgenden 

Jahre  neuerlich  „ihre  bedrengten  Umstände  vor,  mit  dem  Beysaze, 

daß  sie  sich  bey  dem  bestandenen  Einfuhrverljot  seit  12  Jahren 

immer  mehr  vergrößert,  und  von  65  Meistern  bey  900  Webstühle 

bearbeitet  hätten".  Seit  dieser  Zeit  aber  , hätte  sich  die  Anzahl 

der  Meister  bis  auf  105  vermehrt,  wohingegen  aber  die  Stühle  bis 

auf    deren    460    herabgefallen."     Nebst    den    hohen    Seidenpreisen 

')  Aus  dem  Protok.  d.  Hofkammer  vom  6.  Juni  1775  (Fasz.  77,4927,  N.-O.). 
■\  Kurrende  der  Ministerial-Banco-Deputation  an  sämtliche  Länderstellen  v. 
20.  Jänner  177(5  (AMJ.  V.  G.  12,  N.-Ö.).  ')  Prot.  d.  Hofkammer  v.  12.  .Vpril  1777 
(Fasz.  77;.t927  N.-Ö.). 

Grünljcrg,  Studien  III.  8 
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„wäre  diese  Yerlegenlieit  Imo  der  Vermehrung  der  Schutzver- 
wandten zuzuschreiben,  deren  Zahl  von  4  bis  auf  44  angewachsen 

und  die  keine  Lasten  haben,  dagegen  schleuderhafl't  arbeiten".  Dazu 
käme  als  zweite  Ursache  „die  erlaubte  Einfuhr  der  frem- 

den Seiden  waaren,  denn  die  20''/q  Maut  werden  durch  Schwär- 

zungen hereingebracht"  i). 
Ihre  Bitte  um  Abstellung  „all  dieser  übelstüude,  und  die  voll- 

ständige Freigebung  des  Seideuhandels"  fand  indes  nur  insoweit 
Berücksicktigung,  als  „die  Errichtung  einiger  Seidenhandlungen  auf 

dem  hiesigen  l'latze  gestattet"    wurde  -i. 

')  Beschwerde  der  gesamten  hiesigen  Seidenzeugmacher  an  die  n.-ü. 
Regierung  ddto.  Wien  28.  März  1778  (Fnsz.  81/4937,  N.-Ö.).  -)  Ah.  Resol.  v. 
30.  Mai  1778  (ebd.). 



VIERTES  KAPITEL. 

Die  Entwicklung  der  Wiener  Seidenmanufaktur  in  naeh- 
theresianischer  Zeit  (1780—1810). 

§    1.    Die  josepliinische  Zeit:     Aiifliebuiig  der    Qualitäten- 
Ordnungen  und  prohibitionistische  Zollpolitik. 

Schon  in  den  letzten  Regierungsjaliren  Maria  Theresias  hatte 
sicli  unter  dem  Einfluß  der  physiokratischen  Ideen  ein  Umschwung 

in  der  SteUung  des  Staates  zum  Wirtschaftsleben  vollzogen.  Immer 

mehr  hatte  sich  die  Tendenz  herausgebildet,  die  Privilegien  ein- 
zelner der  Allgemeinheit  zu  opfern  und  alle  Schranken  zu  beseitigen, 

welche  geeignet  waren,  das  Individuum  in  der  freien  Betätigung 
seiner  wirtschaftlichen  Kräfte  zu  hemmen.  Doch  der  konservative 

Geist  der  Kaiserin  scheute  vor  jedem  entscheidenden  Eingriff  in 
die  Wirtschaftsverhältnisse  zurück.  Anders  die  impulsive  Natur 

Joseph  II.  Mit  seinem  Regierungsantritte  kamen  denn  auch  die  lange 

treheo-ten  Wünsche  zum  Durchljrucli.  die  Monarchie  in  einen  Ein- 

heitsstaat  umzugestalten,  der  imstande  wäre,  seinen  Bedarf  an  ge- 
werbliclien  Produkten  selbst  zu  decken  und  daneben  noch  für  den 

E.xport  zu  produzieren  ̂ ). 
Unterstützt  von  dem  Bestreben  der  Staatsverwaltung  sowohl 

als  auch  begünstigt  durch  den  Frieden,  hatte  sich  in  den  siebziger 

.laliren  in  den  durch  ihre  gewerbliche  Produktion  bedeutenderen 

Kronländern  ein  gewisser  Wohlstand  entwickelt,  der  in  den  Städten, 

vornehmlich  in  Wien,  eine  Steigerung  des  Bedarfes  an  rasch  wechseln- 
den Modewaren  mit  sich  brachte,  die  der  inländische  Produzent 

nur  durch  stete  Anpassung  an  die  Markt-  und  Al)satzverhältnisse 
befriedigen  konnte.     In    der  Seidenindustrie   empfand  man    bei  den 

')  Vgl.  Pfibram  a.  a.  0..  S.  349  ff. 
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so  geänderten  Absatzverhältnissen  die  Qualitätenordnung  als  eine 

empfindlich  hemmende  Fessel.  Wolil  hatte  deren  rigorose  Hand- 

habung seit  geraumer  Zeit  nachgelassen.  Allein  schon  die  Tatsache 

ihrer  Geltung  und  daß  auch  jederzeit  eine  neuerlich  strengere  Hand- 

habung ihrer  Bestimmungen  möglich  blieb,  wurden  als  drückend 

empfunden.  Da7,u  kam  noch  der  wichtige  Umstand,  daß  die  in  ihr 

vorgeschriebene  massive  Art  der  Produktion  den  Ansprüchen  der 

Konsumenten  nicht  mehr  entsprach.  Trett'end  charakterisiert  K  e  e  s 
diese  Änderung  des  Geschmackes  mit  den  Worten :  „Das  Zeitalter 

ist  verschwunden,  wo  das  Brautkleid  der  Großmutter  noch  zum 

festlichen  Anzugs  der  Enkelin  diente.  Nun  wünscht  man  lieber  um 

denselben  Preis  zwey  Kleider  zu  haben,  als  eines  aus  jenem  dauer- 

haftten  Stoffe"  i). 
Dem  Drucke  dieser  Umstände  konnte  denn  auch  die  Seiden- 

zeu<>--Qualit;itenordnung  nicht  lange  mehr  standhalten.  Sie  wurde 

1782  für  alle  Erblande  aufgehoben  2)  und  zwei  Monate  später  wurden 

auch  die  mit  ihrer  Durchführung  betrauten  Beschaumeister  ent- 

lassen 3).  In  der  Verordnung  von  1782  heißt  es:  „Seine  Mnjestät 

haben  zu  entschließen  geruhet,  daß  die  bisher  bestandene  Qualitäten- 

Ordnung,  vermög  welcher  die  Seidenzeuge  nach  einer  in  solcher 

festgesezten  Maasse,  Breite  und  Gütte  zu  verfertigen  gewesen, 

von  nun  an  allenthalben  gänzlich  aufgehoben,  und  die  diestallige 

Erzeugung  ohne  weitere  Strafe,  oder  Confiskation  der  unregula- 

mentsmässigen  verfertigten  Seidenzeuge,  jedermanns  eigenem  Be- 
funde, und  dem  von  selbst  sich  hervorthun  müssenden  Wetteifer 

der  Fabrikanten  freigelassen  werden  solle." 

Die  Aufhebung  der  Qualitätenordnung  hatte  keinen  besondei-s 
auffallend  belebenden  Einfluß  auf  die  Seidenindustrie.  Bedeutete 

sie  doch  im  letzten  Grunde  nur  die  Sanktionierung  eines  durch  die 

Praxis  bereits  geschaffenen  Zustandes.  Anders  hingegen  wirkte  die 

von  .Joseph  II.    vorgenommene  Änderung  in  der  Zollpolitik. 

Die  verkehrsfreundliche  liichtung,  welche  die  theresianische 

Handelspolitik  in  ihren  letzten  Jahren  eingeschlagen  hatte,  wurde 
durch  ihren  Sohn  im  Interesse  der  einheimischen  Industrie  wieder 

verlassen'').  Er  lioffte,   eben  durch  möglichste  Absperrung  vom  Aus- 

')  Kees  a.  a.  0.,  II.  307.  '-)  Hofdekret  vom  20.  Miirz  17Ö2  (.■VM.I. 
V.  G,  5/2925  Böhm).  Für  Oberösterreicli  wurde  das  Hofdekret  am  17.  April  1782 

publiziert  (.\MJ.  Patcnt.-Slg.,  O.-Ö.).  Über  Böhmen  vgl.  S.  IGO  f.  ')  Reskript 
vom  16.  Mni  1782  (Fasz.  77/4924,  N.-Ü.).     *)  Vgl.  Rizzi  a.  a.  0.,  S.  93. 
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luiiile  und  Hintanlialtung  der  fremden  Konkurrenz  die  inländische 

Industrie  so  weit  zu  festigen,  daß  sie  nicht  nur  für  den  Bedarf  im 

Inhinde  geniigen,  sondei'n  auch  an  Export  werde  denken  können. 
Immerhin  aher  hatten  die  von  ihm  ergriffenen  Maßregehi  keinen 
so  mechanischen  Charakter  wie  die  in  früheren  Zeiten.  In  dem  1784 

erhissenen  Zollpatent  ist  von  einfachen  Verhüten  der  Einfuhr  di- 
verser Seidenwaren  keine  Rede.  Vielmehr  wurden  die  letzteren 

hloß  mit  bedeutenden  Konsumzöllen  belegt  i),  und  zwar  lauteten 
die  Zollpositionen : 

„Band:  seidene,  glatte,  brochirte,  geblümbte 

und  gestreifte   von  1  Pfund  12  fl. 

Band:  floret- und  galletseidene  und  brochirte 

Floret-  und  Galletbänder   „1       „         3  ,,   36  Kr. 

Flore :  glatte  und  Seidenhrepon     .     .     .      .     „    1       „         G  „   36   „ 
Gallonen  oder  Borden  von  Seide,  wie  auch 

Sammetborden   „1       „       12  „ 

Schnüre:  seidene   „1       „        7  „   12  „ 

Seidene  Zeuge:  ganz  und  halbreiche,  Samniet, 

dann  dergleichen  Westen,  brochirte  und 

fazonirte  Seidenzeuge,  Stoffe,  Atlaß 

und  Lambas,  gemalte  Seidenzeuge 

oder  Pekins,  dergleichen  Bordurkleider 

und  Westen,  Miniatur-  fazonirter-  oder 

Saisonsa.iimet,     dann    brochirter     und 

geflammter  Taffet   „1       „      14  „  24  „ 

Seidene  Zeuge:  glatte,  piquirte  und  ge- 

streifte, Gros  de  Tour,  Damast,  Papier- 

atlaß,  Glanzfutter,  Zendel  und  Mantini- 

tafFet,  dergleichen  Sack-  und  Hals- 

tüchel,  wie  auch  glatt-  und  aufge- 

schnittener Sammet,  dann  seidene  Mol- 

ton,  Felpe  und  Tüchel   „1       „       10  „   48   „ 

Halbseidene    Zeuge :     Molton,     Felpe     und 

Tüchel          „1       „        3„  3G  „ 

Strümpfe:  ganzseidene   „1       „      14  „  22  „ 

Strümpfe:     halbseidene     und    floret,     dann 

ijalletseidene   „1       „         7  „    12    „.' 

>)  Patent    vom    27.    August    1784  (AMJ.    V.  G.    12,  N.-Ö.    und  Patent.- 
Slg.  N.-Ö.). 
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§  2.  Dio  Josepliinisclio  Zeit.  Energische  und  liöclist  t'rfol<>- 
rciche  auch  direkte  Unterstützung  der  Seidenindustrie  von 

Staats  wegen.  Die  Kinderarbeit  in  der  Seidenindusti'ie. 
Naturgemäß  wirkten  diese  hohen  Zölle  in  der  Praxis  gleich 

einem  Einfuhrverbot.  Sie  entsprachen  also  vollständig  den  Wünschen 

der  Regierung.  Mit  der  Ausschaltung  der  fremden  Waren  vom  in- 
ländischen Markt  erwuchs  der  letzteren  allerdings  auch  die  Pflicht, 

die  eigene  Industrie  in  den  Stand  zu  setzen,  für  die  Bedürfnisse 

der  Konsumenten  aufkommen  zu  können.  So  geht  denn  Hand  in 
Hand  mit  dieser  neuen  prohibitionistischen  Ära  die  intensivste 

staatliche  Tätigkeit  zur  Förderung  der  inländischen  Industrie  ̂ i  und 

gleich  vom  Regierungsantritt  Joseph  II.  an,  wurden  einzelnen  Fabri- 
kanten neueiliche  Subventionen  gewährt  sowie  Neugründungen  von 

Fabriken  in  weitestem  Umfange  gestattet -i. 
So  erhielt  im  Jahre  1780  der  Genueser  Seidenzeugfabrikant 

Villa,  der  mit  Hilfe  seines  Kollegen  Trentini  einen  Walzen- 
maschinonstuhl  einrichtete,  „welcher  zwar  schon  in  der  Schweitz 

verwendet  wurde,  aber  nur  für  leichte  Zeuge,  während  dieser 

auch  für  schwere  Zeuge  zu  gebrauchen"  war,  durch  drei  Monate 
ein  Zehrgeld  von  täglich  3  fl.,  d.  i.  in  Summa  270  fl.  Als  dann 

die  Probe  ergab,  daß  dieser  Webstuhl  ,von  nur  einer  Person  be- 

trieben, und  darauf  ̂ .^  mehr  als  auf  gewöhnliche  Stühle"  erzeugt 
werde,  daß  ferner  auf  demselben  alle  Sorten  Weberei  produziert 

werden  konnten,  wurde  dem  Villa  eine  jährliche  Pension  von 

300  fl.  zuerkannt,  wofür  er  sich  verpflichten  mußte,  die  ilnn  von 

der  Regierung  zugewiesenen  Gesellen  und  Lehrlinge  zu  unter- 

richten ■'). 
Zwei  Jahre  später  wurde  den  Brüdern  T  o  m  asi  aus  Roveredo, 

die  in  Wien  eine  Floret-  und  Galletseidenfabrik  errichteten,  ein 

Zinsbeitrag  von  200  fl.  auf  fünf  Jahre  und  eine  jährliche  Pension  von 

200  fl.  vorerst  auf  15  Jahre,  dann  aber  auf  Lebenszeit  bewilligt*).  Sie 
arbeiteten  in  getrennten  Betrieben,  und  zwar  der  eine  mit  70,  der 
andere  mit  26-4  Personen. 

Um  eben  diese  Zeit  erliielt  der  Seidenzeugfabrikant  Ferdinand 

Bertoldi  für  die  Beschaöung  und  Einrichtung  von  15  Werk- 
stühlen,   zwei     Appreturmaschinen     und    einem     Farbkessel    gegen 

')  Vgl.  Pfibram  a.  a.  0..  S.  350.  ■)  Akten  über  Befugniserteilungen: 
im  Fasz.  772/4928,  N.-Ö.  »)  Re.skiipt  vom  Jahre  1780  (ebd.).  ■*)  Reskript  vom 
1.  Jänner  1783  (Fasz.  774/4930,  N.-ü.). 
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Vorbehalt  des  Arurialeigentums  eine  Beibilt'u  von  900  fl. ').  Ein 
ihm  7Ai  gleicher  Zeit  eingeriiumter  unverzinslicher  Vorschuß  von 

1500  il.  wurde  ihm  1789  geschenkt  2),  nachdem  er  schon  zwei  Jahre 

vorher  von  der  „Stuuerbelegung"   befreit  worden  war  3). 
Ais  dann  im  Anschlüsse  an  das  neue  ZoUiiatent  eine  Er- 

hebung vorgenommen  wurde  ..über  diejenigen  nachbenannten  theils 

ausser  Handel  gesezten,  theils  in  diesem  verbliebenen  Waaren-Gattun- 

gen,  welche  wegen  ihrer  entweder  gänzlich  abgängiger,  oder  nach 

unzureichender  erbländischer  Erzeugung,  und  derley  sehr  beträcht- 

lichen Bedarf  zur  Erhaltung  und  Vermehrung  des  Landeskapitals, 

dann  Vervielfältigung  der  Beschäftigung  und  Nahrungswege  von 

Seiten  des  Staats  einige  Unterstützung  verdienen",  ergab  diese, 
daß  wohl  die  meisten  Seidenwaren  in  Österreich  in  guter  Qualität 

erzeugt  wurden,  daß  aber  den  inländischen  Fabrikanten  bei  manchen 

Artikeln  „noch  die  zu  ihrer  Fabrikation  unentbehrlich  nötige  Känutniß, 

ihre  hiezu  nötige  besondere  Sorte  Seide  zu  wählen,  den  Werkstuhl  hiezu 

gehörig  einzurichten,  und  zu  bearbeiten,  abgehet,  und  die  hiesigen 

Seidenfärber  ebenfalls  noch  unkundig  sind,  die  Seide  so  dunkel  und 

glänzend  schwarz  zu  färben,  als  solche  in  Frankreich  und  anderen 

fremden  Orten  gefärbt  wird"  *).  So  beschloß  man  denn,  die  Er- 
weiterung der  Seidenfabrikation  „auf  alle  nur  thunliclie  Art  zu  be- 

fördern und  zu  begünstigen." 
Man  hoffte,  diese  Absicht  um  so  leichter  zu  erreichen,  als  ja 

der  „gute  Fortgang,  und  die  so  Ijlühende  Aui'namme  der  hierländigen 
Seidenmanufakturen"  auch  durch  die  nunmehrige  Zollpolitik  eine 
wesentliche  Stärkung  erfahren  habe,  und  lebte  daher  der  Zuversicht, 

daß  die  „in  allhiesiger  Gegend  in  Betrieb  stehenden  2500  Seiden- 

zeug-Düntuch-Flor- und  Sammtstühle',  die  nebst  den  Bandstühlen 

„10.278  Personen  beyderley  Geschlechts  ihre  Beschäftigung"  sichern, 
sich  in  absehbarer  Zeit  noch  beträchtlich   vermehren   würden. 

Von  nun  an  galt  das  Hauptinteresse  der  Staatsverwaltung  den 

fremden  Fabrikanten.  Von  diesen  erwartete  man  sowohl  eine  Ver- 

besserung der  inländischen  Fabrikationstechnik  als  auch  eine  Förde- 

rung des  Exports.  Daher  wurden  ihnen,  um  ihnen  das  mit  der  Ein- 
richtung einer  Fabrik  verbundene   Risiko  zu  erleichtern,  von  Staats 

1)  Prot.  d.  Hofkammei-  vom  11.  Oktober  1784  (F:isz.  813/4939,  N.-ü.). 
*)  Re.skript  vom  16.  September  1789  (ebd.).  *)  Note  der  Hofkammer  an  den 
Stadtmagistrat  vom  9.  August  1787  (ebd  ).  *)  Bericht  des  Fabrikeninspektors 
von  Gapp  vom  IG.  August  1785  (Fa.sz.  632;i875  N.-Ö.). 
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wegen  Geldvorschüsse,  manchmal  mich  Unterstützungen  oder  Be- 
lohnungen gewährt. 

So  wurden  im  Jahre  1785  dem  Dünntuclifahrikanten  Ignaz 

Menard  als  Belohnung  für  die  Einführung  der  französischen 

Dünntücher  50  Dukaten  zugesprochen  und  ihm  ein  Vorschuß  von 

1000   fl.,  zwei  Jahre  später  gar  ein  solcher  von  6000  fl.  gewährt  i). 
Ebenso  hoch  war  die  Summe,  welche  1786  dem  Florfabrikanten 

Tliroll  zur  Erweiterung  seiner  Fabrik  von  67  auf  100  Stühle 

vorgestreckt  wurde  ̂ j.  Nichtsdestoweniger  suchte  derselbe  nocli  im 
selben  Jahre  „um  einen  Kost-  und  Kleiderbeitrag  für  wenigstens 
50  Lehrlinge  an.  da  sich  die  Bestellungen  seiner  Erzeugniße  für 
Pohlen,  Rußland  und  die  Türkey  immer  mehr  vermehren.  Um 

das  ausländische  Geld  immer  mehr  in  das  Land  zu  ziehen",  habe 
er  seine  „35  Werkstühle  seit  einem  Jahr  auf  113  vermehrt  und 

beschäftige  150  Personen,  worunter  100  arme  Waisen  und 

arme  Kinder,  niclit  nur  in  der  Kunst  gebildet,  und  zu  brauch- 
baren Menschen  gemacht  werden,  sondern  auch  diese  Zfiglinge  dem 

Verderben  und  Müssi<;<ian"e  entrissen"  würden.  Throll  wurde 
indess  mit  seinem  Gesuche  abgewiesen,  da  alle  Stellen  sich  drni 
Urteil  der  Hofkanzlei  anschlössen,  daß  derlei  Unterstützungen  nur 

zur  Förderung  neuer  Gewerbe  für  2  bis  4  Lehrlinge  gegeben 
werden  sollten.  Nun  sei  die  Florfabrikation  nicht  nur  kein  neues 

Gewerbe,  sondei'n  die  Fabrikanten  nähmen  sich  auch  nur  darum 
Lehrlinge,  „^ve\l  sie  ihr  Werk  mit  derley  Zöglingen  in  dieser  nicht 

schwer  zu  erlernenden  Arbeit  am  wohlfeilsten  betreiben"^). 
Ebenfalls  im  Jahre  1785  wurde  in  Wien  von  dem  Berliner 

SeidenzeugfaVirikanten  Jens  Jensen  eine  Dünntuchfaln-ik  errichtet. 
Jensen  waren  von  der  Eegierung  folgende  Begünstigungen  einge- 

räumt worden:  1.  Die  Verleihung  einer  förmlichen  Fabriksbefugnis; 

2.  je  200  fl.  für  zwei  geschickte  Werkmeister,  „so  er  aus  der 

Fremde  (vorzüglich  Berlin)  hieher  bringen  würde" ;  3.  je  100  fl  für 
ebensoviele  Gesellen ;  4.  denselben  Betrag  für  jeden  von  sechs  in- 

ländischen Lehrlingen,  so  er  in  der  Fabrikatur  und  Zeichnung  voll- 

kommen unterrichten  würde'- ;  endlich  5.  700  fl.  zui  Beschaffung 
von   Werkzeugen,  allerdings   „mit  Vorbehaltunji  des  Aerarial-Eijjen- 

')  Prot.  d.  Hofkammer  vom  23.  Mai  17Sä  und  Reskript  vom  Jahre  1767 
(Fasz.  816  4942,  N.-ü.).  Der  Vorschuß  wurde  erst  1798  in  Bankobligationen 

getilgt.  -)  Reskript  vom  Jahre  1786  (Kasz.  818,4944,  N.-Ö.).  =J  Prot.  d.  Hof- 
kanzlei vom  19.  Oktober  1787  (ebd.). 
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tliumes"  ').  Im  Jariiul'tblgenden  Jahre  wurde  der  Familie  iiocli  eine 

Ivoisevergütung  von  800  fl.  angewiesen'-).  Als  kurz  darauf  der 
Fabriksinhaber  starb,  wurde  über  die  Fabrik  der  Konkurs  ver- 

lii'uiyt  und  die  administrative  Leitung  den  Handelsleuten  Johann 
Facliini  und  Franz  Gundiau  übertragen.  ,Zur  Ünter.stützuug 

und  Fortsetzung  der  Fabrik"  wurde  dann  der  Witwe  ein  unverzins- 
licher Vorschuß  von  4O0O  fl.  und  ein  dreijähriger  Zinsbeitrag  von 

je  oOÜ  fl.  gewährt,  ohne  daß  es  übrigens  hierdurch  möglich  ge- 

wesen wäre,  den  Niedergang  des  Unternehmens  zu  verhindern  ä). 
Kine  Klaffe  des  Ärars  auf  Rückzahlung  des  Vorschusses  endete 

zwar  mit  der  Verurteilung  der  Fabrikseigentümerin,  doch  mußte 

mit  Rücksicht  auf  deren  Notlage  von  der  Zwangsvollstreckung  ab- 

gestanden werden  *). 
Größere  Vorschüsse  erhielten  außerdem  im  Jahre  1786  ,äer 

Taffetfabrikaut  AV'allner  und  der  Seidenzeugfabrikant  Leonhard 
Gaides.  Ersterem  wurden  3000,  letzterem  fcOOO  fl.  auf  drei  Jahre 

vorgestreckt^).  Doch  waren  beide  Schuldposten  1796  noch  nicht 

gedeckt  "j. 
Im  Jahre  1786  richtete  Josejih  II.  nach  der  Aufhebung  der 

Klöster  an  die  Gesandten  und  Vertretungen  im  Auslande  ein  Zir- 

kular, worin  ausgeführt  wurde:  die  Regierung  sei  geneigt,  die  frei- 

ffewordenen  Klostergebäude  an  ausländische  Industrielle  zu  ver- 

geben  und  denselben  überdies,  wenn  sie  sich  die  Hebung  der  in- 
ländischen Industrie  zum  Ziele  machen  würden,  noch  weitere  Be- 

günstigungen einzuräumen').  Diese  Aufforderung  hatte  auch  Er- 
folg. In  kurzer  Zeit  meldeten  sich  eine  Reihe  von  Fabrikanten,  die 

sich  zur  Übersiedlung  nach  Österreich  unter  den  angedeuteten  Be- 
dingungen bereit  erklärten. 

Einer  derselben  war  der  Seiden-,  Samt-  und  Florfabrikant 

Christoph  A  n  d  r  e  zu  Mühlheim  am  Rhein**),  der  sich  erbötig  machte, 
seinen  ältesten  Sohn  und  seinen  Fabriksdirektor  Bräunlich  in 

,den  diesseitigen  Staaten  zu  etablieren  und  ihnen  eine  Fabrik  zu 

errichten,  worin  Floretgallonen,  Samtborden,  dann  Seiden- und  Sammt- 

•)  Tiot.  d.  Hofkanimer  vom  23.  JviH  1785  (Fasz.  772  3928,  N.-O.). 

'j  Reskript  vom  10.  Mai  1780  (ebd.).  ̂ )  Noten  der  Holkammer  vom  8.  Juni  1787 

und  13.  Mai  1788  (ebd ).  ••)  Ah.  Resol.  vom  23.  April  1792  (ebd.i.  ')  Prot, 
d.  Hofkanimer  vom  15.  Februar  1787  (Fasz.  814  4940,  N.-Ö.).  »)  Prot.  d. 
Rechnungshofes  vom  3.  Juli  1800  (ebd.).  ')  Vgl.  Bujatti  a.  a.  0..  S.  G7. 
")  Über  die  Androscho  Fabrik  vergl.  auch  Kees  a.  a.  0.,  II.  392,  von 
dem  auch  die  Darstellung  Bujattis  (a.  a.  0.)  übernommen  ist. 
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zeuge  bearl)eitet  werden  sollen",  wenn  die  Regierung  ihm  folgende 
Begünstigungen  zugestehen  wolle:  1.  Die  zollfreie  Einfuhr  der 

Fabriksgerätschaften  und  Werkzeuge;  2.  2000  fl.  als  Transportkosten 

für  dieselben  und  Keisespesen  für  die  Arbeiter;  3.  „alle  in  den  Ge- 

neralien gegründeten  Fieyheiten  des  Fabrikspersonals  und  der 

fremden  Arbeiter" ;  4.  die  Überlassung  eines  Klostergebäudes  gegen 
einen  mäßigen  Schätzungswert;  5.  die  zollfreie  Einfuhr  von  Seiden- 

waren im  Werte  von  100.000  Reichstlialern.  Außerdem  verlangte 

Andre  auch  noch  die  Zusk-5ierung,  daß  iui  jenem  Orte,  wo  die 

Fabrik  erric-litet  werden  würde,  während  eines  Jahrzehntes  kein 

zweites  derartiges  Etablissement  gestattet  werden  würde  ')•  Nach 
langwierigen  Verhandlungen  wurde  dem  Andre  das  ehemalige 

Karmeliterkloster  zu  Wiener-Neustadt  behufs  Errichtung  der  Fabrik 

eingeräumt,  wobei  zugleich  die  von  ihm  aufgestellten  Bedingungen 

folgendermaßen  abgeändert  wurden:  1.  Sollte  das  ganze  Kloster- 

geliäude  samt  Zubehör  in  sein  völliges  Eigentum  übergehen,  wenn 

er  die  Fabrik  durch  zehn  Jahre  in  gutem  Gang  erhalten  würde: 

2.  statt  der  geforderten  Unterstützung  von  2000  fl.  wurde  ihm  die 

zollfreie  Einfuhr  von  228  Pfund  Floret-  und  Samtbändern  aus 

seiner  in  Deutschland  befindlichen  Fabrik  gestattet,  mit  dem  Vor- 

behalt nacliträj'licher  Entrichtung  dieses  Zolles  für  den  Fall,  daß 

nach  Ablauf  von  fünf  Jahren  die  Fabrik  „aus  seinem  Verschulden" 
nicht  zustande  kommen  würde ;  3.  wurden  ihm  Freipässe  auf  die 

zur  ersten  Einrichtung  nötigen  Gerätschaften  ausgestellt  und 

4.  den  ausländisclien  Arbeitern  freies  Abzugrecht,  den  inländischen 

Befreiung  vom  Militärdienst  zugesichert.  Ebenso  sollten  auch  die 

Fabriksinhaber  und  deren  Gesellschafter  im  ersten  Jahre  freies  Ab- 

zugrecht samt  ihrem  Vermögen  genießen,  nach  dieser  Zeit  aber 

„den  allgemeinen  Gesezen"  unterliegen;  5.  sollte  „kein  von  den 

Unternelimern  hereingebrachter  oder  im  Lande  unterrichteter  Fabriks- 
arbeiter ohne  ihrer  schriftlichen  Entlassung  binnen  sechs  Monathen 

von  dem  Tage  des  Austrittes  an  zurechnen,  in  eine  andere  Fabrik 

oder  Arbeith  in  Osterreich  unter  der  Enns  aufgenommen  werden." 

Dagegen  wurde  der  Forderung,  daß  binnen  10  Jahren  in  Wiener- 
Xeustadt  keine  ähnliche  Fabrik  sollte  errichtet  werden  dürfen,  niclit 

stattgegeben.  Auch  wurde  der  Fabriksinhaber  verpflichtet,  die 

Kirche     des    Klosters,    wenn    er     dieselbe    für     den     akatholischen 

')  Vortrag    der    vereinigten    Hofstellen     vom    25.    Jänner    1787    (Fnsz. 

772  4928,  N.-O.'. 
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Gottesdienst  seines  Personals  benützen  wolle,   „auf  seine  Kosten  so 

umzubauen,  daß  sie  keiner  Kirche  mehr  gleich  sehe"  'j. 
Ende    September  1787    kam    Andre    mit  seiner  Familie  und 

zirka  60  x\rbeitsleuten  nach  Wiener-Neustadt.   Zwei  Monate    später 

wurde  der  „Firma  Andre  und  Bräunlich  der  k.   k.  Adler  vor    ihrer 

Fabrik    zu  Neustadt    mit    der    Unterschrift  K.  K.    pri  vili  gierte 

Niederländische     Seidenfabrik     auszuhängen     gestattet"-). 
Um   eben  diese  Zeit  hatte  sich    die    Firma   an    die  Regierung 

mit  dem   Ansuchen  gewendet,   die  in   ihrer  Fabrik  tätigen  Kinder 

von   „dem  Gesez:  daß  kein  Kind  vor  dem   12,  Jahr  aus  der  Normal- 

schule   bleiben    soll,    wenn    es    nicht  wenigstens  zwei  Jahre  Schul- 

unterricht genossen  habe"  •■*),  zu  befreien.    Zum  Verstilndnis    dieses 
Beijehrens  ist  zu  bemerken,  daß  durch  das  Hofdekret  vom  20  Ok- 

tober  1781    für    Kinder   vom    sechsten    bis    zum    zwölften    Lebens- 

jahr die  allgemeine  Schulpflicht    eingeführt    worden,    zugleich    aber 

für  die  werktätige  Jugend,  um  dieselbe  nicht  dem  „Handwerksfleiße" 

zu  entziehen,    auf    l)loß    zwei    .Jahre   eingeschränkt    worden    war"*). 
Auch   diese    schwache  Schranke    der    Kinderausbeutung    wollte    nun 

die  Firma  beseitigt  wissen.  Dagegen  erklärte  sie  sich  bereit,   durch 

Anstellunü;  eines  eigenen  Lehrers  für  genügenden  Sonntagsunterricht 

der  Kinder  Sory-e  zu  tragen.    Das  Ansuchen  wurde  sowohl  von  der 
Hofkauzlei  als  auch  vom  Staatsrat  im   Interesse  der   Industrieförde- 

rung    in    der    lebhaftesten    Weise    unterstützt  *),     Der   Kaiser    trug 

jedoch  Bedenken,   deren  Anträgen  sofort  zuzustimmen,  sondern  be- 
fahl   vorerst:     es  sei    „sich    mit    der    Studienhofkommission   in  das 

Einvernehmen    zu    sezen,    wie    und    auf    was  Art    die    Anordnung! 

daß    kein    Kind    zu    einem    Gewerb    und    Handwerk    aufgenommen 

werden    soll,    welches    nicht    durch    zwei  Jahre  vorher  die  Normal- 
schule besucht  hat,  in  liücksicht  der  armen  Eltern,   um  ihnen  eine 

Erleichterung  in  der  Unterhaltung  der  Kinder  zu  verschaffen,  dann 

um   den  Fabrikanten  die  zu  kleineren  Verrichtungen  auch  nöthigen 

Hände  nicht  zu  entziehen,  modificiret  werden    könnte"  ̂ ).     Die    so- 
dann   um    ihr    Gutachten    an;;ogangene    Studienhofkommission    trat 

auf  das   entschiedenste    für    den  Unterricht    der  Kinder    im    gesetz- 

lichen Ausmaße  ein,  wobei  sie  nachdrücklichst  die  Anschauung   be- 

kämpfte, daß  hieraus  etwa  der  Industrie  Schaden  erwachsen  könne. 

')  Prot.  d.  Hofkanzlei  vom  8.  Milrz  1787  (ebd.).  -)  Note  der  Hofkammor 
vom  16.  November  1787  (ebd.).  ')  Vgl.  hierüber  Mises,  Österreichische 

Fabriksgesetzgebung  S,  222  If.  *)  Vgl.  Mise.s,  ebd.  S.  225  ff.  ̂ )  Ah,  Resol, 
vom  2,  November  1787  iVasz.  772  4928,  N.-Ö,). 
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„Man  kann  sich  hierorts  nicht  vorstellen",  führte  ihr  Referent. 
Hofrat  von  Herrnschmitt  aus.  „wie  das  Gesez,  welches  ver- 

biethet,  daO  Kein  Kind,  ehe  es  den  Normalunterricht  nicht  wenigstens 

zwei  Jahre  enipfani;en  habe,  zu  einem  Handwerke  aufzunehmen 

(sei),  und  das  allerdings  zur  Absicht  hat,  die  Aufklärung  zu  l)e- 
fördern  oder  im  eigentlichen  Verstände  dazu  durch  Bildung  der 

.Tugend  den  Grund  zu  legen,  der  Nahrung,  der  Emsigkeit  und 

der  Grundlage  der  Sittten,  nämlich  der  Arbeithsamkeit 

schaden  könnte,  .  .  .  weil  von  jeher  die  Beyspiele  Avahrhaft  auf- 

geklärter Völker  unwidersprechlich  bewiesen  haben,  und  noch  über- 

all beweisen,  daß  allgemeine  Emsigkeit  immer  nach  dem  Verhält- 
nisse der  allgremeinen  ßildunir  sich  Verbreitet,  und  diese  das  einzige 

sowohl  als  das  wirksamste  Mittel  ist,  Xahrungszweige  zu  eröfinen. 

zu  befördern,  zu  vermehren  und  dauerhaft  zu  gründen."  Sie  könne 

deshalb  dem  A'orschlag  der  Fabrikanten  Andre  und  Bräunlich 
nur  unter  der  Voraussetzung  zustimmen,  wenn  dieselben  sich  durch 

die  niederösterreichische  Regierung  mit  ihr  über  die  Beaufsichti- 

gung der  Schule  und  der  Prüfungen  ins  Einvernehmen  setzen 

würden!),  üieser  Forderung  trat  die  Vereinigte  Hofstelle  mit  dem 

Hinweis  darauf  entgegen,  daß  es  hei  der  Beschäftigung  in  den 

Fabriken  vornehmlich  auf  die  „körperliche  Fähigkeit"  ankomme, 

„die  nur  in  der  zartesten  Jugend  erworben  werden-'  könne.  Aus 

diesen  Gründen  müsse  sie  sich  auch  gegen  ein  ,.allgemeines  Ge- 

sez" aussprechen,  „welches  die  Pflichten  und  Rechte  der  Aeltern 

und  Vormünder  wegen  des  Abganges  einiger  Monathe  von  der  zur 

sittlichen  Bildung  vorgeschriebenen  Zeit,  so  sehr  kränket" ;  und 
zwar  um  so  melir,  als  ja  bekanntermaßen  .,die  sittliche  Bildung  nach- 

geholt werden  könne"  -).  Die  Studienhofkommission  gab  sich  jedoch 
ihrerseits  nicht  überwunden,  sondern  begegnete  den  Ausfülirungen 

der  Vereinigten  Hofstelle  mit  der  Bemerkung,  daß  ihre  „Auslegung 

des  Gesezes,  das  den  sechsjährigen  Schulbesuch  auf  zwei  Jahre  be- 

schränket, in  der  That  eine  Begünstigung  (sei),  und  sich  hieraus 

offenbar  zeiget,  wie  sehr  man  die  Arbeitsamkeit  bei  der  Jugend 

befördert"  •^).  Doch  trugen  die  Industrieförderungs-Bestrebungen  den 

Sieg  über  ihre  Argumente  davon  und  es  wurde  dem  Ansuchen  der 

Fabrikanten  Andre  und  B  r  ä  u  n  1  i  c  h  stattgegeben  ■•  i. 

>)  Protokollauszug  der  Studien-  und  Zensurshofkouimission  vom  31.  De- 

zember 1787  (ebd.).  '-)  Prot.  d.  vereinigten  Hofstelle  vom  17.  Jänner  1788 
(ebd).  ')  Protokollauszug  d.  Studienhofkommission  vom  29.  Februar  1788  (ebd). 
*)  Reskript  der  Vereinigten  Hoistelle  vom  13.  März    1788  (ebd  ). 
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Nach  kurzer  Zeit  schon  gewann  die  Fabrik  einen  bedeuten- 

den Umfang,  wie  denn  auch  Andre  binnen  drei  Jahren  „156  fremde 

Arbeiter  ins  Land  gezogen"  hatte.  Die  Gesamtzahl  der  daselbst 
tätigen  Personen  belief  sich  im  Jahre  1789  auf  283,  die  der  be- 

triebenen Webstühle  auf  120*).  Und  als  im  folgenden  Jahre  das 
Privilegium  auf  den  Sohn  des  Christian  Andre  übertragen 

wurde,  war  die  Zahl  der  Beschäftigten  bereits  auf  400  gestiegen  2).  ' 
Fünf  Jahre  später  wurde  dieser  Firma  sowohl  als  auch  dem  Seiden- 

zeugfabrikanten Georg  H  ornp  OS  t  el  ■^),  die  beide  umfassende  aus- 
wärtige Bestellungen  hatten,  auf  besondere  Befürwortung  des  Hof- 

rates Freiherrn  von  De  gel  mann  der  Ausfuhrzoll  auf  ihre  Er- 

zeugnisse erlassen.  Zugleich  war  ihnen  gestattet  worden,  für  die 

nach  dem  Auslande  bestimmten  reichen  Zeuge  dünneren  Gold-  und 

Silberdraht  zu  verwenden^).  Da  sie  indes  in  den  folgenden  Jahren 
keine  Waren  mehr  ausführten,  so  wurde  ihnen  von  der  Regierung 

die  Entziehung  der  Begünstigung  angedroht.  Zu  ihrer  Verteidigung 

führten  die  Fabrikanten  an,  daß  die  Einfuhr  brochierter  Zeuge 

nacli  Rußland  seit  der  Thronbesteigung  des  Kaisers  Paul  I. 

durch  einen  Ukas  gänzlich  verboten  sei  und  nur  die  glatteu, 

reichen  Zeuo-e  geffen  hohen  Zoll  eingeführt  werden  dürften.  Dazu 
komme  noch,  daß  die  österreichischen  Fabrikanten  mit  den 

Preußen  auf  die  Dauer  nicht  zu  konkun-ieren  vermöchten,  da 

diese  letzteren  von  Staats  wegen  eine  Ausfuhrprämie  von  5% 

bezögen. 

Die  geheime  Hof-  und  Siaatskanzlei  wurde  daraufhin  ange- 
wiesen, den  Gesandten  in  Berlin  zu  beauftragen:  „er  möge  mit  der 

srehörio-en  Vorsicht ...  die  näheren  und  verläßlicheren  Erkundigun- 

gen  einziehen-,  über  das  „Bewandtniß"  der  oberwähnten  Prämie 5). 
Die  Antwort  des  Gesandten  ist  aus  den  Akten  nicht  festzustellen. 

Wir  wissen  aber  durcii  Hintze,  daß  in  Preußen  die  Exportprämie 

in  den  neunziger  Jahren  tatsäclilich  ö"/,,  betrug'').  Trotzdem  also 
die  Antraben  der  beiden  Firmen  auf  Wahrheit  beruhten,  wurde 

ihnen  dennoch  im  Jahre  1799  die  Begünstigung  der  zollfreien  Aus- 

fulir  ihrer  Waren  entzogen'). 

')  Reskript  der  Hofkanzlci  vom  21.  Februar  1789  (ebd.).  Vgl.  über  die 
Handfabvikation  dieser  Firma  K;!]).  VI.  -)  Hofdekret  vom  10.  September  1790 

(ebd.).  ')  Vgl.  über  Hornpostel  S>.  105.  •*)  Hofdekret  an  alle  Zollamter 
vom  27.  November  1795  ebd.  '-)  Hofdekret  an  die  n.ö.  Regierung  vom 
28.  Juli  1798  (ebd.).  Referent  war  der  Hofrat  Graf  Herbers  tei  n.  »)  Vgl. 
Hintze  a.  a.  0.,  S.  321,     'j  Hofdekret  vom  27.  August  1799  ebd. 
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Die  Sozietät  zwischen  Andre  und  Bräunlich  —  die  Firni;i 

war  inzwischen  auf  die  Söhne  der  Gründer  übergegangen  —  wurde 
nach  einem  Jahrzehnt  aufgelöst,  ohne  daß  indes  hierdurch  der  Um- 

fang der  Betriebe  eine  Einschränkung  erfahren  hätte  \).  Beiden 

Fabrikanten  gelang  es  auch  in  der  folgenden  Zeit,  durch  Aus- 
nützung aller  technischen  Errungenschaften  und  Neuerändungen  sich 

in  der  Epoche  des  glänzendsten  Aufschwunges  der  österreichischen 

Seidenindustrie  an  erster  Stelle  zu  behaupten.  Koch  weit  über 
die  Mitte  des  XIX.  Jahrhunderts  galt  die  An  dresche  Seidenfabrik 

als  eine  der  leistungsfähigsten  in  Österreich  -). 
Ebenso  wie  Andre  erwarb  im  Jahre  1787  der  in  ̂ Yien  be- 

reits ansässige  Seidenzeugfabrikant  Gag ni  an o  das  ehemalige  Kapu- 

zinerkloster in  Mödling.  Außer  den  durch  das  Fabriksbefugnis  be- 

dingten Begünstigungen  wurden  demselben  keinerlei  Unterstützun- 
gen gewährt.  1788  waren  daselbst  80  Webstühle  in  Betrieb,  die 

168  Personen  Beschäftigung  boten  ̂ ).  Ein  Kloster  in  Triest  wurde 
um  eben  diese  Zeit  einem  anderen  bedeutenden  Seideu/.eugiabri- 
kanten,  Marpurgo,  überlassen.  Nicht  unerwähnt  sei  ferner  ein 

Geschenk  von  1000  fl.,  welches  1789  der  Seideiizeugfabrikant 

Michael  Ritter  als  Aufmunterung  erhielt.  Derselbe  produzierte 

jährlich  Erzeugnisse  um  90.000  Gulden^). 
Neben  diesen  von  der  Regierung  gelegentlich  unterstützten 

Betrieben  gab  es  eine  große  Anzahl  bedeutender  anderer,  die  ohne 

Förderung  von  Seiten  des  Staates  einzig  und  allein  dank  dem  be- 

stehenden Prohibitivsystem  einen  glänzenden  Aufschwung  nahmen''). 
Alle  jene  Waren,  welche  vordem  aus  der  Fremde  eingeführt 

worden  waren,  wurden  nun  in  den  Erblanden  erzeugt.  Die 

Zahl  der  Fabriken  hatte  sich  ungemein  vermehrt.  „Nun  lebte 

die  ganze  Nation  auf",  heißt  es  in  einem  Flugblatt  aus  dem 
Jahre  1787,  ..neue  Nahrungswege  wurden  geöffnet,  das  Fabriks- 

wesen Ijlühte,  fremde  Künstler  und  Manufakturisten  traten  mit 

ihren  Kenntnissen  zu  uns  herüber,  selbst  unsere  Kaufleute  wurden 
aus  schädlichen  Faktoren  der  Ausländer  zu  Selbstdeukern  und 

Emporbringern  des  inländischen  Handels.  Dies  alles  bewirkte 

Joseph  11."  «). 

')  Zu  entnehmen  einem  Reskri])!  aus  dem  Jabre  1808  (ebd.).  -)  Vgl. 
hierzu  Bujatti  a.  a.  0.,  S.  G9.  ')  Prot.  d.  Hotl'anuner  vom  15.  Dezember  1788 
(Fasz.  813/4939,  N.-Ö.).  *)  Reskript  vom  23.  Februar  1789  (Fasz.  817  4943, 
N.-Ö.).  ')  Vgl.  Kees  a.  a.  0.,  S.  299  ff.  ")  Zitiert  bei  Pfibram  a.  a.  0., 
S.  410. 
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§    3.    Die  Fi'anziszoisc'he    Zeit:     Wiederaufleben  zünttlevi- 
schei*  Besti'ebungeii.  Die  Krise  von  1792. 

Leider  fehlen  uns  über  den  Umfang  der  Seidenindustrie  ge- 
rade aus  jener  Zeit  genaue  ziftermäßige  Berichte.  Doch  erweibt 

schon  die  Anzahl  der  in  den  einzelnen,  oben  namentlich  angeführten 

Fabriken  beschäftigten  Personen,  daß  es  sich  hier  um  bedeutende 

industrielle  Unternehmungen  handelte,  die  aber,  wie  bereits  ange- 

deutet worden  ist,  durchaus  nicht  die  allein  leistungsfähigen  Be- 
triebe waren. 

Insgesamt  zählte  man  im  Jahre  1794  in  Wien  29  Seiden- 
zeugfabriken mit  3000  Werkstühlen  und  19  Fabriken  für  Band- 

waren ^).  Neben  den  Fabrikanten  gab  es  noch  eine  größere  Gruppe 
von  bürgerlichen,  d.  h.  der  Zunft  angehörigen  Seidenzeugraachern, 
die  mit  den  ihnen  technisch  weit  überlegenen  Großbetrieben  einen 
schweren  Existenzkampf  zu  führen  hatten.  Dieser  erfuhr  noch 

weitere  Verschärfung,  als  sich  als  Begleiterscheinung  des  Türken- 

krieges und  der  dui'ch  denselben  gesteigerten  Steuerlast  eine  wirt- 
schaftliche Depression  geltend  machte,  welche  zu  Beginn  der  neun- 

ziger Jahre  eine  schwere  Krise  auslöste  -).  Denn  durch  diese  wurden 
am  schwersten  die  Kleinmeister  betroffen,  deren  Betriebe  nur  durch 

intensive  Ausnützung  jugendlicher  Arbeitskräfte  erhalten  werden 
konnten. 

Interessant  ist  hierbei  eine  crewisse  Analogie  mit  der  Getuen- o  o  o 

wart.  \\  ie  heute  so  war  auch  damals  der  Kleinbetrieb  nur  auf 

Kosten  der  Lehrlinge  aufrecht  zu  erhalten.  Während  sich  aber 

gegenwärtig  bereits  eine  gewisse  Anpassung  an  die  moderne  Groß- 
industrie vollzogen  hat,  welche  das  Kleingewerbe  zwar  aus  fast 

allen  Hauptproduktionen  verdrängt,  ihm  aber  einzelne  kleine  Be- 

rufszweige ganz  zu  eigen  gegeben  hat,  war  dieser  Verdrängungs- 
prozeß gerade  zu  Ende  des  XVIII.  Jahrhunderts  im  vollen  Gange. 

Die  zwei  Dezennien  von  1790  bis  1810  etwa  zeigen  diesen  Ent- 
wicklungsprozeß in  der  Seidenindustrie.  Dieser  ganze  Zeitabschnitt 

war  ausgefüllt  mit  dem  Ringen  dieser  beiden  Mächte  um  die  Vor- 
herrschaft auf  dem  Markt.  Und  wieder  trat  es  klar  zutage,  daß  der 

verzweifelteste  Widerstand  des  Kleingewerbes  seine  endliche  Unter- 
jochung durch  die  Großindustrie  nicht  verhindern  konnte. 

Durch  den  Tod  Josephs  II.  erfuhren  die  Hoftnungen  der  biirger- 

')  Vgl.   Weiß   a.  a.  0.    II.  453.     -)  Vgl.    über    die    gleichzeitige   Krise 
in  Deutschland:  Hint/. e  a.  a.  0. 
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liehen  Seidenzeuginacher  auf  eine  Widerkehr  der  vorjosephinischen 

Gewerbepolitiiv  neue  Belebung.  Sie  sollten  sich  aber  getäuscht 

sehen.  Die  fast  unmittelbar  nach  dem  Hinscheiden  des  Kaisers  vor- 

gebrachte Bitte  um  Sperrung  des  Zuganges  zur  Seidenidustrie  fand 

bei  der  Regierung  kein  offenes  Ohr.  Denn  dieselbe  stand  noch 

ganz  im  Banne  der  von  Joseph  II.  vertretenen  Gewerbefreiheit.  Das 

Begehren  der  Zunftmeister  wurde  denn  auch  mit  der  Begründung 

abschlägig  beschieden'):  es  wäre  unbillig,  „die  verdienstvollen 
Unternehmer  .  .  .  den  Zunftgenossen  aufzuopfern,  weil  deren  Dasein 

nur  als  eine   Pflanzschule   der  Schüler  zu   betrachten  sei". 

Freilicii  war  auch  dieses  den  bürgerlichen  Seidenzeugmacheru 

von  der  Regierung  zugebilligte  Dasein  angesichts  der  Krise  nur 
schwer  aufrecht  zu  erhalten.  Es  ist  daher  nicht  zu  verwundern, 

wenn  wir  dieselben  schon  im  darauffolgenden  Jahre  neuerlich  ̂ 'or- 
stellungen  erheben  sehen,  in  welchen  sie  ihre  Notlage  schildern 

und  folgende  Forderungen  formulieren  :  Wiedereinführung  der  \\'aren- 
stempelnng:  „Bestratfung  der  selbst  aus  der  Arbeit  entlaufenden,  oder 

lüderhchen  Gesellen  und  Jungen"  ;  Beaufsichtigung  der  „fremden 
Coraissionars  und  der  mit  ausländischen  Waren  handelnden  Par- 

theyen"  :  Verbot  der  Frauenarbeit  auf  brochierten  und  fassonierten 

Arbeiten;  endlich  Abstellung  der  „xVbreicliung  des  halben  Gesellen- 

lohnes an  die  Jungen"  ̂ t. 
Die  Regierung  foiderte  hierauf  angesichts  der  immer  weiter 

um  sich  greifenden  Arbeitslosigkeit  von  der  Stadthauptmannschaft, 

der  Fabrikeninspektion  und  der  niederösterreichischen  Regierung 

eingehende  Gutachten  ab. 

Ziemlich  leicht  machte  sich  die  S  tadthaup  tman  n  schaff 

die  Sache.  Sie  erklärte,    die  Ursache  der  Stagnation  sei  zu  suchen: 

1.  in    der  Zahlung    des    halben  Gesellenlohnes    an    die    Lehrlinge; 

2.  in  der  „schlechten  Bildung  der  Gesellen,  deren  die  wenigsten 

nach  ̂ 'ersicherung  der  Fabrikanten  vollkommen  brauchbar  wären"  ; 
3.  in  der-  „Liederlichkeit  der  Gesellen  und  Jungen,  welche  ihre 

meiste  Zeit  in  Wirtshäusern  verschwelgeten"  ;  4.  in  der  „häuffigen 

Verwendung  der  Weibspersonen"  zur  Verfertigung  reicher  Zeuge. 
Als  einziges  Abhilfsmittel  schlug  sie  daher  vor :  es  möge  dem  Vor- 

')  Prot.  d.  Vereinigten  Hofstollen  vom  24.  Juni  1790  (Fasz.  81/4937,  N.Ö.). 
■)  Prot.  d.  Ministerial-Banco-Deputation  vom  3.  Februar  1792  (ebd.),  nach 
welchem  auch  die  im  folgenden  zitierten  Gutachten  und  Vorschläge  mit- 

geteilt sind. 
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steiler  die  Weisung  erteilt  werden,  ,die  fremden  Gesellen  abzu- 
schieben und  du  unter  den  brotlosen  Gesellen  sich  auch  mehrere 

militär-beurlaubte  befinden,  selbe  zu  ihren  Regimentern  einzu- 
berufen". 

Weit  gründlicher  waren  die  Vorschlüge,  welche  die  F  a  1)  r  i  k  e  n- 

in  sp  e  k  ti  on  unterbreitete.  Dieselben  liefen  hinaus  auf :  die  Wieder- 

einführung einer  Qualitätenordnung  und  die  Ernennung  von  Be- 

schaumeistern zu  deren  Durchführung ;  die  Anordnung  von  Zeichen- 
unterricht für  die  Lehrlinge  sowie  überhaupt  bessere  Unterweisung 

derselben  durch  die  Meister;  die  Unterstützung  „der  Erfinder  neuer 

Maschinen" ;  die  uneingeschränkte  Gestattung  der  Frauenarbeit-; 
endlich  die  Unterbringung  der  brotlosen  Gesellen  bei  „vornehmen 

Inhabern  hierländiger  Samet-  und  Seidenzeugfabriken". 
Die  ni  e  de  r  öster  r  e  i  chisch  e  Regierung  sclüoß  sich 

diesen  Vorschlägen  nur  in  bezug  auf  die  Warenstempelung  und 

die  Zulassung  uneingeschränkter  Frauenarbeit  an.  Hingegen  trat 

sie  für  eine  Einschränkung  der  Befugniserteilungen  und  die  Ver- 
minderung der  Lehrlingszahl  ein.  Ferner  sollten  die  Lehrlinge  den 

halben  Gesellenlohn  bloß  dann  erhalten,  wenn  sie  von  ihren  Eltern 

verköstigt  werden  müßten.  Endlich  hätte  „jeder  unverehelichte  brot- 

lose Geselle  drei  Tage  nach  seinem  Austritt,  er  möge  In-  oder 
Ausländer  seyn,  wenn  er  keine  Arbeit  bekommt,  von  hier  zu  wan- 

dern und  sich  andervverts  um  Verdienst  zu  bewerben". 

Die  Ministe rial-Banco-Deputation  konnte  sicii  jedoch 

mit  keinem  dieser  Vorschläge  befreunden.  Sie  erledigte  also  die- 
selben einfach  mit  dem  Bemerken,  daß  „die  Fabricanten  zu  ver- 

trösten und  die  Polizey  anzuweisen  sey.  gegen  die  in  den  Wirts- 

häusern schwelgenden  Gesellen  und  Jungen  vorzugehen"  i).  Das  heißt, 
es  blieb  alles  beim  alten. 

Diese  passive  Haltung  der  Hofstelle  blieb  auch  weiterhin  un- 
verändert. 

Einige  Tage  später  übermittelte  ihr  die  niederösterreichische 
Recieruns  eine  Zuschrift  des  Polizeikommissariates  Mariahilf,  in 

welcher  vorgestellt  wurde,  daß  „ohne  Arbeit  herumziehende  Seiden- 
zeug- und  Dünntuchmachergesellen,  deren  dem  Vernehmen  nach  bey 

500  seyn  sollen,  in  einer  äußerst  drückenden  Lage  sich  befänden 

und  alle  Aufmerksamkeit  verdienten,  weil  bey  der  Stimmung  der- 
selben,   welche    aus    ihrer  Zudringlichkeit    und    ihrem    Ungestümen 

')  Hofreskript   an  die  n.-ö.  Regierung  vom  4.  Februar  1792  (ebd.). 
Orü  nlierg,  Studien  III.  ^ 
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hervorleuchtete,  wohl  etwa  gar  eine  Zusammenrottung  zu  gewalt- 

samen Auftritten  entstehen  könnte".  Auch  diese  Vorstellung  fand 
keine  Beachtung.  Der  niederösterreichischen  Regierung  wurde  viel- 

mehr bedeutet:  mau  könne,  da  ihre  „Besorgnis  sich  auf  einen  Be- 
richt der  Polizei  stüzet,  die  nur  nach  Hörensagen  berichtete,  .  .  . 

keine  Verordnung  ergehen  lassen.  Die  Polizei  solle  auf  das  heinim- 
streichende  müssige  Gesindel  jeder  Gattung  aufmerksam  soyn  und 

dasselbe  hintanhalteu*  '). 
Inzwischen  hatte  sich  die  Krise  immer  mehr  verschärft.  Die 

Arbeitslosigkeit  nahm  stetig  zu.  Die  Regierung  aber  traf  gar  keine 
Vorkehrungen  zur  Linderung  der  Notlage.  Darum  wandten  sich  im 

April  desselben  Jahres  die  ,.Seidenzeug-,  Düntuch-  und  Samet- 

machergesellen  von  Wien  im  Namen  aller  übrigen  Gesellen"  be- 
schwerdeführend an  die  Regierung-),  indem  sie  vor  allem  darauf 

verwiesen,  daß  durch  das  Kinfuhrverbot  auf  fremde  Waren  und  die 

„erweiteten  Gewerbsfreiheiten"  sich  die  Zahl  der  Seidenzeugmacher 
und  Fabrikanten  sehr  vermehrt  habe.  Hierdurch  aber  sei  auch  die 

Zahl  der  Lehrlinge,  „die  beinahe  haufenweise  überall,  ja  aus  allen 

entlegenen  Provinzen  hieher  verschrieben  wurden",  jjestiejjen  und 
ebenso  die  der  Gesellen,  die  fast  alle  verehelicht  seien  und  deren 

Wochenlolin  hierdurch  von  4  bis  5  fl.  auf  2  bis  3  fl.  herabgedrückt 

würde.  Auch  gebe  es  nicht  wenige  Fabrikanten,  die  „ihres  pri- 

vaten Nuzens  wegen  20  —  80  Lehrjungen  und  dabei  nur  6  Gesellen 
halten,  weil  sie  den  Lehrjungen  bloß  den  Unterhalt,  den  Gesellen 

aber  den  Wocheulohn  geben"  müßten.  Zu  all  dem  komme  noch 
die  Frauenarbeit,  die  dazu  führe,  daß  in  manchen  Fabriken 

..nebst  30  —  40  Jungen  und  ebenfalls  so  vielen  Weibspersonen  nur 

bis  6  Gesellen  anzutreffen"  seien,  wodurch  die  Zahl  der  Jungen 
bereits  auf  2000.  jene  der  Weibspersonen  aber,  die  an  Seiden-  und 

(Dünntuch-)Stühlen  die  Arbeit  und  die  Stellen  der  Gesellen  ver- 
treten, bis  auf  500  angewachsen,  wälirend  die  Zahl  der  GesiUen 

sich  nur  in  allen  auf  1400  beschränkt".  Ihr  „flehentlichstes  Ansuchen" 
ging  daher  dahin:  „1.  daß  die  Weibspersonen,  die  dermal  alle  jene 

Artikel  bearbeiten,  welche  Gesellen  zustehen,  ganz  abgestellt  werden; 

2.  daß  die  Seideuzeug-  und  Tintuchfabrikanten,  die  das  Metier 
nicht  gelernet  haben,  keinen  Jungen  mehr  in  die  Lehre  aufnehmen 

')  Prot.  d.  Minist.-Banco-Deput.  vom  9.  Februar  1792  (ebd.).  «)  Re- 
scbwerdeschrift  der  Seidenzeugmachergesellen  vom  24.  April  1792  (ebd.). 
Dieselbe  ist  von  fünf  Gesellen  unterzeichnet. 
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dürfen;  o.  damit  die  wirklichen  Meister  und  gelehrten  Fabrikanten 

nur  allein  mindere  und  verhältnismäßige  Zahl  Jungen  in  die  Lehre 

autiielimen  dürfen :  4.  damit  diese  ihre  gegründete  Beschwerden 

durch  eine  unpartlieysche  Comißion  mit  Zuziehung  innbenennter 

Meister  untersucht  werden". 

Die  Regierung  wußte  darauf  nichts  anderes  zu  sagen,  als  daß 

die  „Rekurrenten"  mit  ihrem  Gesuch  lediglich  abzuweisen  seien*). 
Dieser  Bescheid  wurde  übrigens  nach  einer  bei  der  Behörde  sehr 

beliebten  Methode  den  Bittstellern  nicht  zugestellt.  Dieselben  baten 

daher  im  September  1792  um  Erledigung  ihres  Gesuches,  da  „ihre 

Noth  immer  zunimmt  und  der  Winter  herannahet"  -).  Aber  auch 

dieses  Gesuch  blieb  ei-folglos.  Trotz  aller  Urgenzen  war  es  auch 
im  Jänner   1793  noch  nicht  erledigt^). 

J;  4.  Die  Fraiiziszeische   Zeit:    Günstig-e  Rückwirkung  der 
französischen  Revolution  auf   die    österreichische  Seiden- 

industrie. Der  Export  in  die  Levante. 

Inzwischen  war  auch  die  Seidenzeugmeisterschaft  neuerlich 

an  die  Regierung  mit  dem  Begehren  herangetreten:  die  „Übel- 

stände" in  der  Seidenindustrie  durch  eine  Hofkommissiou  unter- 

suchen  zu  lassen  ̂ ). 

Noch  bevor  dieses  Gesuch  seine  Erledigung  fand,  hatten  sich 

jedoch  die  Absatzverhältnisse  wesentlich  gebessert. 

Die  Revolution  in  Frankreich  hatte  die  dortige  Seidenindustrie 

lahmgelegt  und  hierdurch  die  österreichischen  Fabrikanten  für  eine 

gei'aume  Zeit  von  ihren  gefährlichsten  Konkurrenten  befreit. 
Außerdem  hatte  ein  geschickter  Seidenzeugfabrikant  namens 

llenedikt  Codicasa,  der  mit  seinem  Mitinteressenten  Malfatti 

eine  Samt-,  Seidenzeug-  und  Florfabrik  betrieb,  wegen  des  „allge- 
mein geminderten  Absatzes  den  Entschluß  gefaßt,  auf  eigene  Kosten 

eine  Reise  nach  der  Levante  zu  unternehmen".  Er  wurde  als 

„k.  k.  ünterthan  mit  Empfehlungsschreiben  an  die  k.  k.  Gesandt- 
schaflt  in  Constantinopel,  dann  an  die  verschiedenen,  in  der  Levante 

bestehenden  k.  k.  Konsule"  versehen ''),  führte  sein  Vorhaben  pünkt- 

')  Hofdekret  vom  30.  August  1792  (ebd.).  -')  Gesuch  der  Seidenzeug- 
niachergesellen  vom  12.  September  1792  (ebd.).  ')  Reskript  an  die  n.-ö.  Regie- 

rung vom  9.  Jänner  1793  (ebd.).  *)  Gesuch  der  bürgerlichen  Seidenzeug- 
macber  vom  12.  November  1792  (ebd.).  "*)  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  vom 
17.  Mai  1793  (ebd.). 

9»
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lieh  durch  und  kehrte  im  folgenden  Jahre  mit  den  in  der  Levante 

gangbaren  Mustern,  die  er  ebenso  wie  die  zu  deren  Herstellung 
erforderlichen  Maschinen  zollfrei  einzuführen  die  Erlaubnis  erhalten 

hatte  1),  nach  Wien  zurück.  Der  durch  ihn  angebahnte  Ausfuhrhandel 
nach  dem  nahen  Orient  sicherte  in  kurzer  Zeit  einer  Reihe  bedeutender 

Fabriken  dauernde  Absatzgebiete,  wie  ja  Codicasa  selbst  im 

Jahre  1803  Seidenwaren  im  Werte  von  26.400  fl.  dorthin  exportierte'-). 
Nach  zwei  Jahren  fand  dann  endlich  auch  das  Ilofgesuch  der 

Seidenzeugmacher  seine  Erledigung.  Natürlich  blieb  trotz  aller 

möglichen  Vorschläge  der  verschiedenen  Stellen  alles  beim  alten. 

Denn  der  Kaiser  trat  der  vom  Direktorial-Vizepräsidenten,  Baron 
von  D  egelmann,  in  seinem  Referat  über  diese  Angelegenheit 

verfochtenen  Auffassung  bei :  „daß  die  Beschwerden  der  Seidenzeug- 
macher sich  glücklicherweise  in  so  weitläuftige  Vernehmungen  und 

Schreybereyen  verwickelt  haben,  daß  die  geänderten  Zeitumstände 
denselben  die  sicherste  Abhilfe  verschaffen.  Sie  rühren  nämlich  von 

der  Zeit  her,  da  wegen  des  nach  dem  Türkenkriege  gehemmten 

Verschleißes  sich  300  Gesellen  ohne  Arbeit  befanden  und  sogar  zu 
unruhigen  Auftritten  Anlass  gaben.  Seitdem  aber  ihre  Zahl  durch 

die  Rekrutierung  vermindert  worden,  die  hierländigen  Seidenmanu- 
facturen  bey  dem  Verfalle  der  französischen  selbst  im  Auslande 

Absatz  gefunden,  ist  die  Nachfrage  um  Arbeiter  größer  als  die 

Klagen  über  Abgang  von  Verdienst"  ■*). 

§    5.    Die    Franziszoisclie    Zeit:     Fortdauer    des    Kämpft'.«! 
zwischen  Groß-  und  Kleiiibetriel».    Zuiiftstreitigkeiten  und 

Zunft  niißhrjiuclie. 

Nur  wenige  Monate  später  überreichten  fünf  Seidenwirker  in 

Berlin  angel)lich  im  Namen  von  löO  österreichischen  Seiden- 
arbeitern dem  dortigen  österreichischen  Gesandten  von  R  e  u  ß  ein 

Majestätsgesuch,  worin  sie  ausführten :  daß  sie  aus  Arbeitsmangel 

Wien  hätten  verlassen  müssen,  und  verlangten,  es  möge  fortan  die 

Frauenarbeit  für  alle  Seidenwaren  verboten  und  lediglich  auf  die 

Taffeterzeugung  eingeschränkt  werden.  Zu  gleicher  Zeit  stellten  die 

Wiener  Seidenzeug-  und  Dünntuchmacher  genau  dieselben  Forde- 
rungen auf,  so  daß  der  Gedanke  an  einen  Zusammenhang  dieser 

beiden  Bewegungen  kaum   abzuweisen  ist. 

■)  Hofdekret    vom    2Ö.    Mäiz   1794    (ebd.).     ̂ )  Prot.   d.   Hofkauzlei    vom 
12.  August  1803  (ebd.).     =>)  Ah.  Res.  vom  12.  Dezember  1794  (ebd.). 
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In  dem  hierauf  von  der  niederöstorreicliischen  Regierung  er- 
statteten Bericht  M  wird  denn  auch  vor  allem  betont,  daß  es  sich 

hierbei  um  eine  planmäßige  Abmachung  der  in-  und  ausländischen 
Gesellen  mit  der  Meisterzunft  gegen  die  Fabrikanten  zu  handeln 

scheine,  was  „bey  der  bekannten  Scheelsucht  der  Innung  gegen 

die  Fabrikanten"  nicht  wundernehmen  könne.  Auch  sei  der  gegen- 
wärtige Augenblick  der  inländischen  Seidenfabrikatur  unmöglich 

ungünstig.  Die  politische  Lage  habe  die  Konkurrenz  von  Lyon, 

Krefeld.  Köln  und  Mühllieim  vollkommen  ausgeschaltet,  die  polni- 
schen Unruhen  die  dortigen  Juden  nach  Wien  statt  zur  Leipziger 

Blesse  ffebracht".  So  hätte  denn  auch  der  Absatz  an  österreichischen 
Seidenwaren  eine  allgemeine  Ausdehnung  erfahren.  Speziell  die 
Fabrikanten  Bräunlich  und  FrieiS  hätten  „ersterer  vor  kurzem 
um  20.000  fl.  Waren  nach  Lübeck,  letzterer  sehr  beträchtliche 

Mengen  Atlas  nach  Neapel  gesendet."  Die  niederösterreichische 
Liindesstelle  empfahl  daher:  man  solle  sich  damit  begnügen,  einige 

durch  eigene  Schuld  Arbeitslose  zu  den  Soldaten  zu  überstellen, 
und   im   übrigen  wenn  möglich  eine  Gesellenordnung  erlasseB. 

Der  Wiener  Magistrat  seinerseits  schlug  vor:  es  seien 

,die  Lehrjungen  auf  eine  bestimmte  Anzahl  zu  bestimmen, 
die  Arbeiten  der  Gesellen  nach  ihrem  verschiedenen  Alter  einzu- 

theilen,  die  Yerehelichung  derselben  zu  vermindern,  der  Arbeitslohn 

für  die  Elle  jeder  Waarengattung  im  Voraus  zu  bestimmen,  und 

den  Lehrjungen  der  bedungene  Lohn  nicht  zu  erfolgen,  sondern 

ihnen,  wie  ehemals  durch  abrechnung  der  Kost  zu  erfolgen"  -). 
Diese  Vorschläge  fanden  jedoch  in  keiner  Art  den  Beifall  des 

Directoiüums  in  publicis  et  cameralibus,  dessen  Referent,  Graf 

Ankenberg,  erklärte:  all  das  sei  unausführbar,  „da  alles  jenes, 

was  den  Spekulationsgeist  hemmet,  und  den  Zunftgeist  da,  wo  er 

glücklicherweise  sich  verlohren  hat,  wieder  herstellet,  dem  Industria- 

lismus  nur  zum  Schaden"  gereiche.  Und  wie  die  übrigen  Magistrats- 
anträge so  sei  auch  der  auf  Einschränkung  der  Frauenarbeit  un- 

annehmbar. Vielmehr  solle  es  in  dieser  Beziehung  ebenfalls  „bey 

den  bestehenden  Vorschriften  vollkommen  bleiben"  ̂ ). 
In  diesem  Sinne  fiel  auch  die  kaiserliche  Entscheidung  aus. 

Nur    in  einem  einzigen  Punkte    fanden    die    Anregungen    des    Ma- 

•)  Bericht  der  n.-ii.  Regierung  vom  12.  Jänner  1796  (ebd.).  ')  Zu  ent- 
nehmen dem  Protokoll  des  Direet.  in  imbl.  et  cameral.  vom  15.  April  1796. 

')  Zit.  Protokoll. 
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gistrats  Beachtung:  dieser  wurde  beauftragt,  den  Entwurf  einer 

Gesellenordnung  zu  unterbreiten,  da  eine  solche  ebensowohl  den 
Wünschen  der  Gesellen  selbst  wie  der  Fabrikanten  und  Meister 

entspreche  ̂ ). 
Auch  wurde  ein  paar  Monate  später,  als  es  bei  der  Vorstands- 

wahl für  die  Seidenzeugmacherzunft  zu  Reibereien  kam,  verordnet: 

daß  der  Gehalt  des  Vorstehers  von  IGO  auf  100  fl.  herabzusetzen, 

die  Einschreibgebühr  aber  ganz  aufzuheben  sei.  Und  zugleich  wurde 

der  Magistrat  angewiesen,  darauf  zu  achten,  daß  die  Wahl  regel- 

mäßig in  einem  Zeitabschnitt  von  zwei  zu  zwei  Jahren  Torgenommen 

werde,  „indem  sonst  bey  dieser  voll  Partliev-sucht  unordentlichen 

Innung  die  Streite  nie  ein  Ende  nehmen  würden-'  -). 
Hierdurch  scheint  es  in  der  Tat  gelungen  zu  sein,  auf  eine 

kurze  Spanne  Zeit  die  Beschwerden  der  Zünftler  zu  unterdrücken. 

Als  aber  in  den  Jahren  1800  und  ISÜl  ungefähr  14  Fabriksbefug- 
nisse auf  diverse  Seidenwaren  teils  neu  erteilt,  teils  erweitert 

wurden,  und  zwar  trotz  jedesmaligen  Einspruches  von  Seiten  der 

Zunft  •^),  kamen  die  Zwistigkeiten  zwischen  den  Fabrikanten  und  den 
Meistern  neuerdings  zum  Ausbruch. 

Das  Mittel  der  letzteren  verlangte  von  der  Regierung  die 

„einstweilige  Einstellung  aller  Schutzertheillungen  oder  Fabriks- 

befugnissen, da  sie  an  Arbeithsleuten,  welche  ihnen  von  den  Fabri- 

kanten weggelocket  werden,  Mangel  leiden,  und  durch  die  schleuder- 

hatt'te  Arbeit  der  Fabrikanten  der  Kredit  und  das  Ansehen  dieses 

Erwerbszweiges  sehr  gesunken'  sei.  Ferner  baten  sie,  ,. den  Webern 

das  Erzeugen  der  Halbseidenstoife  nicht  mehr  zu  gestatten"  sowie 

Maßnahmen  „gegen  die  Störerey"  zu  ergreifen*).  Die  Fabrikanten 
hinwiederum  forderten,  die  Regierung  solle  ,.  eine  Untersuchung 

darüber  einleiten,  daß  die  Fabrikanten  an  dem  Verfall  der  Fabri- 

katur  nicht  schuld  tragen",  und  den  \'orsteher  der  Innung  für 
diese  Äußerung  zur  Verantwortung  zielien.  Und  um  ferneren 

Streitigkeiten  aus  dem  Wege  zu  gehen,  baten  sie,  ihnen  die  Er- 
richtung einer  eigenen  Innunsj;  zu  gestatten. 

In  dem  von  der  Stadthauptmannschaft  erstatteten  Bericht  wird 

daraufhingewiesen,  daß  in  der  Seidenindustrie  zur  Zeit  16.000  Per- 

sonen beschäftigt  seien,    die  um  so    weniger    an    Arbeitsmangel    zu 

')  All.  Resol.  vom  3.  Juni  1796.  ')  Reskript  vom  9.  September  17'.IG 
(ebd.).  ̂ )  Die  bezüf^licben  Akten  im  Fas/..  812  4938.  N.-Ö.  <)  Besehwerde  der 
biligerlichen  Seidenzeugmacber  vom  8.  August  1802  (ebd.).  Dieselbe  ist  unter- 

zeichnet  von   dem  Vorsteher  Hessigel    und   dem   Beisitzer  Rosenberger. 
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leiden  hätten,  als  der  Krieg  die  italienischen  Fabriken  lahmgelegt 

habe,  wodurch  die  inländische  Industrie  einen  bedeutenden  Auf- 

schwung nehme. 

Beide  Gesuche  wurden  demnach  mit  der  Begründung  abge- 

wiesen: „Es  würde  überhaupt  be}-  den  Innungen,  bey  keiner  alier 
gewisser  als  bey  der  stäts  so  zanksüchtigen  und  unruhigen,  immer 

in  Partheyen  getheilten  Seidenzeugmacher-Innung  mit  den  Klagen 
kein  Ende  nehmen,  wenn  man  dieselben  erst  alle  lange  untersuchen 

wollte."  In  Hinkunft  würden  derlei  Gesuche  überhaupt  nicht  mehr 

beachtet  werden  i).  Nur  einen  direkten  Erfolg  wiesen  die  Beschwer- 
den auf.  Der  Vorstelier  des  Mittels  namens  Hessigel  wurde 

wegen  Beleidigung  des  Landeskommissärs  zu  12  Stunden  Polizei- 

an-est  verurteilt  -). 
Doch  war  schon  drei  Monate  früher  mittels  Hofdekrets  ver- 

ordnet worden,  daß  künftighin  Befugnisse  nur  mehr  für  das  flache 

Land  erteilt  werden  sollten  ̂ ).  Ausgenommen  waren  hiervon  nur 
jene  Befugnisse,  welche  auf  Grund  von  technischen  Verbesserungen 

gewährt  wurden.  Nach  den  Akten  wurden  solche  nur  an  drei 

Fabrikanten  verliehen.  Erstens  nämlich  dem  Seidenzeugfabrikanten 

Benedikt  Favre,  der  einen  Webstuhl  erfunden  hatte,  bei  welchem 

„eine  weibliche  Arbeitskraft  erspart  und  die  Stoffe  mit  allen  Des- 

sins genau  und  schön  erzeugt"  wurden  ̂ j.  Ferner  an  den  Seiden- 
zeugmacher Andreas  Geigner,  auf  dessen  Stuhl  man  mit  geringer 

Mühe  zweimal  soviel  verfertigen  konnte,  als  auf  einem  gewöhnlichen 

Stuhl  ■''I.  Endlich  an  den  Seidenzeugmacher  Anton  Leidold,  der 
einen  doppelten  Webstuhl  eingerichtet  hatte,  an  welchem  zwei  Per- 

sonen zu  gleiclier  Zeit  arbeiten  konnten,  wodurch  Ersparnisse  an 

Miete,  Beheizung  und  Beleuchtung  gemacht  werden  konnten^). 
Eine  ähnliche  Erfindung  wie  Favre  hatte  übrigens  schon  1791  der 

Seidenzeugfabrikant  P  i  p  o  n  gemacht,  der  hierfür  von  der  Regie- 

rung   an  Beiträgen    und  UnterstUtzuneren    3G0O    fl.    erhielt').     Alle 

')  Gutachten  der  Kommerzhofkommission  vom  8.  November  1802  (ebd.). 

Der  Referent  war  Hofrat  Graf  Herberstein-Moltke.  '')  Reskript  vom 
14.  Dezember  1802  (ebd.).  =)  Hofdekret  vom  20.  September  1802.  Zitiert  in 
einem  Bericht  der  Kommerzhofkommis.sion  vom  20.  Juni  1803  (ebd.).  Vgl. 

hierüber  auch  Reschauer,  Kampf  der  Handwerkerzünfte.  S.  51  ff.  *)  Prot. 
d.  Hofkiimmer  vom  15.  November  1803  (ebd.).  [m  folgenden  Jahre  wurde 

dann  dem  Favrö  eine  Pension  von  jährlich  200  fl.  gewahrt.  '')  Prot.  d.  Hof- 
kammer vom  20.  Juni  1803  (ebd.).  «)  Prot.  d.  Hofkammer  vom  8.  August  1803 

(ebd.l  ')  Zu  entnehmen  einem  Protokoll  der  Hofkammer  vom  ir>.  Juni  1805 
(ebenda). 
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übrigeu    Ansuchen    um    Fabriksbefugnisse    wurden    lange    Zeit  hin- 

durch einfach  abschlägig  entschieden  M. 

Im  Jahre  1806  erfloß  allerdings  eine  kaiserliche  Entschei- 

dung, wonach  ,in  Hinkunft  von  der  Strenge  in  Ansehung  der 

Vermehrung  der  Gewerbe  in  Wien  abgegangen  werden"  dürfe-), 
da  besonders  die  Seidenzeugfabrikation  sich  nicht  für  die  Verlegung 

in  die  Provinz  eigne.  Als  nun  aber  die  Regierung  im  folgenden 

Jahre  einer  Reihe  von  Seidenzeugfabrikanten  Befugnisse  erteilte, 

wurden  dieselben  über  Rekurs  des  „durch  Zunftgeist  geleiteten, 

gegen  jedes  neu  aufkeimende  Talent  neidische  Mittel  der  Seiden- 

zeugmacher" —  trotz  dringender  Gegenvorstellung  der  Hofkammer  •*! 
- —  vom  Kaiser  wieder  aufgehoben.  Eine  gegen  die  ah.  Entscheidung 

erhobene  „nochmalige  Vorstellung"  der  Hofkammer  scheint  von 

Avenig  Erfolg  begleitet  gewesen  zu  sein  ■*). 
Der  endgültige  Entschluß  des  Kaisers  in  diesem  speziellen 

Fall  ist  zwar  nicht  bekannt.  Als  aber  im  Jahre  1808  der  Seiden- 

zeugmachergeselle Wölfinger  um  eine  fabriksmäßige  Befugnis 

für  die  Erzeugung  von  Seidenwaren  in  Wien  ansuchte,  wurde  ihm 

dieselbe  trotz  lel)hafterBefüruoitung  durch  die  Hofkammer,  welche 

darauf  verwies,  daß  einerseits  der  Verlust  der  venetianischen  Pro- 

vinzen den  Bedarf  an  inländischen  Seidenwaren  gesteigert  habe, 

anderseits  die  Praxis  erweise,  daß  die  kleinen  Fabrikanten  „am 

flachen  Land"  fast  ausnahmslos  zugrunde  gehen,  für  Wien  nicht 

orteilt^i.  Die  Einräumung  der  Befugnis  für  das  flache  Land  aber 

kam  für  den  Bewerber  einem    abschlägigen  Bescheid  gleicli  ''i. 
In  der  Zunft  der  Seidenzeugmacher  hatte  sich  inzwischen 

eine  neue  Differenz  ergeben.  Im  Jänner  IBOö  war  bei  der  \  or- 
standswahl  der  Seidenzeugmacher  Franz  Hessigel,  der  dieses 
Amt  bereits  in  den  Jahren  1800  und  1801  bekleidet  hatte,  mit 

73  Stimmen  I\Iajorität  wieder  gewählt  worden.  Da  aber  während 

seiner  damaligen  Amtstätigkeit  die  Streitigkeiten  zwischen  den 

Fabrikanten  und  den  Meistern  kein  Ende  nehmen  wollten  und  Hes- 

sigel ein  unverträgliclier,  aufbrausender  Cliaiakter  war,  lehnte  der 

Magistrat  die  Bestätigung  der  Wiederwahl  ab.  Hiergegen  rekur- 
rierten  123  Meister  an  die  niederösterreichische  Re-iierung. 

M  Diesbezügliche  Akten  in  ebendiesem  Faszikel.  '-)  Hofdekret  an  die  n.-ö. 
Regierung  vom  S.  April  180G  (ebd.).  »)  Bericht  der  Hofknmmer  vom  20.  Ok- 

tober 1806  (ebd.).  ■*)  Reskript  der  Hofkammer  vom  10,  Dezember  1807  (ebd.). 
Der  Referent  war  Hofrat  Krau  ß.  '*)  Bericlit  der  Hofkammer  vom  2.  April  1808 

(ebd.).     '•)  Ah.  Resol.  auf  den  obenzitierten  Bericht  vom  3.  Mai  18Ü7  (ebd.). 
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In  dem  Bericht  dieser  Stelle  an  die  Hot'kanzlei  M  werden  zwei 

Meinungen  vertreten.  Die  „mehreren  Stimmen"  waren  für  die  Be- 
stätigung des  abweislichen  Bescheides,  da  Hessigel  zum  Vorsteher 

nicht  tauge  und  die  Bestätigung  seiner  Wahl  nur  erneute  Streitig- 

keiten im  Gefolge  haben  würde.  Die  übrigen  Käte  aber  waren  der 

Ansicht,  daß  der  Magistrat  überhaupt  kein  Recht  habe,  die  Be- 

stätigung der  Wahl  zu  verweigern.  Dafür  gebe  es  nur  zwei  Gründe, 

und  zwar:  1.  wenn  die  Wahl  nicht  ordnungsgemäß  vorgenommen 

wurde,  oder  2.  wenn  Hessigel  sich  eines  gemeinen  Verbrechens 

schuldig  gemacht  habe.  Da  beide  Voraussetzungen  nicht  zuträfen, 

so  wäre  die   Wahl  zu  bestätigen. 

Da  die  Entscheidung  der  Hofkanzlei  allzulange  auf  sich  warten 

ließ,  legten  in  der  Zwischenzeit  der  Obervorsteher  Payer  und 

die  beiden  Beisitzer  ihr  Amt  nieder -i.  Im  November  1806 

verordnete  dann  endlich  die  Hofkanzlei  •'j,  daß  im  Jänner  1807  eine 

Neuwahl  vorzunehmen  sei.  bei  welcher  der  Magistrat  „aufs  seh äi'rt'ste 

gegen  jede  beeinflußung  der  W^ähler  auf  irgend  eine  Art.  (Ge- 
lage etc.)  aufzutreten"  habe.  Jede  derartige  Übertretung  sei  un- 

uachsichtlich  auf  das  strengste  zu  bestrafen.  Die  Bestätigung  der 

Wahl  selbst  aber  stehe  dem  Magistrat  frei.  Dieser  habe 

denn  auch  dem  neugewäblten  Vorsteher  einzuschärfen,  „gegen  alle 

Mitglieder,  sie  mögen  Meister  oder  Fabrikanten  sejn,  ein  stets 

gleiches,  stets  gerechtes  Benehmen"  zu  bewahren,  widrigenfalls  sie 
zur  Verantwortung  gezogen  werden  würden.  Für  die  Ausführung 

dieser  Weisungen  sei  der  Magistrat  haftbar-. 
Aber  auch  der  neue  Vorstand  geriet  bald  in  Kollision  mit 

den  Fabrikanten  einerseits  und  den  Behörden  anderseits.  Den  Grund 

hierzu  bot  folgender  Vorizang'').  Der  privilegierte  Seidenzeugfabri- 
kant L  e  b  e  r  f  i  n  g  e  r  hatte  seine  Tochter  als  W  erkmeisterin  über  seine 

Arbeiterinnen  angestellt.  Da  die  Zunft  die  Ansicht  vertrat,  daß  eine 

solche  Stelle  nur  von  einem  Mann  e  eingenommen  werden  könne,  ver- 
aniaßte  sie  den  Magistrat,  über  Le  b  erf  inger  eine  Ordnungsstrafe 

von  24  Reichstalern  zu  verliängen  und  ihn  zu  beauftragen,  die  Be- 
Setzung  dieser  Werkmeisterstelle  ordnungssemäß  vorzunehmeu. 

über  Rekurs  des  Leberfinger  wurde  diese  Verfügung  von  der 

niederösterreichischen    Reiiierunsj     aufUelioben,     wogegen    nun    das 

')  Bericht  der  n.-ü.  Regierung  an  die  Hofkanzlei  vom  17.  Juni  1805 
(ebenda).  =)  .Bericht  des  Magistrats  vom  13.  Mai  1806  (ebd.).  ')  Hofdekret 
voni  2-1.  November  180G  (ebd.\  ■*)  Der  ganze  Sachverhalt  ist  zu  entnehmen 
dem  Bericht  der  Hofkammer  vom   1.  Dezember  1807  (ebd.). 
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Mittel  der  Seidenzeugmaclier  Einsprache  erhob.  Die  Hofkammer 

entschied  sodann:  „Es  kann  nicht  dem  mindesten  Zweifel  unter- 
liesen,  daß  die  Aufstellunsr  weiblicher  Werkmeister,  wenn  ihnen  die 

Aufsicht  über  das  Arbeitspersonal  ihres  Geschlechtes  anvertraut 

wird  und  sie  übrigens  von  unbescholtenem  Rufe  sind,  und  sonst 
die  nötigen  Kenntniße  haben,  aus  mehreren  Rücksichten  als  eine 

vielmehr  wünschenswerthe  Sache  zu  gestatten  sey.  Da  nun  dieses 

bey  der  Tochter  des  Leberfinger  der  Fall  war,  so  konnte  in 

Hinsicht  dieses  Falles  keine  rechtliche  Einwendung  gemacht  werden." 
So  wurde  denn  der  „unstatthafte  Rekurs"  abgewiesen  und  dem 

Mittel  „unter  Androhung  der  empfindlichsten  Strafe"  eingeschärft, 
„sich  in  Hinkunft  ähnlicher,  zweckloser  Behelligungen  zu  enthalten ; 

für  den  Fall  aber,  als  sie  wirklich  gegründete  Beschwerden  vorzu- 
bringen liätten,  solche  der  Behörde  bekanntzugeben,  damit  diese 

durch  amtliche  Untersuchung  festgestellt,  und  allenfalls  aufgehoben 

werden"   könnten. 

Im  Jahre  18Ü9  wurde  dann  der  Magistrat  von  seiten  der  Hof- 

kamnier  beauftragt,  „zur  Belebung  der  Industrie  bei  Gewerbsver- 

leihungen liberaler  vorzugehen' i).  Es  wurden  nun  eine  Reihe 
von  Befugnissen  erteilt,  was  einen  neuer] iclien  Protest  von  seiten 

des  Mittels  zur  Folge  hatte.  Unter  den  nichtigsten  Vorwänden  re- 

kurierte dasselbe  gegen  jede  B  e  f  ugn  i  s  v  e  rl  e  ihu  ng-i,  wo- 
bei die  absolute  Erfolglosigkeit  ihrer  Bemühungen  eine  derartige 

Spannung  zwischen  Behörden  und  Mittel  hervorrief,  daß  die  Hof- 
kamnier  im  Jahre  1811  verfügte:  „Wegen  strenger  Ahndung  der 

unanständigen  Schreibart  des  Mittels,  welches  um  so  strafbarer  er- 
scheint, als  es  sich  dieses  Vergehens  wiederholt  schuldig  gemacht, 

hat  der  Magistrat  mit  vollem  Ernste  seines  Amtes  zu  handeln, 
damit  dassebe  lerne,  die  öffentlichen  Autoritäten  zu 

respectiren''-^).  Der  Vorsteher  des  Mittels,  Stephan  Ziegler, 
wurde  daraufhin  zu  4S  Stunden  Arrest  verurteilt,  doch  wandelte 

der  Kaiser  gnadenweise  die  Strafe  in  strengen  Verweis  um*).  Die 
niederösterreichische  Regierung  aber  wurde  beauftragt,  alle  Gesuche 

des  Mittels  um  Einstellung  der  Befugniserteilungen  „lediglich  ab- 

zuweisen" ^). 

')  Bericht  der  u.ö.  Regierung  vom  Jänner  1810  (ebd.).  '-)  Prot.  d.  Hof- 
kammer vom  2-1.  April  vind  3.  Dezember  1810  (ebd.).  Daselbst  auch  eine  große 

Anzahl  gleichartiger,  abschlägiger  Bescheide.  =>)  Hofdekret  vom  6.  August  1811. 
Der  Referent  war  Hofrat  Krauß,  *l  Ah.  Entschließung  vom  20.  April  1813 
(ebd.).     '■)  Hofdekret  an  die  n.-ö.  Regierung  vom  24.  Jiinner  1812  (ebd.). 
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Der  erbitterte  Gejiensatz  zwischen  den  Fabrikanten  einerseits 

und  den  Zunftmeistern  anderseits  kam  neuerlich  zum  Ausdruck, 

als  die  Fabi-ikanteu  diiniu  gingen,  für  ihre  Witwen  und  Waisen 
eine  eigene  ün  terstützungskasse   zu  gründen. 

Bis  zum  Jahre  18Ü4  bestand  eine  solche  nur  für  die  Zunft- 

mitglieder. Die  Geldmittel  hierfür  wurden  zum  grüßten  Teil  durch 

die  Lehrlingsaufding-  und  Freisprechgebüliren  beschafft.  Olnvohl 
nun  die  Fabrikanten  laut  den  ihnen  eingeräumten  Befugnissen  das 

Recht  hatten,  L'ehrh'nge  selbst  aufzudingen  und  freizusprechen, 
mußten  sie  für  die  bloße  Protokollierung  dieser  Tatsachen  Aufding- 

und  Freisprechgebühren  an  das  Mittel  der  Seidenzeugmacher  ent- 

richten, die  deren  Unterstützungskasse  zugute  kamen.  Die  Ver- 

schärfung des  Gegensatzes  zwischen  den  beiden  Gruppen  veranlaßte 

nun  die  Fabrikanten,  vorerst  eine  eigene  UnterstUtzungskasse  für  ihre 

Witwen  und  Waisen  zu  gründen.  Als  deren  Existenz  gesichert 

schien,  ei-baten  sie  von  der  Regierung  die  Bewilligung,  zur  Stärkung 

dieses  „Pensions  institutes  die  Aufding- und  Freisprechgebühren  ihrer 

Jungen,  welche  bishero  dem  Mittel  der  bürgerlichen  Seidenzeug- 

macher zufielen,  selbst  einziehen  zu  dürfen"  '). 
Über  dieses  Ansuchen  äußerten  sich  die  verschiedenen  Stellen 

wie  folgt -i:  Der  Magistrat  empfalil  dessen  Abweisung,  da  er  es 

für  unbillig  erachtete,  ein  älteres  Institut  auf  Kosten  eines  neuen 

zu  schädigen:  noch  dazu,  wenn  dieses  ältere  Institut,  wie  im  gegen- 

wärtigen Falle,  materiell  sehr  ungünstig  gestellt  sei,  so  daß  es  die 

in  Betracht  kommenden  Einnahmsquellen  kaum  entbehren  könne. 

Die  Stadth  auptm  annschaft  dagegen  vertrat  die  Ansicht,  daß 

die  zu  entrichtenden  Gebühren  „für  die  blosse  Protokollierung 

ottenbar  zu  groß  seien".  Sie  sclilug  darum  vor,  „von  der  Gel)ühr 

'/j  dem  Mittel,  und  je  '/:j  den  lieiden  Witweninstituten"  zuzu- 
sprechen. Die  Fabrikeninspektion  stimmte  keinem  der  beiden 

Vorscliläge  zu.  Ihrer  Auffassung  nach  hatte  die  Zunft  aus  mehrfachen 

Gründen  kein  Recht,  die  hohen  Gebühren  für  ihr  Institut  in  An- 

spruch zu  nehmen.  Vor  allem  stehe  es  ja  in  dem  Belieben  der 

Fabrikanten,  Lehrlinge  aufzunehmen  und  freizusprechen.  Sodann 

aber  wüßten  die  Fabrikanten  bis  nun  überhaupt  nicht,  was  mit  den 

erlegten  Gehlern  geschähe.  Es  solle  wohl  ein  Drittel  der  einge- 
laufenen Gebühren    für  die    Witwenkasse    verwendet    werden.     Daß 

')  Zu  entnehmen  dem  Berichte  der  n.-ö.  Regierung   an   die  Hofkammer 

vom  10.  November  1810  (ebd.).     -)  Aus  dem  eben  zitierten  Bericht. 
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dies  aber  nicht  geschähe,  werde  durch  die  Klagen  verschiedener 

Meister  bewiesen.  Von  der  Verwendung  der  restlichen  zwei  Drittel 

der  Gelder  aber  wisse  man  überhaupt  nichts.  „Die  Vorsteher  rechnen 

für  jeden  Rekurs  an  höherer  Stelle  36  fl.  dem  Mittel  an,  jeder 

Meister,  welcher  zu  einer  Comniission  mitgehet,  wird  mit  24  Groschen 

in  der  Rechnung  angesezet;  daß  dieses  viel  betragen  müsse,  sey 

einleuchtend,  da  über  jedes  Gesuch,  wenn  es  auch  nur  einen  Schutz 

betrifit.  12,  auch  IG  Meister  zur  Comniission  beygezogen  werden". 
Bei  richtiger  Geldgebarung  müßte  also  die  materielle  Lage  der 

Witwenkasse  des  Mittels  eine  vorzügliche  sein.  All  diese  Umstände 

veranlaßten  demnach  die  Fabrikeninspektion,  dafür  einzutreten,  daß 

man  den  Fabrikanten  von  nun  an  gestatten  möge,  die  Taxen  für 

das  Aufdingen  und  Freisprechen  ihrer  Lehrlinge  „zur  Unterstützung 

ihrer  Witwenkasse  (zu)  verwenden".  Anderseits  wäre  die  Sozietät 
der  Fabrikanten  zu  verpflichten,  über  die  Verwendung  der  Gelder 

von  Zeit  zu  Zeit  einen  Ausweis  vorzulegen.  Dem  Magistrat  aber 

wäre  aufzutragen,  darauf  zu  achten,  „daß  mit  den  Einkünften  des 

Mittels  in  Hinkunft  gehörig  gebahret  werde",  denn  einzig  und  allein 
daran  scheine  es  bei  diesem   Institut  zu  mangeln. 

Die  nie  derösterrei  cliisch  e  Regierung  schloß  sich 

dem  Vorschlag  der  Fabrikeninspektion  vollinhaltlich  an,  worauf 

derselbe  am  24.  Dezember  ISIO  auch  von  der  Hofkammer  ak- 

zeptiert wurde.  Zugleich  wurde  der  Magistrat  angewiesen,  die  Ab- 

stellung der  Mißbrauche  bei  der  Seidenzeugmacherzunft  zu  ver- 

anlassen i),  und  ein  Jahr  später  neuerlich  mittels  ah.  Entschließung 
verordnet,  daß  bei  Verleihung  von  Gewerbebefugnissen  von  den  im 

.Jahre   1802  ausgesprochenen   Beschränkungen  abzugehen  sei-). 
Diese  ah.  Entschließung  bedeutete  unzweifelhaft  einen  Schritt 

zur  Gewerbefreiheit.  Aber  auch  nicht  mehr.  Denn  der  Kaiser  selbst 

war  alles  eher,  denn  ein  Anhänger  der  Gewerbefreiheit.  Schon  seine 

schwankende  Haltung  in  betreif  der  Befugniserteilungen  läßt  er- 

kennen, daß  nur  der  nicht  zu  hemmende  Fortschritt  in  der  Ent- 

wicklung der  österreichischen  Seidenindustrie  ihn  veranlaßte,  die  den 

Fabrikanten  günstigen  Vorschläge  der  Hofkammer  zu  genehmigen 
Dasesren  lehnte  er  eine  direkte  Unterstützung  von  Fabrikanten 

rundweg  ab.  Ein  Gesuch  der  Görzir  Seidenzeugfabrikanten  Georg 

B  u  j  a  1 1  i  und  Karl  P  o  d  b  e  r  s  c  i  g  zum  Heispiel,   welche  nacli  AV  i  e  n 

')  Hofdekiet   an   die  n.-ö.  Regierung  (ebd.).     ■)  Ah.  Entschließung  vom 
25.  Februm-  1811.  Zitiert  bei   Reschauer,  a.  a.  0.,  S.  7'2, 
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übersiedeln  wollten  und  deshalb  um  diverse  Beffünstijjunopen,  wie 

zollfreie  Einfuhr  ihrer  Werkzeuge,  der  fertigen  Stoffe  etc.  baten, 

wurde  mit  der  Begründung  abschlägig  beschieden,  daß  sich  in  Wien 

genug  Seidenzeugmacher  befänden  und  auch  die  Fabrikations- 

technik nichts  zu  wünschen  übrig   lasse  '). 

§  (i.    Die   technisclien  Fortschritte   in   der   Wiener  Seideii- 
indnstrie  seit  1816  und  ihre  Folgen. 

Trotz  alledem  aber  nahm  die  gewerbliche  Entwicklung  in 

Osterreich  im  folgenden  Jahrzehnt  einen  srewaltigen  Aufschwuno;. 

Einigen  Fabrikanten  war  es  um  diese  Zeit  gelungen,  eine  Reihe 
bedeutender  Verbesserungen  in  der  Fabrikationstechnik  einzuführen, 

namentlich  Webstühle,  ähnlich  den  im  Ausland  bereits  in  Verwendung 

gestandenen  Jaquard-Stühlen  zur  Verwendung  zu  bringen. 
So  richtete  der  Seidenbandfabrikant  Thomas  Bischof  im 

Jahre  1816  einen  Webstuhl  ein,  auf  welchem  von  einer  Person 

ebensoviel  Bäuder  und  schmale  Stoffe  erzeugt  werden  konnten,  als 

durch  vier  Personen  auf  den  gevi'öhnlichen  Stühlen.  Eine  Erfindung, 
welche  für  die  kleineren  Meister,  die  sich  vorwiegend  mit  der 

Fabrikation  der  schmalen  Seidenstoffe  befaßten,  von  großem  Vor- 

teil zu  werden  versprach-). 
Weit  bedeutungsvoller  aber  für  die  Entwicklung  der  öster- 

reichischen Seidenindustrie  war  die  Erfindung  eines  selbstvveben- 

den  Webstuhls  durch  den  Seidenzeugfabrikanten  Christian  Horu- 

postel-'').  Die  Konstruktion  dieses  Stuhles  ermöglichte  es,  durch 
Anwendung  einer  äußeren  Kraft  nicht  nur  einen,  sondern  mehrere 

Stühle,  und  zwar  so  im  Gange  zu  erhalten,  „daß  die  Arbeit  gleich- 
förmig, und  der  Srotf  so  vollkommen,  als  wäre  er  mit  der  Hand 

gewebt,  erzeugt"  werden  konnte.  Dadurch  war  man  in  den  Stand 
gesetzt,  durch  Anwendung  eines  Schwungrades  als  bewegende  Kraft  in 
einem  Betriebe  von  acht  Stühlen,  statt  acht  nur  drei  Personen 

zu  verwenden  und  bei  Anwendung  eines  Wasserrades  oder  einer 

Dampfmaschine  statt  des  Schwungrades  verhältnismäßig  noch  mehr 

Arbeitskräfte  zu  ersparen. 

Wohl  war  diese  Art  des  Webens  in  England  nicht  mehr 

unbekannt.  In  Österreich  aber  wurde  sie  von  liornpostel  zum 

erstenmal  eingeführt,  der  sich  hierdurch  ein  bedeutendes  Verdienst 
um    die    österreichische    Seidenindustrie    erwarb.     Da    ihm  von  der 

')  St.-A.  3374  ex  1811.     '■')  St-A.   2882  ex  1816.     ')  Vgl.  hierzu  S.  105. 
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Regierung  auf  seine  Erfindung  ein  zehnjähriges  ausschließliches 

Privilegium  eingeräumt  wurde,  war  er  auch  imstande,  diese  gehörig 

auszunützen  und  sich  eine  dominierende  Stellung  unter  seinen  Fach- 

genossen zu   sichern  ̂ ). 
Auf  eine  ähnliche  Erfindung  wie  die  des  Hör  np  ostel  wurde 

in  derselben  Zeit  auch  dem  Seidenbandfabrikanten  Neuss  er  und 

Wreden    ein    zehnjähriges    ausschließliches    Privilegium    erteilt -"i. 
Durch  diese  Erfindungen  wurde  die  bisherige  Art  der  Fabri- 

kation vom  Grund  auf  verändert.  Die  alten  Webstühle  wurden  ganz 

außer  Gebrauch  gesetzt  und  durcli  die  neu  erfundenen  StUlile,  nach 

und  nach  auch  durch  die  Jaquardstühle  verdrängt.  Aber  diese  be- 

deutenden Kapitalinvestitutiouen  konnten  nur  von  den  leistungs- 
fähigsten Firmen  aufgebracht  werden.  Die  kleinen  Handwerksmeister 

waren  außerstande,  die  Errungenschaften  der  Technik  sich  zu  eigen 

zu  machen.  Also  gesteigerte  Konkurrenzfähigkeit  auf  der  einen 

Seite,  ungenügende  Fabrikationstechnik  auf  der  anderen  Seite. 

Dagegen  erfolgreich  anzukämpfen,  war  für  die  Kleinmeister 

ein  Ding  der  Unmöglichkeit.  Schon  in  den  neunziger  Jahren  des 

XVni.  Jahrhunderts  hatten  sie  gegenüber  den  Fabi-ikanten  einen 
schweren  Stand  gehabt.  Nun  aber  nahmen  ihnen  die  technischen 
Fortschritte  in  der  Fabrikationstechnik  auch  die  letzte  Aussicht  auf 

Fortfristung  ihrer  Existenz  als  selbständige  Meister.  Die  folgenden 

zwei  Jahrzehnte  brachten  eine  unaufhaltsame  Proletarisierung  des 

Kleingewerbes  in  der  Seidenindustrie  mit  sicJi,  während  auf  der 

anderen  Seite  sich  Kiesenbetriebe  entwickelten,  die  eine  für  damalige 

Begriffe  ungeheure  Anzahl  von  Arbeitsmenschen  in  ihr  Joch  spannten. 

Der  Überjranjj  vom  Klein-  zum  Großbetrieb  war  in  der  öster- 
reichischen  Seidenindustrie  um  das  Jahr  1840  herum  eine  vollendete 

Tatsache.  Was  von  den  Kleingewerbetreibenden  noch  übrig  ge- 
blieben, war  für  die  Industrie  selbst  von  keinerlei  Bedeutung  mehr. 

Die  Seidenfabriken  aber  wurden,  zur  Veiniinderung  der  Betriebs- 
kosten, in  den  sechziger  Jahren  zum  überwiegenden  Teil  in  die 

Provinz  verlegt,  wo  auch  heute  noch  sich  die  bedeutendsten  Seiden- 

webereien Österreichs  befinden  •*). 

')  St.-A.  4648  ex  1816.  Vgl.  auch  Bujatti,  a.  a.  0  ,  S.  58  ff.  und  Kees, 
a  a.  0.  •-')  St.-A.  5196  ex  1816  und  2423  ex  1818.  ')  Vgl.  Auspitzer,  Fest- 

schrift  des  n.-ö.  Gewerbevereines,  S.  170  ff.;  Bujatti,  a.  a.  0.,  S.  160  ff. 



FÜNFTES  KAPITEL. 

Die  Entwicklung  der  Seidenindustrie  in  den  übrigen  Teilen 
Österreichs. 

§  1.   Die  Entwicklung  der  Seidennisuiufaktur  in   den  süd- 
lichen Provinzen,  vorneliuilich  Görz  und  Gi'adiska. 

Wie  die  Seidenzucht,  so  wurde  auch  die  Seideniiidustrie  in 

Görz  und  Gradiska  bereits  zu  einer  Zeit  mit  Erfolg  betrieben, 

als  die  Staatsverwaltung  für  diese  Produktionszweige  noch  wenig 
Interesse  hegte. 

Über  die  Begründung  der  Seidenmanufaktur  daselbst  und  deren 

Umfang  fehlen  uns  bis  zur  Mitte  des  XVIII.  Jahrhunderts  akten- 
mäßiffe  Nachrichten.  Dennoch  steht  es  außer  Zweifel,  daß  mit  der 

Ausbreitung  der  Seidenzucht  die  Einführung  der  Seidenmanufaktur 
innig  verbunden  war.  Übernommen  wurde  die  Gürzer  Seidenindustrie 

jedenfalls  von  Italien,  wo  dieselbe  überhaupt,  namentlich  aber  in 

Venedig  schon  seit   dem  XIII.  Jahrhundert  heimisch  war. 
In  Görz  standen  unzweifelhaft  bereits  um  die  Mitte  des 

XVII.  Jahrhunderts  Seidenwebstühle  in  beträchtlicher  Menge  in 

Tätigkeit  1).  Nichtsdestoweniger  dachte  B  e  c  h  e  r,  als  er  sein  Augen- 
merk der  Seidenmanufaktur  in  Wien  zuwandte,  an  die  südlichen 

Provinzen  nur  als  Bezugsquellen  für  das  Rohmaterial.  Die  dort  be- 
reits bestehende  Seidenweberei  zu  fördern,  lag  ihm  vollkommen 

fern.  Unter  Karl  VI.  begann  man  allerdings  der  Seidenmanufaktur 

in  Görz  und  Gradiska,  die  bereits  einen  bedeutenden  Umfang  ge- 

wonnen hatte  und  in  Verbindung  mit  der  Seidenzucht  den  Haupt- 
erwerbszweig der  dortigen  Bevölkerung  bildete,  einige  Beachtung 

zu    schenken.     Allein    erst    unter    Maria  Theresia    wurde    die  Indu- 

')  Vgl.  Bujatti,  a.  a.  0.  S.  33. 
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strialisierung  der  Erblande  eine  Hauptaufgabe  der  reorganisierten 

Behörden  ̂ ).  Dem  zur  Regelung  der  Seidenzucbt  in  Görz  und  Gra- 
diska  errichteten  Komuierzienmagistrat  wurde  nun  auch  die  Auf- 

sicht über  die  nicht  unbedeutende  dortige  Seidenmauufaktur  über- 

tragen -). 
Die    dortigen  23  Seidenzeugniachermeister   hatten    im    Jahre : 

1760  mit  173  Gesellen  und  43  Jungen  insgesamt  1895  St.  Seidenzeuge 

1761  ,    222       „  ,    57        ,  „         2255   „ 

1762  „    235       „  „    5Ü        „  „         238G  „ 

und  außerdem  pro  Jahr  zirka  220   Dutzend  Seidentücher  erzeugt  ̂ j. 
Je  weiter  sich  aber  die  Seidenzeugfabrikation  in  Wien  aus- 

breitete, desto  lebhafter  wurde  der  Wunsch  der  Staatsverwaltung, 
die  Seidenindustrie  örtlich  zu  differenzieren,  d.  h.  die  Fabrikation 

je  eines  Artikels  auf  ein  bestimmtes  Gebiet  zu  beschränken. 
Görz  und  Gradiska  nun  erachtete  man  als  für  die  Taffet- 

fabrikation  besonders  geeignet.  Man  forderte  darum  1763  das 
dortige  Gubernium  auf,  „zu  trachten,  das  zu  Einführung  dieser 

Manufaktur  in  Görz  der  Bedacht  genommen,  insonderheit  die 

Weibs-Persohnen  auf  Bearbeitung  des  Taffet  gelernet,  und  zu 

Erreichung  dieses  Zweckes  alle  mittel  angewendet  werden  sollen". 
Auch  sei  den  „Unternehmern  und  Verlegern  einer  derley  Fabrique 

mit  all  thunlicher  Unterstiizung  an  die  Hand  zu  gehen"  ■*). 
Der  Nachsatz  hatte  nur  wenig  praktische  Bedeutung.  Die 

„thunlichste  Unterstützung"  beschränkte  sich  auch  im  Görzischen 
darauf,  daß  den  dortigen  Taftetfabrikanten  einfach  dieselben  Kost- 
und  Kleiderbeiträge  für  ihre  Lehrmädchen  bewilligt  wurden  wie  in 

Wien.  Beiträge,  die  naturgemäß  keinen  gar  großen  Umfang  an- 
nahmen. Außerdem  sind  eigentlich  nur  noch  jene  Unterstützungen 

zu  nennen,  welche  einzelnen  Gesellen  —  in  der  Regel  Meister- 

söhnen —  gewährt  wurden,  um  denselben  den  Besuch  in  der 
Wiener  Dessinateurschule  zu  ermöglichen,  und  die  sich  auf  100 

bis  150  fl.  pro  Person  beliefen  °).  Sonstige  Unterstützungen,  wie 
sich  deren  die  Fabrikanten  in  Wien  zu  erfreuen  hatten,  vor  allem 
also  auch  Vorschüsse  und  unverzinsliche  Darlehen,  wurden  für  Görz 

und    Gradiska    nie  gewährt.     Kurzum,    ebenso    wie  die  Seidenzucht 

>)  Vgl.  Pfibiam,  a.  a.  0.,  S.  95  ff.  ■)  St.-A.  1108  ex  1761.  ')  St.-A.  412 
ex  1763.  ■*)  Reskript  an  das  niedeiösterr.  Giibernimu  vom  20.  Dezember  17fi3 
(V.  G.  5/2928,  J.-Ö.)  St.-A.  54  ex  1763.  ̂ )  Reskript  des  nied.-üsterr.  Kommerz- 
konsesses  vom  Jahre  1764  (Fasz.  880/4986,  N.-Ö.). 
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entbehrte     daselbst     aucli     die    Seidenmanufaktur    jedweder    staat- 
lichen Hilfe. 

Trotzdem  gelang  es  den  dortigen  Fabrikanten,  sich  im  Laufe 

der  Zeit  eine  vorzügliche  Position  zu  schatten. 

Es  wurden  in  Görz  produziert: 

1763   2459  Stück  Seidenwaren 

1764   2897       , 

•765   3288       „ 

1766   3430       „  „  1). 

Diesen  Aufschwung  nun  verdankten  sie  in  erster  Linie  der 

territorial  selir  günstigen  Lage.  Vor  allem  aber  sicherte  ihnen  die 

Nähe  Italiens,  falls  die  im  eigenen  Lande  erzeugte  Seide  für  den 

Bedarf  nicht  zureichte,  den  Bezug  von  relativ  billigem  Rohstoff. 

Ein  weiterer  Faktor  von  nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung  für 

die  Entwicklung  der  Industrie  lag  aber  auch  in  der  Möglichkeit 

der  Heranziehung  qualitativ  hochstehender  Arbeitskräfte  aus  dem 
südlichen  Nachbarlande. 

Für  die  Fabrikation  der  Seidenzeuge  galt  in  Görz  und  Gra- 

diska  dieselbe  Qualitätenordnung  wie  in  Wien.  Will  man  aber  den 

oftmaligen  Beschwerden  der  niederösterreichischen  Fabrikanten 

Glauben  schenken,  so  fand  dieselbe  in  Görz  nur  wenig  Beachtung -). 

\'orstellungen  der  Wiener  Fabrikanten  darüber,  daß  in  Görz  einer- 
seits schmale,  nicht  qualitätenmäßige  Waren  gewebt,  anderseits 

fremde  Waren  unter  dem  Deckmantel  von  „Görzer  Wai-en"  einge- 

schmuggelt  würden,  kehrten  besonders  in  Zeiten  von  Krisen  immer 

wieder;  wie  überhaupt  die  Rivalität  zwischen  Wien  und  Görz  nie  zu 

bannen   war-'). 
Vornehmlich  bildete  eine  Quelle  unaufhörlichen  Streites  die 

häufige  Konfiskation  von  Görzer  Waren,  die  zwar  von  dem  Görzer 

Heschaumeister  als  qualitätenmäßig  bezeichnet,  in  Wien  jedoch  als 

der  Qualitätenordnuug  nicht  entsprechend  mit  Beschlag  belegt 

wurden.  Einer  bei  einer  solchen  Gelegenheit  ergriffenen  Beschwerde 

der  Görzer  Seidenzeugfabrikanten  Gebrüder  Marpurgi  wurde 

1775  „gnadenhalber"  stattgegeben.  Zugleich  aber  wurde  die  Görzer 
Landeshauptmannschaft    darauf  aufmerksam    gemacht,    daß   die   be- 

')  St.-A.  G15   ex  1765,   2309  ex  1765   und  438  ex  1767.     «)  Seidenzeug- 
Qualitatenordnung- Festhaltung     vom  IS.     Septembei-     1766     (Cod.     austr. 
Su^ipl.  VI.  .'■54).     ̂ )  Pi-ot.-Aus7.ug    der  Minist.-Bancc-Deputation    vom    11.   No- 

vember 1772  (Fasz.  58/5114,  J.-Ö.). 
Orünberg,  Studien  III.  10 
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schlagnahmteu  Waren  in  der  Tat  der  Qualitätenordnung  nicht  ent- 
sprächen. Trotzdem  seien  dieselben  von  dem  „dortigen  Visitatore 

De  Drappi  gegen  seine  Amtspflichten  gestemplet,  und  für  acht 

bezeichnet  worden."  Da  also  das  Verschulden  auf  dessen  Seite 
liege,  so  werde  den  Fabrikanten  die  beschlagnahmte  Ware  wieder 

ausgefolgt,  unter  einem  aber  verfügt,  es  sei  dem  Beschau- 
meister durch  die  dortige  Kommerzkommission  „mit  allen  Nach- 

druck .  .  .  eine  künftige,  mehrere  Genauigkeit  einzubinden,  bey 

sonst  ohne  weiteres  gegen  ihm  zu  Verhängende  amotion  ab  officio". 
Dies  sei  um  so  notwendiger,  als  man  ja  doch  die  Qualitätenordnung 

vor  allem  eingeführt  habe,  um  „den  ohnehin  nur  schwachen  Kredit 

der  Göi'zer  Waren  durch  eine  ächte  und  kaufrechte  Fabrikation  zu 
befestigen  und  sowohl  das  erbländische  Publikum,  als  auch  fremde 

Abnehmer  vor  betrüglichen  Erzeugungen  sicher   zu  stellen"  ̂ "1. 
Diese  Rügen  und  Ermahnungen  der  Zentralverwaltung  scheinen 

jedoch  wenig  gefruchtet  zu  haben.  Wenigstens  erfahren  wir,  daß 

dem  Seidenzeugfabrikanten  Luzzato  einige  Stücke  Daraast  unter 
denselben  Umständen  konfisziert  wurden,  wie  früher  den  Gebrüdern 

Marpurgi.  Nun  wandte  sich  die  Görzer  Landeshauptmannschaft 
selbst  bescliwerdeführend  an  die  Hofkammer  und  machte  nament- 

lich darauf  aufmerksam,  daß  der  W^iener  ßeschaumeister  Kon- 
stantin selbst  ein  Seidenfabrikant  sei,  daher  „aus  Concurrenz- 

Neid  die  Görzer  Waaren  genauer  als  fremde  ansehe,  und  darinnen 
die  mindeste  sonst  niemand  leicht  bemörckenden  Gebrechen  zu  ent- 

decken trachte".  Man  möge  darum  dem  Luzzato  die  Waren 

wieder  ausfolgen '-). 
Li  der  Tat  wurde  diesem  Ansuchen  stattgegeben  3).  Daß  indes 

hierdurch  die  Klagen  wegen  der  Konfiskationen  kein  Ende  fanden, 

ist  aus  einer  Beschwerde,  welche  die  Görzer  Fabrikanten  im  folgen- 
den Jahre,  1777,  an  die  Kaiserin  richteten,  zu  ersehen.  In  dieser 

Beschwerde  führten  sie  aus,  daß  ihre  Waren,  obwohl  sie  vorschrifts- 
mäßig erzeugt  würden  und  mit  dem  Kommerzialstempel  versehen 

nach  Wien  kämen,  daselbst  „ihrer  Qualität  wegen  nochmals  scharf 

visitiret,  ja  auch  confisciret  würden".  Sie  drohten  daher,  daß  falls 
sie  auch  weiterhin  „ungeachtet  der  schon  im  Lande  auf  den  Stühlen 

Vorgenohmenen    Visitation    und    Stempelung    gleichwohl    noch   chi- 

')  Au.s  dem  Prot.  d.  Hofkammer  vom  10.  Juli  1775  (Fasz.  100  öl73.  J.-Ö.). 
')  Bericht  d.  Görzer  Lnndesliauptmunnschaft  v.  lü.  Miü-z  177(i  (ebd.).  ')  Note 
d.  Hofkanzlei  an  die  Görzer  Landeshauptmannschaft  vom  18.  Mai  1776  (ebd.). 
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canen,  ja  sogar  der  Confiskations-gefahr  ausgesetzt  bleiben"  würden, 
sie  es  vorziehen  müßten,  mit  ihrer  Fabrikation  nicht  weiter  fort- 

zufahren. Und  diese  Forderung  nach  ausgiebigerem  Schutz  auf  dem 
Wiener  Platze  wurde  auch  von  der  Landeshauptmannschaft  lebhaft 

unterstützt '). 
In  Wien  war  man  von  der  Berechtigung  dieser  Vorstellungen 

vollkommen  überzeugt  und  ebenso  davon,  daß  die  Klagen  der 

Görzer  „in  so  lange  kein  Ende  nehmen  (würden),  in  so  lange 

dem  hiesigen  Waaren-Beschauer  Costantin,  der  selbst  ein 
Seidenzeugmacher  ist,  und  für  sich  und  seine  hiesigen  Mitmeister 

die  Concurrenz  der  Görzer  Zeuge  vielleicht  zu  viel  scheuet,  zu- 
stehen wird,  zu  erkennen,  ob  die  von  daher  kommende  Zeuge 

qualitätenmäßig  Verfertiget  seyen,  oder  nicht".  Im  Schöße  der  Hof- 
kammer wurde  daher  vorgeschlagen:  daß  man  jene  Waren,  „welche 

schon  von  Görz  aus  gestemplet  seyen",  in  Wien  ohne  weitere  Anfrage 
passieren  lassen  solle.  Geschähe  dies  nicht,  so  „müßte  die  zu  Görz 

eingeführte  Koraercial-Stempelung  (welche  durch  einen  eigens  auf- 
gestellten Stempler  Namens  Feretti  mit  Vieler  Schärfe  geschiehet, 

wie  man  solches  öfters  in  den  Protokollen  zu  sehen  gelegenheit 

hat),  für  unzuverlässig  angesehen,  mithin  aufgehoben,  und 

Feretti  abgeschafft  werden".  Auf  alle  Fälle  würde  „es  immer 
besser  seyn,  der  Landeshauptmannscliaft  aufzutragen,  daß  sie  b  e- 
sagtem  Komerzial  Stempler  bey  eigener  Haftung,  die 

äußerste  Schärfe  in  Ansehung  der  Stempelung  einzubinden  (habe), 

als  die  Görzer  Seidenfabrikanten  nebst  den  weiten  Transport-Kosten 

auch  der  Konfiscationsgefahr  bloßzustellen,  und  vielleicht  dem  Hand- 

werks-Neide der  hiesigen  Preis  zu  geben"  2),  Dem  ent- 
sprechend wurde  denn  auch  der  Wiener  Beschaumeister  Con- 

stantin  angewiesen,  „in  Hinkunft  die  von  Görz  kommende  Seiden- 

zeuge, sobald  selbe  mit  den  Komercial-Stempel  versehen  sind, 
nicht  mehr  zu  untersuchen,  sondern  ohne  weiteres  passieren 

zu   lassen"  ■*). 
Über  den  beiläufigen  Umfang  der  Fabrikation  gibt  uns  ein 

von  dem  Beschaumeister  Feretti  verfaßter  Bericht  Aufschluß*). 
Danach  befanden  sich  im  Jahre  1778  in  Görz  insgesamt  38  Be- 

triebe   für    Seidenzeuge.     In     diesen     wurden     von    224    Gesellen, 

')  Bericht  d.  Görzer  Landeshauptmannschaft  vom  15.  Jänner  1777  (ebd.). 
»)  Hofkammei-protokoll  v.  14.  u.  15.  Februar  1777  (Fasz.  100  5173  J.-Ö.).  =>)  Dekret 
an  den  Beschauer  Consta  ntin  vom  15.  Februar  1777  (ebd.).  *)  Bericht  d. 
Görzer  Liindeshauptmannschaft  vom  2G.  Februar  1779  (ebenda). 

10* 
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115  Lehrlingen  uud  223  Lehrmädchen  insgesamt  336  Webstühle 
betrieben  und  darauf  4290  Stück  Seidenvvaren  fabriziert. 

Mit  der  fortschreitenden  Ausbreitung  der  Industrie  rang  sich 

auch  die  Erkenntnis  Bahn,  daß  die  Qualitätenordnung  auf  die  Dauer 

statt  Vorteile  zu  bringen,  nur  noch  als  Fessel  empfunden  werde. 

Darum  forderte  die  Hofkanzlei  im  Jänner  1782  die  Görzer  Landes- 

hauptmannschaft auf,  ein  „standhaftes  Gutachten-  darüber  zu  er- 
statten, ob  nicht  „die  gegen  unreglementmäßig  fabricirte  Seidenzeuge 

festgesetzte  Geldstrafe,  mithin  das  Regulament  selbst  gänzlich  auf- 

zuheben wäre".  Die  Gründe  für  diese  als  notwendig  empfundene 
Maßregel  bestünden  darin,  daß:  „Erstens  dem  diesfälligen  Erzeuger 

immer  die  Ausrede  und  der  Vorwand,  daß  so  ein  schlechtes  Stück 

eigens  bestellet  worden  sej,  oder,  daß  er  solches  zu  seinen  eigenen 

Hauß-Gebrauclie  bestimmet  iiabe.  erübrige,  wodurch  das  Gesez  ja 

alle  Zeit  vereitelt  werden  kann.  Zweitens,  daß  dergleichen  Visi- 

tationen der  Arbeiths-Stühle  zu  unzähligen  Neckereyen  der  Arbeiter, 

um  deren  Eigenthum  es  doch  hiebey  zu  thun  ist,  anlas  geben, 

wodurch  die  Lidustrie  vielmehr  enteifert  als  aufgemuntert  werde. 

Drittens,  daß  es  ja  so  unzählige  andere  Komerzial-Fabriks- Arti- 

kel gebe,  für  welche  kein  Erzeugungsregulament  bestellt,  und  die 

doch  ihren  guten  Fortgang  und  Abzug  gewinnen.  Viertens  end- 

lich, daß  jener,  der  schleclite  Waaren  erzeuget,  zuletzt  seine  Ab- 

nehmer Verscheucht,  mithin  durch  eigenen  Schaden  zu  rechte  ge- 
wiesen, und  belehret  werde,  daß  um  viele  Kunden  an  sich  zu 

ziehen.  Man  sich  einer  ächten  und  guten  Erzeugung  befleißen 

müsse'  *). 
Diese  Auffassung  der  Hofkanzlei  fand  auch  bei  der  Mehi- 

heit  der  Görzer  Landeshauptmannschaft  Zustimmung-).  Und  so 
wurde  denn  mit  Patent  vom  20.  März  1782  die  Aufhebung 

der  Q  u  a  1  i  t  ä  t  e  n  o  r  d  n  u  11  g  in  allen  E  r  li  1  a  u  d  e  n  verfügt  '■'). 
Wälirend  nun  aber  in  allen  übrigen  Kronländern  hiermit  jede 

technische  Beschränkung  in  der  Fabrikation  der  Seidenzeuge  auf- 
hörte,   scheint    dieses  Patent   in    Görz   nicht   publiziert    worden    zu 

•)  Note  der  Hofkanzlei  an  die  Görzer  Landeshauptmannschaft  vom 
3.  Jänner  1782  (ebd.).  Der  Text  stammt  aus  der  Feder  des  nachmaligen 

Staatsrates  von  Eger.  -)  Berieht  der  Görzer  Landeshauptmannschaft  an  die 
Hofkanzlei  vom  3.  März  1782  (ebd.).  Nur  zwei  Hofriite.  von  Torzi  und 

von  Kapp  US,  forderten,  daß  ungeachtet  der  Aufhebung  der  Qualitäten- 

Ordnung  die  Warenstempelung  fortgeführt  werden  solle.  ")  Patent  an  sämt- 
liche Länderstellen  vom   20.    März  17S2   (ebd.).    Vgl.  auch  S.  116. 
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sein.  Wenigstens  ergibt  sich  aus  einem  Protokoll  der  Hofkanimer 

vom  Jalire  1799,  daß  man  in  Görz  erst  um  diese  Zeit  daranging, 

„die  dortlands  bestehende  Qualitäten-Ordnung  gänzlich  abzustellen"  i). 
Das  vorstehende  Bild  wäre  unvollständig,  wenn  wir  es  unter- 

ließen, auf  die  Widerstände  hinzuweisen,  welche  die  aufstrebende 

Seidenindustrie  im  Görzerischen  durch  die  dortige  Zunft  er- 
fahren hat. 

So  hatte  im  Jahre  1787  der  Görzer  Seidenzeugfabrikant  Moise 

Marpurgi,  der  seinen  Betrieb  in  einem  von  ihm  im  selben  Jahre 

gekauften  Kloster  eingerichtet  hatte,  um  die  Vergünstigung  ange- 
sucht, Lehrlinge  aufnehmen  und  freisprechen  zu  dürfen.  Das  Görzer 

Gubernium  hielt  es  für  das  einfachste,  die  Schwierigkeit,  daß  nach 

den  bestehenden  Vorschriften  jede  Fabrik  von  einem  geprüften 

Meister  geleitet  werden  müsse,  dadurch  zu  lösen,  daß  der  Bitt- 

steller einfach  angewiesen  werde,  „seine  Geschäfte  einem  (von  der 

Zunft  gebilligten  Meister"  zu  übertragen,  wodurch  er  dann  ohne- 
dies die  Freiheit  hätte,  Lehrlinge  aufzudingen  und  freizusprechen. 

Anderer  Meinung  war  jedoch  die  Hofkanzlei.  Diese  fand,  daß  es 

dem  Marpurgi  freistehen  müsse,  die  Leitung  seines  Betriebes 

„einem  ihm  gefälligen  Werk-Meister"  zu  übertragen,  „ohne  daß 
solcher  vor  der  Görzer  Meisterschaft  sitzt"  ̂ ).  So  wurde  ihm  denn 
auch  gestattet,  die  Lehrlinge  selbst  aufzudingen  und  freizusprechen, 

und  eine  gegen  diese  Entscheidung  von  der  Zunft  erhobene  Be- 

schwerde blieb   erfolglos  ̂ ). 
Ein  zweites  Beispiel  der  Kämpfe  und  Interessenkollisionen 

zwischen  Zunft  und  Fabrik  liefern  folgende  Tatsachen. 

Im  Jahre  1791  urgierte  die  Görzer  Landeshauptmannschaft 

die  endliche  Erledigung  eines  von  der  dortigen  Seidenweberzunft 

angeblich  bereits  ein  Jahr  zuvor  überreichten  Gesuches  um  neuer- 

liche Bestätigung  ihres  Zunftreglements  sowie  um  die  Anstellung 

eines  eigenen  Kommezialkommissärs'').  Die  daraufhin  vorgenommene 
Revidierung  des  Aktenmaterials  durch  die  Hofkammer  ergab  das 

eigentümliche  Resultat,  daß  dem  (iürzer  Kommerzkonseß  bereits  im 

Jahre  176o,  also  fast  vor  drei  Jahrzehnten,  aufgetragen 

worden  war,  die  in  Wien  t;eltende  Zunftordnung  auch  für  das 

Gürzerische  zu  adoptieren.      „Doch    von   der  Befolgung  dieses  Auf- 

')  Sitzungsprot.  d.  Hofkammer  vom  8.  Jänner  1799  (ebd.).  ')  Sitzungs- 
protokoll der  Kanzlei  vom  16.  November  1787  (ebd.).  ')  Prot.  d.  Kanzlei  vom 

6.  März  1788  (ebd.).  *)  Bericht  der  Görzer  Lande.shiuiptiuannsohaft  vom 
8.  Oktober  1791  (ebd.). 
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trags  erscheint  in  den  Akten  kenie  Spur,  eben  so  wenig  wie  von 

derjenigen  Bitte,  welche  die  Zunft  im  Jahre  1790,  ohne  hierüber 

eine  Entschlüßung  erhalten  zu  haben,  allhier  eingebracht  haben 

soll".  Bei  dieser  Sachlage  erachtete  man  die  Berücksichtigung  der 

vorgebrachten  ̂ \'ül)sche  um  so  mehr  für  unangebracht,  als  die  Staats- 
verwaltung schon  lange  auf  dem  Standpunkt  sich  befinde,  ,daß  die 

längst  veralteten  Innungs-Artikel  .  .  .  meistens  nur  dahin  gerichtet 

sind,  die  Meister  und  Gesellen  mit  Geldauslagen  zu  beschweren''  ^). 
Allein  weder  die  Zunft,  noch  im  Verein  mit  ihr  die  Landes- 

hauptmannschaft gaben  sich  mit  diesem  ungünstigen  Bescheid  zu- 

frieden. Es  gelang  ihren  Bemühungen  auch  tatsächlich,  im  folgen- 
den Jahre  die  Einführung  der  17TÖ  für  Niederösterreich  erlassenen 

Zunftartikel  durchzusetzen.  Allerdings  aber  nur  mit  folgenden 

wesentlichen  Änderungen:  „Wo  zum  Meisterwerden  das  Bedingnis 

erfordert  wird,  daß  der  Gesell  einLandesKind  seyn  sollte, 

hat  diese  Bedingniß  als  der  Kunst  nachtheilig,  und  für  die  Ein- 

wanderung fremder  Künstler  abschröckend,  wegzubleiben.  Ferner  ist 

einem  einwandernden  Gesellen,  wenn  er  nach  drey  Tagen  keine  Arbeit 

bekommt,  und  er  sich  um  den  landesüblichen  Lohn  arbeiten  zu 

wollen  erklärt  hat,  statt  das  er  Zur  Auswanderung  Ver- 

halten wird:  frey  zu  lassen,  sich  an  den  Kommißär  zu  wenden, 

daselbst  Proben  seiner  Kunst  abzulegen,  und  wenn  dagegen  nichts 

Gründliches  eingewendet  werden  kann,  ihm  zu  gestatten,  auf  seine 

Rand  Seidenzeuge  und  Sammet  zu  machen,  jedoch  keine  Jungen 

noch  Gesellen  aufzunehmen".  Die  Aufsicht  über  die  Einhaltung 
dieser  Vorschriften  wurde  einem  vom  Präsidium  der  Landeshaupt- 

mannschaft gewählten  Mittelsrat  übertragen-). 
Einen  weiteren  Erfolg  errang  die  Zunft  dadurch,  daß  ihrem 

Ansuchen  um  Wiedereinführung  der  Warenstempelung  zwar  nicht 

ohne  weiteres  stattgegeben,  aber  doch  wenigstens  die  Prüfung  dieser 

Frage  einer  eigenen  Kommission  zugewiesen  wurde  ̂ ). 
Ungeachtet  aller  dieser  zünftlerischen  Maßnahmen  gewann  die 

Seidenfabrikation  immer  mehr  an  Ausdelmung.  Nach  den 

Ausweisen  des  Inspektors  Spazzali'')  wurden  in  Giirz  und  Gra- 
diska  fabriziert: 

I)  Prot.  d.  Kanzlei  vom  27.  November  1791  (ebd.).  ')  Note  an  die  Görzer 
Landeshauptmannschaft  vom  8.  Mäi-z  1792  (ebd.).  =)  Reskript  an  dieselbe  Be- 

hörde vom  30.  Jänner  1792  (ebd.).  *)  Prot.  d.  Hofkammer  vom  7.  März  1798, 
5.  März  1799,  18.  Februar  1800,  10.  Februar  1801  und  10,  :Miirz  1802  (ebd.). 

Vgl,  über   die  Bandfabrikation  in  Görz,  unten  Knp.  VI. 
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In  den  Jahren  glatte  Zeuge  brochirte  Zeuge         zusanunen 

1797  5oG5  1960  7325  Stück 

1798  6394  2759  9153       „ 
1799  5768  2616  8384 

1800  7384       „ 

1800                   59S7                    3146            9133 

Als  dann  im  Jaliro  1800  die  Görzer  Laudeshauptmannscliaft  in 

Wien  anfragte  '),  welche  Maßregeln  sie  gegen  den  Mißbrauch  er- 

greifen solle,  „daß  unberechtigte  Seidenweber  auf  eigene  Hand 

arbeiten',  da  zeigte  sich,  daß  die  Hof  kämm  er  keineswegs  gesonnen 
war,  dem  zünftlerisclien  Standpunkt  weiter  entgegenzukommen.  Sie 

erteilte  nämlich  der  Landesstelle  die  Weisung'-):  „Den  Meistern 
und  Fabrikanten  (sei)  keineswegs  zu  versagen,  daß  sie  einzelne  Ge- 

sellen, jedoch  gegen  Ausstellung  eines  L  e  g  i  t  i  ni  a  t  i  o  n  s  s  c  li  e  i  n  e  s 

hierüber,  mit  Arbeit  verlegen,  welche  sie  zu  Hause  verfertigen 

dürfen".  Denn  „dadurch  werde  der  erspriesliche  Zweck  erreicht, 
daß  die  Meister  und  Fabrikanten  keiner  so  großen  Gebäude 

und  Wohnungen  bedürfen,  die  verheurathete  Gesellen  aber  Ge- 
legenheit erhalten,  ihre  Familie  bey  der  Arbeit  zu  verwenden,  und 

auf  solche  Art  der  Erwerb  in  den  so  nüzlichen  Hausverdienst  über- 

gehet". Neben  diesen  mit  Legitimationen  versehenen  Gesellen  (sei) 

die  Arbeit  in  der  „eigenen  Wohnung  .  .  .  noch  jenen  Gesellen  (zu  ge- 
statten), die  einen  besonderen  Schuz  von  der  ordentliclien  Behörde 

erhalten  haben". 

Damit  waren  auch  in  Görz  die  zünftlerischen  Beschränkungen 

der  Seidenindustrie  endgültig  beseitigt.  Und  gleichzeitig  endete 

auch  die  noch  in  kleinem  Rahmen  vorhandene  Beaufsichtigung  und 

Leitung  der  Seidenindustrie  durch  die  Staatsverwaltung. 

Der  äußere  Anlaß  hierzu    war  der  folgende. 

Im  Jahre  1793  wurde  in  Görz  die  Stelle  des  Beschauers  F  e- 

retti  dem  Seidenzeugmeister  Spazzali  übertragen,  und  zwar 

„mit  dem  Bedeuten:  daß  er  in  Ansehung  der  Besoldung  aufbessere 

Zeiten  bis  nach  hergestelltem  Frieden  sich  zu  bescheiden"  habe  ̂ ). 
Nach  siebenjähriger  Wartezeit  wandte  sich  nun  Spazzali  in  einem 

von  der  Görzer  Landeshauptmannschaft  befürworteten  Gesuch  an 

den  Kaiser,  in  welchem  er  um  Verleihung  eines  .Jahresgehaltes  von 

')  Bericht  der  Görzer  Liindeshauptmannschaft  vom  28.  Januar  1800 

(ebenda).  ")  Prot.  d.  Hol'kammer  vom  25.  Februar  1800  (ebd.).  ̂ )  Note  an  die 
Görzer  Landeshauptmannsehaft  vom  24.    Mai   17!)3  (ebd.). 
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300  fl.  bat.  Indes  erachtete  die  Hofkauzlei  die  Besoldung  eines 

eigenen  Inspektors  für  überflüssig.  Sie  forderte  darum  von  der 
Landesstelle  einen  ausführlichen  Bericht  über  die  Tätigkeit  desselben 

ab.  indem  sie  zugleich  darauf  verwies,  „daß  in  Wien,  allwo  mehr 

denn  GÜOO  Stühle  auf  Seidenweberey  bestehen,  kein  eigener  Auf- 

seher und  keine  eigene  Qualitäten-Ordnung  bestehe"  ̂ ).  Aus  dem 
hierauf  erstatteten  Bericht-)  sind  folgende  interessante  Ausführungen 
hervorzuheben.  Vor  allem  legte  die  Laudeshauptmannschaft  dar: 

„Daß  in  der  Provinz  ganz  verschiedentlich  von  der  Stadt  Wien, 

und  vielen  anderen  Provinzen  Deutschlands  und  Italiens,  die  S  e  i  d  e  n- 
webermeister  keineswegs  Handlsleuthe  oder  Eigenthümer 

der  gearbeitheten  Seidenzeuge,  sondern  lediglich  bedungene 
Arbeiter  sind,  welche  ohne  Rücksicht  auf  die  gut  oder  schlecht 

ausgefallene  Arbeit,  ohne  Bedacht  auf  die  bessere,  oder  grob  aus- 
gearbeitete Seide,  auf  die  füglichere  Anwendbarkeit  derselben,  blos 

dahin  ihr  Bestreben  richten,  daß  zu  ihrem  Vortheil  die  Arbeit 

möglichst  schnell  betrieben,  damit  sie  nach  der  grösseren  täglich 

ausfallenden  Bearbeitung  aucli  auf  einen  ergiebigeren  nach  Ellen- 

Maaß  berechneten  Lohn  Rechnung  machen  können."  Mit  Ivücksicht 
darauf  nun,  „daß  derley  bloß  auf  ihren  Nuzen  Bedacht  nehmende 

Miethlinge  unbekümmert  auf  den  größeren,  oder  minderen  Absatz 

der  ausgearbeiteten  Seidenzeuge,  gleichgültig  auf  den  gewinnenden 
oder  verliehrenden  Kredit  der  Fabrik  nicht  das  unbeschränkte  Ver- 

trauen haben  dürften,  (sei  es)  eine  einleichtende  Sache,  woraus  eben 

die  Nothwendigkeit  sich  ergiebt.  wegen  der  besseren  Bestellung 

der  Seidenzeuge,  so  einen  Ilauptzweig  des  hierländigen  Verkehrs  aus- 
machen, eine  genaue  Aufsicht  einzuleiten,  welche  vermögend  seyn 

könne,  diesen  täglich  sinkenden  Konierz  aufleben  zu  machen,  und 

so  vielen  tausend  Händen,  denen  an  dem  Nahrungszweige  gebricht, 

ihren  Lebensunterhalt  zu  sichern.  Wenn  die  hierländige  Seiden- 
zeuge sich  in  einigem  Kredit  noch  erhalten  haben,  so  muß  man 

dieses  dem  Verdienste  des  erfahrenen,  und  geschickten  Aufsehers 

lediglich  anrechnen,  welcher  die  Auswahl  guter  Seide  zu  besorgen, 

ein  achtsames  Aug  auf  die  dauerhafte  und  nette  Ausarbeitung  zu 

halten,  die  Besichtigung  der  Seidenstoil'e,  der  Färbereyen,  und  der 
zu  verarbeitenden  Seide  sich  unermüdet  angelegen  seyn  ließ,  welches 

Geschäft  vor  einer  Magi.strats-Person  sowohl  aus  Mangel  an  Kennt- 

')  Reskript  an  die  Görzer  Liindeshauptiunnnschaft  vom  Jahre  1801  (ebd.). 
-)  Bericht  vom  26.  September  löOl   (ebd.). 
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nisseu,  als  au  Zeit  bey  den  übrigen  aufhabenden  Amtsarbeiten  mit 

der  n()tifren  Genauigkeit  nicht  erreicht  werden  könnte".  Aus  allen 
diesen  Gründen  trat  daiier  die  Landeshauptmannschaft  für  die  Be- 

soldung des  Spazzali  ein.  Sie  fand  jedoch  nicht  den  Beifall  der 
Hofkanzlei.  Diese  urteilte  anders.  Von  der  Notwendigkeit  eines 

eigenen  Inspektors  wollte  sie  sich  nicht  überzeugen  lassen  und 

verwies  einfach  auf  die  Tatsache,  daß  in  Wien  „ohne  einen  ähn- 

lichen Aufseher  noch  weit  mehr  solcher  Lohnarbeiter  vorhanden" 
seien.  Jedenfalls  wollte  sie  auch  nicht  einsehen,  „daL5  dieser  Auf- 

seher von  Seiten  des  Aerars  zu  besolden  oder  zu  lielohnen  sey, 

indem  dieses  eigentlich  Jenen  zu  thun  obliegt,  zu  deren 
unmittelbaren  Nuzen  und  Bequemlichkeit  derselbe 

diese  Aufsicht  besorgt  hat".  Erweisesich  die  Aufsicht  durch 
einen  Inspektor  als  unentbehrlich,  so  solle  derselbe  auch  von  jenen 
bezahlt  werden,  denen  aus  seiner  Tätigkeit  „der  unmittelbarste  und 

größte  Nuzen  zufließt"  i). 
Einige  Monate  später  suchten  dann  noch  die  Görzer  Seiden- 

färber um  die  Bewilligung  zur  Errichtung  einer  Zunft  an.  Doch 

wurden  sie  mit  dem  Bemerken  abgewiesen,  daß  man  keineswegs 

gesinnt  sei,  „neue  Zünfte  zu  errichten",  am  wenigsten  „aber  in  einer 
solchen  Provinz,  wo  der  Seidenbau  betrieben  wird,  und  in  einem 

solchen  Beschäftigungszweige,  welcher,  wie  die  Verarbeitung  der 

Seide,  bey  guter  Leitung  und  verbreitetem  Fleiße,  der  größten  Aus- 

dehnung daselbst  fähig  ist"  "-). 
In  der  Folgezeit  blieb  die  Seidenzeugfabrikation  auch  in  Görz 

und  Gradiska  vollständig  der  jirivaten  Initiative  überlassen. 

Neben  Görz  und  Gradiska  kamen  von  den  südlichen  Pro- 
vinzen für  die  Seidenindustrie  noch  S  ü  d  tir  ol,  Krai  n  und  Tr  i  e  st 

in  Betracht. 

Von  Südtirol  wissen  wir,  daß  Ala  eine  ausgedehnte  Samt- 
fal)rikation  aufwies.  Wie  Kees  berichtet,  hatte  dieselbe  im  Jahre 

]ü40  ihren  Anfang  genommen  und  an  dem  damaligen  Pfarrer  der 

Gemeinde,  Alphons  Bonaquisti,  ihren  eifrigsten  Förderer  ge- 

funden^). In  kurzer  Zeit  war  es  dessen  ßeniühungen  gelungen,  die 
Samtweberei  über  das  ganze  Städtchen  auszudehnen.  In  den 
siebziaer   Jahren    des    XVIII.    .Jahrhunderts    schätzte   man  die  Zahl 

')  Note  an  die  Görzei-  Landeshauptmnnnschaft  vom  lli.  Dezember  1801 
(ebenda).  =)  Note  an  dieselbe  Behörde  vom  l'l.  Mai  1802  (ebd.).  =")  Vgl. 

Kees.  a.  a.  0..  (II.  Aufl.),  I.  458  ft'. 
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der  daselbst  betriebenen  Samtwebstühle  auf  etwa  300.  Später  er- 

fuhr wohl  die  Anzahl  derselben  eine  Verminderung,  doch  ver- 

hinderten die  technischen  Verbesserungen  an  denselben  ein  Sinken 

der  quantitativen  Ergiebigkeit  der  Produktion. 

In  Kraiu  und  Tri  est  war  dieser  Industriezweig  immer  nur 

auf  je  einen  Betrieb  beschränkt,  ohne  irgendwelche  Bedeutung  zu 

erlangen  '). 

§  2.  Die  Entwicklung'  der  Seidennianufaktur  in  Hölniien. 
sowie    in    den    übrijüen    Sudeten-    und    in    den    deutschen 

AlpcnlSndern. 

Größere  Bedeutung  kam  der  Seidenzeugfabrikation  in  Böhmen 

zu.  Sie  wurde  daselbst  unter  Karl  VI.  eingeführt;  und  zwar  waren 

es  elf  Adelige,  welche  im  Jahre  1724  eine  Seidenzeugfabrik  in 

Prag  begründeten.  Von  der  Entwicklung  dieser  Fabrik  ist  bereits 

gehandelt  worden  2).  Der  Betrieb  dürfte  zu  Ende  der  dreißiger 

Jahre  eingestellt  worden  sein.  Die  ursprünglich  daselbst  beschäftig- 
ten Meister  und  Gesellen  suchte  man  dem  Lande  zu  erhalten,  was 

durch  die  Gewährung  angemessener  Unterstützungen  auch  gelungen 

sein  dürfte.  Eine  dieser  Begünstigungen  bestand  in  der  Befreiung 

der  Seidenmanufakturisten  von  der  Entrichtung  der  Gewerbe-  oder 

Fiktitialsteuer  auf  Grund  des  kaiserlichen  Reskripts  vom  8.  August 

1747  3). 

Um  eben  diese  Zeit  bemühte  sich  die  Staatsverwaltung,  die 

bereits  vorhandenen  Arbeitskräfte  durch  Heranziehung  fremder 

Manufakturisten  qualitativ  zu  verbessern  und  zu  ergänzen.  In  der 

Tat  gelang  es  im  Jahre  1750  dem  Leipziger  Seidenzeugfabrikanten 

Anton  C  h  e  r  o  n  d  durch  Zusicherung  einer  Reihe  bedeutender  Be- 

günstigungen —  nämlich  des  Titels  eines  Kommerzienrates,  der 
Hoffreiheit  auf  zehn  Jahre  und  freier  Einfuhr  seiner  in  Leipzig 

lagernden  Seidenwaren  —  zur  Einwanderurg  nach  Prag  zu  be- 
stimmen. 

Daneben  mögen  wohl  auch  noch  andere  Fabrikanten  zur 

Übersiedlung  nach  Prag  bestimmt  worden  sein.    Denn  als  man  im 

')  Bericht  d.  Kepräsent.  u.  Kammer  in  Krain  vom  6.  November  1754 
(AMJ.  IV.  F.  27,  J.-Ö.);  und  der  Triester  Intendanz  vom  27.  Mili-z  und  I.  Mai 

1771  (Fasz.  9G/5340.  Litorale);  St.-A.  1795  ex  1763.  -}  Vgl.  S.  63.  =)  Zu 
entnehmen  einer  Note  der  Hofkammer  an  das  böhm.  Gub.  vom  11.  April  1781 
(AMJ.  V.  G.  5  2925. 



105 

Jahre  I7r)4  daran  ging,  auch  für  Böhmen  eine  SeidenzeugC|ualitäten- 

orduung  zu  schaffen,  deren  Entwurf  das  Prager  Manut'akturkollegium 
im  Einverständnis  mit  den  Fabrikanten  verfassen  sollte  \),  wurde 

die  Zahl  der  dortigen  Meister  mit  26  angegeben,  die  augenschein- 

lich in  einer  Zunft  vereinigt  waren  -). 
Die  Verhandlungen  in  betreff  der  Qualitiltenordnung  zogen 

sich  durch  neun  Jahre  hin^j.  Erst  1763  wurde  dann  die  Wiener 

Qualitiltenordnung  vom  Jahre  1751  auch  für  Böhmen  kundgemacht  *), 
wobei  sie  durch  folgende  bemerkenswerte  Bestimmung  ergänzt  wurde  : 

„Sollte  ein  Fabrikant  ein  e  B  es  te  1  lun  g  erhalten,  welche 

nicht  q  u  a  1  i  t  ä  t  e  n  o  r  d  n  u  n  g  s  m  ä  ß  i  g  ist,  so  hat  er  dies 

dem  B  e»chaum  e  i  s  ter  zu  melden,  dieser  dem  Fabriken- 

Inspector  und  der  dem  Consessus.  welcher  dann 

eventuell  die  Erlaubnis  hiezu  erth  eilen  kann."  Damit 

war  klugerweise  der  fortschreitenden  Entwicklung  der  Industrie 

Rechnung  o-etrasren.  Und  zugleich  wurde  durch  diese  Anordnung 

die  Wirksamkeit  der  Qualitätenordnung  von  vornlierein  wesentlich 

eingeschränkt. 
Im  Jahre  1765  veranlaßte  die  Krise  in  der  Seidenindustrie 

die  cresamten  Prager  Seidenzeug-  und  Samtfabrikanten,  deren  Zahl 

sich  auf  2ii  Meister,  37  Gesellen  und  3li  Lehrjungen  belief,  zu  der 

Forderung,  daß  auf  „Unkosten  des  Aerars  zu  Prag  eine  Seiden- 

Niederlag,  allwo  sie  die  rohe  Seide  abnehmen  und  die  Erzeug- 
nisse liefern  könnten,  errichtet;  oder  zu  Herstellung  derselben  die 

Christlichen-  oder  Jüdischen  Handelsleute  angehalten  werden  möchten". 
Das  Ansuchen  wurde  jedoch  mit  der  Begründung  abgewiesen,  daß 

„bey  der  dermaligen  theuren  Seiden  die  Errichtung  eines  dergleichen 

Magazins  weder  auf  Kosten  des  Aerars  rathsam,  noch  der  Kauf- 

mannschaft aufzubinden  sey" ;  und  zwar  um  so  weniger,  als  doch 
„die  Seiden-Fabrikatur  nicht  der  Hauptgegenstand 

i  n  B  ö  h  m  e  n"  sei  5). 
Die  letztere  Behauptung  war  auch  vollkommen  richtig  und 

wird  durch  die  folgenden  Zahlen  bestätigt,  welche  der  Manufakturs- 

tabelle für  das  Jahr   17()(")   entnommen  sind.    Danach  befanden  sich 

')  Note  all  die  Ropriisunt.  u.  Kammer  in  Külimen  vom  21.  November 
1750  (ebd.).  -)  Prot.  d.  Kommerzdirektoriums  vom  16.  Dezember  175-1  (AM.J. 
V.  G.  5/2926).  ')  Einige  diesbezügliche  Akten  ebd.  und  Fasz.  81  5588,  Böhm. 

■*)  Note  an  das  böhm.  Gub.  vom  2.  Dezember  1763  (ebd.).  ̂ )  Note  an  den 
Böhm.  Kommerzkonseß  vom  21.  Dezember  1705  (ebd.).  Fünf  Jahre  später 
wurde  Scotti  mit  einem  gleichartigen  Vorschlag  abgewiesen.  21  ex  1770  (ebd.). 
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Seideiizeugtabrikeii  nur  in  den  Prager  Stadt  eu  und  in  Czaslau; 

und  zwar  wurden  im  Jahre   1766  erzeugt  iu: 

f  V.  124  Arbeitern  auf  92  Stuhl.  2933  St.  Seidenzeuge  i.  W.  v.  98.360  fl. 

^''"^     {   ,      10         „  ,     II)      ,         ()20  Dzd.  seid.Strpf.  ,   „     ,  31.000, 
Czaslau    ,1         ,  .       1      ,  10  St.  Seidenzeuge  ,,    .     „        154  ,  ')■ 

Von  «rleicben  Erwägungen  wie  die  eben  angeführten  war  über- 

haujjt  die  ganze  Taktik  der  Staatsverwaltung  gegenüber  der  böhmi- 
schen Seidenzeugindustrie  bestiinnit.  Unterstützungen  einzelner 

Fabrikanten  durch  die  Regierung  wurden  in  Böhmen  auch  niemals 

gewährt.  Die  Tätigkeit  der  Regierung  beschränkte  sich  hier  viel- 

mehr ausschließlich  auf  die  Erlassung  genereller  ̂ 'erfügungen  und 
der  Schlichtung  von  unterschiedlichen  Streitigkeiten.  Ende  1775 

wurden  in  Böhmen  die  neuen,  bereits  zwei  Jahre  zuvor  für  Nieder- 

österreich erlassenen  Zunftartikel  kundgemacht-;. 

Ein  halbes  Jahrzehnt  später  wandte  sich  der  Prager  Ma- 
gistrat an  das  böhmische  Guberniuiu  mit  dem  Ersuchen,  ihm  bei 

der  Bemüiuing.  die  Seidenzeugfabrikanten  der  Steuerj)Hiclit  zu  unter- 

werfen, seine  Unterstützung  zuteil  werden  zu  lassen  ̂ ).  Zur  Be- 
gründung seines  Vorhabens  führt  der  Magistratsbericht  aus,  daß 

den  Fabrikanten  laut  „liescript  vom  Jahre  1744  .  .  .  die  Fictitial- 

abgaabe  zu  Unterstützung  dieser  Zur  Zeit  noch  nicht  sehr  empor- 

gekommenen Fabrikatur  nachgesehen  worden"  war.  Nun  dieselben 
aber  ,.vom  Jahre  1744  Bis  zum  gegenwärtigen  Jalire  1780  durch 

36  Jahre,  so  wie  es  jedermann  bekannt  ist,  ihre  Seiden-Fabriquen 

in  dem  gröLUen  Flobr  und  Voi-theilhaffteste  Benutzung,  dann  unge- 

meinen VersclileiLi  bereits  gebracht  haben",  so  bedürfen  sie  „für 
jetzt  und  das  künfitige  unseres  erachtens  keiner  ferneren 

Unterstützung,  und  um  so  weniger  einer  Befreyung 

deren  doch  nur  zu  Last  deren  übrigen  Verfallenen,  und  meistens 

in  Ehelendigen-  imd  Contributionsunfäliigen  Stand  befindlichen  so 

wohl  ansässig-  als  auch  unansässigen  Ficticianten  gereichenden 

K.  K.  abgaaben"  *). 
Das  böhmische  Guberniura  sowolil  als  auch    die  Landeshaupt- 

')  Manufaktur-sTabelle  des  Königreiches  Boheimb  pro  Anno  17GG 
(Fasz.  52/4748.  Altes  Commerz.  N.-Ö.);  St.-A.  2870  ex  17G7.  »)  Reskr.  d. 
Hofkanzlei  vom  Dezember  177.5  (Fasz,  81/5588  Böhm.).  »)  Vgl,  hierzu  S.  154. 
*)  Zu.-;chrift  des  Prager  Magistrats  an  den  geheimen  Rat  Reichsgrafen 
Joh.  Philiijp  von  Clarstein  vom  10.  Oktober  1780  (AMJ.  V.  G.  5  2925, 
Böhmen). 
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maimschat't  in  Prag  stiiiimteu  diesen  Ausführungen  bei  und  forder- 
ten in  Übereinstimmung  mit  dem  Magistrat  für  diesen  die  Er- 

mächtigung, „die  Seidenzeug-Fabrikanten  nunmehr  mit  der  Con- 

tribution  belegen"  zu  dürfen  i).  Dem  einstimmigen  Einraten  aller 
Stellen  Rechnung  tragend,  beauftragte  denn  auch  die  Hofkanzlei 

die  böhmische  Landesstelle,  „Vorkehrungen  zu  treffen,  damit  diese 

Seidenfal)rikanten  zu  dem  städtischen  Fictitio  mit  einem  billig- 

mäßigen  und  ihren  Kräften  angemessenen  Beytrage  beygezogen 

und  anmit  die  allseitige  Gleichheit  mit  den  übrigen  bürgerlichen 

Professionisten  hergestellet  werde"  -). 
Um  eben  diese  Zeit  wurde  auf  Ansuchen  der  Prager  Seiden- 

zeugfabrikanteu  der  Komraerzienrat  Scotti  zum  Inspektor  für  die 

Seidenfabriken  bestellt  ̂ ).  Scotti,  der  eifrigste  Förderer  der 

Seidenzucht  in  Böhmen,  stellte  nun  seine  ganze  Kraft  und  Persön- 
lichkeit in  den  Dienst  der  böhmischen  Seidenindustrie.  Interessant 

ist  es  zu  verfolgen,  wie  dieser  Mann,^  dessen  Amtstätigkeit  in  den 

fünfziger  Jahren  begonnen  hatte,  den  gewaltig  geänderten  wirt- 
schaftlichen Verhältnissen  sich  nicht  mehr  anzupassen  versteht  und 

so  mit  seinen  durchaus  ehrlich  gemeinten  Vorstellungen  und  Vor- 

schlägen niemals  durchzudringen  vermag. 

Bald  nach  seinem  Amtsantritt  beschwerten  sich  die  bürgerlichen 

Seidenzeugmacher  durch  das  böhmische  Gubernium,  daß  einige 

Italiener  seit  einer  Reihe  von  Jahren  auf  den  Jahrmärkten  in  Prag 

mit  seidenen  Tüchern  handeln,  wodurch  sie  den  Prager  Fabrikanten 

großen  Schaden  zufügten.  Da  diese  Waren  überdies  nicht  quali- 
tätenmäßig erzeugt  seien,  so  erleide  hierdurch  auch  das  Publikum 

nicht  unbeträchtlichen  Schaden.  Sie  baten  darum,  „auf  derley 

Waaren  keine  Legitimationen  mehr  zu  geben"'').  Der  Hofkanzlei 
schienen  die  angeführten  Gründe  nicht  stichhältig  genug.  Sie  lehnte 

darum  die  geforderten  Maßnahmen  mit  folgender  Begründung  ab : 

„Machen  die  solche  Tüchel  verkaufende  Italiener  denen  Prager 

Seidenzeugfabrikanten  mit  dieser  Ware  auf  den  Jahrmärkten  (das 

Hausieren  ist  ohnehin  verbotten)  einen  Eintrag,  so  sey  es  ein 

Zeichen,  daß  solche,  eben  weil  sie  leicht,  mithin  wolfeil  ist,  häuffig 

gesucht  werde,  folglich  dem  Publikum  angenehm  sein  müsse". 

An  ein  Verbot    dieser  Waaren    sei    demnach  niclit    zu    denken.    Da- 

')  Bericht  des  böhm.  Gub.  vom  16.  ifilrz  1781  (ebd.).  '-)  Note  an  diis 
böhm.  Gub.  vom  11.  April  1781  (ebd.).  =)  Reskript  an  dieselbe  Behörde  vom 
13.  Januar  1781  (Fasz.  815588,  Böhm.).  Über  Scotti  vgl.  auch  S.  44  tf. 

*)  Bericht  des   böhm.  Gub.  vom  11.  April  1781  (ebd.). 
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gegen  „könne  sofort  auch  denen  Präger  Seidenzeugmachern 
die  Verfertigung  solcher  leichten  Tücheln  unbedenklich  gestattet 

werden"  '). 
Von  croßem  Interesse  war  auch  folgende  durch  S  c  o  1 1  i  ins 

Rollen  gebrachte  Angelegenheit.  Die  „Seidenzeug- Flor-  undTüchel- 
macher-Gesellen"  beschwerten  sich  —  ebenfalls  1781  —  beim  Gu- 

bernium '^)  darüber,  |daß  die  Meister  nur  mit  Lehrlingen  ar- 
beiten und  sie  dadurch  „außer  Verdienst  und  Nahrung  gesezet" 

würden.  Um  Abhilfe  bittend,  legten  sie  zugleich  eine  Tabelle  vor, 

die  folgende  —  mit  denjenigen  aus  einer  Tabelle  des  Beschau- 
meisters im  großen  und  ganzen  übereinstimmende  —  Kesultatzahleu 

zeigt : 
Zahl  der  Meister   25 

}  Stühle 
Nichtgehende    J     40 
Inländische      1   ̂       „           96 Gesellen 
Ausländische  J     11 

Auf  dem  Stuhl  sitzende  1    .  ...  86 
■KT-  ,  ,       ,.  ,         o.,   1  1    ■■        1     I  Jungen  ,^ jSichtautdem    Stuhl  sitzende  J  .     .     .  It 

Die  Gesamtzahl    der  Lehrlinge  blieb  also  nur  um   vier  hinter  jener 
der  Gesellen  zurück. 

Scott i  unterstützte  die  Bitte  der  letzteren.  Er  schlug  voi-, 
die  Bewilligung  zur  Haltung  von  Lehrlingen  von  der  Anzahl  der 
in  Betrieb  stehenden  Stühle  abhängig  zu  machen,  und  zwar  sollte 

auf  etwa  5  bis  6  Stühle  erst  ein  Lehrling  gestattet  werden.  Dies 

hätte  neben  dem  Vorteil  für  die  Gesellen  auch  die  Wirkung,  daß 

dann  die  Lehrlinge  in  ihrem  Fache  wirklich  unterrichtet  würden, 

während  gegenwärtig  die  Meister  nur  darauf  bedacht  seien,  aus  der 

Arbeit  der  Lehrlinge  „möglichst  viel  (lewinn  zu  schatfen,  wobey 

diese  nur  auf  einen  Artikel  eingelernet  werden".  Allein  Scottis 
Vorschlag  fand  schon  beim  Gubernium  keinen  Anklang.  Dieses 

war  vielmehr  des  „Dafürhaltens,  daß  ...  es  unbillig  wäre,  die 
Meister  zu  hindern,  ihre  Arbeiten  um  einen  wohlfeileren  Preis  zu 

erhalten.  Damit  aber  auch  die  Gesellen  nicht  Ursache  über  Mangel 

des  Verdienstes  zu  klagen  hätten",    riet  er  zu  der  Anordnung,  daß 

')  Note  an  dieselbe  Behörde  vom  29.  April  1781  (ebd.).  »)  Gesuch 
der  Prager  Seidenzeugmachergesellen  an  das  Gubernium  vom  12.  Juni  1731 
(ebenda). 
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„nur  allein  Jungen  zu  halten,  verbotten,  wohl  aber  ge- 
stattet werden  möchte,  die  Fabricirung  mit  der  Hälfte  Jungen  und  mit  der 

halbscheid  Gesellen  zu  betreiben"  i).  Der  Referent  der  Hofkanzlei, 
Hofrat  E  g  e  r,  erachtete  aber  auch  diesen  Vorschlag  als  schädlich 

für  die  Industrie.  „Wenn  die  dortigen  Seidenzeugmacher  mehr 

Jungen  und  Gesellen  halten",  führt  er  in  seinem  Referat  aus,  ,oder 
ihr  Gewerb  gar  ohne  Gesellen,  lediglich  mit  Jungen  betreiben ;  So 

sey  es  ein  Zeichen,  daß  sie  entweder  nicht  so  Viel  im  Vermögen 
haben,  um  mit  Gesellen  zu  arbeiten,  oder  aber  das  sie  nur  leichte 

arbeiten  machen,  zu  denen  sie  der  Gesellen  entbehren,  und  solche 

allenfalls  auch  mit  Weibs-Persohnen  richten  können,  wie  solches 
hier  in  ̂ Vien  auf  die  Tafetmacherey  nicht  nur  üblich,  sondern  auch 

gesezmäßig  gestattet  ist.  Ihnen  Vorzuschreiben,  wie  viel  Gesellen 

sie  halten  sollen,  und  hernach  auch  eine  verhältnißmäßige  Zahl  der 

Jungen  aufzudingen,  wäre  eine  schädliche  Einschränkung  der  In- 
dustrie, oder  eine  ebenso  schädliche  Vertheuerung  der  Waaren. 

Nichts  sey  der  Handlung  und  dem  Fortgang  der  Ma^ 

nufakturen  abbrüchiger,  als  den  Beutel  und  das  Ver- 
mögen eines  jeden  Einzelnen  Unternehmers  von  der 

öffentlichen  Vormundschaft  der  Land  es-R  egierung 

durch  so  verschiedene  Zwangs-Anstalten  abhängig 

zu  machen.  Mithin  sey  weder  dem  einen  noch  dem  anderen  An- 
trage statt  zu  geben,  sondern  es  sey  allenthalben  der  Willkühr  der 

Seidenzeugmacher  zu  überlassen,  ob,  und  mit  wie  Viellen  Gesellen 

oder  Jungen  Sie  ihre  Arbeiten  betreiben  wollen,  zumahlen  dies- 
falls auch  in  den  andren  Erblanden  keine  eigene  Regulament 

bestünden".  Das  Plenum  der  Hofkanzlei  trat  dieser  Ansicht  seines 

Referenten  bei  und  damit  war  die  Angelegenheit  vorläufig  er- 

ledigt-). 
Scotti  gab  sich  jedoch  mit  diesem  Ergebnis  seiner  Be- 

mühungen nicht  zufrieden.  Vielmehr  nahm  er  diese  sofort  wieder 
auf.  Er  wandte  sich  nun  in  einer  anderen  Sache  an  das  Gubernium 

und  verwies  es  in  einer  Anzeige  darauf,  „daß  nicht  allein  bey 

Fabricirung  der  Seidentüchel,  sondern  auch  bey  allen  Gattun- 
gen Seidenstoffen  keine  Vorschrift  mehr  beobachtet  werde, 

und  daß  die  Fabrikanten  sich  dadurch  entschuldigen,  daß  Sie,  da 
die  Wiener  Fabrikanten  nach  ihrer  Willkühr,  bessere  oder  schlechtere 

')   Zu    entnehmen   dem   Prot,  der  Hofkanzlei    vom  23.  JuH  1781  (ebd.). 

')  Hof'dekret  an  das  böhm.  Gub.  vom  24.  Juli  1781  (ebd.). 
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Waaren  verfertigen  könnten,  zu  Grund  gehen  würden,  wenn  sie  an 

eine  Vorschrift  gebunden  werden  wollten".  Das  Gubernium  leitete 
diese  Beschwerde  an  die  Hofivanzlei  weiter,  und  zwar  mit  dem 

Beifügen,  daß  ihrer  Meinung  nach  „es  der  Willkühr  der  Fabri- 
kanten schlechterdings  zu  überlassen  wäre,  die  Waaren  in  der  ihnen 

beliebigen  Breite  zu  vei-fertigren,  und  die  Beschau  nur  aus  der  Ur- 

Sache  bestehen  zu  lassen,  damit  wenn  ein  Stoff  gar  zu  schlecht  ver- 

fertiget werde,  solcher  als  nicht  kaufrecht  erklärt  werden  könne"'). 
Auch  diesmal  wieder  war  es  E  g  e  r,  der  als  Referent  sich  unter 
Zustinimuntf  des  Plenums  der  TTofkanzlei  segen  die  Vorstelluncr 

Scottis  aussprach-).  „Alles  was  der  Komerzien-Rath  Sco tti  von 
der  Nüzlichkeit  der  Qualitätenordnungen  und  Vorschriften  in  Sonder- 

heit bey  den  Seidenzeugmachern  erwiesen  hat",  führte  er  aus,  „ist 
allein  dieses:  daß  die  Reglements  zwar  vor  mehreren  Jahren  er- 

lassen, nie  aber  befolget  worden.  Wenn  es  wahr,  und  selbst  durch 

ein  Attestat  dargethan  ist,  daß  selbst  die  Kaufleute,  weil  Sie  wegen 

Theuerung  der  Seide,  folglich  der  daraus  (jualitätenmäßig  schwerer 
erzeugten  Waare,  leztere  nicht  leicht  absezeu,  und  daß  mithin  die 

Fabrikanten  bey  solcher  qualitätenmäßiger  Erzeugung,  ihrer  eigenen 

Aussage  nach  zu  Grunde  gehen  müßten,  so  ist  es  noch  besser,  sie 

unqualitätenmäßige,  aber  Verkäufliche  Waaren  erzeugen  zu  lassen, 

als  solche  zu  qualitätenmäßiger,  aber  unverkäuflicher  Erzeugung 

zu  zwingen,  dadurch  an  Bettelstaab,  oder  wohl  gar  zur  Emigration 

zu  bringen,  und  mit  Ihnen  die  Fabrikation  ganz  zu  Verlieren.  Ein 

einsichtiger  Ilandwerksmann,  der  seinen  Vortheil  verstehet,  muss 
sich  von  selbst  bestreben,  seine  Fabrik  in  den  besten  Stand  zu 

sezen,  und  seinen  Waaren  die  möglichste  Vollkommenheit  zu 

geben.  So  bald  nun  der  ärmere,  folglich  der  ohne  Vergleich 

größere  Haufen  der  Konsumenten  die  größte  Vollkommenheit 
einer  Waaro  in  der  größton  Wohlfeilheit  derselben  suchet,  so 

ist  dabey  die  Absicht  so  wohl  des  Käufers  als  Verkäufers  er- 

zielet." Dementsprechend  wurde  die  böhmische  Landesstelle  au- 
gewiesen: sie  habe  „ohne  das  Reglement  zu  wider- 

rufen, oder  förmlich,  aufzuheben,  eins  weil  nur  still- 
schweigend geschehen  zu  lassen,  daß  solches  wie 

bishero,  nicht  in  Vollzug  gesezet  werde,  maßen  die 
Seidenwaarenerzeuffung    für    Böhmen    ohnehin     kein    Artikel    sev. 

•)  Bericht   des   böhm.  Gub.    vom   31.  August  17S1    (ebd.).     -)  Prot,   der 
Hotkanzlei  vom  6.  September  1781  (ebd.). 
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mit  welcliom  sich  jemals  Yersclileiß-Speculation  in  die  Fremde 

hofen   ließ"  ') 
Im  folgenden  Jahre  wurdo  dann  die  Qualitätenordnung  auch 

in    Hiiiimen  aui'gelioben -j. 
l']inige  Jahre  später  veranlaßte  die  außerordentliche  Teuerung 

der  Seide  Scotti  zu  dem  Vorschlag:  die  Ausfuhr  der  im  Inlande 

erzeugten  Seide  zu  verbieten.  Er  fand  jedoch  mit  demselben  bei 

den  maßgebenden  Stellen  ebenso  wenig  Beifall  und  Gehör  wie  mit 

seinen  früheren  Anregungen  ̂ ).  Dennoch  finden  wir  ihn  bereits'1790 
wieder  vollauf  in  Anspruch  genommen  von  der  schon  einmal  be- 

handelten Frage  der  „Überhäufften  Lehrlings-Annahme". 

Die  Prager  Seidenzeugmachcrgesellen  hatten  nämlich  neuer- 

dings von  dem  Gubernium  die  Abstellung  dieses  Übelstandes  ge- 
fordert, indem  sie  darauf  verwiesen,  daß  die  Zahl  der  be- 

schäftigten Gesellen  117,  die  der  Lehrlinge  aber  180 

betrage  und  mancher  Meister  „18  Lehrjungen  im  zartesten  Alter" 

beschäftige').  Scotti  unterstützte,  getreu  seiner  früheren  Haltung, 
auch  diesmal  die  Beschwerden  der  Gesellen  auf  das  lebhafteste,  da 
denselben  seiner  Ansicht  nach  nur  auf  die  von  ihm  bereits  1781 

vorgeschlagene  Weise  abzuhelfen  war.  Dagegen  verwies  das  Prager 

Mittel   der  Seidenzeugmacher  darauf,    daß  sie  zwar  die    hohe    Zahl 

')  HofdeUret  vom  7.  ifeptember  1781   (ebd.). 
Dem  Akte  beigelegt  waren  iblgendf  ,.Bescbautabcllen  Ueber  dieWerk- 

.«tiitte  deren  königlich  priv.  Seidenzeug-,  Samt-.  Flor-,  und  Tüchelfabrikanten 
Meister  in  den   Köni^liph  Prager  Städten. 

Monate  1781 

Stuhle Zunft 
C9  u 

< 

Beschaumeister 

.Jänner 
Februar 
Marty 

April May 
Juny 
July 

26 
26 

26 

26 
27 

27 
28 

194 
187 
189  I 

201 
194 
195 

200 

36 
46 
38 

30 33 

39 46 

107 98 

101 106 
103 

97 
113 

79 
83 

78 
85 
87 

96 89 

194 

187 
180 

194 189 

191 
195 

Christoph  Sellinger 

*  Den  Meistern  sind  in  jedem  Monat  3  Witwen  beigezählt. 

*)  Vgl.  oben  S.  116.  »)  Hofdekret  an  das  böhm.  Gub.  vom  8.  Ok- 
tober 1887  (ebd.).  *)  Gesuch  der  Seidenzeugmachergesellen  an  da.?  böhm. 

Gub.  V.  23.  Juli  1790  (ebd.). 
(irünberg,  Studien  III.  11 
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der  Lehrlinge  nicht  in  Abrede  stellen  könnten,  daß  aber  „die  durch 

kurze  Zeit  eingebrachte  Meister  aus  Mangel  des  Vermögens  die 

Arbeit  um  den  blossen  Gesellen  Lohn  von  anderen  Meistern  über- 

nehmen müssen,  und  nicht  vermögen,  für  solchen  Lohn  Gesellen 

zu  unterhalten,  folglich  auch  gänzlich  außer  stände,  ihre  Jungen 
nach  vollendeter  Lehrzeit  als  Gesellen  zu  unterhalten,  vielmelir 

aber  genötiget  werden,  selbe  in  kurzen  zu  entlassen,  weil  einem 

solchen  Meister  durch  einen  längeren  Aufenthalt  mehr  Schaden  als 

Nuzen  erwachse,  zumal  er  den  ihm  zu  theil  gewordenen  Lohn  dem 

bey  ihm  arbeitenden  Gesellen  üljerlassen  müßte,  und  er  daher 

keinen  ITeller  zu  Hoffen  hätte".  Diesem  Zustande  könne  nur  dann 

wirksam  entgegengearl)eitet  vvei'den,  wenn  man  das  Mittel  künftig- 

hin ..mit  der  Aufnahme  neuer  Meister  gnädigst  verschone"  *}.  Das 

Gubernium  trat  ,.in  Ansehung  der  Entscheidung  vom  Jahre  1781", 

einfach  für  die  Abweisung  des  Gesuches  ein -j,  worauf  dann  auch 

die  Ministerial  Banco-Deputation  entschied:  daß  die  Gesellen 

„schlechterdings  abzuweisen"  seien  3^.  Eine  neuerliche  Vorstellung 
von  Seiten  der  letzteren  in  dieser  Sache  hatte  denselben  negativen 

Erfolgt). 
^Venn  nun  aber  auch  die  Unternehmer  mit  dieser  liberalen 

Auffassung  der  Regierung  zufrieden  waren,  so  lange  sie  ihrem 

Interesse  diente,  so  änderte  sich  selbstverständlich  ihre  Stimmung 

in  dem  Augenblicke,  in  dem  dies  niciit  mehr  der  Fall  war  oder 

ihnen  wenigstens  nicht  mehr  der  Fall  zu  sein  schien.  So  sehen 

wir  im  Jahre  1792  die  Prager  Seidenzeugmacher-Zunft  sich  bitt- 

schriftlich an  den  Kaiser  wenden °),  wobei  sie  darlegten:  es  sei  vor 

einiger  Zeit  den  dortigen  Juden  Schwab  ach  und  Wohle  die 

Erzeugung  jener  Seidenwaren  gestattet  worden,  welche  man  in 

Prag  bis  dahin  nicht  verfertigt  hatte.  Dagegen  hätten  sie,  zum  Be- 

weise ihrer  licligionsduldung,  niclits  eingewendet,  obwohl  sie 

hierzu  aus  mannigfaltigen  Gründen  berechtigt  gewesen  wären,  und 

zwar  weil  „1.  diMi  .luden  durch  ihr  Privilegium  vom  8.  April  1(518 

nur  gestattet  (sei),  die  bereits  erlernten  Gewerbe  unter  sich  zu 

treiben,  weil  2.  die  neue  Erwerbungsart  immer  eine  Schmälerung 
des  Einkommens    der    schon    bestehenden  christlichen  Arljeit  wäre. 

')  Bericht  des  Präger  Seidenzeugmacbenniltels  vom  12.  November  1790 

(ebd.).  -)  Gubernialbericht  vom  28.  November  1791  (ebd.).  =■)  Prot.  d.  .Alini.st.. 
Banco-Deputat.  vom  12.  Dezember  1791  (ebd.).  ••)  Prot.  d.  Minist.-Banco-De]>ut. 
vom  20.  April  1793  (ebd.).  '*)  Hcschwerdeschrift  des  Prager  Soidonzeugmacher- 
Mittefs  vom  Jabrc  1792  (ebd.). 
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und  weil  3.    die  bey  den  Juden  gewöhnlichen  Kunstgrifi'e  und  Be- 
vorÜieilungen  bey  Erzeugung  der  AVaaren  stäts  dem  Kredite    eines 

Fabrikates  nachtheilig  werden",   isun  aber  die  Juden  die  ihnen  ge- 
zogenen Grenzen  überschreiten  und  die  ganze  Seidenfabrikation  an 

sich  zu  ziehen  trachten,  müsse  die  Zunft  dagegen  Stellung  nehmen. 

Gegenwärtig  seien  in  der  jüdischen  Fabrik  80  Personen  beschäftigt, 
mittels    deren    sich  die   jüdischen  Fabrikanten    „bey  Erzeugung  der 

^Vaaren    jeden    Betrug  erlauben,    um   wolilfeiler    dann   die  Christen 

^'erkaufen,  und  ihnen  die  Preißwürdigkeit  abgewinnen  zu  können". 
So    baten    sie    denn    um    „eine    unpartheyische  Untersuchung    ihrer 

Beschwerden,    und    um    die  Verfügung,    daß    die    dermal    unter    der 
Firma  Joachim  Leder  er  Sohn,  und  Schwab  ach  bestehende 

Seidenfabrik,    die    ihre  Gerechtsame    durch  unwahrhaftes    Vorgeben 
erschlichen,  und  durch  Ränke  stets  nocli  mehr  zu  erweitern  sucht, 

gänzlich    abgeschaft,    dagegen    aber    die    Bittsteller    in    iliren 

Freiheiten  und  Rechten  gescliützet,  und  bestätiget  werden  möchten". 
Das  Gubernium  berichtet  hierüber  i),   es  habe  die  Untersuchung 

der  Beschwerden  dem  Gubernialrat  Scotti  und  dem  Kommerzien- 

ratSchreyer  übertragen.  Doch  habe  die  Parteilichkeit  des  ersteren 

zugunsten  der  christlichen  Fabrikanten  zu  Mißhelligkeiten  zwischen 

den  beiden  geführt,  so  daß  ein  einheitliches  Gutachten  nicht  zu  er- 

langen gewesen  wäre.     Zu    der  Sache    selbst    bemerkt  die  Landes- 
stelle:   „daß  die  Beschwerden  der  christlichen  Fabrikanten  vorzüglicli 

darauf  fassen,    daß    die   jüdischen  Fabriksunternehmer  nur    zu  Ver- 

fertigung   der  vormals    in  Prag    nicht   erzeugten    Seidenwaaren  be- 
rechtiget wären,  und  daß  sie  diese  Waaren  überhaupt  verfälschten. 

Was  nun  das  erste  angeht,  so  ist  zwar  wahr,  daß  die  Juden  anfangs 

anzeigten,    daß    sie    nur    glatte    und    h;dbseidene    Zeuge    bearbeiten 
wollten:    Allein  nach  der  Hand  haben  sie  einen  wirklichen  Seiden- 

fabrikanten   nämlich   Ignatz    Prohaska   aufgenommen,    und    wäre 

ilinen    dann    durch    Hofverordnung  der   fabriksmäßige'-  Betriel)  ihrer 

Manufaktur  bewilliget  worden".  Dagegen  könne  um   so  weniger  eine 
Einwendung  genuicht  werden,    „als    den  Juden  schon   1781,  um  sie 
dem  Staate  nützlicher  zu  machen,  das  Recht  Fabriken  zu  errichten 

eingeraumet  wurde".     Was  den  Vorwurf  betreffe,  daß  in    der  jüdi- 

schen Fabrik   , betrügerische  Waaren"    produziert  werden,    so  hätte 
die  Untersuchung  einfach  ergeben,  daß  diese  nicht  der  vormals  be- 

standenen Qualitätenordnung  entsprachen.  Da  diese  aber  aufgehoben 

sei   und  auch  die  übrigen  Fabrikanten  sich  nicht  an  sie  hielten,  so 

köiuie  dies  den  Juden  doch  nicht  zur  Last  gelegt  werden.  Aus  dem 

11* 
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ganzen  Inhalt  der  Beschwerde  gehe  aber  hervor,  „daß  die  Seiden- 

fabrikanten über  den  guten  Fortgang  der  von  den  Juden  ange- 
fangenen Unternehmung  eifersüchtig  sind,  und  ihres  eigenen 

Vortheils  wegen,  unter  dem  Vorwand  der  Gemeinschädlichkeit  für 

die  Bürgerschafc  und  das  Publikum  dieselbe  zu  stürzen  suchen". 
Diirum  erachtet  es  das  Gubernium  für  notwendig,  daß  .die  Kläger 

mit  ihrer  ungesjründeten  und  unerwiesenen  Beschwerde  abgewiesen", 
und  ihnen  der  Bescheid  erteilt  werde:  „daß  sie  sich  bestreben 

sollen,  den  Verfall  ihres  Erwerbs  durch  gute  und  fleissige  Arbeit 

hindanzuhalten,  und  diese  Fabrikaturs-Gattung,  wie  es  in  anderen 

Ländern  geschiehet,  auch  in  Böhmen   emporzubringen"  ^). 
Dieser  Ansicht  trat  auch  das  Directorium  in  publicis  et  came- 

ralibus  bei-;  und  der  Kaiser  entschied  daraufliin:  „Die  Böhmischen 

Seidenzeugmacher  sind  mit  ihren  ungegründeten  Beschwerden  ohne- 
weiteres abzuweisen,  und  ihnen  der  Ungrund  derselben  in  den  an 

sie  erlassenden  Bescheide  begreiflich  zu  machen"  ■'). 
Damit  endete  die  Einflußnahme  der  Staatsverwaltung  auf  den 

Gang  und  die  Entwicklung  der  böhmischen  Seidenindustrie.  Eine 

wesentliche  Änderung  in  den  Lauf  der  Geschehnisse  ist  dieser  Tat- 
sache nicht  zuzuschreiben.  Denn  hatte  auch  die  Regierung  in  diesem 

Kronlande  durch  eine  kurze  Spanne  Zeit  der  Seide  nzucht  sich 

werktätig  angenommen  und  nötigte  ihr  hier,  wie  wir  noch  sehen 
werden,  die  Bandfabrikation  ebenfalls  einiges  Interesse  ab,  so  hatte 

sie  sich  doch  gerade  in  Böhmen,  was  die  Seidenindustrie  anbelangt, 

nur  auf  allgemeine  Xormen  sowie  auf  die  Abwehr  allzu  zünftleri- 
scher  Bestrebungen  beschränkt,  dagegen  alles  übrige  vollständig 
der  privaten  Initiative  überlassen. 

In  M  ä  h  r  e  n  kann  ebenso  wie  in  0  b  e  r  ö  s  t  e  r  r  e  i  c  h,  S  t  e  i  e  r- 

mark,  Kärnten,  Schlesien  und  Galizien,  von  einer  Seiden- 

zeu^fabrikation  nicht  gesprochen  werden,  da  sich  in  diesen  Krcni- 
ländern  kaum  ein   oder  der  andere  Seidenzeugmacher  befand. 

')  Gubeiniall)enclit   vom    25.  Oktober  1792  (ebd.).     *)  Vortragsju-otokoU 
vjm    30.  November  1792   (ebd.J.     ")  Ah.  Resol.   auf  das  zit.  VortragsprotokoU. 



SECHSTES  KAPITEL. 

Die  Entwicklung  der  BandindustFie  im  Besonderen. 

§  1.  Die  Baiuliiidustrie  in  Wien  bis  1772. 

Der  älteste  Zweijr  der  österreichischen  Seidenindustrie  ist  die 

Bandmacherei.  Von  Becher  in  Ost  er  reich  eingeführt,  hig  sie  zu 

Ende  des  XVIII.  Jahrhunderts  und  zu  Beginn  des  XIX.  Jahrhunderts 

fast  ausschließlich  in  den  Händen  von  gebürtigen  Ausländern,  Pro- 
testanten, welche  das  Gewerbe  teils  auf  Grund  von  Scliutzdekreten, 

wie  solche  seit  dem  Beginn  des  XVIII.  Jahrhunderts  verliehen  zu 

werden  pflegten,  teils  ohne  jedwede  Befugnis  als  unzünftiges  Ge- 
werbe frei   ausübten. 

Zur  Fabrikation  der  Bänder  bediente  man  sich  des  sogenannten 

P  o  s  a  m  e  n  t  i  e  r  s  t u  h  1  e  s,  auf  dem  nur  je  ein  Band  gewebt  werden 

konnte.  Die  Verwendung  der  Mülilstühle  war  laut  ah.  Ent- 

schließung vom  19.  Februar  1685  verboten,  „da  durch  gedachte 

Mühlstühl  gegen  Ernährung  einer  Person  wohl  16  andere  zugrunde 

gerichtet  würden"'). 
Trotz  dieser  primitiven  Produktionsweise  gewann  die  Band- 

macherei immer  mehr  an  Ausdehnung.  Aus  einer  Handwerksordnung  von 

1736  ist  zu  ersehen,  daß  sich  in  diesem  Jalire  in  Wien  22  bürger- 
liche Bandmacher,  19  Dekretisteu  und  18  Stöhrer  befanden.  Von 

dem  Großindustriellen  dieser  Branche,  dem  hofbefreiten  Bandmacher 

Gabriel  Garlipp  in  der  Josefstadt  in  Wien,  wird  berichtet,  daß  er 

zu  Beginn  des  XVIII.  Jahrhunderts  „Seidenbilnder  vor  vielle  Tausent 

Gulden"   exportierte-). 

•)  Diese  ah.  Resolution  liegt  einer  Beschwerde  bei,  welche  die  Linzer 
Posamentierer  gegen  die  Freigebung  der  ßänderfabrikation  auf  Mühlstühlen 
erhoben  hatten  und  die  mittels  Reskripts  vom  3.  Dezember  1770  erledigt 

wurde  (Fasz.  126,  N.-ö.).     -')  Vgl.  Karschulin  a.  a.  0.,  S.  124. 
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Neben  den  eigentlichen  Bandniachern  wurde  die  Bandfabrikation 

/umeist  von  den  zünftigen  Posamentierern  betrieben,  deren  Stüble 

aucli  für  Bandweberei  eingerichtet  werden  konnten  ').  Einem  solclien 
Posamentierer,  Karl  Jahn  er.  gelang  es  1753,  für  sich  ein  K)jähriges 

„Privilegium  privativum"  auf  den  Gebrauch  der  „sogenannten 
Scb  weitzer-Mühl- S  tu  hl  e  zu  Fabricirung  deren  Seidenen- 

und  Floret-  auch  Leonischen  Bänder"  zu  erwirken -I.  Jahn  er  war 

also  der  erste,  der  in  Österreich  Mühlstühle  zur  Verwendung 

brachte.  Doch  wirkte  die  für  das  Verbot  von  1685  maßgebend  ge- 

wesene Erwägung  auch  hier  noch  insofern  nach,  als  Jahner  nur 

die  Erzeugung  „fremder  Bänder"  gestattet  wurde.  Es  sollte  eben 
für  niemanden  in  Osterreich  die  Gefahr  erwaclisen,  dui-ch  die  Ein- 

i'ührunaf  des  neuen  Betriebsmittels  außer  Nahrun"'  ijesetzt  zu  werden. 
Eben  diese  Binschränkung  macht  es  anderseits  auch  erklärlich,  daß 

sich  gegen  das  Jahner  erteilte  Privilegium  privativum  zunächst 

kein  Widerspruch  erhob,  trotzdem  die  Bandfiibrikation  ein  freies 

Gewerbe  war  und  dieser  Charakter  des  Gewerbes  durch  eine  aller- 

höchste Entschließung  vom  15.  Jänner  1755  ausdrücklich  mit  dem 

Bemerken  aufrecht  erhalten  wurde,  daß  „man  nicht  gewillt  sey. 
einige  Gewerbe,  welche  in  den  Zünften  noch  niclit  einverleibet 

worden,  zünftig  zu  machen"  -^J. 
Diese  ah.  Entschließung  war  aus  folgendem  Anlaß  er- 

flossen. 

Die  sich  langsam  vollziehende  Ausbreitung  des  Bandmacher- 
sewerbes  hatte  im  Jahre  1754  die  Posamentierer  veranlaßt,  von  derKe- 

gierung  die  Eingliederung  der  Bandmacher  in  ihre  Zunft  zu  fordern, 

um  so  die  „von  Seiten  deren  Posamentierern  immerhin  befahrenden 

Abrede  und  Vorenthaltung  derer  Gesellen  hintanzuhalten"  ■•).  Nun 
wurde  zwar  vorläufig  dieses  Ansuchen  mit  obiger  Motivierung  ab- 

gewiesen. Als  sich  aber  später  bei  der  Regelung  der  Lehrlingsver- 

hältnisse Schwierigkeiten  ergaben,  wurde  in  die  angesuchte  „Union" 

dennoch  gewilligt.  Allerdings  mit  dem  Vorbehalt,  daß  die  Band- 

macherei    „auch    weiterhin  einen    jeden,    also    auch    denen    Weiljs- 

')  Aus  diesem  Umstände  erklärt  sich  auch  die  in-tüuiliche  Annahme 
S.  Mayers  a.  a.  0.,  S.  275,  daß  es  in  Österreich  in  den  ersten  Dezennien 
des  XVIII.  .Jahrhunderts  keine  ßandmacher  gegeben  habe.  Diese  wurden  eben 
den  Posamentierern  /.ugezillilt,  soweit  sie  nicht  selbst  Posamentierer  waren. 

-)  Privileg  für  Karl  .Jahn  er  vom  it.  Aj>ril  17.')3  (Altes  Kommerz.  Fasz.  51/4747, 

N.-Ö.).  ')  N.-Ö.  Fasz.  12(i.  Vgl.  auch  Pfi  bram  a.  a.  0.,  S.  56  ü'.  *)  Vortrags- 
Prot.  vom  15.  April  1775  (N.-Ö.  Fasz.  57). 
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personeil,  mit  iiüoiniger  Ausiiahiiie  der  reichen  Bänder  tVey  bleiben" 
solle'). 

Schon  zwei  «Jahre  später  erachtete  man  die  Ausdehnung  der 

Bandmacherei  als  für  den  inländischen  Markt  genügend  und  verbot 

die  Einfuhr  aller  fremden  Seidenbänder  nach  Österreich  -).  Zu  ihrer 

wahren  „Standhaftigkeit"  wurde  die  Bandfabrikation  jedocli  erst 
gebracht,  als  man  zu  Beginn  der  sechziger  Jahre  daranging,  durch 

Verbesserunsr  der  Fabrikationsiechnik  und  Zuziehuntj  fremder 
Manufakturisten  die  inländischen  Manufakturen  zu  stärken  und  zu 

heben.  Während  der  Se  i  densto  f  fabrikation  Frankreich  zum 

Muster  diente,  galt  für  die  S  e  i  d  e  n  b  a  n  d  fabrikation  die  S  c  h  \v  i'  i  z 
als  Vorbild.  War  es  doch  den  Schweizern  durch  Ausnützung  aller 

technischen  Errungenschaften  gelungen,  den  Export  von  Seiden- 
bändern nach  allen  europäischen  Staaten  an  sich  zu  ziehen.  Die 

österreichische  Seidenbandfabrikation  verdankt  denn  auch  ihren 

glänzenden  Aufschwung  vor  allem  Schweizern. 

Unter  dem  Schutz  und  mit  Unterstützunor  der  Kaiserin  er- 

richtete  man  im  Jahre  1762  ein  Schweizer  namens  Känel  zu 

Penzlng  nächst  Wien  die  „Kays.  Königl.  Priviligirte  Schweitzer- 

Bandfabrik"  ^),  in  welcher  —  ebenso  wie  in  der  sechs  Jahre  später 
ebenfalls  von  einem  Schweizer  namens  Johann  Lutz  begründeten 

Schweizer  Bandfabrik  —  nur  Mühlstühle  in  Verwendung  standen. 
Lutz  war  es  auch,  der,  nebenbei  bemerkt,  die  Fabrikation  von 

Samtbändern  in  Österreich  zum  erstenmal  betrieb,  weshalb  er 

denn  auch  zur  weiteren  Aufmunterung  einen  jälirlichen  Zinsbeitrag 

von  je  500  fl.  erhieltet,  während  der  l'enzinger  Bandfabrik  1769 
aus  eben  demselben  Grund  eine  Unterstützung  von  4000  fl.  gewährt 

wurde  "). 

Diesen  beiden  Seidenbandfabriken  gelang  es  infolge  ihrer 

überlegenen  Teciuiik  binnen  kurzem,  sich  einen  dominierenden  Ein- 

')  Vortrag  vom  13.  Jänner  1758  (N.-ü.  Fasz  1 2G).  Vgl.  hi('izu  auch  P  f  i  b  r  a  m 

a.  a.  0  .  S.  .')(!  tf.  Die  Erzeugung  der  ̂ .reichen  Bänder''  wurde  erst  durch  ein 
Reskript  vom  ̂ lilrz  1777  freigegeben  (Fasz.  632-1875  N.  Ö.).  ̂ )  Zirkular  vom 
10.  Dezember  1760  (J.-Ö.  Fasz.  6215119);  abgedruckt  im  Cod.  austr. 
Suppl.  VI.  113.  Jenen  Niederliigern,  die  Bänder  von  Jahner  bezogen,  sollten 
indes  Einfuhrpässe  für  die  im  Lande  nicht  erzeugten  Bänder  gegeben  werden. 

Reskript  vom  24.  Jänner  1763  (Fasz.  782  493:',  N.-Ö.).  '■'}  Bericht  der  n.  ö. 
Regierung  vom  14.  Juni  1781  Fasz.  78  4932,  N.-Ö.;:  St.-A.  3289  ex  1762  und 
1384  ex  1764.  Kees  (a.  a.  0  ,  S.  389)  gibt  als  üründungsjnhr  1764,  Buja  tti 

(a.  a.  0.,  S.  78)  1763  an.  Beide  Angaben  sind  unrichtig.  *)  Reskript  der  n.ö. 
Regierung  vom  Jahre  1768  (ebd.).     sj  St.-A.  2151  ex  1769. 
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fluß  in  ihrem  Gewerl)e  zu  sichern.  Fast  alle  die  Bandmacherei  be- 

treffenden Verfügungen  der  späteren  Zeit  sind  ilirer  Initiative  zu- 
zuschreiben. So  wurde  um  7.  Mai  1770.  in  BerücksichtiCTuns  der 

von  ihrer  Seite  immer  wieder  geltend  gennichten  Vorstellungen 

wegen  Einschwärziuig  von  Seidenbändern  aus  der  Schweiz  die  An- 

stellung eines  eigenen  Stemplers  für  die  Seidenbänder  beschlossen 

und  zugleich  die  Erteilung  von  Konimer/.ialpässen  gänzlich  ein- 

gestellt '). 
Die  letztere  Bestininuuig  wurde  dann  nach  einem  Jahre  auf 

Wunsch  der  Fabrikanten  daliin  abgeändert,  daß  denselben  auf  die 

in  Wien  nicht  verfertigt  werdenden  Bänder,  auch  weiterhin  Kom- 

merzialpässe  gegeben  werden  sollten,  jedoch  „nur  so  lange  dieselben 

hier  nicht  erzeuget  werden"-). 
Wenige  Monate  später  erging  ein  Zirkular  au  sämtliche 

L  ä  n  d  e  r  s  t  e  1 1  c  n  mit  Ausnahme  von  Tirol  und  V  o  r  d  e  i'- 

üsterreich'^),  das  folgenden  interessanten  Wortlaut  liat :  j,Ilire 
Majestät  hätten  zur  Beförderung  des  Verschleißes  der  in  den  Erb- 

landen verfertigenden  Seidenbandwaaren  ah.  anzubefehlen  geruhet. 
daI3  von  denen  mit  der  Seidenliand-waare  einen  Verkehr  treiben- 

den Handel.sjeuten  das  Vezeichnüß  der  in  ihren  Ladern  vor- 

räthigen  fremden  S  e  id  e  n -Bau  d- waaren  abgefordert,  und 

diese  zugleich  angewiesen  werden  sollen,  die  Anzeige  liei  dem 

Consess  unter  ilirer  eigenen  Fertigung  /.u  nuichen,  waß  sie  an 

Seiden-Bändern,  und  bey  welchen  der  e  r  b  1  ä  n  d  i  s  c  h  e  n  F  a  b  r  i  k  e  n 
sie  in  diesen  I771sten  Jahre  solche  abgenommen  haben.  Ferner 

sey  ah.  resolviret  worden,  daß  alle  v  o  r  r  ä  t  h  i  g  e  fr  e  U)  d  e  n  S  e  i  d  e  n- 

Bänder,  mit  alleiniger  Ausnahme  der  Sam  m  e  t-Bän  d  er  binnen 
sechs  Monaten  a  dato  1  .November  1771  hindann,  und  allenfalls  außer 

Landes  also  gewiß  geschaffet  werden  sollen,  als  im  widrigen  nach 

Verlauf  dieser  Zeit-Frist  die  in  den  Gewölbern  und  Magazinen  an- 

treffende fremde  Seiden!)and- Waaren,  ohne  eine  Entschuldiifung 

anzunehmen,  in  Beschlag  genomen  werden    würde  .  .  ." 
Später  zeigte  sich  allerdings,  daß  diese  Verordnung  duich 

Jahre   hindurch  überhaupt  nicht  eingelialten  wurde''). 
Über    den  Umfang    der  Fabrikation    l)elehrt    uns   die  Geueral- 

•)  Zirkular  vom  7.  Mai  1770  (elid.)  und  vom  30.  Juli  1770  (Fasz.  G2/51 19 

J.-O.);  St.-A.  -1101  ex  17^0.  ')  Reskript  iler  Eoi'kiimmer  an  die  Wiener  lland- 
fabrikanten  vom  1.  Apnl  1771  (Fnsz.  78,4932,  N.-Ö.);  St.-A.  204  ex  1771. 

')  Zirkular  vom  28.  .Oktober  1771  (Fasz.  581  ."jIU.  .T.-Ö.).  ■*)  Vgl.  hierzu 
unten  S.   170  ff. 
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tabelle  der  Fabriken  in  Niederüsterreich  vom  Jahre  1772,  der  wir  die 

auf  die  Bandfabrikation  bezü<rlichen  Daten  entnehmen ').  Danach  be- 
fanden sich  in  Niederüsterreich  foljjende  Schweizer  Seidenbandfabriken  : 

Name  der  Fabriken 
0,^         C 

■3  ^ 

(1> 

3  9 

C   sJ 

00 

^'i 

3qO 

5  f 

-   SS 
l'enzinger  Bandfabrik    .     .     . 
Fabrik  des  Karl  Jahner,  Wien 
Fabrik  des  Pozenbard,  Kloster- 

neu buig    
Fabrik  des  Johann  Lutz.  Wien 

Fabrik  des  Leopold  Herbst, 
AVien   

Fabrik  des  Friedrich  Dörflin- 
ger,  Wien   

Fabrik  von  I3ou\ard  u.  Gail- 
lard,  Wien   

23 26 51 

1 4 5 

2 12 11 

3 6 2 

1 3 1 

1 9 1 

— 7 4 

14 39 

14 

1 

40 

3        3 

94 
12 

38 .   9 

15 

6 

II 

81 
9 

20 

-  9 

—  10 

bl       67   I   Va       14   I   o/    I   Ol   I  Ibo 6  .  159 
i 

Die  Zahl  der  in  diesen  sieben  Fabriken  beschäftigten  männ- 

lichen Personen  beträgt  sonach  193 -).  Die  der  weiblichen 
Personen  296,  insgesamt  489.  Niclit  berücksichtigt  sind  bei 

dieser  Aufstellung  alle  jene,  welche  die  Bandfabrikation  als  freies 
Gewerbe  außerhalb  der  Fabriken  betrieben.  Die  Zahl  der  in 

diesem  Gewerbe  überhaupt  tätigen  Personen,  war  wohl  mehr 

als  doppelt   so   groß  ̂ ). 

^  2.  Di«  P^ntwickliiii;;-  der  l>;iiidin<liistrie  in  Wien  nacli  1772. 
Ten(l«'nzen  zur  Eiii.schi-itiikuii?  <lorFreilieit  dieses  Gewerbes. 

Bis  dahin  hatte  die  Bandfabrikation  als  freies  Gewerbe  sich 

voll  entfalten    können.     Nun  aber  die  obgenannten  Fabriksbetriebe 

')  AMJ.  V.  Gr.  5/2924,  N.Ö.  Der  Penzinger  Bandfabrik  war  inzwischen 
auch  Franz  Weigl  als  Interessent  beigetreten.  St.-A.  517  ex  1772.  Vgl. 
Kees  a.  a.  0.  II/I,  389  S.  -i  Hierbei  sind,  da  die  Zahl  der  Witwen  nicht 
bekannt  ist,  auch  diese  als  Meistor  mitgezählt.  Die  abweichenden  Zahlen  bei 

Bujatti  (a.  a.  0.,  S.  71)  beruhen  ofl'enbar  auf  einem  Druckfehler,  da  er  die 
Tabelle  richtig  wiedergibt  (ebd.  S.  60.).  ")  So  werden  in  obiger  Tabelle  unter 
, Posamentierer  und  Bandmacher"  325  Personen  ausgewiesen.  Wie  viele  davon 
den  Bandwebern  zuzuzählen  sind,  laßt  -sich  leider  nicht  feststellen. 
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ihre  Positionen  befestigt  liatten.  ging  ilir  Strelien  danach,  sich  ihre 

Überlegenheit  auch  für  die  Zukunft  zu  wahren  und  den  Fabriken 
eine  Monopolstellung  zu  sichern.  Unter  Hinweis  auf  die  sich  immer 

mehr  zeigende  Stagnation  im  Absatz,  die  ein  Voi'bote  der  beginnen- 
den Krise  war.  verlangten  sie  daher  im  Jahre  1773  von  der  lie- 

gierunsj:  es  möjre  „die  Aufstellung'  von  Band-Mühl-Stühlen  in  Hin- 

kunft  nicht  mehr  gestattet  werden". 
Dieses  Ansuchen  wurde  nun  allerdings  abschlägig  beschieden. 

Doch  wurde  einer  diesem  Gesuche  angeschlossenen  Beschwerde 

wegen  Einschwärzung  von  Bändern  nach  Österreich  insofern  Rech- 
nunsf  tretrasen,  als  den  Fabrikanten  «restattet  wurde,  durch  „einen 

Beamten,  etwa  einen  aus  den  Bandfabriken,  die  Lager  der  Kautleute 

und  Niederläger  auch  auf  <len  Märkten  zu  visitiren  und  die  unge- 

stempelten Bänder  in  Beschlag  zu  nelimen".  Ferner  wurde  ange- 
ordnet, daß  für  jene  Gesellen,  „die  der  Zunft  nicht  angehören,  eine 

Ordnung  zu   schaffen"   sei^\ 
Natürlich  beeilten  sich  die  Fabrikanten,  von  dem  ihnen  ein- 

geräumten Recht  in  kürzester  Zeit  Gebrauch  zu  machen.  Die  vor- 

genommene  Visitation  ergab,  daU  sich  bei  den  Kaufleuten  „noch 
7239  Stück  fremde  Bänder  fanden,  trotzdem  man  den  Handlstand 

die  Fristen  für  den  Verkauf  schon  des  Oefteren  verlängert".  Die 
niederüsterreichisclie  Regierung  schlug  darum  eine  „letzte  Frist 

von  drei  Monaten"  vor,  „nach  welcher  alle  fremden  \\'a:uen  ohn- 
fehlbar  confisciret  werden  mögen"  -).  Docli  erschien  dieser  Vor- 

schlag der  Hofkammer  zu  strenge.  Sie  lehnte  ihn  daher  auch  ab 
und  ordnete  bloß  an,  daß  nacli  drei  Monaten  neuerlich  eine  Visita- 

tion vorgenommen   werden  solle. 

Es  ist  klar,  daß  dieses  geringe  Zugeständnis  die  Fabrikanten 

nicht  befriedigte.  In  einer  neuerlichen  Vorstellung  an  die  Regie- 
rung verlangten  sie  daher  rundweg:  man  möge  die  Erteilung  von 

„Bewilligunj;en,  auf  eigene  Faust  zu  arbeiten,  in  Hinkunft 

verbieten." 

Diesmal  waren  ihre  Bestrebungen  von  größerem  Erfolg  be- 
gleitet als  das  erstemal.  Zwar  wurde  nicht,  wie  sie  es  wünschten, 

einfach  die  Befugniserteilung  sistiert.  Hatte  man  es  doch  mit  einem 
formell  freien  Gewerbe  zu  tun.  Vielmehr  wurde  dem  Ciiarakter  des 

letzteren  durch  die  Anordnung  Rechnung  getragen,  daß  einem  Ansuchen 

')  Zu  entnehmen  aus  dem  Prot,  der  Elofkamraer   vom  8.   Februar   1773 
(Fasz.  78  4932).     ')  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  vom  9.  Juni  1773  (ebd.). 
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von  Gesellen  um  die  Bet'ugniserteilung  stattzugeben  sei.  Diese 
prinzipielle  Aufrecliterhaltung  der  Freiiieit  des  Gewerbes  wurde 

jedoch  in  einem  Atem  tatsiichlich  wieder  durch  den  Zusatz  be- 

seitigt: daß  die  Befugniserteihuig  nur  dann  erfolgen  solle,  wenn  der 

„Supplicant"  ohne  Schulden  aus  seiner  bisherigen  Hteüung  ge- 

schieden sei,  respektive  erst  nach  der  Schuldentilgung  i).  Zugleich 
wurde  ferner  festgesetzt,  daß  die  Gesellen  in  eine  Fabrik  nur  dann 

neu  eintreten  können,  wenn  sie  ihren  früheren  Dienstort  ohne 

Schulden  verlassen  oder  „wenn  der  neue  Arbeitgeber  für  die 

Schuld  des  Gesellen  haftet",    eventuell  sie  ihm    vom  Lohn  abzieht. 
Daß  diese  Einschränkung  tatsächlich  von  der  Regierung  als 

Aufhellung  der  Freiheit  des  Gewerbes  gemeint  war,  zeigte  sich 

sehr  bald.  Denn  als  die  niederösterreichische  Regierung  einige 

Monate  später,  gelegentlich  des  Ansuchens  eines  Gesellen  um  Er- 
teilung eines  Schutzdekrets,  an  die  Hofkammer  die  Anfrage  richtete, 

ob  nun  in  Hinkunft  allen  schuldenfreien  Gesellen,  die  darum  an- 

suchen würden,  Schutzdekrete  zu  gewähren  seien  oder  ob  nicht 

auch  „die  Rücksicht  auf  Verdienste,  Geschicklichkeit  oder  Ver- 

mögen" in  Betraclit  zu  ziehen  seien'?-),  da  entschied  die  Hofkammer 
prompt:  „daß  bey  Ertheilung  von  Schutzfreiheiten  die  nöthige  Rück- 

sicht auf  die  Umstände  des  Arbeiters  genohmen  werden  müsse, 

massen  ohne  diese  Vorsicht  denen  Fabriken,  die  ohnehin  über  den 

Abgang  der  Gesellen  klagen,  nur  die  Gesellen  entzogen,  deren  Ver- 

derben befördert,  und  die  Absicht,  die  Fabrikatur  zu  erweitern  ge- 

wiß verfehlet  werden  würde"  •^). 
Aus  einem  um  eben  diese  Zeit  von  der  Kommerzkom- 

mission auf  Wunscli  der  Kaiserin  erstatteten  Bericht  über  den 

„dernialigen  Stand  der  hierländischen  Fabriken  und  Manufakturen, 

und  ob  solche  zu-  oder  abnehmen?"  ist  zu  ersehen,  daß  „die  hier 

priviligirten  Bandfabriken  524  Personen  den  Unterhalt  sichern,  und 

ohngefehr  60O  andere  denselben  außer  diesen  Fabriken  finden,  iu- 

deme  die  Bandmacherei  eine  freye  Arbeit  ist."  Über  die  Ab-  oder 
Zunahme  dieses  Erwerbszweiges  wird  berichtet,  daß  „von  Bändern 

alliiier  bis  1764  nur  wenig  erzeuget  wurde,  dermalen  hingegen 

ohne  die  vielfältige  Privat-MühlstUlile  zu  rechnen,  204  Stühle  be- 

trieben werden"^). 

')  Note  der  Hofkaminer  'an  die  n.-ö.  Regierung  vom  3.  Januiu-  1774 
(ebd.).  -)  Note  der  n.  ö.  Regierung  vom  März  1774  (ebd.).  ')  Note  der  Hot- 
kamnier  vom  25.  April  1774  (ebd.).  ')  Extrakt.  Prot.  d.  Kommerzkommission 
vom  13.  April  1774  (Fasz.  631/4874,  N.  Ö.). 
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Seltsam  tjeiiug  nehmen  sich  cresjenüber  diesen  günstisen  Be- 

richten  übe)-  die  Entwicklung  der  inländischen  Produktion  die  nie 
verstunimendeu  Klugen  der  Fabrikanten  aus.  Neuerliche  Beschwer- 

den von  Seiten  der  letzteren  wegen  sinkenden  Absatzes  ihrer  Wai-en, 

verursacht  durch  die  immer  mehr  zunehmende  „Contrabande",  ver- 
anlassen auch  die  Regierung  im  Jahre  1775  mit  aller  Entschieden- 

heit darauf  zu  verweisen:  wie  es  für  sie  unmöglich  sei,  „dafür  zu 

sorgen,  daß  nach  hergestellter  Concurrenz  jede  Fabrik  und  jeder 

Arbeiter  den  Verschleiß  seiner  \\'aaren  genugsam  Knden  möge; 
diesen  muß  sich  ein  jeder  selbst  mittelst  der  Güte  seiner  Waaren 

und  der  wohlfeilenPreise  verschaffen ;  und  man  kann  nur  so  weit  dazu  bei- 
tragen, daß  auf  die  Hindanlialtung  der  einzuführen  verbottenen  Waaren 

möglichst  gesehen  werde".  Sollten  die  Fabrikanten  wegen  der 
Einschwärzungen  gegründeten  Verdacht  liegen,  so  mögen  sie  dies- 

bezügliche  Anzeigen  erstatten.  Im  übrigen  mache  der  hohe  Preis 

der  Seide  eine  Einschränkung  des  Warenlagers  von  Seiten  der 
Kaufleute  erklärlich.  Auch  gebe  es  viele  Handelsleute,  die  selbst 

Handwerker  auf  Mühlstühle  verlegen  M- 

Eine  eigenartige  Beleuchtung  erfahren  diese  wiederholten 

Beschwerden  wegen  „Contrabande"  durch  einen  geheimen  Bericht 
des  österreichischen  Residenten  von  Nagel  in  Basel  an  die 

Hof-  und  Staatskanzlei,  der  am  16.  Novenilier  177(5  in  deren  Hände 

gelangte '-). 
Nagel  verweist  darauf,  daß  die  Baseler  Bandfabriken  seit 

kurzem  einen  ganz  bedeutenden  Aufschwung  genommen  hätten, 

daß  Schweizer  Arbeiter  aus  Wien  angeblich  wegen  Mangel  an 
Arbeit  wieder  in  ihre  Heimat  zurückgekehrt  seien  und  daß  man 

darum  gegenüber  „den  aus  der  Schweiz  gebürtigen  Fabrikanten 

die  größte  Vorsicht  gebrauchen  müsse".  Besonderes  Gewicht  sei 
auf  den  Schleichhandel  zu  legen.  Denn  gegenwärtig  müßten,  nach 
der  gesteigerten  Produktivität  der  Schweizer  Betriebe  zu  schließen, 

ganz  besonders  viele  Bilnder  nach  Osterreich  eingeschwärzt  werden, 

was  um  so  bedauerlicher  sei,  als  zwar  formell  Einfuhrfreiheit  nach 

der  Schweiz  bestehe,  ..man  aber  tatsäclilich  durch  geheime  Ab- 

machungen jede  Einfuhr    fremder  ̂ Vaaren  zu  verhindern  weiß". 
Auf  Grund    dieses  Berichtes    wurden    die  Länderstellen    ange- 

')  Protokoll,  der  Hofkammer  vom  22.  August  1775  (ebd.).  *)  Abschiift- 
liche  Beilage  einer  vom  gleicben  Tage  datierten  Note  des  Kanzlei'3  Kaunitz 
an  die  Hofkammer  (ebd.). 
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wiesen,   Vorschläge  wegen   „Hebung  der    inländischen  B;iiulfiihrika- 

tion"   zu  erstatten  ̂ ). 

Die  niederösterreichische  Regierung  forderte  darauf  2)  in  Über- 

einstinimung  mit  ihrem  Referenten,  Grafen  H  er  b  ers  t  e  in^j : 
1.  Die  Wiedereinführung  der  Warenstempelung.  Denn  „es  scheinet 

nur  allzuriclitig  zu  seyn,  daß  seit  kurzer  Zeit,  und  wenn  man  es 

sagen  darf,  seit  der  Epoche  des  gegenwärtigen  Mauth-Sj-stems  die 
Schwärzungen  auf  eine  fast  unbeschreibliche  Art  zugenommen 

haben"  ;  2.  die  Gestattung  des  Hausierens  mit  Seidenbändern  ;  3.  end- 
lich ein  Einfuhrverbot  für  fremde  Bänder  nach  Polen  und  die  Er- 

leichterung der  Einfahr  inländischer   Waren  nach  Ungarn. 

DieMinisterial-Banco-Deputation  machte  dagegen  geltend  •*).  daß 
der  Schleichhandel  gegenwärtig  sicherlich  nicht  größer  sei  als  früher. 

„Geschwärzt  ist  immer  worden,  und  wird  auch  stets  beschehen.  Es 

ist  auch  noch  kein  Staat  in  Europa  im  Stande  gewesen,  solche 

Mittel  ausfindig  zu  machen,  um  dadurch  die  Schwärzungen  gänzlich 

abzuhalten.  Die  Handelsleute  ersinnen  täglich  neue  List,  und,  wenn 

man  ihnen  darauf  kommet,  denken  sie  gleich  auf  andere  vor". 
Übrigens  werde  man  durch  Zirkular  anordnen,  auf  die  Schwärzung 

von  Seidenbändern  besonders  zu  achten.  Gegen  die  Stempelung_ 

habe  man  weiters  nichts  einzuwenden,  wenn  dieselbe  „nicht  durch 

Bancalbeamte,  und  ohne  Belastung  des  Banco  geschehe-'.  Nur  auf 
die  vielen  mit  einer  solchen  Maßregel  verbundenen  „  Weitläuftig- 

keiten"   wolle  man  schon  jetzt  aufmerksam   machen. 
Die  Hofkammer  schloß  sich  der  Anschauung  der  Bancodeputa- 

tion  an  und  am  30.  Mai  1777  wurde  das  annrekündicrte  Zirkular 

erlassen.    Alle  anderen  Vorschläge  blieben  unberücksichtigt^). 

§  3.  Die  Baiidiiidustrie  in  Wien  seit  1778.     Fortdauer  des 
Kampfes  um  die  Freiheit   des  Gewerbes. 

Wie  wenig  Erfolg  man  mit  diesem  Schritte  erzielte,  beweisen 

die  auch  weiterhin  unausgesetzten  Beschwerden  der  Fabrikanten. 

Hatte  man  aber  bis  dahin  getrachtet,  die  Wünsche  der  letzteren 

tunlichst  zu  berücksichtigen,  so  begann  sich  nun  ganz  langsam  ein 

Umschwung  zu  vollziehen.  So  wurde  der  P  e  n  ziger  Biind  fab  r  i  k, 

')  Ah.  Resol.  vom  Dezember  177ö  (ebd.).  -')  Gutäehtlicher  Bericht  der 
n.ö.  Regierung  vom  18.  April  1777  (ebd.).  ")  Spezialbericht  des  Referenten 
von  Herberstein  vom  3.  Mai  1777  (ebd.).  ')  Bericht  vom  15.  Mai  1777 
(ebd.).     ')  Hofdekret   an   die  n.-ö.  Regierung  vom  29.  Mai  1777  (ebd.). 



174 

welche  im  darauffolgenden  Julire  in  einer  Eingabe  au  die  Regierung 

darauf  verwies,  daß  in  ilirem  Betriebe  „dermalen  167  Stühle  be- 

trieben würden,  dagegen  87  leer  stehen"  ̂ ).  nur  geantwortet:  sie 
mö^e  die  Bänder  an  Güte  und  Preiß  denen  außwilrtigen  "leich- 

machen,  maßen  dadurch  die  Schwärzungen  von  selbst  aufhören 

würden"  ̂ ). 
Ihre  Erklärung  findet  die  ablelinende  Haltung  der  Staats- 

verwaltung zum  Teil  in  den  Berichten  Nagels,  der  vor  den 

Schweizer  Fabrikanten  eindringlichst  warnte.  Dazu  kam  aber,  daß 

der  tatsächliche  Stand  der  Industrie  die  fortgesetzten  Klagen  der 

Großunternehmer  als  absolut  unberechtigt  erscheinen  ließ.  Vielmehr 

ließen  dieselben  den  Gedanken  aufkommen,  daß  es  den  Fabrikanten 

vornehmlich  darum  zu  tun  war.  die  Aufmerksamkeit  der  Regierung 

von  sich  abzulenken.  Denn  die  Bandfabrikation  nahm  gerade  seit 

dem  Beginn  der  siebziger  Jahre  einen  fast  ungeahnten  Aufschwung. 
Während  nach  der  Generaltabelle  von  1772  in  Niederösterreich  in 

diesem  Jahre  alles  in  allem  erst  159  Mühlstühle  in  Verwendung 

gestanden  hatten,  war  deren  Anzahl  13  Jahre  später  auf  39(1  an- 
sestiesen  und  außerdem  wuiden  daselbst  2000  Posamentierhand- 

stuhle  betrieben'^).  Aus  dem  Bericht,  dem  diese  Daten  entnommen 
sind,  ist  auch  zu  ersehen,  daß  man  in  Wien  nebst  den  Schweizer 

Seidenbändern  auch  schon  Floret-  und  Samtbänder  erzeugte. 
Allerdings  in  bescheidenem  Umfang  und  nur  auf  Posamentierstühlen, 

wodurch  der  Preis  s.^hr  erhöht  wurde.  Bei  den  Samtbändern  l)e- 

mühte  man  sich  bereits  um  die  Einführung  „der  zu  ihrer  wolil- 

feilen  Erzeugung  erforderlichen  Maschinstühlen,  auf  welchen 

G — 12  Sammt-Ränder  zugleich  gewebet  werden  können". 
Von  Erfolg  war  diese  Bemühung  allerdings  erst  gekrönt, 

nachdem  die  Bandfabrikanten  Andre  und  Bräunlich  1787  ihre 

Fabrik  in  Wiener-Neustadt  begründet  hatten  und  dort  auch  die 

Fabrikation  der  Bänder  betrieben.  Die  glänzende  Entwicklung  dieser 

Fabrik,  in  der  alle  Sorten  von  Seidenwaren  erzeugt  wurden,  ist 

bereits  geschildert  worden  ■*).  Hier  sei  also  nur  noch  darauf  ver- 

w'iesen,  daß  ihr  Beispiel  bald  Nacliahmung  fand,  so  daß  die  Sanit- 

bandfabrikation  in  kurzer  Zeit  ein  erträgnisreicher  Zweig  der  öster- 
reichischen Seidenindustrie  wurde. 

•)  Beschwerde  der  I'enzinger  Bandfabrik  vom  11.  August  1778  (ebd.). 

■•)  Prot.  d.  Hofkammer  vom  10.  Dezember  1778  (ebd.).  St.-A  1771-78  ex  177!», 
2532  ex  1781.  ")  Bericht  des  Fnbrikenins])ektors  Edlen  von  Gnpp  vom 
16.  August  1785  (Fasz.  632/4875.  N.-Ö.).     *)  Vergl.  oben  S.  121  tf. 
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Unbekümmert  um  diese  fortschreitende  Ausbreitung  der  In- 
dustrie regte  sich  in  den  Köiifen  der  Fiibrikanten  buld  wieder  der 

alte,  von  den  anderen  Gewerben  übernommene  Zunftgeist.  In  einer 

„Vorstellung"  an  die  Regierung  bitten  sie  im  Jalire  1792,  ̂ die 
Stühle  der  Unbefugten  auf  eine  gewiße  Zahl  zu  vermindern,  .  .  . 

und  die  Verwendung  der  Weibspersonen  nur  zu  gewißen  Hülfs- 
arbeiten  zu  cestatten"  i).  Und  da  sie  mit  diesem  Gesuche  ah<xe- 
wiesen  wurden,  kamen  sie  noch  im  selben  Jahre  um  die  Bewilli- 

gung einer  „Ordnung  für  alle  Band  Fabriken "  ein.  in  welcher  sie 
folgende  Forderungen  aufstellen:  1.  Sollte  der  Arbeitslohn 
der  Gesellen  nach  oben  hin  festgesetzt;  2.  die  Frauen  von  der 

Stuhlarbeit  ausgeschlossen  werden;  3.  die  Lehrlinge  nach  ihrer 

Freisprechung  noch  ein  Jahr  bei  ihren  Lehrherren  verbleiben:  4.  die 
Zahl  der  Mühlstühle  für  jeden  Meister  auf  ein  bestimmtes  Ausmaß 

beschränkt;  endlich  5.  die  Erteilung  neuer  Arbeitsbefugnisse  gänz- 
lich eingestellt  werden. 

Die  niederösterreichische  Regierung  sprach  sich  gegen  die 

gewünschte  „Ordnung"  aus,  da  es  nach  ihrem  Dafürhalten  „weder 
thunlich  noch  rätlich  sej-,  .  .  dem  Verlangen  der  Fabi'ikanten  Recli- 

iiung  zu  tragen".  Es  gehe  nicht  an,  den  Arbeitslohn  festzu- 
setzen, ,.da  solches  den  Wetteifer  unter  den  Arbeitern  erlöschen, 

und  den  Fabrikanten  selbst  einen  Zwang  in  ihren  Speculationen  auf- 

erlegen würde".  Auch  wäre  kein  .hinlänglicher  Beweggrund  vor- 
handen, .  .  das  weibliche  Geschlecht  von  der  Stuhlarbeit  auszu- 

schließen, besonders  da  dieses  in  Kriegszeiten  bey  dem  Mangel  an 
Arbeitern  männlichen  Geschlechtes,  die  Fabriken  aufrecht  erhalten 

könne".  Ebensowenig  könne  man  die  ,.Jungen  zwingen,  noch  ein 
Jahr  nach  ihrer  Freysprechung  bey  ihrem  Lehrmeister  auch  wider 

ihren  Willen  in  Arbeit  zu  verbleiben".  Nicht  minder  unbillig  wäre 
die  Beschränkung  der  „schon  bestehenden  einzelnen  Fabrikanten 

auf  eine  gewiße  Anzahl  Stühle,  indeme  dieselbe  das  unbestimmte 

Befusniß  zur  Erzeu<run£r  ihrer  Waren  erhalten  haben".  Was  end- 
lieh  die  verlangte  Zusiclierung  betreffe,  künftig  dergleichen  Arbeits- 
befuttnisse  nicht  mehr  zu  erteilen,  so  könnten  die  Fabrikanten  sich 

mit  der  bereits  bestehenden  Anordnung  begnügen,  „daß  mit  der 

Verleihung  der  Fabriks-  oder  anderer  Befugniße  zur  Herstellung 

der  Bänder    auf   Mühl-    und  Schubstühle    stille    gestanden    werden 

•)  Yortragsjirotokoll    der     Ilofkammer     vom    1.    Frlnuar    17!*:'.     iF;i,sz. 

78/4932,  N.-Ö.).  ' 
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soll".     Keinesfalls    aber    dürfe    sicli    die  Staatsverwaltung  auf  diese 
Weise  die  Hände  binden  lassen  '). 

Diesen  Anschaungen  schloß  sich  auch  die  Hofkamnier  mit 

der  Begründung  an;  daß  die  „übertriebenen  Forderungen  der  Band- 
fabrikanten .  .  .  theils  gegen  die  allgemeinen,  in  Gewerbssachen  be- 

stehenden  Vorschriften  streiten,  theils  den  guten  Fortgang  der 
Fabriken  hemmen  würden,  und  zum  Theil  auf  solche  Neuerungen 

hinauslaufen,  woraus  Unordnungen  entstehen  könnten". 
Trotzdem  konnte  man  sich  nicht  entschließen,  den  Gesuch- 

stellern den  ablehnenden  Bescheid  sofort  hinauszugeben.  Vielmehr 

geschah  dies  erst  auf  deren  wiederholte  Reklamationen  im  Februar 

1795^). 
Wie  recht  die  Regierung  hatte,  zeigte  sich  auch  darin,  daß 

die  Zahl  der  Bandfabrikanten  bis  1797  auf  G6  stieg.  Das  hinderte 

indessen  dieselben  nicht,  in  dem  genannten  Jahre  in  einem  „hüchst- 

bezeichneten  Anbringen"  neuerlich  an  die  Regierung  heranzutreten  ; 
und  zwar  diesmal  mit  der  Bitte,  es  möge  ihnen  die  Errichtunff 

eines  „ordentlichen  bürgerlichen  Mittels  oder  wenigstens  eines 

bürgerlichen  Grömiums  nach  Art  der  hiesigen  Handelsleute"  ge- 
stattet werden  ̂ ). 

Die  nioderösterreicliische  Landesstelle  hatte  über  dieses  Ge- 

such einen  gutachtlichen  Bericht  zu  erstatten.  In  demselben  wird 
darauf  verwiesen,  daß  die  Bandfabrikation,  die  unter  Maria  Theresia 

angefangen  hat,  gegenwärtig  die  „höchste  Stufe  der  Vollkommen- 

heit'' erreicht  habe  und  den  Bestellungen  nicht  einmal  "enüiien 

könne.  Es  sei  nicht  zu  verkennen,  daß  „diese  Vortheile  .  .  .  vorzüg- 
lich den  damals  aufgestellten,  von  den  damals  bestandenen  Comercial- 

Konsesse  treu  befolgten  Grundsatze  zu  verdanken"  seien,  „nirgend, 
wo  sie  nicht  bestanden,  Zunftbande  einzuführen,  diese  vielmehr 

soviel  als  möglich  aufzuheben;  diesem  Grundsatze  habe  diese 
Länderstelle  mit  oft  wiederholter  höchsten  Genehmijjung  den  noch 

näher  anwendbaren  bestimmenderen  Grundsatz  beygefügt,  daß  diese 

Entledigung  von  Zunftzwang  besonders  bej'  jenen  Beschäftigungs- 
zweigen nöthig  sey,  welche  zur  einzelnen,  so  wichtigen  und  so 

nüzlichen  Hausbeschäftigung  von  Familien  taugen  .  .  .  Da  nun 

die    Innungs- Verfassung    der  Beförderung    des    Fleißes    allenthalben 

';  Aus  dem  Vortragsprot.  der  Hofkammer  vom  5.  Juli  1793  (ebd.). 
-)  Reskript  der  Hofkammer  an  die  n.-ö.  Regierung  vom  27.  Februar  1795 
(.ebd.  .     ')  Sitzungsprot.  der  Hofkammer  vom  21.  Juli  1797  (ebd.). 
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Hindernisse  in  den  Weg  leget,  wie  man  es  täglich  bemerket,  daß 

die  Vorsteher  nur  gewöhnlich  die  ehlendesten  Mitglieder  sind,  weil 
die  anderen  so  ein  beschwerliches  Amt  nicht  annehmen,  so  muß 

man  um  so  mehr  auf  ;die  ledigliche  Abweisung  der  Bitt- 
steller nachdrücklichst  einrathen,  als  die  hier  angeführten  Gründe 

so  überzeugend,  so  wichtig  sind,  von  allen  Industrialländern  mit  so 

guten  Erfolge  angenommen  worden,  so  oft  die  ah.  Beangenehrai- 

gung  erhalten  haben,  und  bey  ihrer  Nichtbestiittigung  unzweifel- 
haft die  großen  Nachtheile,  die  Vertilgung  aller  bisher  errungenen 

Vortheile  nicht  zu  bezweiflen  wären"  i). 
Denselben  Standpunkt  nahm  auch  die  Kommerz-  und  Finanz- 

steile  ein  2),  so  daß  auf  gemeinsames  Einraten  beider  Stellen  das 

Gesuch  abschlägig  beschieden  wurde  3). 
In  diesem  Jahre  standen  laut  Bericht  des  Fabrikeninspektors 

„bey  den  sämmtlichen  hiesigen  priviligirten  Schweizer-Seidenband- 
Fabrikanten  434,  bey  den  befugten  und  einzelnen  Bandfabrikanten 

380,  folglich  in  allem  814  Mühlstühle  in  Verwendung"  *). 
Die  folgenden  Jahre  standen  unter  den  Zeichen  einer  durch 

die  kriegerischen  Ereignisse  hervorgerufenen  schweren  wirtschaft- 
lichen Depression.  Nur  dadurch,  daß  man  diese  Tatsache  festhält, 

ist  die  1806  gefaßte  ah.  Entscheidung  zu  erklären,  wonach  künftig- 
hin ,,auf  dem  Lande  sowohl,  als  in  den  Städten  alle  diejenigen 

Bandmacher,  welche  sich  mehr  als  Einen  Webstuhles  be- 
dienen oder  Gesellen  halten  wollen,  hiezu  eine  förmliche  Befugniß 

zu  erwirken"  hätten,  »die  nirgend  ohne  erheblichen 
Grund,  vollends  aber  in  den  Hauptstädten,  nicht  ohne  höchst 

wichtige  Veranlaßung  ertheilet  werden"  durfte^).  An  der  Ablehnung 
jeder  zunftraäßigen  Organisation  der  Produktion  wurde  jedoch  nach 
wie  vor  festgehalten.  Daher  wurde  auch  ein  Gesuch  der  Fabrikanten 

um  Gewährung  einer  „Art  von  Gesellschaft  oder  Verein",  seiner 
„zunftmässigen"   Ziele  wegen,  abschlägig  l)eschieden  ̂ '). 

Ebensowenig  wie  ihre  früheren  Mißerfolge  schreckte  jedoch 
auch  dieser  die  Bandfabrikanten  von  weiteren  Bemühungen,  ihr 

Ziel  zu  erreichen,  ab.  Kaum  zwei  Jahre  später  brachten  sie  neuer- 

')  Gutachtlicher  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  vom  7.  November  1797 
(ebd.).  -)  Protokoll  derselben  vom  5.  Dezember  1797  (ebd.).  =)  Hofdekret  an 
die  n.-ö.  Regierung  vom  i.  Jänner  1798  (ebd.).  •')  Zu  entnehmen  dem  Prot. 
der  Hofkammer  vom  24.  Juni  1793  (ebd.).  ')  Ah.  Resol.  vom  25.  August  1806 
(Fasz.  78  4932,  N.-Ö.).  »)  Vortragsprot.  der  Hofkammer  vom  29.  Septem- 

ber 1806  (ebd.). 
GriinbcrK,  Stiiilicn  III.  12 
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lieh  den  Wunsch  vor:  daß  „künftig  Nieinandeni  zu  gestatten  sey, 
auch  nur  auf  einem  Mühlstuhie  ohne  hiezu  ertheilter  Bewilligung 

zu  arbeiten,  daß  ferner  bey  ihrem  Gewerbe  eine  Qualitäten-Ordnung 

eingeführt  werden  möchte"  \).  Tatsächlich  erreichten  sie  damit 
jedoch  nur  die  ihnen  sehr  unwillkommene  Aufhebung  der  Resolu- 

tion vom  25.  August  18015  2). 
In  dem  über  ihr  Gesuch  vom  Referenten  Hofrat  Ritter  von 

Kraus-Elislago  verfaßten  Vortrag  an  den  Kaiser  heißt  es  ganz 
zutreffend:  „Seit  dem  Jahre  1758  wo  die  Bändererzeugung  als  ein 

freies  Gewerbe  erklärt  wurde,  vergieng  fast  kein  Jahr,  wo  nicht 
theils  die  Posamentierer,  theils  die  Bandfabrikanten  von  dem  alten 

Zunftgeist  beseelt,  und  durch  das  Beispiel  anderer  Zünfte  ange- 
feuert, ungeachtet  des  seit  jener  Epoche  auffallend  gestiegenen 

Flors  dieses  Industrialzweiges,  ungeachtet  der  Verdrängung  ausländi- 
scher Konkurrenz,  und  immer  währenden  Erweiterung  des  Aktiv- 

handels mit  ihren  Erzeugnißen  und  ungeachtet  die  Rekurrenten 

selbst  jener  nüzlichen  Erwerbsfreiheit  einen  großen  Theil  ihres  Wohl- 
standes verdanken,  unter  den  mannigfaltigsten  Vorwänden,  Wendungen 

und  Verdrehungen,  die  Wiedereinführung  der  Zünftigkeit  zu  er- 
schleichen gesucht,  und  untereinander  selbst  zu  Felde  ziehend,  die 

einen  über  die  andern  Zunftvortheile  zu  erringen  getrachtet  hätten, 

welche  ihrer  Individualität,  zum  Nachtheile  des  allgemeinen  Besten  zu 

Statten  gekommen  wären  ..."  Dieselben  Gründe  seien  auch  bei 
diesem  Gesuche  die  Triebfeder.  Durum  müsse  man  im  Literesse  der  All- 

gemeinheit sich  gegen  die  Gewährung  dieses  Ansuchens  aussprechen^). 
Diese  Gründe  drangen  durch  und  den  Bittstellern  wurde 

daraufhin  bedeutet,  daß  „ihr  unstatthaÖtes  Gesuch  nicht  nur  ein 

für  allemal  abgewiesen,  sondern  auch  die  Haltung  der 

M  ü  h  1  s  t  ü  h  1  e  gleich  den  Handstühlen  künftig  all  g  e  m  e  i  n  fr  e  y 

sey,  und  überhaupt  jene  ungezwungene  \'erfassung  der  Baud- 
macherey  unabweislich  gehandhabet  werde,  bey  welcher  dieselbe 

seit  einem  halben  Jahrhundert  ihr  Gedeihen   fand"  ■*). 
Daß  diese  freie  Verfassung  der  Bandiudustrie  auch  weiterhin 

von  Vorteil  war,  zeigte  sich  in  der  immerwährenden  Steigerung 
des  Betriebsumfanges.  Bis  zum  Jahre  1813  war  die  Zahl  der  in 

Verwendung  stehenden  Mühlstühle  auf  l.")00  angewachsen s). 

')  Gesuch  vom  15.  Febniar  180S  (ebd.).  -)  Vergl.  oben  S.  177.  ̂ )  Vor- 
trag der  Hofkanzlei  vom  24.  Janner  1809  (ebd.).  ■")  Ah.  Hcsol.  vom  30.  März  1809 

(ebd.).     ̂ }  Vgl.  Kees.  a.  a.  0.,  S.  391. 



179 

§  4.  Di«'  Baiuliiulnstrio  in  den  übrison  ProAinzeii.  Charak- 

terisit'i'un^'  der   Stell iiii^'  des   Staates  zu  die.sei'  Iiidiistrie 
Im  allgeiiieinen. 

Von  den  übricren  Provinzen  kamen  für  die  Bandindustrie 

nur  G  ö  r  z  und  Böhmen  in  Betracht. 

In  Görz  wurde  die  erste,  auf  „Paduaner  Art"  betriebene 

Bandfabrili  von  den  Italienern  Baptista  Poli  und  Marco  Mar- 

purgo  im  Jahre  1764  errichtet  *),  die  von  der  Regierung  einen 
dreijährigen  ünterstützungsbeitrag  von  je  140  Gulden  bezogen. 
Außerdem  wurden  den  von  ihnen  unterrichteten  Mädchen  ,.zu 

mehrerer  Anfrischung  nach  ausgelernter  Proflession  die  Stühle  als 

Eiffenthum  unentoreltlich  überlassen"  2).  Von  1767  an  bezog  Poli 
einen  jährlichen  Zinsbeitrag  von  100  fl.,  der  ihm,  wie  sich  aus  den 

Akten  ergibt,   jedenfalls    bis    zum    Jahre    1785  ausbezahlt  wurde  ̂ ). 
Die  Floretbandfabrikation  wurde  in  Görz  1769  durch 

den  Italiener  Del  Negri  eingeführt,  der  in  kurzer  Zeit  die  S  am  t- 

bandfabrikation  folgte*).  Im  Jahre  1779  zählte  man  in  Görz  ins- 

gesamt vier  Bandfabrikeu  ^).  Die  Zahl  der  in  diesem  Distrikt  pro- 
duzierten Bänder  betrug 
im  .lahre   1798   27.676  Stück 

„        .,        1799   26.907      „ 

„        .       1800   30.319      „ 

„       1801   27.290      „  6j 
Ob  damit  der  ganze  Umfang  der  Görzer  Bandfabrikation  erschöpft  ist, 

ist  mehr  als  zweifelhaft.  IDoch  fehlen  hierüber  leider  genauere  Daten. 

In  Böhmen  scheint  der  erste  Seidenbandfabrikant  Isaak 

Hirschel  gewesen  zu  sein,  der  1755  von  der  Regierung  einen 

Vorschuß  von  2000  fl.  erhielt  "i.  Zehn  Jahre  später  hatte  die  böhmi- 
sche Seidenbandfabrikation  bereits  eine  bedeutende  Ausdehnung  er- 

langt.    Der  «General-Landes-Manufacturs-Tabella    des   Königreiches 

')  Reskript  der  Hofkammer  an  den  Görzer  Kommerzkonseß  vom  9.  No- 
vember 1764  (Fasz.  lOi  5173.  J.-Ö.).  -)  St.-Ä.  3386  ex  1770.  =)  Note  an  den 

Görzer  Kommerzkonseß  vom  1.  Februar  1767  und  Reskript  der  Hofkammer 

an  die  Görzer  Landesstelle  vom  28.  April  1780  (ebd.).  *)  Note  an  den  Kommerz- 
konseß in  Görz  vom  3.  Juli  1769  (ebd ).  ̂ )  Ausweis  deren  zu  Görz  .  .  .  befind- 

lichen Fabriken  und  Meisterschaften  (897  ex  1779  J.-Ö.;  AMJ.  Fat.-  u.  Zirk.-Slg. 

J.-Ö.).  ")  Sitzungsprot.  der  Hofkammer  vom  18.  Februar  1800,  10.  Februar  1801 
und  10.  Milrz  1802  (Fasz.  lOU/5173  J.-Ö.l.  ■)  Reskript  vom  Jahre  1755 
(Fasz.  81/5588,  Böhmen). 

12» 
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Böheimb    pro    Anuo  1766"  i)   sind   hierüber   folgende    Angaben    zu 
entnehmen : 

Name  der  Creyße Stühle Arbeiter 

Es  wurden  erzeugt : 

Seidene 
Bänder  St. 

An 

Wert  fl. 

Chrudiner  . 
Czaßlauer  . 
Kaurzimer  . 
Budweißer  . 
Prachijier  . 
Leitmeritzer 

Präger  Städte 

1 
82 
96 10 

1 

5 
5 

1 83 

100 10 

l 
6 
5 

120 

13.114 
12.165 

2.100 

100 
400 

lo.oso 

420 54.239 

60.825 
8.400 637 

608 
40.320 

Suma: 
200 

206 38.079 165.449 

Hierbei  ist  zu  bemerken,  daß  sich  das  scheinbare  Mißverhält- 

nis in  der  Zahl  der  Arbeiter  und  der  Stühle  gegenüber  der  er- 

zeugten Warenmenge  daraus  erklärt,  daß  in  Prag  bereits  Mühl- 
stühle in  Verwendung  standen. 

Auch  in  Böhmen  wurde  die  Bandfalirikation  mit  der  gleichen 

Einschränkung  wie  in  Niederösterreich  zunftfrei   betrieben. 

Zur  Unterstützung  der  Bandfabrikanten  wurde  1770  der 

dortige  Kommerzkonseß  angewiesen,  „in  Hinkunft  auf  die  ganz 

seidenen  Bänder  keinen  Comercial-Paß  mehr  zu  ertheilen"  und 

außerdem  in  Vorsclilag  zu  bringen,  „wie  und  in  welchen  Orten  die 

Erzeugunji  der  Sammet-,  Floret-  und  Halbseiden-Bänder  am  füs:- 

liebsten  eingeleitet  werden  könnte"  -).  Die  Antwort  des  Kommerz- 

konsesses  lautete  klipp  und  klar:  daß  ,die  Banderzeugung  be- 

sonders in  Betreff  der  Seidenbänder  nicht  änderst  als  gegen  hin- 

längliche  Vorschußgelder  bewürket  werden  dürfte"'*).  Das 
Böhmische  Lande-sgubernium  erachtete  es  dagegen  für  zuträglich, 

„die  Seidenbandmanufaktur  ...  als  eine  freie  Handarbeit  zu  er- 

klären, und  jedermann  frej  zu  lassen,  solche  nach  eigener  Einsicht 

und  Convenienz  zu  betreiben"*).   Die  Hofkammer  konnte  sich  weder 

')  Fasz,  52/4748.  Altes  Kommerz,  N.-Ö.  -)  Note  der  Hofkammer  an 
den  böhm.  Kommerzkonseß  vom  30.  Juli  1770  (Fasz.  81/5588,  Böhmen). 

')  Zu  entnehmen  aus  dem  Bericht  des  böhm.  Gub.  vom  19.  Februar  1773  (ebd.). 
*)  Zit.  Bericht  des  böhm.  Gub. 
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für  den  einen,  noch  für  den  anderen  Vorschlag  entscheiden  und 

beließ  alles  beim  alten  '). 
Vom  Jahre  1775  an  versuchten  auch  die  böhmischen  Band- 

fobrikanten  mit  einer  bewunderungswürdigen  Ausdauer  immer 

wieder,  ihre  Eingliederung  in  eine  Zunft  durchzusetzen,  ohne  dabei 

jedoch  erfolgreicher  zu  sein,  als  ihre  niederösterreichischen  Standes- 

genossen -).  Ebensowenig  gelang  es  ihnen,  mit  ihrem  Vor- 
schlag durchzudringen,  den  Juden,  welche  von  ihnen  beschuldigt 

wurden,  „enorme  Mengen  von  Bändern"  zu  schwärzen,  »den 

Handel  mit  fremden  Waren  überhaupt  zu  verbieten".  Lakonisch 
wurde  auch  ihnen  geantwortet:  sie  „müssen  trachten  durch  Güte 

und  Wolfeilheit  der  Waaren  sich  der  Concurrenz  gewachsen  zu 

zeigen'  ̂ ). 
Versuche,  die  Bandfabrikation  auch  in  Mähre  n  und  Schlesien 

einzuführen,  wurden,  da  sie  von  keinem  Erfolg  begleitet  waren, 

bald  wieder  eingestellt  *). 

Wollen  wir  nun  zum  Schlüsse  feststellen,  welchen  Einfluß 

die  Staatsverwaltung  an  der  Beleljung  der  Industrie  hatte,  so 

kommen  wir  zu  dem  auffallenden  Resultat,  daß  sich  ihre  Tätig- 
keit nur  auf  zollpolitische  Maßnahmen  beschränkte.  Die  bei  allen 

übrigen  durch  den  Merkantilismus  geschati'enen  Industrien  sehr 
wichtigen  unmittelbaren  materiellen  Förderungsmittel,  wie  Zins- 

beiträge, Beschaffung  der  Produktionsmittel,  Lehrlingsgelder, 

Vorschüsse  etc.  spielen  in  der  Bandiiidustrie  so  gut  wie  gar 
keine  Rolle. 

Zu  erklären  ist  diese  bemerkenswerte  Tatsache  wohl  damit, 

daß  die  Interessenten  dieser  Industrie  kapitalkräftige  Aus- 

länder waren,  welche  die  Produktion  von  vornherein  auf  fabriks- 

mäßige Basis  gestellt  hatten.  Erklärlicherweise  spielten  bei  diesen 

Unternehmungen  solch  kleine  Summen,  wie  sie  die  österreichische 

Regierung   zu   gewähren    gewöhnt    war,    keine  Rolle    und  fielen  so 

')  Note  der  Hofkammer  an  das  böhm.  (iub.  vom  20,  April  1775 
(ebd.).  'j  Prot,  des  bühm.  Kommerzkon.s.  vom  20.  Juni  1775;  Reskript  vom 
Jahre  1778;  Bericht  des  Gub.  vom  6.  März  1779  und  diverse  diesbezügliche 

Akten  vom  Jahre  1790,  1791,  1807  und  1808  (ebd.).  =)  Aus  dem  Bericht  des 
Oberstburggrafen  Fürsten  von  Fürstenberg  an  den  Kanzler  Grafen 

von  Blümegen  vom  8.  November  1781  (ebd.).  *)  Reskripte  an  die  Kommerz- 
konsesse:  in  Mähren  vom  11.  Februar  und  19.  August  1771;  in  Schlesien 
vom  18.  März  1771  (ebd.). 
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von  selbst  weg.  A\  iclitig  für  die  Entwicklung  dieser  Industrie  war 

dagegen  die  Gewerbefreiheit,  welche  die  Regierung  derselben  trotz 
aller  Bemühungen  und  Vorstellungen  der  Interessenten  zu  wahren 

gewußt  hatte.  Denn  ihr  vor  allem  war  wohl  jene  bedeutende  Band- 
industrie zu  danken,  die  in  Wien  jahrzehntelang  ihren  Sitz  hatte, 

und  dem  Schottenfeld,  wo  die  meisten  Bandweber  ansässig  waren, 

für  lange  Zeit  den  Namen    „Brillantengrund"   sicherte. 



SIEBENTES  KAPITEL. 

Die  Nebengewerbe  der  Seidenindustrie. 

§  1.  Die  Seideiistrickerei  und  die  Seidenwirkerei. 

Die  Seidenstrickerei  und  Wirkerei  ist  eigentlich  als  der  älteste 

Zweig  der  österreichischen  Seidenindustrie  zu  betrachten.  Wir 
müssen  uns  aber  darauf  beschränken,  diesen  Teil  derselben  nur  in 

allgemeinen  Umrissen  zur  Darstellung  zu  bringen.  Ein  vollständiges 
und  nach  allen  Richtuncren  hin  durchcreführtes  Bild  von  ihr  zu 

geben,  ist  aus  zweierlei  Gründen  unmöglich.  Einmal,  wegen  der 

Lückenhaftigkeit  des  Aktenmaterials.  Noch  mehr  aber  auch  deshalb, 

weil  in  dem  letzteren  die  S  e  id  enstrumpf-  und  W  olls  tr  um  p  f- 
fabrikation  zumeist  unter  einem  behandelt  vrerden.  Dennoch  dürfte 

es  gelingen,  wenigstens  von  der  Wiener  Seidenstrumpffabrikation 

eine  leidlich  klare  Vorstelluncr  zu  gewinnen.  Dagegen  ist  der  Um- 

fang  dieser  Industrie  in  den  österreichischen  Provinzen  aus  den 

Akten  und  mit  Rücksicht  auf  den  Mangel  auch  anderweitiger 

Quellen  überhaupt  nicht   feststellbar. 

Die  erste  österreichische  Seidenstrickerzunft  wurde  — 

wie  wir  bereits  wissen  1)  —  im  Jahre  1649  in  Graz  errichtet.  In  den 

bei  diesem  Anlaß  festgelegten  Zunftartikeln  2)  wurde  die  Lehrzeit 
auf  drei  bis  vier  Jalire,  die  Wanderzeit  auf  zwei  Jahre  festgesetzt. 

Außerdem  war  danach  jeder  Geselle  verbunden,  noch  vor  der 

Meisterprüfung  „ein  Jahr  bey  e  in  em  Maister  anneinander  in  .Arlieith 

zu  seyn".  Den  Meistern  stand  es  frei,  so  viel  Gesellen  zu  halten, 

„alL!  viel  sie  davon  vonnöthen  haben,  und  befördern  möchten". 
Dagegen  sollten  auf   jede  Werkstätte  nur    ..zween    Verdingte    Lehr 

o  "^  o  ̂ 

')  Vergl.  oben  S.  58.     -)  Handtwerkhs-Ordnung  der  bürgerlichen  Seiden- 
stricker in  Gratz  vom  -1.  October  1049  lAMJ.   IV.  Cr.  20,  .I.-Ö  ). 
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Jungen"  kommen.  Den  Meistersöhnen  und  jenen  Gesellen,  welche 
Meisterwitwen  ehelichten,  waren  bei  Erlangung  der  Meisterschaft 

verschiedene  Begünstigungen  eingeräumt.  Wie  viele  Meister  die 
Zunft  umfal3te,  ist  nicht  bekannt.  Ihre  Artikel  wurden  im  Jahre 

1718  von  Karl  VI.  neuerlich  bestätigt  i). 
In  Wien,  wo  die  Seidenstrumpffabrikation  bereits  von 

Becher  eingeführt  worden  war,  erfahren  wir  von  dem  Bestand 

einer  derartigen  Zunft  erst,  als  deren  Zunftartikel  unter  Maria 

Theresia  einer  Änderung  unterworfen  werden.  Wann  aber  diese 

Zunft  begründet  wurde,  ist  ebensowenig  bekannt  wie  die  für  die- 
selbe geltende  Ordnung.  Der  Inhalt  der  letzteren  läßt  sich  aber 

aus  den  theresianischen  Neuerungen  rekonstniieren.  Diese  hatten 

nämlich  zum  Inhalt:  „1.  Die  Aufhebung  der  Gebühr  von  einem 

Ducaten  an  den  Zöchmeister",  sowie  „die  Abstellung  des  Trunk- 
geldes  von  acht  bis  neun  Gulden  bey  den  gewerbsmässigen  Zu- 

sammenkünften" einerseits  und  „der  Leistung  von  zwey  Ducaten 

bey  der  Beschauung  der  Stücke"  anderseits;  2.  die  Beseitigung  der 

Strafe  für  nicht  gelungene  Meisterstücke ;  '6.  die  Festsetzung  einer 
ffleichmäßigen  „Ladegebühr"  in  der  Höhe  von  30  Gulden;  4.  das 
Verbot  aller  Trinkgelage;  endlich  5.  die  „allsogleiche  Cassirung 

der  von  der  Meisterschaft  eigenmächtig  abgefaßten  Gesellen-articuln 

und  ahndung  von  sothanem  Unfug"  -). 
Drei  Jahre  später  wurden  dann  die  Seidenstrumpf-  und 

\Vollenstrumi)fwirker  in  einer  Zunft  vereinigt  ̂ ].  wodurch  nun,  wie 
bereits  oben  angedeutet  worden,  eine  genaue  Feststellung  des  Um- 
fanjjes  der  ersteren  sehr  erschwert  ist. 

Im  Jahre  1761  veranlaßte  das  Ansuchen  der  Zunft:  , ihrem 

Mitmeister  Dam  die  zu  viel  haltende  Stühle  einzustellen",  die  Re- 
gierung zur  Streichung  jener  zwei  Punkte  der  Zunftordnung,  in 

welcher  festgesetzt  war,  daß  „keinem  Seidenstrumpf macher  mehr 

dann    sechs    Stühle    zu    halten,    und    zu    fördern    erlaubt"   sei  ̂ ). 
In  demselben  Jahre  suchte  ein  bereits  15  Jahre  in  Kloster- 

neuburg ansässiger  Seidenstrumpfwirkergeselle  namens  Auenbeck 

um  die  Verleihung  des  Landmeisterrechtes  an.  Der  Kommerzkon- 
seß  befürwortete  dieses  Gesuch,  weil  seines  Erachtens  sich  so  die 

die  Gelegenheit  böte,    mit  der  ja  lebhaft  erstrebten  Verlegung  der 

')  Ah.  Resol.  vom  9.  Nov.  1718  (ebd.).  '-')  Protokoll  des  Kommerz- 
direktoriums vom  20.  Miirz  1756  (Fasz.  83  4946,  N.-Ö.).  =)  Prot,  derselben 

Behörde  vom  13.  Februar  1759  (ebd.).  *)  Prot,  derselben  Behörde  vom 
4.  Juni  1761  (ebd.). 
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Manufakturen  :uif  das  flaclie  Land  einen  Anfang  zu  machen.  Das 
Komnierzdirektorium   war  jedoch  hiermit  nicht    einverstanden. 

Seine  ablehnende  Haltung  begründete  es  damit,  "daß  sich  zur 
Zeit  in  Wien  „64  Seidenstrünipfwürker-Meister  befunden,  die  keine 
zulängliche  Arbeit  haben.  Diese  (seien)  versichert  worden,  daß  man 

ihre  Zahl  zu  vermehren  nicht  gedenke".  Auf  dem  flachen  Lande 
aber  könne  „die  Seidenarbeit,  und  insbesondere  die  Seidenstrumpf- 
würkerey  .  .  schwerlich  emporkommen,  allwo  mit  Selbiger  auf 

keiner  Seiten  einiger  ausweg  anzuhofen  ist".  Eben  deshalb  sei  es 
auch  zweifellos,  daß  „dieser  Anwerber  nur  seine  eigene  Arbeit  in 

Wien  zu  verkauffen  (suchen),  und  also  andern  Meistern,  wo  die  mehrere 

Stuhl  ohnehin  leerstehen,  .  .  Beeinträchtigen  (werde)".  Das  aber 
dürfe  man  weder  zugeben  noch  fördern.  Denn  es  sei  „nicht  nur  dem 

Wiener  Contributionale,  sondern  auch  dem  Aerario  hoch  daran  jre- 

legen,  daß  die  allhiesige  (dh.  Wiener)  Vorstädte  in  Vorzüglicher 

Speculation  erhalten,  und  anmit  die  Zinns-Nuzung  Vermehret,  als 

auch  die  Consumptions- Gefälle  desto  erträglicher  werden" ;  dieses 
Ziel  sei  aber  nur  erreichbar,  wenn  man  keine  Erwerbung  von  Band- 

meisterrechten zulasse.  Denn  „sollte  es  einem  einzigen  gelingen, 

sich  in  denen  nächst  gelegenen  kleinen  Städten  niederzulaßen.  und 
das  ihrae  allhier  abgesprochene  Bürgerrecht  allda  anzuwerben, 

würden  unzählige  andere  diesem  Beyspiele  nachgehen,  daraus  aber 

nur  Viele  Zerrittlunsj  und  besorglicher  Unterschleif  erwachsen". 
Diese  Gründe  schlugen  denn  auch  durch  und  der  Bittsteller 

wurde  abschlägig   beschieden  ' ). 
Dieser   besondere  Fall    hatte    dann    noch    allgemeine    Folgen. 

Die  Absperrung  der  Meisterschaft  erregte  nämlich  die  Auf- 
merksamkeit der  Kaiserin,  welche  daraufhin  Auskunft  verlangte, 

_ warum  ein  Bedenken  getragen  werde,  die  Meisterschaft  deren 
seidenen  Strumpfwirkern  zu  vermehren?,  wo  doch  dieses  Fabricatum 

zum  Verschleisse  in  auswärtige  Lande  geeignet  ist"  -). 
Der  Kommerzienrat  berichtete  hierauf,  daß  die  64  Wiener 

Meister  „222  sehr  kostbare  Werkstühle  betreiben".  Außerdem  aber 

gebe  es  sehr  viele  derlei  Meister  in  l'rap;,  Graz,  Linz  und  Brunn, 
„woraus  erfolget,  daß  die  allhiesigen  Meister  über  den  Abgang  der 

Arbeit  sich  oline  Unterlaß  sehr  wehemütiff  beklagren :  wie  denn  der- 

zeit  über  zwanzig  \Verk-Stühle  unbelegt  stehen,  und  vielle  Gesellen 

')  Prot,  derselben  Behörde  vom  30.  Juli  ITOl  lebd.).     -J  Ah.  Kesol.  vom 
September  17fi4  febd.). 
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brodlos  herumziehen,  ja  auch  Vielle  hundert  Paar  Strumpf  aus 

Mangel  des  Verschleißes  den  Meistern  zur  Last  liegen".  Darum  tande 
man  ^keine  erhebliche  Ursache,  die  allschon  so  hoch  getriebene 

Zahl  der  Meister  noch  weiters  zu  vergrößern,  wohl  aber  sey  zu  be- 

fahren, daß  durch  Überhäufung  der  Meister  die  Schleyderej-  und 
unächte  Arbeit  einreißen,  und  andurch  diese  Waar  außer  Land  den 

bisherigen  Credit  verliehren.  mithin  in  Unwerth  verfallen  dürfte"  M. 
Allein  diese  Argumente  schienen  der  Kaiserin  nicht  beweiskräftig 
genug  zu  sein.  Ihre  Ansicht  war  vielmehr,  „daß  die  Fabricatur  der 

seidenen  Strümpfen  in  das  Comerciale  schlage,  so  seinen  Abzug 

ausser  Land  nimmt",  weshalb  denn  auch  „in  dieser  Fabrikatur  keine 

gültige  Ursach  zu  einem  Handvverkhs-Zwang  in  geringer  Zahl  deren 

Meistern  bestehen  könne"  -). 
So  fiel  denn  fortan  die  Beschränkung  der  Meisterzahl  weg. 

Um  aber  den  Seidenstrumpfwirkern  hierfür  einen  Ersatz  zu  schaffen, 

wurde  ihnen  gestattet,  auch  VVollenstrumpfwirkerei  zu  betreiben  ̂ ). 

Außerdem  wurde  ihnen  von  Staats  wegen  nahegelegt,  ..die  Er- 

zeugung seidener  Handschuhe  und  Strümpfe  aus  Floretseide  zu 

probieren".  Und  als  dann  diese  Versuche  tatsächlich  gute  Resultate 
zeitigten,  wurde  „der  Handelsstand  in  Ansehung  ihrer  dießfälli- 

gen  Bedürfnissen  au  die  hiesige  Meisterschaft  gewiesen,  mit  dem 

Bedeuten,  daß  ihm  auf  derley  Waaren  kein  Paß  mehr 

w  ü  rd  e   e  r  t  h  e  i  1  e  t  werde  n"  *). 
Im  folgenden  Jahre  wurde  in  Stattgebung  eines  Ansuchens 

iler  2ÖÜ  Wiener  Gesellen  eine  im  Jahre  17G3  auf  Vorstellung  der 

Seidenwirkermeister  erlassene  Verordnung  aufgehoben,  wonach 

„die  Gesellen  bev  14tägiger,  die  Meister  bei  8  tägiger  Kündigung 

ihre  Stellen,  resp.  Gesellen  entlassen  konnten,  worauf  sich  diese 

beim  Vorsteher  des  Mittels  zu  melden,  und  von  diesem  eine  neue 

Stelle  zugewiesen  erhielten"  ̂ ).  Man  hatte  in  dieser  Regelung  des 
Stellenwechsels  ein  Mittel  zu  finden  geglaubt,  welches  das  „Ab- 

reden der  Gesellen  verhindern  werde^.  In  der  Praxis  aber  erwies  sie 

sich  als  eine  schwere  Einschränkung  der  Berufstätigkeit  überhaupt. 
Eben  deshalb  wurde  sie  nun  beseitigt,  und  fortan  war  es  also 

wieder  jedem  einzelnen  überlassen,  sich  eine  Stelle  zu  suchen. 

')  Prot,  des  Kommerzienrntes  vom  Ifl.  Oktober  1764  (ebd.).  -)  Ah.  Resol. 
auf  das  zit.  Prot.  (ebd.).  St,-A.  257-2  ex  1764.  =)  Reskript  vom  18.  April  1765 

(ebd.).  ■*)  Note  vom  19.  März  1767  (ebd.).  *)  Prot,  des  Kommerzienrates  vom 
1.  Juni  1768  (ebd.). 
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Die  neue  Ära  zu  Beginn  der  siebziger  Jahre  brachte  auch 
diesem  Gewerbe  neue  Zunftartikel.  Sie  wurden  am  9.  Juni  1772  er- 

lassen und  stimmen  mit  der  zur  gleichen  Zeit  publizierten  Ordnung 

der  Seident'ärber  wörtlich  überein  '). 
Einige  Jahre  später  wurden  einem  französischen  Seidenwirker 

namens  Grub  er t  für  den  Ankauf  von  vier  Werkstühlen  20O  fl. 

bewilligt -1. 
Im  Jahre  1781  versuchte  die  Zunft,  den  Zutritt  zum  Gewerbe 

durch  Einhebung  von  Taxen  zu  erschweren.  Als  ihr  dies  jedoch 

von  der  Regierung  eindringlich  verboten  wurde,  bat  sie,  „die 

Einfuhr  der  Würkerarbeiten  aus  Holland,  England,  Frank- 

reich und  Sachsen,  zu  verbieten".  In  der  Tat  erhielt  sie  die 
tröstliche  Versicherung,  daß  man  beim  nächsten  Zolltarif  ihre 

Wünsche  berücksichtigen  werde  '^). 
Ein  letztesmal  begegnen  wir  der  Seidenwirkerzunft,  als  diese 

gegen  eine  Verordnung  der  Regierung  vom  Jahre  1801  remonstrierte, 
nach  welcher  den  Seidenwirkermeistern  und  Fabrikanten  gestattet 

worden  war,  „ihre  Gesellen  auch  außer  Haus  mit  Arbeit  zu  vei-- 

legen-'.  In  einer  Beschwerdeschrift  gegen  diese  Verordnung  wurde 
ausgeführt:  daß  dieselbe  „sowohl  gegen  Komerz-Grundsüze,  als 
auch  gegen  die  Grundverfassung  der  Innungen,  und  der  öffentlichen 

allgemeinen  Ordnung  und  Sittlichkeit  sey  ;  die  K  om  erzgrun  d- 
säze,  weil  die  Gesellen  in  weit  von  einander  entlegene  Wohnun- 

gen zerstreut,  der  steten  Nachsicht  der  Meister  entzogen,  schlecht 

und  schleuderhaft  die  ihnen  vorgelegte  Arbeit  verfertigen,  wegen 

der  zu  ihren  Werkstühlen  erforderlichen  schlechten  Wohnungen 

einen  höheren  Lohn  fordern,  folglich  nicht  nur  die  Waaren  ver- 
theuern,  sondern  auch  den  durch  den  Fleiß  der  Meister  errungenen 
Kredit  i  li  r  e  r  F  a  b  r  i  c  a  t  e  zu  ihren  Nachtheil  herabsezen,  endlich 

auch  die  Bildung  derer  Lehrlinge  vernachläßigen  würden;  gegen 

die  Gru  nd  Verfassung  der  Innungen  aber,  weil  hiedurch  die 

Störerey  der  Gesellen  befördert,  und  alle  Abhängigkeit  der  Ge- 

sellen gegen  die  Meister  vereitelt  werden;  die  allgem  eine  0  r  d- 
nunff  und  Sittlichkeit,  weil  die  Meister  nicht  mehr  im  Stande 

wären,  über  ihren  sich  selbst  überlassenen  Gesellen  zu  sorgen". 
Diese  beweglichen  Klagen    machten  jedoch  bei    der  Hofstelle 

')  Cunenda  an  alle  Länderstellen  vom  9.  Juni  1772  (Fasz. 
103 '5636,  Böhmen).  St.-A.  1481  ex  1772.  Voi-gl.  auch  S.  192.  ̂ )  Reskript  vom 
U.  November  1777  (Fasz.  83/4946,  N.-Ö.).     ')  Reskript  vom  Jahre  1783  (ebd.). 
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wenig  Eindruck.  Diese  berichtete  vielmehr,  daß  nach  den  Erhebun- 
gen der  niederösterreichischen  Regierung  „die  Hälfte  des  Mittels 

selbst  um  diese  Verordnung  angesucht,  um  die  verheyrateten  und 

alten  Gesellen  beschäftigen  zu  können,  welche  von  Weib  und 

Kindern  in  der  Arbeit  unterstützet  werden  können.  Auch  sej  der 

Erfolg  der  Hausarbeit  bey  allen  Weberinnungen  erwiesen.  Und  dies 

umsomehr,  als  jeder  nicht  höchst  nöthige  Zwang,  und  jede  Be- 
schränkung die  Fortschritte  des  Erwerbsfleißes  nur  hemmt,  und  die 

zweckmässigrste  TJnterstüzunjr  und  Beförderung  desselben  in  der 

Beseitigung  der  annocli  vorhandenen  Hindernisse  besteht,  worunter 

jede  Vermehrung  der  Kosten,  jeder  Zeitverlust  und  jede  Erschwerung 

des  so  wohlfeilen,  jeder  Lage  sich  anschmiegenden  Hausgewerbes 

gerechnet  werden  muß"  ̂ ).  Demnach  blieb  es  auf  Anordnung  des 
Kaisers   „bey  der  Verordnung"  -). 

Damit  enden  die  archivalischen  Nachrichten  über  diesen  In- 

dustriezweig, der  übrigens  in  Österreich  nie  zu  besonderer  Blüte 
gelangt  war. 

§  2.  Die  Seidenfärberei  und  Appretur. 

Zum  Schlüsse  dürfen  wir  auch  zwei  Hilfsgewerbe  der  Seiden- 
fabrikation nicht  unerwähnt  lassen  :   die  F  ä  r  1)  e  r  e  i  und  Appretur. 

Ihre  Bedeutung  für  die  Industrie  stieg  in  demselben  Maße, 

wie  diese  an  Ausltreitung  gewann.  In  der  älteren  Zeit  wurden 

nämlich  die  Seidenwaren  zumeist  nur  einfarbig  und  so  massiv  fabri- 
ziert, daß  sie  einer  Appretur  nicht  bedurften.  Je  mehr  sich  aber 

der  Geschmack  differenzierte,  desto  größer  wurden  die  Anforderun- 
gen, welche  man  an  die  Seidenfärber  und  an  die  Appreteure  stellte. 

Die  S  e  ide  n  färb  e  r  e  i  in  einem  geschlossenen  Zusammen- 
hange darzustellen,  ist  fast  unmöglich.  Denn  die  jeweils  in  der 

Zunft  vereinigten  Seidenfärber,  über  die  allein  uns  ein  wenngleich 

bloß  lückenhaftes  Aktenmaterial  zur  Verfügung  zteht.  bildeten  nur 

einen  Teil  der  in  der  Seidenindustrie  wirklich  tätigen  Färber.  Neben 
ihnen  gab  es  nämlich  noch  den  einen  oder  den  anderen  mit  einem 

Schutzdekret  versehenen  Meister.  In  den  größeren  Seidenzeug-  und 

Bandfabriken  aber  wurden  sehr  l)ald  eigene,  aus  der  Fremde  ge- 
worbene Färber  angestellt. 

Sicherlich    sahen  die  Fabrikanten  sich  hierzu  auch  durtli  den 

')  Prot,  der  Hofkamnier  vom   31.  Miüz  1803  (ebd.).     ■)  Ah.  Resol.   vom 
12.  Oktober  1803  (ebd.). 
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Kostenstandpunkt  veranlaßt.  Wesentlich  und  hauptsächlich  ent- 
scheidend war  aber  hierfür  die  zu  immerwährenden  Beschwerden 

fUlirende  „Untüchtigkeit"  der  inländischen  Färber  i).  Diese  war  es, 
welche  die  größeren  Fabrikanten  bewog,  für  ihre  Betriebe  eigene 

Filrber,  zumeist  aus  Italien,  heranzuziehen,  deren  Gehalt  ihnen  in 

der  Regel  von  der  Regierung  ersetzt  wurde. 

Ahnlich  lagen  die  Verhältnisse  in  der  Appretur.  Da  war 

es  entweder  die  Regierung  selbst,  welche  Appreteure  nach  Öster- 
reich brachte,  ihnen  einen  bestimmten  Gehalt  aussetzte  und  sie 

mit  den  nötigen  Maschinen  versah,  manchmal  ihnen  auch  diverse  andere 

Unterstützungen  gewährte;  oder  aber  —  und  dies  war  die  Regel  — 

die  Fabrikanten  appretierten  ihre  Waren  selbst  2).  Vom  Staate  be- 
zahlte Appreteure  und  Mengemeister  gab  es  sowohl  in  Wien,  als 

auch  in  Görz-Gradiska  und  in  Prag.  Von  den  ihnen  eingeräumten 
Begünstigungen  soll  später  gesprochen   werden. 

Der  Seiden färberinnunor  begegnen  wir  in  den  Akten 

erst  in  dem  Jahre  1755^);  und  zwar  als  Maria  Theresia  eine  eigene 
Hofkommission  einsetzte,  deren  Aufgabe  es  war,  eine  „Untersuchung 

deren  samentlich  hiei'orts  befindlichen  Profeßionen"  vorzunehmen, 

um  hierdurch  die  Aufdeckung  der  „eingeschlichenen  und  das  Co- 

mercium  hemmenden  Mißbrauche"   zu  ermöglichen.  ■*]. 
Infolge  dieses  Auftrages  wurde  zunächst  vom  Wiener  Magistrat 

eine  Untersuchung  eingeleitet.  Aus  dem  Bericht,  der  die  Ergebnisse 

derselben  zusammenfaßte,  ist  über  die  Verhältnisse  in  dem  Ge- 

werbe der  Seidenfärberei  folgendes  zu  entnehmen :  Die  Zahl  der 

bürgerlichen  Seidenfärber  belief  sich  auf  9.  Bei  Gelegenheit  der 

Meisterwerdung  „pflegeten  die  Stückmeister  denen  das  verfertigende 

Meisterstück  in  Augenschein  nehmenden  Beschaumeistern  jederzeit 

eine  willkührliche  C Dilation  zu  geben".  Ferner  war  es  üblich, 
daß  ein  „Meisters-Sohn,  dann  die  eine  Meisters- Wittib  oder  Tochter 

ehelichende  Gesellen  lediglich  zehn  Gulden  Laad-Geld,  dahin- 

gegen die  hier  in  der  Lehre  gestandenen  Burgerrechts-Werber 
50  Gulden,  endlichen  derlei  auswärtigen  Professionisten  intuitu  des 

anderer  Orten  niclit  zunftmässigen  Gewerbs  75  Gulden  zu  entrichten 

»)  Vgl.  hierzu  S.  192  und  Bujatti  a.  a.  O.,  S.  150  tf.  ■)  Vgl.  Kees 

a.  a.  O.,  II  1.  296  fl'.  =)  Das  von  Bujatti  (a.  a.  0.,  S.  37  ff.)  reproduzierte 
Zunftpatent  aus  dem  Jahre  l.")"2  bezieht  sich  nur  auf  die  Tuchfärber  und 
steht  mit  der  Seidenfärberei  in  gar  keinem  Zusammenhang.  *)  Das  folgende 
ist  dem  Protokoll  dieser  Hofkommission  vom  31.  Oktober  1755  (Fasz.  82/4945, 

N.-Ö.)  entnommen. 
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hätten".  Schließlich  wurde  festgestellt,  daß  auch  hei  Erteiluntj  des 
Bürgerrechtes  „vorzüglich  auf  die  MeistersSühue  und  in  das  Hand- 

werk heyratende  Gesellen  reflectiret  werde". 
Zur  Abstellung  dieser  Ubelstände  schlug  der  Magistrat  vor. 

daß  man  „die  in  allzu  grosser  Ungleichheit  abfordernde  Laadgebühr 

in  billig  massige  Schranken  sezen  und  zu  dem  Bürgerrecht  nur 

allein  die  in  ihrer  Profession  am  besten  erfahren  zu  seyn  befunde- 
nen individua  ohne  mindester  Rücksicht  auf  einen  Meisters-Sohn, 

dann  eine  Meisters-Wittib  oder  -Tochter  ehelichenden  Gesellen" 
zulassen  möge. 

Auch  das  Mittel  der  Seidenfärber  selbst  nahm  zu  diesen  Fragen 

Stellung,  und  zwar  unter  spezieller  Bezugnalime  auf  eine  zu 
P  ötzle  in  sd  orf  bestehende  Seidenfärberei,  die  von  einem  Färber 

Namens  Fabian  Ricci  auf  Grund  eines  ihm  von  der  Regierung 

am  oO.  Juni  17ö;3  verliehenen  Schutzdekretes  betrieben  wurde  i) 

und  durch  deren  Konkurrenz  sich  die  übrigen  Seidenfärber  be- 
schwert erachteten.  Diese  empfanden  nämlich  den  Umstand,  daß 

der  in  der  Riccischen  Färberei  zu  entrichtende  Färberlohn  „pro 

Pfund  um  3  Kreutzer  minderer"  war  als  der  unter  den  bürgerlichen 

Seidenfärbern  übliche,  als  eine  „ohngeraeine  Beeinträchtigung" 
ihrer  Profession.  Sie  verlangten  darum  vor  allem,  daß  der  Betriebs- 
umfang  der  Riccischen  Färberei  eingeschränkt  werde.     Doch  be- D  IT) 

gnügten  sie  sich  mit  dieser  Forderung  keineswegs.  Vielmehr  er- 
weiterten sie  dieselbe  dahin:  es  solle  fürderhin  „das  Mittel  an  der 

Zahl  nicht  mehr  vermehret"   werden. 
Der  Referent  der  delegierten  Hofkommission,  Graf  Wrbna. 

präzisierte  die  von  dieser  Stelle  als  notwendig  erachteten  Maßnahmen 

folgendermaßen :  die  anläßlich  der  Beschau  des  Meisterstückes  von 

den  Bewerbern  um  die  Meisterschaft  übliche  „Collation  wäre  ganz 

zu  verbieten,  da  auch  in  der  Generalhandwerksordnung  jedwede 

Gastereyen  verboten  sind'.  Ferner  solle  das  Laadgeld  ganz  allge- 
mein und  ausnahmslos  auf  30  fl.  festgesetzt  werden.  Endlich  sei 

jeglicher  Vorzug  bei  der  Bürgerrechtsverleihung  zu  beseitigen.  In 

Betreff  der  Forderung  der  Seidenfärber  mit  Bezug  auf  die  Ricci- 
sche  Unternehmung  bemerkte  die  Hofkomniission.  daß  Ricci  sich 

eines  landesfUrstlichen  Schutzes  erfreue  und  daher  das  Gewerbe  un- 

eingeschränkt betreiben  könne.  Sicherlich  aber  dürfe  daraus,  daß 

er    um    geringeren    Preis    arbeite,    kein    Vorwurf  gegen    ihn    her- 

')  Das  Dekret  ist  abgediuckt  im  Cod.  austr.  .Suiipl.  Y/l.  772. 
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geleitet  werden.  Vielmehr  sei  dieser  Umstand  für  die  Profession 

sehr  zutr;l<;lich.  Auch  das  Begehren  der  Jleister  um  Schließung  der 

Zunft  hatte  keinen  Erfolg.  Diesem  wurde  mit  dem  Hinweis  darauf 

begegnet,  daß  ohnehin  die  Zahl  der  Meister  nur  mit  „allerhöchstem 

Vorwissen"   vermehrt  würde. 
Dieser  Bericht  wurde  von  der  Kaiserin  einfach  zur  Kenntnis 

genommen.  Ob  er  den  Ausgangspunkt  für  irgendwelche  Verfügun- 

gen der  Regierung  gebildet  hat,  ist  aus  den  Akten  nicht  festzu- 
stellen. Doch  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  daß  die  von  der  Hof- 

kommission vorgeschlagenen  Maßnahmen  auch  tatsächlich  verfügt 

wurden.  Vielleicht  hängt  es  auch  damit  /.usamnien,  daß  im  Jahre 

1 7G2  den  bürgerlichen  Seidenfärbern  die  zollfreie  Einfuhr  „ihrer 

Bedürfnisse",  das  heißt  von  Farbstoffen,  bewilligt  wurde  i)  etwa 
als  Entschädigung  für  die  Ablehnung  ihrer  Forderungen  sieben 
Jahre   zuvor. 

Daß  die  Meister  ihre  Bestrebungen,  eine  Schließung  der  Zunft 

herbeizuführen,  trotzdem  nicht  aufgaben,  ist  selbstverständlich.  Und 

konnten  sie  die  Staatsverwaltung  nicht  hierfür  gewinnen,  so  wollten 

sie  sie  jedenfalls  im  Kahnien  ihrer  Autonomie  durchsetzen.  So 
erklärte  das  Mittel  im  Jahre  1763  ein  von  einem  Gesellen  namens 

Josef  Brunhuber  abgegebenes  Meiste*-stück  für  nicht  gelungen. 
Der  Betroffene  wendete  sich  nun  dagegen  mit  einer  Beschwerde 

an  den  Kommerzkonseß,  welcher  nach  Begutachtung  der  vorgelegten 
Probe  durch  den  Mittelsrat  Motter  dem  Beschwerdeführer  das 

Bürger-  und  Meisterrecht  erteilte.  Gegen  diese  Entscheidung  wurde 
nun  wieder  von  selten  des  Mittels  rekurriert  Dieses  gab  in  seinem 

iiekurs  indirekt  ohne  weiteres  zu,  daß  die  von  ihm  dem  Meister- 

werber gegenüber  beobachtete  Haltung  nicht  von  sachlichen  Motiven 

bestimmt  gewesen  sei.  Denn  es  erklärte  ausdrücklich :  daß  die 

limung  „übersetzt  sev"  und  daß  die  Zahl  der  Meister  sich  auf 
12  belaufe,  während  „in  anderen  Orten,  wo  die  Fabrikatur  viel 

stärker,  sich  viel  weniger  Meister  befänden,  so  in  Roveredo  3,  in 

Florenz  5  und  in  Turin   7". 
Diese  Argumente  verfingen  aber  beim  Kommerzkonseß  niciit. 

Der  Referent  derselben.  Graf  Karl  von  Sinzendorf,  betonte, 

daß  von  den  in  Wien  sich  befindenden  12  Seidenfärbern  nur  7  rohe 

Seide  färbten,  die  anderen  aber  nur  alte  Sachen.  Bedenke  man  nun, 

daß  sich  in  Wien  nebst  420  Seidenzeuffstühlen  noch  300  Posamen- 

')  Prot,  des  Kommerzhofrates  vom  18.  März  17()2  (Fasz.  75  4924,  N.-Ö.). 
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tierer-,  220  Seidenstrumpfwirker-  und  130  Dünntuchmacherstühle 

in  Tätigkeit  befänden,  so  stehe  wohl  außer  Zweifel,  daß  diese  in 

Verbindung  mit  den  in  der  Residenzstadt  betriebenen  Crepin-,  Knopf- 

und  Bandmacher.stühlen  wohl  imstande  seien,  7  Seidenlarbern  hin- 

länglich Verdienst  und  Nahrung  zu  geben  i).  Aus  diesen  Er- 
wä^unaen  wurde  daher  auch  der  Rekurs  des  Mittels  einlach  ab- 

gewiesen  -). 
Die  1773  vorgenommene  Regulierung  der  Zunftartikel  in  allen 

Gewerben  brachte  auch  den  Seidenfärbern,  deren  Zahl  sich  damals 

auf  etwa  15  belief,  neue  Zunftartikel.  Dieselben  stimmen  wörtlich 

mit  der  zur  selben  Zeit  erlassenen  Ordnung  für  die  Seidenzeug- 

macher überein  3). 

Auch  in  den  folgenden  zwei  Dezennien  nahm  die  Seiden- 
färberei einen  ungestörten  Fortgang.  Erst  die  Krise  zu  Beginn  der 

neunziger  Jahre  führte  auch  sie  unter  die  Schar  derer,  welche  die 

Regierungsjahre  Franz  II.  mit  den  eintönigsten  Beschwerden  ausfüllten. 

Im  Jalire  1792  brachten  sie  wieder  ihre  alte  Forderung  nach 

Sperrung  des  Seidenfärbergewerbes  ein.  Jedoch  ohne  Erfolg.  Sie 

wurden  abschlägig  beschieden  und  ihnen  nur  versprochen,  daß  ihre 

Zahl  in  Hinkunft  „ohne  noth  nicht  vermehret'  werden  solle  ̂ ).  Da 
aber  schon  im  folgenden  Jahre  eine  neue  Meisterbefugnis  an  einen 

Gesellen  von  der  Verwaltung  verliehen  wurde,  so  benützte  das 

Mittel  diesen  Anlaß  sofort  zur  neuerlichen  Vorbringung  ihrer  Bitte, 

und  zwar  mit  der  Begründung:  daß  die  Zahl  der  Meister  ohnehin 

auf  o4  angewachsen  sei  und  das  Gewerbe  außerdem  noch  durch 

eine  Menge  von  Schutzverwandteii  betrieben  werde. 

Die  niederösterreichische  Regierung  machte  demgegenüber 

das  gleiche  Argument  geltend,  dem  wir  schon  in  den  sechziger 

Jahren  begegnet  sind,  daß  nämlich  viele  der  Seidenfärber  nur  alte 

Sachen  färben.  Außerdem  sei  die  Seidenfärberei  noch  so  ungenügend 

in  der  Qualität,  daß  die  Regierung  „vor  nicht  vielen  Jahren" 
gezwungen  gewesen  sei,  „um  hier  echte  Seidentarber  zu  bilden, 

den  aus  Lyon  anher  übersiedelten  Seidenfärbern  Unterstützungen 

zum  Unterricht  einiger  Inländer"   zu  erteilen  ̂ ).  Von  einem  Mangel 

')  Bericht  des  Kommerzkonsesses  vom  ;>1.  Januar  1764  (Fasz.  82/4945, 

N.-Ö.).  ')  Ah.  Resol.  vom  14.  Februar  1764  (ebd.).  ")  Artikel  für  die  Seiden- 

fUrbergesellen  vom  17.  Mai  1773  (AMJ.  IV.  F.  46,  N.-Ö.).  ')  Hofdekret  vom 
19.  Oktober  1792  (Fasz.  82/4945,  N.-Ö.).  ̂ )  Über  die  .Untüchtigkeit«  der 
Wiener  Seidenfarber  wurde  auch  in  einem  Vortrag  des  Staatsrates  aus  dem 

Jahre  1785  geklagt  Öt.-A.  5401  ex  1786. 
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an  Arbeit  zu  reden,  sei  überdies  ganz  unangebracht  zu  einer  Zeit, 

„wo  es  überhaupt  den  Seidenmanufacturen  nur  an  hinlänglichen 

Händen  zur  Befriedigung  der  aufliabeuden  Arbeiten  gebricht"  '). 
Es  scheint  somit  auch  diesem  Rekurse  nicht  stattgegeben  worden 

zu  sein,  obwohl  aus  den  Akten  hierüber  nichts  zu  ent 

nehmen  ist. 

Ein  paar  Jahre  später  verstand  es  der  Seidenfärber  C  o  1  ogna, 

die  Regierung:  für  den  Anbau  eines  Farbstoffes  zu  interessieren, 

der  bis  dahin  unter  dem  Namen  Saflor  aus  dem  Auslande  ein- 

geführt worden  war  -).  Die  angestellten  Proben  ergaben,  daß  sich 
der  Preis  im  Inlaude  pro  Zentner  auf  30  fl.  belief,  während  man 

für  den  aus  der  Fremde  eingeführten  Saflor  durchschnittlich  60  bis  70, 

manchmal  aber  auch  bis  zu  100  fl.  zahlen  mußte  ̂ ).  Da  nun  <ler 

jährliche  Bedarf  etwa  15UÜ  </«  betrug,  so  war  die  Ditferenz  im 

Preise  zwischen  dem  importierten  und  dem  Saflor,  der  fortan  im 

Inlande  produziert  werden  sollte,  auf  mehr  als  97.000  fl.  ein- 
zuschätzen. 

Dem  Wunsche  Colognas  nach  Verleihung  eines  ausschließ- 

lichen Privilegiums  für  die  An})flanzung  von  Saflor  wurde  nicht 

entsprochen.  Statt  dessen  erhielt  derselbe  eine  Belohnung  von 

100  Dukaten,  eine  lebenslängliche  jährliche  Subvention  von  40(1  fl. 

und  den  Ei-satz  der  aufgelaufenen  Kosten.  Außerdem  wurdeii  die  für 
den  Anbau  des  Farbstofies  nötigen  Grundstücke  auf  Staatskosten 

um  den  Betrag  von  jährlich  300  fl.  gepachtet. 

Kurze  Zeit  darnach  baten  die  Seidenfärber  —  deren  Mittel 

nebenbei  bemerkt  damals  nur  fünf  Deutsche  angehörten,  während 

alle  übrigen  Italiener  waren*)  —  bei  Gelegenheit  einer  Befugnis- 
erteilung an  einen  Gesellen  Namens  Ignatz  S  ick  er  in  einen  hier- 

gegen  eingebrachten  Hofrekurs  neuerlich  um  Sperrung  ihi'er  Zunft "). 
Sie  begründeten  dieses  Ansuchen  mit  dem  Hinweis  auf  folgende 

Tatsachen.  Die  Gesamtzahl  der  im  Gewerbe  Tätigen  belaufe  sich 

auf  36  Meister,  10  Befugte  und  60  Gesellen.  Die  Zahl  der  letzteren 

sei  also  offenkundig  zu  niedrig.  Ferner  sei  ihnen  die  Nichtvermeh- 
rung  der  Meisterzahl  für  die  Zukunft  durch  Hofbescheid  vom 

liJ.  Oktober   1792  zugesichert  worden.  Endlich  sei  durch  den  Krieg 

')  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  vom  Jahre  1794  (ebd.).  '■')  Über  Saflor 
als  Farbstoff  vgl.  Bujatti  a.  a.  0.,  S.  150  ff.  '}  Alle  diesbezüglichen  Akten 
liefinden  sich  im  Fasz.  82 '4945,  N.-ö.  ■*)  Zu  entnehmen  einem  Bericht  vom 
21.  Oktober  180u  (ebd.).  ̂ )  Zu  entnehmen  einem  Bericht  der  n.-ö.  Regierung 
an  die  oberste  Finanzstelle  vom  1.  August  1800  (ebd.). 

Grünberg,  Studien  III.  13 
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und  die  erlaubte  Einfuhr  von  Seideuwaren  aus  den  vormals  vene- 

tianisclien  Provinzen  die  Wiener  Fabrikatur  sehr  geschwächt  worden. 

Diese  Angaben  wurden  von  der  Fabrikeniuspektion  dahin 
richtisrsestellt,  daß  von  den  30  Meistern  nur  31  und  von  den  zehn 

Befugten  nur  vier  mit  dem  Färben  neuer  Seidenwaren  sich  befaßten, 

während  die  anderen  nur  alte  Sachen  färbten,  also  für  die  Seiden- 

fabrikation überhaupt  nicht  in  Betracht  kämen.  Ferner  habe  seit 

1796  die  Zahl  der  Seidenfabrikanten  um  mehr  als  9ü  zugenommen, 

so  daß  in  dieser  Industrie  „ohne  Einschlui3  der  Seidenband-  und 

Strumpfvvirkerstühle  gering  gerechnet  schon  gegenwärtig  5500  qu 

Seide  gefärbt  werden",  was  den  Seidenfärbern  einen  mehr  als  hin- 
reichenden Verdienst  sichere.  Was  ferner  die  erlaubte  Einfuhr  der 

Seidenwaren  betreöe,  so  habe  dieselbe  im  Gegenteil  nur  den  Kon- 

sum ffchoben,  so  daß  eine  Vermehrung  der  Seidenfärber  ununigäng- 

lieh  notwendig  geworden  sei.  Endlich  könne  der  Mangel  an  Ge- 
sellen nur  von  den  Meistern  selbst  behoben  werden.  Allein  diese 

zögen  es  vor,  sich  „zu  den  beschwerlicheren  und  nicht  viel  Ge- 

schicklichkeiten erforderlichen  Arbeiten  häufig  Handlanger,  denen 

sie  einen  ungleich  geringeren  Lohn  als  den  Gesellen  zahlen",  zu 
nehmen,  dagegen  die  Gesellen  unbeschäftigt  zu  lassen.  Im  Einver- 

ständnisse mit  dem  Fal)rikeninspektor  trat  darum  die  niederöster- 
reichische Regierung  für  die  Abweisung  des  Rekurses  ein,  der  dann 

in  der  Tat  am  2.  September  desselben  Jahres  abschlägig  beschieden 

wurde  '). 

In  der  Folgezeit  wurde  von  der  Färberzunft  —  trotz  jedes- 

maliger Erfolglosigkeit  —  solange  gegen  jede  neue  Befugniserteilung 

rekuriert-),  bis  ihr  .schließlich  im  Jahre  1811  durch  eine  Ent- 

scheidung der  Hofkammer  bedeutet  wurde,  daß  all  ihre  Mühe  voll- 

kommen nutzlos  sei.  »Den  liberalen  Grundsätzen  gemäß, 

die  bei  den  Co  mercial-Ge  werben  festgesetzt  sind", 

hieß  es  in  derselben,  würden  ihre  Vorstellungen  in  Hinkunft  ein- 

fach nicht  mehr  beachtet  werden  •'). 

Im  Laufe  des  XIX.  Jahrhunderts  gelang  es  dann  den  Seiden- 

färbern,  durch  weitgehende  Spezialisierung  und  Ausnützung  der 

modernen     chemischen    Errungenschaften     sich     eine      vorzügliche 

')  Hofdekret  an  die  n.-ö.  Regierung  vom  2.  September  ISOO  (ebd.). 
■)  Diesbezüglielie  Akten  belinden  sich  in  dem  oben  zitierten  Faszikel.  ')  Hof- 

dekret an  die  n.-ö.  Regierung  vom  29.  Miliz  1811  (ebd.).  Referent  war  Hofrat 
Kitter  von  Kraus. 
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Fabrikatiousteclinik    auzueiffiien,    die    sie    in    den  Stand  setzte,    die 

fremde  Koukurrenz  erfolgreich   aus  dem  Felde  zu  schlagen  ̂ ). 

Die  Appretur  als  ausschließlicher  Beruf  wurde  in  Osterreich 

nur  von  einigen  Fremden  betrieben,  die  von  der  Regierung  zumeist 

angeworben  wurden,  wenn  es  galt,  irgendeinen  im  Ausland  bereits 

bekannten  und  geübten  technischen  Vorteil  auch  in  den  Erblandeu 

einzuführen.  So  wurde  im  Jahre  17öö  der  Moir-Mauger  Josef 

Gianicelli  aus  Vicenza  nach  Wien  berufen,  um  hier  die  französi- 

sche Art  des  Moirierens  der  Stoöe  einzubürgern.  Es  wurde  ihm 

eine  jährliche  Pension  von  240  fl.  sowie  freie  Station  „im  k.  k.  Fa- 

l)rikenhause  zum  schwarzen  Ochsen"  gewährt.  Die  zur  Fabrikation 
nötigen  Maschinen  etc.  wurden  vom  Ärar  gekauft,  in  dessen 

Eigentum  sie  auch  verblieben;  doch  waren  sie  Gianicelli  zur 

freien  Benützung  überlassen-).  Für  das  Appretieren  der  Seiden- 

stotle  hatten  die  Fabrikanten  einen  durch  Tarif  fe.«tgesetzteu 

Betrag  zu  bezahlen,  und  zwar  durchschnittlich  1  bis  5  Kreuzer  für 

die  Elle  3). 
Im  selben  Hause  wurde  im  Jahre  1771  auch  der  aus  Lyon 

stammende  Appreteur  Claude  le  Blaue  untergebracht,  den  die 
Regieruns:  auf  Befürwortung  des  Fabrikanten  Vial  nach  Wien 

kommen  ließ,  LeBlanc  erhielt  600  fl.  zur  Beschafiüng  der  Arbeits- 

geräte und  eine  jährliche  Pension  von  300  fl.,  wofür  er  verpflichtet 

war,  .Lehrlinge  in  der  Appretur  zu  unterrichten  und  die  vollstän- 

dige Beschreibung  der  Appretur- Art  behördlich  einzulegen"  *).  Vier 
Jahre  später  wurde  für  LeBlanc  von  Staats  wegen  um  ca.  70Ü0  fl. 

eine  eigene  Mauge    gebaut  5). 

Den  Unterricht  von  „Landeskindern",  an  dem  der  Regierung 
vor  allem  gelegen  war,  schob  er  jedoch  unter  allerlei  nichtigen 

Vorwänden  immer  wieder  hinaus,  so  daß  ihm  1779  mit  der  „ohn- 

fehlbaren  Entziehung  der  Pension"  gedroht  wurde,  falls  er  die  an 

ihn  gestellten  Anforderungen  nicht  erfüllen  würde '').  Er  hatte  bis 
zu  seinem  1789  erfolgten  Tode  nur  einen  Inländer  in  der  Appretur 

unterwiesen,    trotzdem   ihm    für    diverse  Maschinen    noch    mehr    als 

')  Vergl.  Bujatti  a.  a.  0.,  S.  HS  tf.  ")  Dekret  an  den  Kommerzien- 
konseß  V.  3.  April  1765  (Fasz.  8U/4940,  N.-Ö.)  ')  Zu  ersehen  aus  einem 
Kommeizialbevicht  vom  Jänner  1768  (ebd.).  Vergl.  auch  Kees,  11.  Teil, 

I.  Bd.,  290.  •*)  Prot,  der  Hofkammer  vom  25.  März  1771  (Fasz.  813/4939, 

N.-Ö.).  '-)  Prot,  derselben  Stelle  vom  16.  Oktober  1775  (ebd.).  ")  Reskript 
vom  Jahre  1779  (ebd.). 

13* 
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1000  fl.  ausbezahlt  worden  waren.  Der  Betrieb  wurde  von  seiner 

Gattin   Marianne    unter    den    gleichen  Bedingungen    fortgesetzt  •). 

Aus  Lyon  stammte  auch  der  im  Jahre  1783  nach  Wien  übei- 

setzte  Chineur  Anton  Fray.  Er  war  von  der  Regierung  unter  den- 

selben Bedingungen  wie  L  e  Blanc  engagiert,  worden-).  Doch  war 

er  bereits  1787  nach  Paris  durchgegangen  ̂ ).  Seine  zurückgelassene 
Ehegattin,  Job  anna,  nahm  sich  der  Arbeit  „mit  unermüdetem  Eyfer 

an  und  ersetzte  in  vollem  Masse  die  Nachlässigkeit  ihres  Mannes". 
Da  jedoch  auch  sie  die  Ausbildung  von  Inländern  vernachlässigte, 

so  wurde  ihr  die  Pension  zeitweise  entzogen*).  Erst  als  sie  von 
1797  an  erwiesenermaßen  ihren  Verpflichtungen  nachkam,  wurde 

ihr  die  Pension  bis  zu  ihrem  1803  erfolgten  Tode  ausbezahlt"'). 
Der  Betrieb  ging  hernach  auf  eine  ihrer  Schülerinnen  namens 

Anna  B  a  r  o  n  über,  die  eine  jährliche  Pension  von  löO  fl.  bezog. 

Für  Görz-Gradiska  hatte  die  Regierung  im  Jahre  1770 

einen  venezianischen  Mangemeister  namens  Z  o  n  bestellt,  dem  sie 

bis  1777  eine  jährliche  Pension  von  MO  fl.,  von  dieser  Zeit  an 

aber  eine  solche  von  350  fl.  ausbezahlte  ").  Überdies  kam  das  Arar 
wie  bei  den  Wiener  Appreteuren  für  den  Wohuzius  und  die  Kosten 
der  Maschinen  auf.  Nach  dem  Tode  Z  o  n  s  wurden  die  Maschinen 

im  Jahre  1806  nach  langwierigen  Verhandlungen  den  Ständen  zur 

freien  Ausnützung  überlassen'). 
In  Prag  befanden  sieh  von  1759  bis  1775  nur  ein  einziger 

Seidenfärbermeister  namens  A  m  p  e  z  an  i  e '^i.  In  diesem  Jahre  kam 
dann  noch  ein  zweiter  Seidenfärber  namens  Schöninger  und 

sieben  Jahre  später  ein  dritter  namens  Brovetti  dazu'-').  Ob  auch 
diesen  Seidenfärbern  von  der  Regierung  irgendwelche  Begünstigun- 

gen eingeräumt  wurde  ist  aus  den   Akten  nicht  ersichtlich. 

')  Hofdekret  vom  16.  November  1789  (ebd.).  -)  Bericht  der  vereinigten 
Hofstelle  vom  27.  Oktober  1783  (Fasz.  772/4928.  N.-Ö.l.  »)  Prot,  der  vereinigten 
Hofstellc  vom  8.  Oktober  1787  (ebd.).  ')  Bericht  der  n.-ö.  Regierung  vom 

5.  Miliz  1789  (ebd.).  '')  Bericht  der  Hofkammer  vom  14.  August  1797  und 
September  1803  (ebd.).  't  Dekret  an  die  Görzer  Landeshauptmannschaft  vom 

24.  Juli  i'i77  (Fasz.  100,5173,  J.-ö.).  ')  Note  der  Hofknnzlei  vom  10.  März  1806 
(AMJ.  IV.  G.  8.  Cart.  1879).  ")  Gubernialbericht  vom  22.  August  1775 
(Fasz.  1042/5638,  Böhmen).  ")  Die  übrigen  Akten  beziehen  sich  auf  die 
F  ii  r  b  e  r  in  genere. 



ACHTES  KAPITEL. 

Der  Handel  mit  Seidenwaren. 

Wie  jedes  Land,  dessen  eigene  Industrie  erst  geschaffen  werden 

soll,  so  war  auch  Österreich  bei  der  Befriedigung  seiner  Luxus- 

bedürfnisse bis  zum  Beginn  des  XVIIL  Jahrhunderts  fast  aus- 

schließlich auf  das  Ausland  angewiesen.  Die  inländischen  Gewerbe 

konnten  nur  den  gewöhnlichen  Bedarf  der  Bewohner  decken.  Alle 

feineren  Gewerbeprodukte  dagegen  wurden  aus  der  Fremde  bezogen  '). 
Das  Hauptelemeut  der  Städte  bildete  demnach  der  Handel. 

Lisbesondere  Wien  war,  seiner  ganzen  geographischen  Lage  ent- 

sprechend, vorwiegend  Handelsstadt:  „Kaufleute  gaben  ihr  das 

Gepräge"  -).  Den  fremden  Kaufleuten  war  es  freigestellt,  ihre  Waren 
nach  Wien,  dem  Hauptstapelplatz  in  ()sterruich,  zu  bringen  und  sie 

in  den  hierzu  bestimmten  Herbergen  zu  verkaufen  3).  Allerdings 
mußten  sie  den  inländischen  Kaufleuten  ein  Vorkaufsrecht  einräumen; 

auch  war  ihnen  der  Detailhandel  nicht  gestattet. 

Die  in  Osteri'eich  benötigten  Seidenwaren  wurden  vor- 

wiegend aus  Italien,  später  auch  aus  Frankreich  bezogen*).  Nach 
der  Niederlagsordnung  vom  19.  Jänner  1515  waren  die  fremden 

Kaufleute,  die  Niederleger,  verbunden,  Näh-  und  Steppseide 
nicht  unter  4  Karten,  Samt,  Damast  und  Atlas  nicht  unter  16  Ellen 

feilzubieten  "i. 

Ein  Jahrhundert  später  rückte  man  auch  diese  Grenze  noch 
bedeutend  nach    oben.    Nun    wurde    den  Fremden    der  Verkauf  der 

')  Vgl.  Rizzi,  Das  österreichische  Gewerbe,  S.  73.  -)  Vgl.  Eulen- 
l)urg.  Das  Wiener  Zunftwesen,  I.,  S.  275  fF.  »)  Ebd.  IL,  89.  ■*)  Über  die 
Handelsbeziehungen  zwischen  Italien  und  Österreich  zu  vgl.  Simons- 

feld, Fondaco  dei  Tedescbi,  S.  49  tl'.,  U)5  ff.  und  170  ff.  ̂ )  Cod.  austr. 
Suppl..  I.,  57. 
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Seidenstoffe  nicht  unter  30  Ellen,  die  Veräußerung  der  diversen 

Seidenarten  nicht  unter  G  Karten  gestattet  ̂ ).  Ahnliche  Bedingungen 
erscheinen  auch  in  der  im  Jahre  1714  erlassenen  Xiederlagsordnung 

aufgestellt-). 
Neben  den  mit  Seidenstoffen  handelnden  Kaufleuten  gab 

es  in  Österreich  auch  Händler,  die  sich  ausschließlich  mit  dem 

Vertriebe  der  rohen  Seide  befaßten.  Besonders  in  den  südlichen 

Provinzen  war  deren  Zahl  nicht  gering.  In  Niederösterreich  wurde 

der  Handel  mit  roher  Seide,  soweit  die  Fabrikanten  niclit  selbst 

für  ihren  Bedarf  Sorge  trugen,  von  Kaufleuten  betrieben,  die  sich 

oftmals  der  Unterstützung  des  Staates  zu  erfreuen  hatten.  Insoweit 

deren  Tätigkeit  von  Interesse  für  die  Seidenindustrie  war,  ist  sie 

bereits  in  dem  Kapitel  über  den  Seidenbau  geschildert  worden. 

Für  die  Entwicklung  der  österreichischen  Seidenindustrie 

gewinnt  der  Handel  mit  Seidenwaren  erst  von  dem  Augen- 
blick an  Interesse,  als  die  heimische  Seidenindustrie  zur  Blüte 

trelantrt.  Bis  in  die  ersten  Dezennien  des  XVIII.  Jahrhunderts  hinein 

lag  die  Beschatfung  der  Seidenwaren  fast  ausschließlich  in  den 

Händen  der  Handelsleute.  Als  die  sich  langsam  ausbreitende  Seiden - 
industrie  einen  Teil  der  Bedarfsdeckung  an  sich  zu  ziehen  trachtete, 
stieß  sie  daher  hierbei  auf  einen  sich  immer  mehr  verstärkenden 

Widerstand  der  Kaufleute. 

Analog  den  Verhältnissen  in  den  übrigen  Gewerben  war  es 

auch  den  Seideiizeugmachern  von  vornherein  freigestellt,  ihre  selbst 

verfertigten  Waren  auch  selbst  zu  verkaufen.  Je  größer  aber  die 

Zahl  der  Seidenzeugmacher  wurde,  desto  mehr  sahen  sich  die 

Handelsleute  in  ihren  „wohlerworbenen  Rechten"  beeinträclitigt. 
Den  Verkauf  der  selbstfabrizierten  Waren  durch  die  Seidenzeug- 

macher mußten  sie  als  um  so  ungerechter  empfinden,  als  ihnen  hier- 

durch einer  ihrer  Haupterwerbzweige  langsam,  aber  stetig  zu  ent- 
gleiten drohte.  Sie  wandten  sich  darum  schon  im  Jahre  1741  an 

die  Regierung  mit  dem  Ersuchen,  den  Seidenzeugmachern  die 

Haltung  von   „offenen  Gewölbern"   zu  verbieten. 
Um  Zeit  zu  gewinnen,  hatte  die  Regierung  verfügt,  „das  bis 

auf  ergehende  fernere  resolution  die  seiden-Zeugmacher,  so  der  Zeit 
schon  offene  Gewölbe  haben,  darbey  doch  nur  in  ansehung  ihrer 

selbst  Fabricirten  Waaren  gelassen,   alle  übrige  aber,  so  etwa  weiters 

')  Niederlagsordnuiig  vom  12.  August  1C15,  ebd.,  S.  GO.     ')  Neue  Nieder- 
lagsordnung vom  15.  April  1714  (AMJ.  Patent-SIg.,  N.-Ö.). 
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derley  gewölber  zu  eröffnen  gedenkheu,  vor  allen  zur  Darzeigung 

des  Erforderlichen  Fundi  angewiesen  werden"  sollen i).  Eine 
Vorschrift,  die  übrigens  lediglich  die  Anwendung  des  allgemeinen 

Satzes  der  Fallitenordnung  vom  18.  August  1734,  wonach 

die  Handelsleute  zur  Ausweisung  eines  Fonds  verpflichtet  er- 

schienen -),  auf  den  besonderen  Fall  bedeutete.  Zugleich  wurde  die 

„in  Gewerbs-  und  Professions- Sachen  delegirte  Hofcommission"  be- 
auftragt, „die  Sach  nach  Vernehmung  Beider  Theileu  gründlich  zu 

untersuchen,  folgents  aber  zu  überlegen,  was  zum  aufnahm  dieser 

Fabricatur  am  gedeylichsten  seye,  und  darüber  Ihre  Rathliche 

Meinunof  nachher  Hof  zu  geben.-' 
Als  nun  der  geforderte  Bericht  der  delegierten  Hofkommission 

allzulange  auf  sich  warten  ließ,  bewilligte  die  Hofkanzlei  in  der 

Zwischenzeit,  im  Jahre  1744.  einem  Seidenzeugmacher  namens 

Beneo  sowohl  die  Erötfnung  eines  Gewölbes  als  auch  die  An- 
stellunsir  einer  Handelshilfskraft. 

Selbstverständlich  erregte  diese  Verfügung  der  Hofstelle  die 

höchste  Unzufriedenheit  beim  liürgerlichen  Handelsstande,  der  sich 

denn  auch  gegen  sie  unmittelbar  an  die  Kaiserin  beschwerdeführend 

wandte  ̂ ). 
In  der  sehr  ausführlichen  Beschwerdeschrift  wird  einleitend 

auf  die  Verordnung  von  1741  hingewiesen,  aus  welcher  sich  er- 

gäbe, daß  die  Hofkanzlei  überhaupt  nicht  befugt  sei,  die  ange- 
fochtene Geschäftsgründung  zu  gestatten.  Dadurch,  dai3  dem  Beneo 

auch  die  Haltung  eines  ,. Handlungsbedienten"  gestattet  worden, 

habe  man  die  Seidenzeugmacher  zu  „Wahrhatiten  Handels-Mäuner" 
gemacht  und  damit  ein  Beispiel  gegeben,  das  zweifellos  baldige 

und  zahlreiche  Nachahmung  finden  werde.  Denn  die  Befugnis, 

„einen  ordentlichen  Schild  auszuhängen",  ferner  „den  sonsten  nur 

von  einem  Handelsmann  erforderlichen  Fundum"  zu  zeigen,  endlich 

„einen  Handlungsbedienten  halten"  zu  dürfen,  sei  bis  nun  allein 
dem  Handelsstande  vorbehalten  gewesen.  Nun  sei  es  gewiß  ., nicht 

genug  zu  beloben,  das  so  villerley  VVaaren  der  Zeit  Hierlands 

Fabriciret  werden".  Anderseits  aber  sei  es  für  die  Industrie  eben- 
sowohl als  auch  für  die  unmittelbar  interessierten  Handelsleute  und 

Seidenzeugmacber    durchaus    schädlich,    wenn    letztere    ihre    Waren 

')  Reskript  an  die  in  Gewerb-  und  Professionssachen  verordnete  Hof- 
Commission  vom  13.  April  1741  (AMJ.  IV.  F.  39,  N.-Ö.).  -)  Vergl.  Kopetz, 
Gewerbsgpsetzkunde,  II.  96  ff.  ̂ )  undatierte  Beschwerde  des  gesamten  Handek- 
Standes  an  die  Kaiserin.  (.\MJ.  IV.  F.  39,  N.-Ö.). 
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selbst  verschleißen.  Deuii  „des  Fabrikantens  Weeseiiheit  (sei  es),  zu 

Fabriciren,  auf  seine  arbeith  Leuth  im  Haus  gutte  Obsicht  zu 

tragen,  und  des  Handels-Manns  Weesenheit  (sei  es),  das  Fabricirte 

von  den  Fabricanten  abzusetzen".  Wenn  nun  aber  den  Produzenten 

selbst  gestattet  werde,  „offene  gewölber  zu  halten,  sizet  der  Fabri- 

cant  den  gantzen  Tag  über  in  seinem  gewölb  und  lasset  die  arbeith 

im  Hauß  von  die  Gesellen  schlechthin  Yerferttigen'^.  Ferner  sei 

zu  erwä'^en,  daß  man  auf  diese  Weise  den  Fabrikanten  die  Mög- 
lichkeit schaffte,  nicht  nur  die  selbsterzeugten  Waren  zu  verkaufen, 

sondern  auch  „mit  frenibden  und  mehr  andern  in  ihre  Profession 

nicht  einmahl  einschlagenden  Waaren  gleich  uns  zu  negotiiren". 
Unterstützt  werde  diese  Möglichkeit  aber  noch  dadurch,  daß  man 

die  Seidenzeugmacher  verpflichtet  habe,  einen  Fond  auszuweisen. 

Eine  Forderung,  welche  „von  denen  Handtwerklismaun  niemahlen. 

so  lange  Wieun  steht",  begehrt  worden  sei.  Der  tiefere  Sinn  der 
Fondausweisung  sei  eben,  den  Betreffenden  vor  allem  im  Ausland 

einen  ausgiebigen  Kredit  zu  sichern.  Dadurch,  daß  man  die  Seiden- 

fabrikanten ebenfalls  zu  der  Ausweisung  eines  Fonds  verhalte,  er- 

reiche man  nur,  daß  dieselben  viele  fremde  Waren  kaufen  —  was 

ihnen  durch  Ausnutzung  der  Kreditverhältnisse  möglich  werde  — 
und  damit  den  Handelsleuten  im  Inland  erfolgreich  Konkurrenz  zu 

bieten  vermöchten.  Mit  Rücksicht  auf  alle  diese  Gründe  baten  dem- 

nach die  Handelsleute:  es  möge  den  Seidenzeug-  und  Hrokat- 
nnichern  die  Haltung  von  offenen  Gewölben  in  der  Stadt  sowie  die 

Anstellung  von  llandlungsbedienten  verboten  und  „allen  Instanzen 

nachtrukhsam  (mitgegeben  werden),  das  der  gesambte  .  .  .  dem  Land 

so  sehr  ersprießliche  Handlungs  Stand  Bey  seinen  Privilegien  und 

resolutionen  festiglich"   zu  schützen  sei. 
Die  in  Gewerbssachen  dele<rierte  Hofkonimission,  welche  den 

Auftrag  erhielt,  diese  Beschwerden  einer  eigehenden  Prüfung  zu 

unterziehen,  erstattete  über  dieselben  einen  ausführlichen  Bericht  an 

die  Kaiserin,  dem  folgendes  zu  entnehmen  ist'). 
Vor  allem  stellte  die  Kommission  fest,  daß  der  Verschleiß 

der  selbsterzeufften  Waren  sämtlichen  Manufakturisten  freistehe. 

Der  Handelsstand  wollte  diese  Befugnis  allerdings  nur  jenen  Hand- 

werkern zuerkennen,  die  ihre  W'aren  in  der  eigenen  Werkstätte 
feilbieten.  Nun  zwinge  aber  der  höhere  Mietzins  die  Seidenzeug- 

macher, ihre  AVerkstätten,  die  groß  und   lioch  sein   müssen,    in    die 

')  Zu  entnehmen  dem  Referat  der  Hofkanzlei  vom  15.  Jänner  1745  (ebd.). 
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eutt'enitestüii  Vororte  zu  verlegen,  wo  jede  Absatzmöglichkeit  von 
vornherein  ausgeschlossen  sei.  Daraus  ergebe  sich  aber  mit  Not- 

wendigkeit, daß  es  ihnen  ebensowohl  wie  den  „Schnürmachern, 

Huterern,  Strumpfstrickern  und  Viellen  anderen  Professionisten" 
freistehen  müsse,  in  der  Stadt  offene  Gewölbe  zu  halten.  Denn  es 

gehe  nicht  an,  eine  Manufaktur,  au  deren  „emporhebung  dem 

Publico  ungemein  Vielles  gelegen  seye,  indenie  Hiedurcli  vielles 

Geld  im  Lande  verbleibe  und  dem  armen  Volk  zur  Nahruncr  ver- 

helfen  werde",  dadurch  zu  lähmen,  daß  man  den  Fabrikanten  die 
Gelegenheit  zum  Verschleiß  ihrer  Waren  „Benehme  oder  sie  zwinge, 

sich  die  Waar  von  denen  Kautfleuthen,  wie  es  layder  Beschehe,  ab- 

drucken" zu  lassen.  W^oUte  man  den  Fabrikanten  den  Versclileii3 
ihrer  Waren  in  der  Stadt  verbieten,  dann  wäre  es  besser,  diese 

„Fabrique  gleich  in  der  ersten  Geburth  wieder  ersticken  zu  lassen". 
Damit  würde  dann  allerdings  die  Industrie  o-eschädigt,  den  Handels- 

leuten  jedocli  nur  geringer  Gewinn  erwachsen.  Denn  die  Seiden- 

arbeiter würden  sich  „sammentlich  auf  das  Hausieren  V^erlegen, 
die  Waar  verschleidern  und  dadurch  die  Kauflleute  noch  mehreres 

Beeinträchtigen".  Die  delegierte  Hofkomraission  gelangte  demnach 
zu  dem  Schlüsse :  es  sei  nur  eine  zeitweilige  Kontrolle  der  Gewölbe 

notwendig,  um  den  eventuellen  Verkauf  fremder  Waren  durch 

die  Seidenzeugmacher  liiutanzulialten. 

Die  Hofkanzlei  stimmte  diesen  Ausführungen  vollinhalt- 
lich bei.  Insbesondere  glaubte  auch  sie  auf  die  Notwendigkeit  der 

Unterstützung  der  Fabrikanten  durch  den  Staat  nachdrücklichst  hin- 

weisen zu  müssen,  da  diese  das  Geld  „im  Lande  erhalten",  die 
Kaufleute  aber  es  ,in  die  Frembte  schicken.  Diese  seyend  der 

Werckzeug,  umb  frembte  Waaren  auswendiger  Codenzen  allhier 

versilbern,  folgbar  mit  dem  Erbländischen  Geld  frembte,  ja  öfters 

feindliche  Länder  bereichern  mögen".  Und  in  eben  diesem  Zu- 

sammenhange heißt  es  dann  weiter:  „Nichts  ist,  was...  ( die  i  Erb- 

länder kan  glücklich  und  die  Finanzen  erträglich  machen,  alß  die 

emporhebung  derer  Manufacturisten,  welche  nicht  nur  den  Con- 

tributionsstandt  uuterstüzen,  sondern  anbey  die  Länder  jiopuliren, 

die  Consumptions-geföhl  (gefäLle)  Vermehren,  die  Geld-Circulation 

Befördern  und  den  grund  zu  einem  Profitablen  Commercio  legen". 
Die  Fabrikanten  von  der  Diskretion  der  bürgerlichen  Seidenhändler 

„gleichsamb  abhängig"  zu  machen,  sei  absolut  zu  vermeiden.  „Denn 
eben  dieses  wäre  der  gebahnte  weg  zum  ruin  der  Fabrique,  welche 

von  einer  solchen  Natur  ist,    daß    sie  kaum  den  Fabricanten   selbst 
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einen  auskömmlichen  Gewinn  gibt,  Keinerdings  aber  so  grossen 

nuzen  bringet,  daß  sowohl  der  Fabricant  als  auch  der  Kauff'manu 
füglich  davon  leben  könnte".  Die  Hofkanzlei  schlug  demnach  vor, 
daß  „erstens:  kein  Seidenzeugmacher  furohin  einiges  Gewölbe  er- 

öffne, ohne  vorhero  bey  Hofe  sich  angemeldet  und  ausgewiesen  zu 

haben,  mit  was  Mitteln  er  nebst  Verlegung  seiner  Werkstühle  zu- 
gleich das  antratrende Waaronlager  herzuschaffen  vermöge  ;  z  w  e  i  t  e  n  s : 

daß  die  Seidenzeu<;macher  bei  Verluste  des  Gewölbes  keine  andere 

Seidenwaren  als  die  sie  mit  eigenem  Verlage  verfertiget,  feilbieten 
sollen;  und  endlich  daß  drittens:  wenn  der  Handlstandt  gegen  ein 

so  anderen  dieser  Seiden-Fabrikanten  einen  gegründeten  Verdacht 

Beibrächte,  solle  die  in  Professioussachen  Verordnete  Hof-Com- 
mission  plötzliche  Visitation  Vornehmen  lassen  und  allenfallst  gegen 

den  Befundenen    übertretter  mit    exemplarischer  Schärfe  fürgehen". 
Die  Kaiserin  stimmte  diesen  Vorschlägen  bei.  Nur  wünschte 

sie,  daß  der  letzte  Punkt  dahin  geändert  werde,  daß  es  dem  Handels- 

stand „erlaubt  seye,  selbsten  selbe  überfallen  zu  können  und  Visita- 
tion zu  halten,  nicht  aber  ihnen  es  wegzunehmen,  bis 

nicht  von  der  Comission  die  approbation  gegeben  worden"  sei. 
Mit  dieser  Modifikation  gelangten  denn  auch  die  Kanzleianträge  zur 

Genehmigung,  worauf  das  entsprechende  Hofdekret  am  4.  Februar 

1745   erlassen  wurde'). 
Damit  war  den  Fabrikanten  der  freie  Verkauf  ilirer  selbst  er- 

zeugten Waren  gesichert.  Allerdings  nicht  allen  ausnahmslos, 
sondern  nur  denjenigen,  welche  auch  über  die  nötigen  Kapitalien 
verfüLtten,  um  den  vorseschriebenen  Handelsfond  ausweisen  zu 
können. 

Der  Betrag  des  letzteren  für  die  Seidenzeughändler  war  im 

Jahre  1760  mit  12.00U  Gulden  vorgeschrieben  worden -|.  Eine  Summe, 
die  nur  von  sehr  kapitalkräftigen  Seidenzeugmachern  aufgebracht 

werden  konnte.  Infolgedessen  kam  es  zur  Entwicklung  einer  Gruppe 

von  Seidenzeugmachern,  die  zugleich  Handelsleute  waren  und 

die  nebst  den  auf  eigene  Rechnung  betriebenen 

Stühlen  in  der  Kegel  noch  eine  mehr  oder  minder 

große  Anzahl  von  Meistern  verlegten.  Als  dann  die 
allmähliche  Zunahme  in  der  heimischen  Industrie  zu  dem  Erlaß  von 

Einfuhrverboten  führte,  waren  es  diese  Fabrikanten  vor  allem, 

welchen    die  Einführung  des  Prohibitivsystems  zugute    kam.     Denn 

')  Cod.  austr.  Suppl.  V.    1(17.     -|  Veigl.  Kopetz  a.  a.  0.,  II.  116. 
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das  letztere  brachte  es  mit  sich,  daß  die  Einführung  fremder  Seiden- 
waren mittels  Kommerzialpässen  fortan  nur  unter  ganz  bestimmten 

Voraussetzungen  gestattet,  also  faßt  unterbunden  war.  Die  im  Lande 

erzeugten  Waren  aber  standen  den  selbst  produzierenden  Handels- 

leuten zu  billigeren  Preisen  zur  Verfügung,  als  den  übrigen  Handels- 
leuten. So  gelang  es  dieser  Gruppe  von  Seidenzeugfabrikanten, 

nicht  nur  die  Versorgung  des  inländischen  Marktes  an  sich  zu 

ziehen.  In  der  zweiten  Hälfte  des  XVIII.  Jahrhunderts  knüpften 

auch  viele  unter  ihnen  Handelsbeziehungen  mit  dem  Auslande  an. 

Neben  Ungarn,  Polen  und  in  kleinem  Umfange  auch  D  eut  sch- 
land,  kam  in  den  neunziger  Jahren  des  XVlIl.  Jahrhunderts  auch 
bereits  der  Orient  als  Absatzmarkt  für  österreichische  Seiden- 

waren in  Betracht.  Naturgemäß  war  der  Export  von  österreichi- 

schen Seidenwaren  nach  diesen  Ländern  nicht  sehr  groß.  Doch  er- 
langte er  immerhin,  besonders  in  Zeiten  der  Krisen,  für  die  öster- 

reichische Volkswirtschaft  eine  nicht  zu  unterschätzende  Bedeutuncr. 



Sehlussbetraehtungen, 

Fassen  wir,  iim  Schlüsse  unserer  Darstellung  angelangt,  deren 

Ergebnisse  nochmals  kurz  zusammen,  so  drängen  sich  uns  folgende 
Feststellungen  auf. 

So  lebhaft  der  Wunscli  der  Staatsverwaltung  von  allem  Anfang 

war,  die  Seidenindustrie  in  Österreich  einzubürgern  und  dadurcli 

die  Handelsbilanz  günstig  zu  beeinflussen  sowie  der  Bevölkerung 
neue  Gebiete  wirtschaftlicher  Tätigkeit  zu  eröffnen :  unmittelbare 

Unterstützung  durch  Staatsgelder  gewährte  sie  ihr  auch  iu  der 
Zeit  nur  in  sehr  geringem  Maße,  als  die  merkantilistisclien  Ideen 

uneingeschränkt  herrschten.  Vielmehr  begnügte  sie  sich  in  der 

Kegel  nur  damit,  die  äußeren  Existenzbedingungen  der  im  Gewerbe 

tätigen  Personen  zu  reglementieren  und  zu  fördern,  ohne  sich  dabei 
selbst  materiell  hervorragend  zu  engagieren. 

Naturgemäß  kam  diese  Tendenz  nicht  während  der  ganzen 
vorstehend  behandelten  Periode  in  gleichem  Maße  zur  Geltung. 

Als  Becher  im  letzten  Drittel  des  XVII.  Jahrhunderts  die 

Seidenindustrie  in  Österreich  begründete,  waren  es  eigentlich  nur 

papierene  Rechte,  die  ihm  eingeräumt  wurden.  Reichliche  Geld- 
uuterstützungen  konnte  ihm  der  Staat  nicht  gewähren,  da  er  selbst 
fortwährend  an  Geldnuuigel  litt.  Das  war  es  auch  vor  allem,  was 

die  A'ersuche  Bechers  und  derjenigen,  welche  die  von  ihm  gewiesene 
Bahn  beschritten,  scheitern  ließ. 

Auch  während  der  Regierungszeit  Karl  VI.  änderte  sich  hierin 

nichts.  Damals  aber  kam  bereits  den  Seidenzeugfabrikanten  der 
Umstand  zu  statten,  daß  in  den  südlichen  Provinzen  Österreichs 

schon  Rohseide  in  größerem  Umfange  gewonnen  wurde,  deren 

Bezug  die  Regierung  den  Fabrikanten  durch  Vorkaufsrechte  sicherte. 
Zwar  uiciit  unmittelbar,  aber  doch  mittelbar  wurde  ihnen  auf  diese 

Weise  von  seilen  der  Staatsverwaltung  bedeutende  Förderung  zuteil. 
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Allinülilich  und  organisch  bildeten  sich  so  bis  zum  Regierungs- 
antritte Maria  Theresias  die  festeren  Grundlagen  heraus,  auf  welchen 

die  Kaiserin  weiter  bauen  konnte.  Sie  erst  vermochte,  auf  der 

Vergangenheit  fußend,  wirklich  in  ernster  Weise  an  eine  Förderung 
der  Seidenindustrie  zu  denken,  welche  diese  befähigen  sollte,  den 

Inlandsbedarf  zu  decken  und  dadurch  den  Abfluß  großer  Geld- 
summen in  das  Ausland  hintanzuhalten.  Nun  begann  man  auch 

von  Staats  wegen  erheblichere  Geldsubventionen  und  Unterstützungen 

einzelnen  Fabrikanten  zu  gewähren.  Verglichen  aber  mit  dem, 
was  ffleichzeitiff  durch  Friedrich  den  Großen  in  Preußen  geschah, 

waren  die  so  vorausgabteu  Summen  so  gering,  daß  die  Industrie 
durch  sie  nur  in  sehr  beschränktem  Umfange  wirkliche  Förderung 
erfuhr. 

Da  der  Geldmangel  der  Regierung  eine  stärkere  direkte 

Unterstützung  der  Seidenindustrie  unmöglich  machte,  so  mußte  sie 
um  so  mehr  darauf  bedacht  sein,  ihr  Ziel  auf  anderem  Wege  zu 

erreichen.  Dies  gelang  ihr  auch.  Und  zwar  vor  allem  dank  der 

kaufmännischen  Tüchtigkeit  und  Kapitalskraft  zahlreicher  Ein- 
wanderer aus  Italien  und  Frankreich,  später  auch  aus  der  Schweiz, 

welche  —  Kaufleute  und  Produzenten  in  einer  Person  —  einerseits 

durch  das  Verlagsystem  die  heimischen  Kräfte  mit  den  technisch 
fortgeschrittensten  Produktionsmethoden  und  -Zweigen  bekannt 

machten,  anderseits  durch  ihren  Kapitalbesitz  nicht  nur  von 

der  Staatsverwaltung  unabhängig  waren,  sondern  auch  gegen- 

über den  Schwankungen  des  Absatzes  bedeutende  Widerstands- 
kraft besaßen. 

Sehr  zu  statten  kam  diesen  Fabrikanten  auch  die  außer- 

ordentlich günstige  geographisclie  Lage  des  Landes,  welche  den 

Zustrom  fremder,  tüchtiger  Arbeiter  verbürgte.  Ihrerseits  war  über- 
dies die  Regierung  ständig  und  mit  Erfolg  bemüht,  durch  ihre 

Prohibitionspolitik  den  fremden  Wettbewerb  immer  mehr  aus- 
zuschalten. Hierdurch  wurde  der  inländischen  Produktion  der 

Inhmdsmarkt  und  damit  von  vornherein  ein  sicherer  Absatz  ihrer 

Erzeugnisse  garantiert. 
Mit  nicht  minderem  Eifer  und  Einsicht  hatte  es  ferner  die 

Verwaltung  verstanden,  lange  vor  Einführung  der  Gewerbefreiheit 

die  Fabrikanten  von  den  engen  Fesseln  der  Zunft  zu  befreien  sowie 
durch  verschiedene  Maßnahmen  die  Produktionskosten  in  der  Seiden- 

industrie lierabzudrücken. 

Neben    der    Verbesserung    der    Fabrikationstechnik    und     der 
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„Mässigung"  der  Gesellenlöhne  spielte  in  dieser  Richtung  eine 
hervorragende  Rolle  die  möglichst  weitgehende  Einbürgerung  der 
Frauenarbeit.  Denn  allein  mit  ihrer  Hilfe  konnte  man  eine  dauernde 

Tiefhaltung  des  Lohnniveaus  für  die  gesamte  in  der  Seidenindustrit; 

tätige  Arbeiterschaft  erhoffen.  Tatsächlich  gelang  es  auch,  dank 
diesem  planmäi3igen  Vorgehen,  die  Zahl  der  in  allen  Zweigen  der 

Seidenindustrie  beschäftigten  Frauen  ganz  außerordentlich  zu  ver- 
mehren. Dies  setzte  dann  die  Fabrikanten  sehr  bald  in  den  Stand, 

nicht  bloß  die  fremde  Konkurrenz  auf  dem  heimischen  Markt  zu 

verdrängen,  sondern  auch  daran  zu  denken,  selbst  auf  den  Auslands- 
märkten mit  den  österreichischen  Seidenwareu  konkurrierend  auf- 

zutreten. 

Zur  Erreichung  dieses  Zieles  genügte  freilich  die  Frauenarbeit 
allein  nicht.  Diese  bedurfte  vorerst  noch  der  Ergänzung  durch 

Kinderarbeit.  Erst  als  die  letztere  in  der  Folgezeit  in  ausgedehntem 

Maße  Platz  gegriffen  hatte,  ging  auch  der  letzte  und  höchste 

Wunsch  der  Regierung  sowohl  wie  der  Fabrikanten  in  Erfüllung: 

Am  Ausgang  des  XVIII.  Jahrhunderts  war  die  österreichische 
Seidenindustrie  exportfähig. 

Nun  hieß  es  nur  noch,  durch  die  Ausnutzung  dieser  Export- 

fähigkeit auch  tatsächliche  Exportmöglichkeiten  gewinnen. 
Glückliche  äußere  Umstände  kamen  der  österreichischen 

Industrie  auch  in  dieser  Bezieliung  zugute.  Durch  die  französische 

Revolution  und  die  jahrzehntelangen  Kriege  in  deren  Gefolge  wurde 
die  französische  Seidenindustrie  —  die  bedeutendste  Konkurrentin 

der  österreichischen  —  für  lange  Zeit  lahmgelegt  und  der  letzteren 

der  Auslandsmarkt  in  erheblichem  Umfange  erschlossen.  Die  öster- 
reichischen Fabrikanten  verstanden  es  vortrefflich,  diese  für  sie 

günstige  wirtschaftliche  Konjunktur  auszunützen,  und  die  öster- 
reichische Seidenindustrie  gelangte  gerade  in  den  ersten  Dezennien 

des  XIX.  Jahrhunderts  zu  großer  Blüte. 

Die  von  ihr  damals  erreichte  hohe  Stufe  hat  sie  auch  weiter- 

hin zu  behaupten  gewußt.  Eine  Änderung  gegen  die  frühere  Zeit 

vollzog  sich  seit  den  fünfziger  Jahren  des  XIX.  Jahrhunderts  nur 
darin,  daß  die  Industrie  sich  dezentralisierte,  das  heißt,  daß  die 

Fabriken  aus  der  Reichshauptstadt  in  die  Provinzen  verlegt  wurden. 

Diese  Ortsveränderung  wurde  technisch  möglicli  durch  die  Ver- 

besserung der  Transportmittel,  vor  allem  durcli  den  Bau  von  Eisen- 
bahnen. Sie  wurde  aber  auch  wirtschaftlich  möglich  und  gefördert 

durch  die  fern  von  der  Reichshauptstadt  niederen  Preise  des  Grundes 
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und  Bodens  sowie  dadurch,  daß  dort  zalilreiche  Arbeitskräfte  bei 

weitaus  geringeren  Löhnen  zur  Verfügung  standen  —  was  alles 
die  Wirtschaftlichkeit  der  Produktion  begünstigte  sowie  deren 
Rentabilität  und  Konkurrenzfähigkeit  gegenüber  dem  Auslande 

förderte.  Volle  Entwicklungsfreiheit  wurde  ihr  schließlich  zuteil, 
als  im  Jahre  1859  die  Gewerbefreiheit  eingeführt  wurde  und  die 

letzten  zünftlerischen  Beschränkungen  in  der  Gewerbegesetzgebung 
verschwanden. 
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turen  in  Böhmen. 

—  96  Ö340.  Seidenmanufakturen  in  Lit- 
torale. 

—  97— 100  5164— 5173.  Maulbeerbaum- 

plantagen etc.  in  Görz  nnd  Gradiska. 

—  103—104/5636—5639.  Seidenstrumpf- 
wirker  etc.  in  Böhmen. 

—  2  5058.  Kommcrzkonseß  in  lüirnten. 

II.  Aus  dem  Archiv  des  k.  k.  Ministeriums  des  Innern    (Hofkanzlei)'). 

1.    Kartonnummer  IV.  F.  6.  Gewerbe  in  1  1.    Kartonnummer  IV.  F. ,42, 44  — 47,  dto. 

specie.  Böhmen.  j        Niederösten-eich. 
—  IV.  F.  9  und  13,    dto.   Mähren    und!—  IV.  F./52  und  56,  dto.  Oberösterreich. 

Schlesien. 

IV.  F./18-19,  25,27,  dto.  Inneröster- 
reich. 

—  IV.  F.  58,  dto.  Tirol. 

2.    Kartonnummer   V.  G.  1  2908- 
Fabriken,  Kommerz  etc. 

2911. 

')  Bei  Zitaten  werden  außer  der  Faszikel-  respektive  Kartonnummer  auch 

die  Aufstellungszahl  und  —  wo  dieses  ersichtlich  ist  —  das  Datum  jedes  Akten- 

stückes angeführt.  ')  Wo  die  Provenienz  der  Akten  nicht  besonders  ange- 

geben erscheint,  handelt  es  sich  um  Akten  aus  diesem  Archiv.  ")  Bei  Zitaten 
abjjekürzt:  AMJ. 
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2.    Kartonmimmer  V.    G.  1,2924—2935. 
Fabriken.  Koinmerz  etc. 

—  V.  G.fi  2936.  Fabriken.  Koniinerz  ete. 

—  V.  G.  7  2937-2960.  Fabriken,  Kom- 
merz  etc. 

2.  Kartonnummer  V.  G.  12,2968     2973. 
Fabriken,  Kommerz  etc. 

3.  Kartonnummer  IV  D. 7. Privilegien  etc 

i.    Die  Patenten-  und  Zirkulariensamm- 
lunsr. 

III.  Aus  dem  k.  u.  k.  II  a  u  .s-,  Hot-  und  Staatsarchiv'). 

B.  Druckschriften. 
Anleitung  zum  Seidenbau.  Wien  1 7()5 

bei  K.  J.  Krückten. 

A  rn  e  t  h,  Alfred  Ritter  von.  Maria  The- 

resia nach  dein  Erbfolgekrieg.  Wien 

1870. 

Au  spitzer,  Emil,  Fünfzig  Jahre  ge- 
werbliche Bestrebungen.  1840-1890. 

Festschrift  des  Niederösterreichischen 

Gewerbevereines.  Wien  1890. 

Becher,  Johann  Joachim.  Politischer 

Diskurs  usw.  III.  Auflage.  Frankfurt 
1688. 

Beer,  Adolf,  Studien  zur  Geschichte 

der  österreichischen  Volkswirtschaft 

unter  Maria  Theresia  I.  Die  öster- 

reichische Industriepolitik.  Wien  1894. 

Liidermann.  Hermann  Ignatz.  Die 

technische  Bildung  im  Kaisertume 
Österreich    Wien  1854. 

Broglio-d'A jano.  Romolo,  Die  ve- 
netianische  Seidenindustrie  und  ihre 

Organisation  bis  zum  Ausgange  des 
Mittelalters  (II.  Bd.  der  von  Brentano 

und  L  o  t  z  herausg.  ,  Münchener  Volks- 

wirtschaftl.  Studien-).  Stuttgart  1893. 
Bujatti.  Franz,  Die  Geschichte  der 

Seidenindustrieösterreichs.  Wien  1893. 

Codex  Austriacus,  Chronologische 

Sammlung  aller  seit  1500  erlassenen 
Generalien  etc.  6  Bde.  Wien  1704  bis 
17.52. 

Deutsch,  G..  Art.  Justi  i.  d.  .Öster- 

reichisch •  Ungarischen  Revue*  von 
1896.  Wien. 

Elvert,  Christian  d'.  Die  Kulturfort- 
schritte  Mährens  und  Österreichisch- 

Schlesiens.  Brunn  1854. 

E  r  d  b  e  r  g  -  K  r  c  z  e  n  c  i  e  w  s  k  y,  Dr. 
R.  v.,  Johann  Joachim  Becher  Jena 

1896. 

Eulenburg,  Franz,  Das  Wiener  Zunft- 
wesen, im  I.  Bd.  der  „Zeitschrift  für 

Sozial-  und  Wirtschaftsgeschichte". 
Freiburg  i.  B.  1894, 

Grolig,  Moriz.  Einführung  der  Seiden- 
zucht in  Mähren,  im  I.  Bd.  der  , Zeit- 

schrift für  Geschichte  Mährens  und 

Schlesiens«.  Brunn   1900. 

Die  Großindustrie  Österreichs.  Fest- 

gabe zum  fünfzigjährigen  Regierungs- 
jubiläum. Wien  1898. 

G  rünber  g.Karl.Die  handelspolitischen 

Beziehungen  Österreich-Ungarns  zu 
den  Ländern  der  unteren  Donau. 

Leipzig  1902. 

Hatschek,  Hans  J.,  Das  Manufaktur 

haus  am  Tabor  in  Wien,  Bd.  VI/1  der 

von  Schmoller  herausg.  ,Staats- 

u.  Sozialwissenschaftl.  Forschungen'. 
Leipzig  188i5 

Hartmann.  Ludo  Moriz.  Preußi.«ch- 
Österreichische  Verhandlungen  über 
den  Crossener  Zoll  und  über  einen 

General-Kommerz-Traktat  zur  Zeit 

Karl  VI.  (Bd.IlI/l'dervonBernatzik 
u.  Philippovich  herausg.  „Wiener 

Staats  wissenschaftlichen  Studien'.) 
Tübingen  1902. 

Hintze,  Otto,  Die  Preußische  Seiden- 
industrie im  XVIII  Jahrhundert  und 

ihre  Begründung  durch  Friedrich  den 

Großen.  (Bd.  111.  der  Acta  Borussica".) 
Berlin   1892 

Bei  Zitaten  abgekürzt:  St.-A. 
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Hold  haus,  E.,  und  Panzer,  R., 

Seidenzuehliu  den  nördlichen  Ländern. 

Wien  1864. 

Hörnigk,  W.  von,  Österreifh  über 

alles,  wann  es  nur  will  Regensburg 

1708. 

Inama-Sternegg,  Theodor  von.  Über 

W.  von  Hör  nick  (in  den  „Jahr- 
büchern für  Nationalökonomie  und 

Statistik«).  Jena  1880  ! 
Juraschek.  Franz  von,  Artikel  Seide 

und  SSeidenindustrie  im  „Handwörter- 

buch derStaatswissenschaften-.  II. Auf- 

lage, Bd.  VI. 
Justi,  Johann  von,  Staatswissenschaft. 

Wien  1755. 

Kauert,  Anleitung  zur  Seidenerzeu- 

gung. Prag  1854 
Kar  schulin,  Georg,  Die  (Jeschichte 

der  österreichischen  Seidenindustrie 

im  18.  und  19.  „Jahresbericht  des  Ver- 

eines Wiener  Handelsakademie'.  Wien 
1890/91. 

Kees,  Stephan  von,  Darstellung  des 
Fabrika-  und  Gewerbewesens  im  öster- 

reichischen Kaiserstaate  I.  und  II  Auf- 

lage. Wien  1819  und  1824. 

Kopetz,  W.  Gu.stav,  Österreichische 

Gewerbsgesetzkunde  2  Bde. Wien  1829. 

Landau,  Helene,  Die  Kntwicklung  des 
Warenhandels  inOsterroich  Wien  1906. 

Leser,  E.,  Artikel  Merkantilsj-stem  im 
„Handwörterbuch  der  Staatswissen- 

schaften'. II.  Auflage,  V.  Bd. 
L  e  X  i  9,  VV.,  Artikel  Kameralwissenschaft, 

ebd 
Lippert,    Artikel  Becher    ebd.  Bd.   I. 

Luschin  vo n  Eb en greu th,  Arnold, 

Österreichische  Reichsgeschichte.Bam- 

berg  1896. 

Mayer,  F.  M.,  Geschichte  Österreichs 
mit  besonderer  Rücksicht  auf  das 

Kulturleben.  Wien  19i)0. 

-  Die  Anfange  des  Handels  und  der 
Industrie  in  Österreich  und  die  orien- 

talische Kompagnie.    Innsbruck  18m2 

Mayer,  Siegmund,  Die  Aufhebung  des 

Betuhigungsnaehweises  in  Österreich. 

Leipzig  1894. 

Mi 8 es.  Ludwig  von,  Zur  Geschichte 

der  österreichischen  Fabriksgesetz- 

gebung iim  14.  Bd.  der  „Zeitschrift 
für  Volkswirtschaft,  Sozialpolitik  und 

Verwaltung").  Wien     9u5. 

0  n  c  k  e  n.  August.  Geschichte  der  Natio- 
nulökonomie.  Leipzig  1902. 

Panzer  siehe  H  o  1  d  h  a  u  s. 

Pfibram,  A.  F.,  Das  böhmische  Kom- 
merzkollegium und  seine  Tätigkeit. 

Prag  1898. 

Pfibram,  Karl,  Geschichte  der  öster- 
reichischen Gewerbepolitik.  I.  Bd. 

Wien   1907. 

Rangherie,  Unterricht  vom  Seiden- 
bau. Prag  1   13. 

Reschauer,  Heinrich,  Geschichte  des 

Kampfes  der  Handwerkerzünfte  und 

der  Kaufmannsgremien  mit  der  öster- 
reichischen Bureaukratie.  Wien  1882. 

Rizzi.  Hans,  Das  österreichische  Ge- 
werbe im  Zeitalter  des  Merkantilismus 

(im  12.  Bd.  der  „Zeitschrift  für  Volks- 
wirtschaft, Sozialpolitik  und  Verwal- 

tung")   Wien  1903. 
Röscher,  Wilhelm,  Geschichte  der 
Nationalökonomik  in  Deutschland. 
München  1874. 

Schmidt,  Artikel  Sonnen fels  im 

.Handwörterbuch  der  Staatswissen- 

schaften". II.  Auflage,  VI.  Bd. 
Simon  sfeld,  Henry.  Der  Fondaco  dei 

Tedeschi  in  Venedig  und  die  Deutsch- 
Venetianischen  Handelsbeziehungen. 
Stuttgart  1887. 

Sonnen  fels,  Grundsätze  der  Polizey, 

Handlung  und  Finanz.   Wien  1787. 

Srbik,  Der  Staatliche  Exporthandel 
Österreichs    Wien   1907 

W  e  i  3.  Karl,  Gesch.  d.  StadtWien  von  Leo- 
pold I.  bis  Maria  Theresia.  Wien  1882. 

Wiener  Diarium.  Wien  1755. 
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